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Revision Datum Änderungen 
0 11.04.2022 Erstfassung 

1 01.06.2022 Lebensdauer für Maschine und Rotorblatt angepasst, redaktio-
nelle Änderungen 

2 31.01.2023 Typenprüfung Tiefgründung [3] eingefügt. Dokumente [1], [2], [4], 
[5], [6], [9], [11] und [12] aktualisiert. Dokument [8] hinzugefügt.  

3 27.04.2023 
Dokumente [5] bis [9], [11] und [12] aktualisiert. 
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1. Allgemeine Bestimmungen
Die Typenprüfung für die in Abschnitt 2 beschriebene Windenergieanlage besteht aus den unter 
Abschnitt 4 aufgeführten Prüfberichten sowie diesem Typenprüfbescheid. Grundlage der Typen-
prüfung sind die in Abschnitt 5 gelisteten gutachtlichen Stellungnahmen.  
Die Typenprüfung bestätigt die Prüfung der Standsicherheit der gelisteten Türme und Gründungen. 
Dieser Prüfbescheid zur Typenprüfung ersetzt nicht die Bestätigung des Auflagenvollzugs. Er er-
setzt keine für die Durchführung von Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen. 
Bei Abweichungen von diesem Prüfbescheid zur Typenprüfung oder den unter Abschnitt 4 und 5 
aufgeführten zugehörigen Prüfberichten und Stellungnahmen sowie den darin geprüften Unterla-
gen und gelisteten Prüfgrundlagen ist die Standsicherheit im Einzelfall nachzuweisen und zu prü-
fen. 
Es wird davon ausgegangen, dass Hersteller und Betreiber ihren Verpflichtungen zur Gewährleis-
tung des sicheren Betriebes der Anlage nachkommen und über im Betrieb festgestellte, ausle-
gungsrelevante Auffälligkeiten, wie z.B. Schwingungsphänomene, berichten und gegebenenfalls 
veranlassen, dass entsprechende Untersuchungen durchgeführt und neue Berechnungen zur Prü-
fung vorgelegt werden. 

2. Anlagenbeschreibung
Die hier behandelte Windenergieanlage vom Typ Nordex Delta4000 N163/6.X mit 164 m Naben-
höhe besteht aus einem luvseitig angeordneten Dreiblatt-Rotor, der über die Rotorwelle mit dem 
Hauptgetriebe verbunden ist.  
Die Anlage wird mittels Blattwinkelverstellung und variabler Rotordrehzahl geregelt. 
Umgebungsbedingungen und Daten der Maschine gemäß Herstellerangaben: 

1 Die Windenergieanlage N163/6.X ist elektrisch (Generator, Umrichter, Transformatoren) für den Betrieb mit 
einer Nennleistung von bis zu 7035 kW geeignet. Unter Berücksichtigung eines eingeschränkten Blindleis-
tungsbereiches ist ein Betrieb bis zu einer Nennleistung von 7350 kW möglich (siehe [14]). 
2 Bei Anlagenvarianten, die über einen ESCO Modus verfügen, wird zwischen Vout und 26 m/s die Leistung 
schrittweise reduziert. 

Nennleistung 6800 kW/ 7000 kW1 

Windzone S 

Erdbebenzone nach DIN 4149 3 

Nabenhöhe 164 m 

Rotorblatttyp NR81.5-2 

Rotordrehzahlbereich (Produktionsbetrieb) 5,96  11,61 U/min 

Nennwindgeschwindigkeit, Vr (1 Sekunden Mittelwert) 12,5 m/s 

Abschaltwindgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) 20 m/s2 

Einschaltwindgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) 3 m/s 

Jahresmittel der Windgeschwindigkeit 
(1 Jahres Mittelwert) 7,5 m/s 

Extremer 50-Jahres-Wind, Vref (10 Minuten Mittelwert) 40,3 m/s 
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Tabelle 1 

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Turm- und Gründungsvarianten mit den entsprechen-
den Prüfberichten gelistet: 

Tabelle 2 
Detaillierte Beschreibungen der Bauteile Turm und Fundament sind in den zitierten Prüfberichten 
zu finden.  

3. Prüfgrundlage
Der Prüfung wurden die folgenden Normen und Richtlinien zugrunde gelegt: 
/1/ chen Institut für Bautechnik 

(DIBt), Version 2012, korrigierte Fassung März 2015 
/2/ DIN EN 61400-  Teil 1: Auslegungsanforderungen 

(IEC 61400-1:2005 + A1:2010); Deutsche Fassung EN 61400-
/3/ IEC 61400-1:2005 Wind turbines  
/4/ Änderungen 1 (2010) zur Norm IEC 61400-  Part 1: Design require-

Nach den Anerkennungsnotizen im Vorwort von /2/ entspricht die Norm /2/ inhaltlich /3/ und /4/. 
Entsprechend kann in den in Abschnitt 5 gelisteten Gutachterlichen Stellungnahmen gleichwertig 
/2/ oder /3/ in Kombination mit /4/ als Prüfgrundlage verwendet werden. 
In den Prüfberichten in Abschnitt 4 und gutachtlichen Stellungnahmen in Abschnitt 5 sind die jeweils 
zugrunde gelegten Normen und Richtlinien genannt. 

4. Prüfberichte zur bautechnischen Prüfung
Gegenstand der Typenprüfung ist die Prüfung der Standsicherheitsnachweise sowie die Prüfung 
der zugehörigen Konstruktionszeichnungen für den Turm und die zugehörigen Gründungen ent-
sprechend Tabelle 2.  
Die im Rahmen der Prüfungen eingereichten Unterlagen sind in den folgenden Prüfberichten auf-
gelistet.  

3 Die Anlage kann projektspezifisch mit einer erweiterten Lebensdauer von bis zu 35 Jahren betrieben wer-
den. Bei Überschreiten einer Lebensdauer von 20 Jahren müssen die Bedingungen aus der gutachtlichen 
Stellungnahme [13] in jedem Fall erfüllt sein. 

Lebensdauer Turm und Fundament3 25 Jahre 

Lebensdauer Maschine und Rotorblatt3 30 Jahre 

Nabenhöhe 164 m 

Turmkonstruktion Hybridturm N23 [1] 

Fundamente 
Flachgründung mit Auftrieb [2] 
Tiefgründung mit Auftrieb [3] 
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Die geprüften und mit rundem Prüfstempel versehenen Unterlagen entsprechen den Anforderun-
gen der DIBt-Richtlinie /1/ sowie den in den folgenden Prüfberichten genannten Normen und Richt-
linien und sind im Wesentlichen vollständig und richtig. 
Die Prüfung der Podeste, Besteigeeinrichtungen und Innenausbauten des Turmes ist nicht Be-
standteil dieser Typenprüfung. 
[1]  Prüfung der Standsicherheit  Hybridturm TCS164B-

03 (N23), Windenergieanlage Nordex Delta4000 N163/6.X, 164 m Nabenhöhe, Windzone 
S
Dokument Nr. 3451400-120-d-6, Rev. 2, Datum 2023-11-17 

[2]  Prüfung der Standsicherheit  Flachgründung, 
Windenergieanlage: Nordex N163/6.X, Turm: Hybridturm TCS164B-03 (N23), 
Nabenhöhe: 164 m über GOK, Windzone S, Erdbebenzone 3, Hier: Ø = 25,5 m (rund) mit 
Auftrieb
Dokument Nr. 3451400-130-d-7 Rev. 1, Datum 2022-12-16 

[3]  Prüfung der Standsicherheit -Tiefgründung, 
Windenergieanlage: Nordex Delta4000 N163/6.X, Turm: Hybridturm TCS164B-03 (N23), 
Nabenhöhe: 164 m über GOK, Windzone S, Erdbebenzone 3, Hier: Ø = 24,50 m (rund) 
mit Auftrieb erstellt von TÜV SÜD Industrie Service GmbH,  
Dokument Nr. 3662314-1-d Rev. 0, Datum 2023-01-10 

In den Prüfberichten [2] und [3] wird auf Revision 1 von [1] verwiesen. Die Änderungen in Revision 2 
von [1] haben keine Auswirkung auf die Gültigkeit der Prüfberichte [2] und [3]. Somit sind die 
Prüfberichte [2] und [3] auch in Kombination mit der hier zitierten Revision 2 von [1] gültig. 
In Prüfbericht [2] wird auf die Revision 1 von [4] verwiesen. Die Änderungen in den Revisionen 2, 
3 und 4 von [4] haben keine Auswirkung auf die Gültigkeit des Prüfberichts [2]. Somit ist der 
Prüfbericht [2] auch in Kombination mit der hier zitierten Revision 4 von [4] gültig. 

5. Gutachtliche Stellungnahmen
Die folgenden gutachtlichen Stellungnahmen gemäß /1/ Abs. 3.I. wurden im Rahmen dieser Ty-
penprüfung vorgelegt: 

- Bestätigung der Schnittgrößen für den Nachweis von Turm und Gründung, Rotorblätter und
Maschinenbau (Lastgutachten)

- Nachweis der Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsgutachten)
- Nachweis der Rotorblätter
- Nachweis der maschinenbaulichen Komponenten (Maschinengutachten)
- Nachweis der Verkleidung von Maschinenhaus und Nabe
- Nachweis für die elektrotechnischen Komponenten und den Blitzschutz

Als Grundlage für die Lastannahmen gelten die folgenden gutachtlichen Stellungnahmen: 
[4]  Bewertung der Konstruktion  Lastannahmen, 

Windenergieanlage Nordex Delta4000 N163/6.X 50/60 Hz, Rotorblatt Typ NR81.5-2, 
optional mit AIS und Serrations, Nabenhöhe 164 m über Geländeoberkante (Turm 
TCS164B-03 (N23)), WEA Klasse S und Windzone S, Erdbebenzone 3, hier: Turm- und 
Fundamentlasten
Dokument Nr. 3451400-11-d-1, Rev. 4, Datum 2023-06-26 
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[5] Bewertung der Konstruktion  Lastannahmen, Windenergieanlage Nordex Delta4000
N163/6.X 50/60 Hz, Rotorblatt Typ NR81.5-2, optional mit AIS, Vortex Generatoren und
Serrations, Nabenhöhe 98 m, 113 m, 118 m, 138 m, 159 m und 164 m über
Geländeoberkante (Türme TS98-01, TS113-00, TS118-03, TS138-00, TS159-01 und
TCS164B-03 (N23)), WEA-Klasse S und Windzone S, Erdbebenzone 3, hier:
Maschinenbau-
Dokument Nr. 3451400-17-d-1, Rev. 7, Datum 2023-09-06

Für die weiteren oben genannten Unterlagen gelten die folgenden gutachtlichen Stellungnahmen: 
[6]  Bewertung der Konstruktion  Personensicherheit, 

Betriebsführung und Sicherheitssystem (CAPS), Handbücher, Windenergieanlagen vom 
Typ Delta4000 Nordex N149/4.0-4.5, N133/4.8, N149/5.X, N163/5.X und N163/6.X 50/60 

 GmbH,  
Dokument Nr. 2740209-8-d-2, Rev. 29, Datum 2023-09-26 

[7]  Bewertung der Konstruktion  Rotorblatt, Typ Nordex 
NR81.5-1 und NR81.5-2 für die Windenergieanlagen Nordex Delta4000 N163/5.X und 
N163/6.X, optional mit Serrations, Eiserkennungssystem, Vortexgeneratoren und 

Dokument Nr. 3114128-40-d-3, Rev. 4, Datum 2023-04-06 
[8] Gutachtliche Stellungnahme  Typprüfung - Rotorblatt, Nordex NR81.5-1 und NR81.5-2

für die Windenergieanlagen Delta4000 N163/5.X u
Industrie Service GmbH, 7 Seiten,
Dokument Nr. 3114128-41-d-3, Rev. 2, Datum 2023-04-26

[9]  Bewertung der Konstruktion - Maschinenbauliche 
Strukturen, Maschinenbauliche Komponenten, Windenergieanlage vom Typ Delta4000 
Nordex N163/6.X, Nordex N163/5.X, Nordex N149/4.0-4.5, Nordex N149/5.X, Nordex 

Dokument Nr. 2740209-47-d-4, Rev. 25, Datum 2023-08-28 
[10]  Bewertung der Konstruktion  Maschinenhaus- und 

Nabenverkleidung, Windenergieanlage vom Typ Delta4000 Nordex N163/6.X, Nordex 
N163/5.X, Nordex N149/4.0-
SÜD Industrie Service GmbH,  
Dokument Nr. 2740209-471-d-4, Rev. 0, Datum 2023-08-29 

[11]  Bewertung der Konstruktion  Maschinenbauliche 
Strukturen, Windenergieanlagen vom Typ Delta4000, Hier: Turmkopfflansch Delta4000 23 
Nase  Industrie Service GmbH,  
Dokument Nr. 3451400-110-d-11, Rev. 2, Datum 2023-09-26 

[12]  Bewertung der Konstruktion - Elektrische Komponenten 
und Blitzschutz, Windenergieanlagen vom Typ Delta4000 N149/4.0-4.5, N133/4.8, 
N149/5.X, N163/5.X und N163/6.X, 50/60Hz, Rotorblatt Typ NR74.5, NR65.5-3 und 

Dokument Nr. 2740209-54-d-5, Rev. 13, Datum 2023-04-17 
[13]  Bewertung der Konstruktion  Verlängerung der 

Lebensdauer auf 21 bis 35 Jahren, Windenergieanlagen Nordex Delta4000 N149/5.X, 
N163/5.X, N163/6.X, N149/4.0-4.5 und N133/4.8, Hier: Elektrische Komponenten, 
Blitzschutzsystem, Betriebsführungs- und Sicherheitssystem (CAPS) und Lastgetriebene 
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GmbH,  
Dokument Nr. 3114128-222-d, Rev. 5, Datum 2023-04-17 

[14]  Bewertung der Konstruktion  Windenergieanlagen vom 

Industrie Service GmbH,  
Dokument Nr. 3451400-230-d-1, Rev. 1, Datum 2022-03-15 

Die Gutachtlichen Stellungnahmen [6], [9] und [14] verweisen teilweise auf ältere Revisionen der 
Dokumente [4] bis [13]. Die Änderungen in den späteren Revisionen der Gutachtlichen Stellung-
nahmen [4] bis [13] haben keinen Einfluss auf die Gültigkeit der Gutachtlichen Stellungnahmen [6], 
[9] und [14]. Somit sind die Gutachtlichen Stellungnahme [6], [9] und [14]  auch in Kombination mit
den hier zitierten Revisionen gültig.
Die Zusammenstellung von gutachtlichen Stellungnahmen ist im Sinne der DIBt Richtlinie /1/ Ab-
schnitt 3.I und J, K und L vollständig. Die in den gutachtlichen Stellungnahmen vorgegebenen 
Werte und Eigenschaften wurden in den Nachweisen von Turm und Gründungen berücksichtigt. 
Die gutachtlichen Stellungnahmen bestätigen die Übereinstimmung mit den in Abschnitt 3 geliste-
ten Prüfgrundlagen.  

6. Zusammenfassung
Die eingereichten gutachtlichen Stellungnahmen und Prüfberichte für den Turm TCS164B-03 (N23) 
und die zugehörige Gründung der Windenergieanlage vom Typ Nordex Delta4000 N163/6.X ent-
sprechen den Anforderungen der DIBt-Richtlinie /1/. 
Die Anforderungen an die Standsicherheit des Turmes und der Gründung sind erfüllt, vorausge-
setzt, alle in den Prüfberichten und diesem Prüfbescheid genannten Auflagen sowie alle Auflagen 
und Bemerkungen der zugehörigen gutachtlichen Stellungnahmen werden beachtet bzw. vollzo-
gen. Eine Übersicht der Auflagen kann Anlage 1 dieses Typenprüfbescheids entnommen werden. 
Der Turm und die zugehörige Gründung sind mindestens alle 2 Jahre durch einen Sachverständi-
gen für Windenergieanlagen auf den Erhaltungszustand hin zu überprüfen. Wenn von der Herstel-
lerfirma eine laufende (mindestens jährliche) Überwachung und Wartung der Windenergieanlage 
durchgeführt wird, kann der Zeitraum der Fremdüberwachung auf 4 Jahre verlängert werden. Über 
die Überprüfung bzw. Überwachung und Wartung ist mindestens alle 2 Jahre ein Bericht zu erstel-
len.  

Für die Verlängerung der Typenprüfung sind die eingereichten Unterlagen, insbesondere 
die Zeichnungen und die Berechnungen für den Turm und die zugehörige Gründung, zu 
einer erneuten Überprüfung hinsichtlich geänderter Vorschriften oder Richtlinien vorzule-
gen. 
TÜV SÜD Industrie Service GmbH 
Prüfamt für Standsicherheit für die 
bautechnische Prüfung von Windenergieanlagen 

Der Bearbeiter Der Leiter 

C. Reuter i.V. S. Mayeri V S M
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Anlage 1: 
Detaillierter Verweis auf die einzelnen Auflagen der zugrundeliegenden Prüfberichte und Gutacht-
lichen Stellungnahmen: 

[1] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 26 

[2] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 10 

[3] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 15 

[4] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 5 

[5] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 6 

[6] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 6 

[7] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 4 

[8] Keine Auflagen 

[9] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 8 

[10] Kapitel 6, Auflagen 1 und 2 

[11] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 3 

[12] Kapitel 6, Auflagen 1 und 2 

[13] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 3 

[14] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 5 
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1. Fundament N163/6.X TCS164, 164 m Nabenhöhe
Die Gründung wird als kreisrundes Flachfundament ohne Keller ausgeführt. Der 
Durchmesser des Fundaments beträgt 25,50 m.

Die Einbindung des Fundaments unter der Grundoberkante (GOK) beträgt 0,89 m. 
Die Fundamentoberkante liegt 1,92 m oberhalb der GOK. Eine Anpassung der 
Gründungstiefe an örtliche Verhältnisse ist unter Berücksichtigung der zulässigen 
Gesamthöhe und des Grundwasser möglich.

Eine dauerhafte Erdaufschüttung auf dem Fundament ist Bestandteil der Gründung 
und darf nicht entfernt werden.

Anforderungen an den Baugrund

• Maximal zulässige Bodenpressung im BS-P: MAX,BS-P  222 kN/m²

• Maximal zulässige Bodenpressung im BS-A: MAX,BS-A  257 kN/m²

• Statische Drehfederkonstante: k stat  60000 MNm/rad

• Dynamische Drehfederkonstante: k dyn  300000 MNm/rad

• Die maximal erlaubte Einbindetiefe für das Fundament unter GOK, bezogen auf 
die Fundamentsohle, ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.

Flachgründung für N163/6.X auf einem Hybridturm TCS164

Abb. 1: Schematische Darstellung exemplarisches Fundament N163/6.X mit 164 m 
Nabenhöhe (alle Angaben in Metern, Skizze nicht maßstabsgerecht)

ds = 25,50 m (Außendurchmesser)
dso = 10,90 m (Sockeldurchmesser)
dWs = 4,40 m (Weichschichtdurchmesser)
dWsr,i = 10,90 m (Innere Weichschichtsringdurchmesser)
dWsr,a = 14,90 m (Äußere Weichschichtsringdurchmesser)
hges = 2,80 m (Fundamenthöhe)
hsp = 0,70 m (Spornhöhe)
hn = 1,50 m (Spornneigunghöhe)
hso = 0,60 m (Sockelhöhe)
hGOK = 1,92 m (Abstand Fundamentoberkante - Grundoberkante)
hAuf = 0,10 m (Abstand Fundamentoberkante - Überschüttungoberkante)
hWs  = 0,05 m (Weichschichtsdicke )
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2. Daten
Tab. 1: Materialbestandteile)

Tab. 2: Charakteristische Lasten in der Sohlfuge der Gründung nach DIBt

3. Eigengewicht, Erdüberschüttung und Auftrieb

Betonvolumen

• Betonwichte C = 25,0 kN/m3

• Betongewicht GC = 20597 kN

Überschüttung

• Höhe Erdüberschüttung innen tÜS,inn: 0,50 m

• Höhe Erdüberschüttung außen tÜS,aus,max: 2,00 m

• Bodenwichte ÜS = 18,0 kN/m3

• Gewicht Erdüberschüttung GÜS,max: 10145 kN

Auftrieb

• Höhe Wassersäule hGW,max = 0,88 m

• Auftriebskraft GGW,max = -4494 kN

4. Hinweis zur Leerrohrführung
Die Leerrohre werden seitlich in das Fundament eingeführt; im Bereich zwischen der 
Sauberkeitsschicht und Höhe GOK. Die Leerrohrführung endet im Bereich um den 
Mittelpunkt des Fundaments.

In Bezug auf die radiale Anordnung besteht die Möglichkeit die Leerrohre unterhalb 
der Tür und/oder auf der gegenüberliegenden Seite zu positionieren.

Fundament 
für

Durchmesser Bewehrung Beton

Stahlsorte Masse Güte Menge

TCS164 25,50 m B 500B 111,2 t C30/37
C40/50

824 m³

Mb,k [kNm] Vk [kN] Hk [kN]

BS-P 186470 37582 1331

BS-T 64043 37296 613

BS-A 218891 37512 1435
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Gültigkeit

Anlagengeneration Produktreihe Produkt

Delta Delta4000 N163/6.X
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1. Aufbau
Die Windenergieanlage Nordex N163/6.X ist eine drehzahlvariable Windenergie-
anlage mit einem Rotordurchmesser von 163 m und einer Nennleistung bis zu 
7000 kW, die standortabhängig angepasst werden kann. Die Windenergieanlage ist 
für die Klasse S gemäß IEC 61400-1 bzw. Windzone S nach DIBt 2012 ausgelegt und 
wird in den Varianten für 50 Hz und 60 Hz angeboten.

Die Windenergieanlage Nordex N163/6.X besteht aus folgenden Hauptbestand-
teilen:

• Rotor mit Rotornabe, drei Rotorblättern und dem Pitchsystem

• Maschinenhaus mit Rotorwelle und -lager, Getriebe, Generator, Azimutsystem, 
Mittelspannungstransformator und Umrichter

• Stahlrohrturm oder Hybridturm mit Mittelspannungsschaltanlage

1.1 Turm
Die Windenergieanlage N163/6.X kann auf einem Stahlrohrturm oder einem 
Hybridturm errichtet werden. Der Stahlrohrturm besteht aus mehreren konischen 
oder zylindrischen Sektionen. Der Turm wird mit dem im Fundament einbetonierten 
Ankerkorb verschraubt. Der Hybridturm besteht im unteren Teil aus einem 
Betonturm und im oberen Teil aus einem Stahlrohrturm mit zwei Sektionen. 

Eine Aufstiegshilfe wie z.B. eine Befahranlage oder eine Steighilfe, die Steigleiter mit 
dem Fallschutzsystem sowie Ruhe- und Arbeitsplattformen innerhalb des Turmes 
ermöglichen einen wettergeschützten Aufstieg in das Maschinenhaus.

Abb. 1: Übersicht der Einbauten in der Bottomsektion des Stahlrohrturms mit 
Befahranlage (bei Steighilfe abweichende Darstellung) 

Die Fundamentkonstruktion aller Türme hängt von den Bodenverhältnissen am 
vorgesehenen Standort ab. 

1 Plattform Flansch
2 MS-Schaltanlage
3 Turmzugang

4 Turmbefahranlage
5 Steuerschrank
6 Leiterweg

3

1

2

4

6

5
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1.2 Rotor
Der Rotor besteht aus der Rotornabe mit drei Drehverbindungen, dem Pitchsystem 
zur Blattverstellung sowie drei Rotorblättern.

Die Rotornabe besteht aus einem Grundkörper mit Tragsystem und Spinner. Der 
Grundkörper besteht aus einer steifen Gusskonstruktion, auf welcher die Pitchdreh-
verbindungen und die Rotorblätter montiert werden. Die Rotornabe ist verkleidet mit 
einem Spinner, der den direkten Zugang aus dem Maschinenhaus in die Rotornabe 
ermöglicht.

Die Rotorblätter sind aus hochwertigem glasfaser- und kohlenstofffaserver-
stärktem Kunststoff hergestellt. Das Rotorblatt wird statisch und dynamisch nach 
IEC 61400-23 und DNVGL-ST-0376 getestet.

Das Pitchsystem dient dem Einstellen des von der Steuerung vorgegebenen Rotor-
blattwinkels der Rotorblätter. Es besteht für jedes Rotorblatt aus einem elektro-
mechanischen Antrieb mit Drehstrommotor, Planetengetriebe und Antriebsritzel 
sowie einer Steuereinheit mit Frequenzumrichter und Notstromversorgung. 
Spannungsversorgung und Signalübertragung erfolgen über einen Schleifring, der 
sich im Maschinenhaus befindet.

1.3 Maschinenhaus
Das Maschinenhaus beinhaltet wesentliche mechanische und elektrische Kompo-
nenten einer Windenergieanlage. 

Die Rotorwelle überträgt die Drehbewegung des Rotors auf das Getriebe und ist im 
Rotorlager im Maschinenhaus gelagert. Im Rotorlagergehäuse ist eine Rotorarre-
tierung integriert, mit welcher der Rotor zuverlässig mechanisch festgesetzt werden 
kann. 

Mit der mechanischen Rotorbremse wird der Rotor während der Wartungsarbeiten 
festgesetzt. Der nötige Öldruck wird im Bedarfsfall durch die Hydraulikpumpe 
erzeugt. 

Das Getriebe erhöht die Drehzahl des Rotors auf die für den Generator erforderliche 
Drehzahl. Die Getriebelager und die Verzahnung werden kontinuierlich mit Öl 
versorgt. Ein Kombi-Filterelement mit Grob-, Fein- und Feinstfilter hält Feststoffe 
zurück. Die Verschmutzung des Filterelementes wird durch die Steuerung 
überwacht. Das Getriebeöl übernimmt neben der Schmierung auch die Funktion der 
Kühlung des Getriebes. Die Getriebelager- und Öltemperaturen werden kontinu-
ierlich überwacht. Ist die Betriebstemperatur noch nicht erreicht, führt ein Thermo-
Bypass das Getriebeöl direkt zurück in das Getriebe. Erst wenn die Getriebeöltem-
peratur einen vorgegebenen Wert erreicht, wird das Getriebeöl über einen Öl/
Wasser-Kühler, der sich direkt am Getriebe befindet, gekühlt. Dadurch wird die 
Getriebeöltemperatur im Betrieb in einem schmalen Temperaturbereich gehalten.

Die Kupplung stellt die kraftübertragende Verbindung zwischen dem Getriebe und 
dem Generator her.

Der Generator ist eine 6-polige, doppelt gespeiste Asynchronmaschine. Der 
Generator besitzt einen aufgebauten Luft-Wasser-Wärmetauscher und ist an den 
Kühlkreislauf angeschlossen. 

Der Umrichter verbindet das elektrische Netz mit dem Generator, wodurch der 
Generator drehzahlvariabel arbeiten kann. 

Der Transformator wandelt die Niederspannung des Generator-Umrichter-
Systems in Mittelspannung des Windparknetzes um. Der Transformator wird durch 
den Anschluss an den Kühlkreislauf gekühlt.
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Im Schaltschrank sind alle notwendigen elektrischen Bauteile für die Steuerung 
und Versorgung der Anlage untergebracht.

Das Kühlwasser wird durch einen Passivkühler auf dem Maschinenhausdach 
rückgekühlt. 

Mit den Azimutantrieben wird das Maschinenhaus optimal in den Wind gedreht. 
Die Azimutantriebe befinden sich auf dem Maschinenträger im Maschinenhaus. Sie 
bestehen jeweils aus Elektromotor, mehrstufigem Planetengetriebe und Antriebs-
ritzel. Die Antriebsritzel greifen in die Außenverzahnung der Azimutdrehverbindung 
ein. In ausgerichteter Position wird das Maschinenhaus mit den Azimutantrieben 
gehalten. 

Alle Baugruppen im Maschinenhaus werden durch die Maschinenhausverkleidung 
vor den Einflüssen von Wind und Wetter geschützt.

Abb. 2: Schematische Darstellung Maschinenhaus 

1.4 Hilfssysteme

1.4.1 Automatisches Schmiersystem
Generatorlager, Verzahnung der Pitchdrehverbindungen, Rotorlager und 
Verzahnung der Azimutdrehverbindung sind jeweils standardmäßig mit einem 
automatischen Schmiersystem ausgestattet. 

1 Passivkühler
2 Schaltschrank
3 Generator
4 Getriebe
5 Rotorwelle
6 Maschinenhausverkleidung

7 Rotorlager
8 Azimutantriebe
9 Rotorbremse
10 Kupplung
11 Transformator
12 Umrichter

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



Technische Beschreibung 2014649DE
Rev. 06/26.05.2023

8/20

1.4.2 Heizungen
Getriebe, Generator, der Kühlkreislauf und alle relevanten Schaltschränke sind mit 
Heizungen ausgestattet.

1.4.3 Elektrischer Kettenzug und Brückentraverse 
Im Maschinenhaus dient ein fest installierter elektrischer Kettenzug zum Heben von 
Werkzeugen, Bauteilen und sonstigem Arbeitsmaterial vom Erdboden in das Maschi-
nenhaus. 

Eine Brückentraverse inklusive Schiebefahrwerk ist vorbereitet für die Verwendung 
eines Handkettenzug zum Bewegen der Materialien innerhalb des Maschinenhauses.

1.4.4 Kühlung
Zwei voneinander getrennte Kühlkreisläufe sorgen für eine Kühlung der Großkom-
ponenten. Umrichter und Getriebe werden in einem und Generator und Transfor-
mator in dem anderen Kühlkreislauf gekühlt.

Beide Kühlkreisläufe sind mit Passivkühlern auf dem Maschinenhausdach 
verbunden, in denen das Wasser rückgekühlt wird.

Abb. 3: Schematische Darstellung Kühlkreislauf
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2. Steuerung und elektrisches System
Die WEA arbeitet automatisch. Eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) 
überwacht mit einer Vielzahl an Sensoren ständig die Betriebsparameter, vergleicht 
die Ist-Werte mit den entsprechenden Sollwerten und erteilt an die Anlagenkompo-
nenten die erforderlichen Steuerbefehle. Die Betriebsparameter werden von Nordex 
vorgegeben und sind auf den jeweiligen Standort abgestimmt. Die Steuerung 
befindet sich in einem Schaltschrank im Turmfuß.

Bei Windstille bleibt die WEA im Ruhezustand. Nur verschiedene Hilfssysteme wie 
Heizungen, Getriebeschmierung und die SPS, die die Daten der Windmessein-
richtung überwacht, sind in Betrieb oder werden nach Bedarf zugeschaltet. Alle 
anderen Systeme sind ausgeschaltet und verbrauchen keine Energie. Der Rotor 
trudelt. Wird die Einschaltwindgeschwindigkeit erreicht, wechselt die WEA in den 
Zustand „Betriebsbereit“. Jetzt werden alle Systeme getestet, das Maschinenhaus 
nach dem Wind ausgerichtet und die Rotorblätter in den Wind gedreht. Ist eine 
bestimmte Drehzahl erreicht, wird der Generator ans Netz gekoppelt und die WEA 
produziert elektrische Energie.

Bei niedrigen Windgeschwindigkeiten arbeitet die WEA im Teillastbetrieb. Dabei 
bleiben die Rotorblätter maximal in den Wind gedreht. Die von der WEA abgegebene 
Leistung hängt von der Windgeschwindigkeit ab. 

Bei Erreichen der Nennwindgeschwindigkeit geht die WEA in den Nennlastbereich 
über. Erhöht sich die Windgeschwindigkeit weiter, bewirkt die Drehzahlregelung eine 
Änderung der Rotorblattwinkel, sodass im Ergebnis die Rotordrehzahl und damit die 
Leistungsabgabe der WEA konstant gehalten werden.

Das Azimutsystem sorgt dafür, dass sich das Maschinenhaus stets optimal im Wind 
ausrichtet. Dazu messen zwei getrennte Windmesssysteme auf dem Maschinenhaus 
die Windrichtung. Dabei wird für die Steuerung nur ein Windmesssystem herange-
zogen, während das zweite das erste überwacht und bei dessen Ausfall einspringt. 
Weicht die gemessene Windrichtung zu sehr von der Ausrichtung des Maschinen-
hauses ab, wird das Maschinenhaus aktiv nachgeführt. 

Die Umwandlung der vom Rotor aufgenommenen Windenergie in elektrische Energie 
erfolgt mit einem doppelt gespeisten Asynchrongenerator mit Schleifringläufer. Sein 
Stator ist direkt und der Rotor über einen speziell gesteuerten Frequenzumrichter 
mit dem Mittelspannungstransformator verbunden, der die Anlage mit dem Netz 
verbindet. Dadurch muss nur ein Teil der Leistung über den Umrichter geführt 
werden, was geringe elektrische Systemverluste ermöglicht.

2.1 Sicherheitssysteme
Nordex Windenergieanlagen sind mit technischen Ausrüstungen und Einrichtungen 
ausgestattet, die dem Personen- und Anlagenschutz dienen und einen dauerhaften 
Betrieb gewährleisten. Die gesamte Anlage ist entsprechend der Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG ausgelegt und nach IEC 61400 zertifiziert. 

Die Überwachung sicherheitsrelevanter Parameter in der Anlagensteuerung erfolgt 
kontinuierlich. Dabei werden die Sensordaten der sicheren Sensoren über ein 
sicheres Bussystem zur Auswertung an die sichere Steuerung übermittelt. Bei 
Überschreitung festgelegter Parameter wird die Anlage über Aktoren gestoppt und 
in einen sicheren Zustand gesetzt. 

In Abhängigkeit von der Abschaltursache werden unterschiedliche Bremspro-
gramme ausgelöst. Bei äußeren Ursachen wie zu hoher Windgeschwindigkeit oder 
Unterschreitung der Betriebstemperatur wird die Anlage mittels Rotorblattver-
stellung sanft gebremst. Weitere Sicherheitsfunktionen dienen dem sicheren Still-
setzen von Antrieben für Wartungsarbeiten.
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2.2 Blitz-/Überspannungsschutz, Elektromagnetische Verträglich-
keit (EMV)
Der Blitz-/Überspannungsschutz der Windenergieanlage basiert auf dem EMV-orien-
tierten Blitzschutzzonenkonzept, das aus der Ausführung von inneren und äußeren 
Blitz-/Überspannungsschutzmaßnahmen, unter Berücksichtigung der Norm IEC 
61400-24, besteht. Die Windenergieanlage ist nach Blitzschutzklasse I ausgelegt.

Die Windenergieanlage mit den elektrischen Betriebsmitteln, Verbrauchern, der 
Mess-, Steuer-, Regelungs-, Schutz-, Informations- und Telekommunikations-
technik erfüllt die EMV-Anforderungen entsprechend der IEC 61400-1.

2.3 Mittelspannungsanlage
Die Mittelspannungskomponenten dienen dem Anschluss einer WEA an das Mittel-
spannungsnetz im Windpark oder an das Netz des örtlichen Netzbetreibers. Im 
Turmfuß befindet sich die MS-Schaltanlage. Diese besteht aus einem Transformat-
orfeld mit Leistungsschalter und mindestens einem Ringkabelfeld als Standard oder 
bis zu drei Ringkabelfeldern als Option (abhängig von der Windpark-Konfiguration). 
Das Transformatorfeld setzt sich zusammen aus einem Vakuum-Leistungsschalter 
und dem Trennschalter mit Erdungsschalter. Das Ringkabelfeld besteht aus einem 
Lasttrennschalter mit Erdungsschalter. Die gesamte MS-Schaltanlage ist auf einem 
Bodenrahmen/Adapterrahmen montiert. 

Weitere Eigenschaften der MS-Schaltanlage:

• Stückprüfungen jeder Schaltanlage gemäß IEC 62271-200

• Typgeprüft, SF6 isoliert

• Innenraumschaltanlage für abgeschlossene elektrische Betriebsstätten (min. 
IP2X)

• SF-6 Kessel: metallgeschottet, metallgekapselt (min. IP65), unabhängig 
gegenüber Umwelteinflüssen

• Angezeigte Schaltstellungen „Ein - Aus - Geerdet“

• Prüfklemmleiste für Sekundärprüfung

• Wartungsarm nach Klasse E2 (IEC 62271-100)

Bei technischer Verfügbarkeit kann Nordex alternativ zu herkömmlichen SF6-
isolierten Schaltanlagen auch SF6-freie Schaltanlagen liefern. Die Möglichkeit ist im 
Vorfeld mit Nordex abzustimmen.

Der Anlagenschutz der MS-Schaltanlage wird durch folgende Punkte erreicht:

• Erhöhter Personen- und Anlagenschutz bei Störlichtbögen durch Typprüfung 
nach IEC 62271-200

• Wandlerstromversorgtes und einschaltstromstabilisiertes Schutzgerät als UMZ-
Relais (Unabhängiger Maximalstromzeitschutz)

• Betätigungsöffnungen für Schaltgeräte sind funktional gegeneinander verriegelt 
und optional abschließbar

• Korrosionsschutz der Schaltzellen durch Feuerverzinkung und lackierte 
Oberflächen 

• Druckentlastung durch Druckabsorberkanal im Falle eines Störlichtbogens. Alter-
nativ kann für die USA ein Lichtbogenunterdrücker im Tank und im Kabelan-
schlussraum installiert sein. 
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Transformator und Umrichter sind im Maschinenhaus platziert. Der Transfor-
mator ist nach IEC 60076-16 spezifiziert. 

Die Stahlbauteile am Transformator sind nach Korrosionsschutzklasse C3 (H) ausgelegt. 
Weitere Schutzvorkehrungen:

• Geerdeter Kessel (Estertrafo)

• Übertemperaturschutz durch Temperaturfühler und -relais

• Hermetikschutz (Leckage) und Überdruckschutz bei Estertrafo

2.4 Niederspannungsnetzformen 
Das 950-V-Niederspannungsnetz ist die primäre energietechnische Niederspan-
nungsanlage der Windenergieanlage. Als IT-Netzform und Dreiphasendreh-
stromnetz ist es von der Erde isoliert. Die Elemente der elektrischen Betriebs- und 
Messmittel dieses Netzes sind direkt oder über separate Schutzpotenzialausgleichs-
leitungen geerdet. Als weitere Schutzmaßnahme des Personen- und Anlagen-
schutzes im 950-V-IT-Netz ist eine zentrale Isolationsüberwachungseinrichtung 
installiert.

Das 400-V-/230-V-Niederspannungsnetz ist die Niederspannungseigenbedarfs-
anlage der Windenergieanlage. Es ist als TN-S-Netzform und Dreiphasendreh-
stromnetz an den speisenden Netztransformatoren direkt sternpunktgeerdet. Der 
Schutzerdungsleiter PE und Neutralleiter sind separat vorhanden. Die Körper elektri-
scher Betriebsmittel und Verbraucher sind unter Einbeziehung des zusätzlichen 
Schutzpotenzialausgleichs direkt und unmittelbar über Schutzerdungsleiterverbin-
dungen mit den Sternpunkten der speisenden Netztransformatoren verbunden.

2.5 Eigenbedarf der Windenergieanlage 
Der Niederspannungseigenbedarf der Windenergieanlage im WEA-Stand-by-Betrieb 
und WEA-Einspeisebetrieb wird durch folgende Verbraucher angefordert: 

• Anlagensteuerung inklusive Steuerung Hauptumrichter
• 400-V-/230-V-Eigenbedarf Hauptumrichter
• 230-V-AC-USV-Versorgung inclusive 24-V-DC-Versorgung
• Azimutsystem
• Pitchsystem 
• Nebenantriebe wie Pumpen, Lüfter und Schmieranlagen
• Heizungen und Beleuchtung
• Hilfssysteme wie Befahranlage, Gefahrenfeuer
Langzeitmessungen zeigen, dass die durchschnittliche, auf das Jahr bezogene 
Grundlast der Niederspannungseigenbedarfsanlage im WEA-Einspeisebetrieb im 
mittleren 10 min-Mittelwert ca. 15 kW beträgt und der maximale 10 min-Mittelwert 
bis zu 25 kW/32kVA erreichen kann. Diese Werte sind bereits in den Leistungs-
kurven enthalten.
Für Standorte mit einer mittleren Jahreswindgeschwindigkeit von 6,5 m/s  fallen ca. 
10 MWh Eigenverbrauch an, dieser Wert ist jedoch sehr standortabhängig.

Der Eigenverbrauch ist definiert als der Energiebezug der WEA aus dem Stromnetz 
für den Zeitraum, in dem die WEA keinen Strom in das Netz einspeist.
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3. Optionen
Als zusätzliche Ausstattung für Nordex Windenergieanlagen stehen verschiedene 
Optionen auf Anfrage zur Verfügung.

Die Möglichkeit der optionalen Ausstattung ist im Vorfeld mit Nordex abzustimmen.
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4. Technische Daten

4.1 Technische Konzeption 

1) Nennleistung wird in Abhängigkeit vom Leistungsfaktor und der Aufstellhöhe bis zu 
definierten Temperaturbereichen erreicht. 

2) Die Abschaltwindgeschwindigkeit kann projektspezifisch zur Sicherstellung der 
Standsicherheit reduziert werden.

Technische Konzeption 

Überlebenstemperatur -40 °C bis +50 °C

Betriebstemperaturbereich Normal Climate 
Version 

-20 °C bis +40 °C1)

Betriebstemperaturbereich Cold Climate Version -30 °C bis +40 °C1) 

Stopp Standard: -20 °C, Wiederanlauf bei.-18 °C
CCV: -30 °C, Wiederanlauf bei -28 °C

Max. Höhe über N.N. 2000 m1)

Zertifikat gemäß IEC 61400-22 und DIBt 2012

Typ 3-Blatt-Rotor mit horizontaler Achse
Luv-Läufer

Leistungsregelung aktive Einzelblattverstellung

Nennleistung bis zu 7000 kW1)

Nennleistung ab Windgeschwindigkeit
(bei einer Luftdichte von 1,225 kg/m3)

ca. 13,5 m/s

Betriebsdrehzahlbereich des Rotors 6,0 min-1 bis 11,6 min-1

Nenndrehzahl ca. 10,0 min-1

Einschaltwindgeschwindigkeit 3 m/s

Abschaltwindgeschwindigkeit 26 m/s2)

Wiedereinschaltwindgeschwindigkeit 25,5 m/s2)

Rechnerische Lebensdauer  25 Jahre
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4.2 Türme 

* Beinhaltet Fundamenthöhe über Geländeoberkante

** Stahlsektion: Farbsystembeschichtung; Betonteil: Sichtbeton

4.3 Rotor und Rotorblätter 

4.4 Maschinenhaus

Türme TS98-01 TS113-
00

TS118-
03 TS138 TS148-

01
TS159-

01
TCS164B-

03

Nabenhöhe* 98,5 m 113,0 m 118,0 m 138,0 m 148,0 m 158,5 m 164,0 m

Turmtyp Stahlrohrturm Hybridturm

Windklasse IEC S IEC S IEC S
DIBt S IEC S IEC S IEC S IEC S

DIBt S

Oberflächen-
beschaffenheit Farbsystembeschichtung **

Rotor

Rotordurchmesser 163,0 m

Überstrichene Fläche 20867 m2

Nennleistung/Fläche 326 W/m2

Neigungswinkel der Rotorwelle 5°

Konuswinkel der Rotorblätter 5,5°

Rotorblatt

Material glasfaser- und kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff

Gesamtlänge 79,7 m

Rotornabe

Material Rotornabengrundkörper Gussteil

Material Spinner glasfaserverstärkter Kunststoff

Maschinenhaus

Tragwerk geschweisste Stahlkontruktion

Verkleidung glasfaserverstärkter Kunststoff

Maschinenträger Gussteil

Generatorträger geschweisste Stahlkonstruktion
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4.4.1 Rotorwelle

4.4.2 Bremse und Getriebe

4.4.3 E-Kettenzug und Brückentraverse

Rotorwelle/Rotorlagerung

Typ geschmiedete Hohlwelle

Material 42CrMo4 oder 34CrNiMo6

Lagertyp Pendelrollenlager

Schmierung regelmäßig mit Schmierfett

Mechanische Bremse

Typ aktive betätigte Scheibenbremse

Anordnung auf der schnellen Welle

Anzahl der Bremskaliber 1

Material der Bremsbeläge organisches Belagmaterial

Getriebe

Typ mehrstufiges Planetengetriebe + Stirnradstufe

Übersetzungsverhältnis 50 Hz: i = 122,4
60 Hz: i = 146,9

Schmierung Zwangsschmierung

Ölmenge inkl. Kühlkreislauf max. 800 l

Öltyp VG 320

Max. Öltemperatur ca. 77 °C

Ölwechsel Wechsel nach Bedarf

E-Kettenzug und Brückenkrantraverse

E-Kettenzug
max. Last min. 850 kg

Brückentraverse
max. Last

Schiebefahrwerk zur Aufnahme eines Handkettenzugs
1000 kg
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4.5 Elektrische Anlage

*) Alle Angaben sind Maximalwerte. Abhängig von der jeweiligen Bemessungsspannung, 
Bemessungsscheinleistung und WEA-Bemessungswirkleistung können die Werte variieren.

4.5.1 Transformator 

*) Angaben sind (sofern nicht anders angegeben) Maximalwerte. Abhängig von der jeweiligen 
Bemessungsspannung, Bemessungsscheinleistung und WEA-Bemessungswirkleistung 
können die Werte abweichen.

1) Richtwerte

Elektrische Anlage *

Nennleistung PnG 7000

Nennspannung 3 x AC 950 V ± 10 % (Grid-Code-spezifisch)

Nennstrom bei voller Blind-
stromeinspeisung InG bei SnG

4727 A

Nennscheinleistung SnG bei PnG 7778 kVA

Frequenz 50 und 60 Hz

Transformator* 50 Hz 60 Hz

Gesamtgewicht ca. 10 t

Isolationsmedium Ester

Bemessungsspannung US, Ur 950 V

Bemessungsspannung OS, 
abhängig vom MS-Netz, Ur

20 kV/30 kV/34 kV

Anzapfungen oberspannungsseitig 20 kV und 30 kV: + 4 x 2,5 %
34 kV: + 4 x 0,5 kV

Netzspannung OS 20; 20,5; 21; 21,5; 22 kV
30; 30,75; 31,5; 32,25; 33 kV

34; 34,5; 35; 35,5; 36 kV

Bemessungsfrequenz fr 50 Hz 60 Hz

Schaltgruppe Dy5

Aufstellungshöhe (NN) bis 2000 m

Bemessungsscheinleistung Sr 7800 kVA

Kurzschlussspannung, Uz 9 % ± 10 % Toleranz

Mindestwert des maximalen 
Wirkungsgrades ,
(EU) 2019/1783, 548/2014

99,590 % –

Einschaltstrom  5,5 x IN (Scheitelwert)

Verlustleistung1)

Leerlaufverluste
Kurzschlussverluste

 

3050 W
80000 W

 

4300 W
80700 W
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4.5.2 Mittelspannungsschaltanlage 

Mittelspannungsschaltanlage

Bemessungsspannung 
(abhängig vom MS-Netz)

24, 36, 38 oder 40,5 kV

Bemessungsstrom 50 Hz: 630 A 
60 Hz: 600 A

Bemessungskurzschlussdauer 1 s

Bemessungskurzschlussstrom 24 kV: 16 kA (20 kA optional)
36/38/40,5 kV: 20 kA (25 kA optional)

Minimale/Maximale Umgebungs-
temperatur im Betrieb

NCV: -25 °C bis +40 °C

CCV: -30 °C bis +40 °C

Anschlußtyp Außenkonus Typ C nach EN 50181
USA: Außenkonus Typ E nach IEEE 386

Leistungsschalter

Schaltzahl mit Bemessungsstrom E2

Schaltzahl mit 
Kurzschlussausschaltstrom

E2

Mechanische Schaltzahl M1

Schalten kapazitiver Ströme min. C1 - gering

Lasttrennschalter

Schaltzahl mit Bemessungsstrom E3

Schaltzahl mit 
Kurzschlussausschaltstrom

E3

Mechanische Schaltzahl M1

Trennschalter

Mechanische Schaltzahl M0

Erdungsschalter

Schaltzahl mit Bemessungs- 
Kurzschlusseinschaltstrom

E2

Mechanische Schaltzahl  1000

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



Technische Beschreibung 2014649DE
Rev. 06/26.05.2023

18/20

4.5.3 Generator

4.6 Kühlung

4.7 Pitchsystem

Generator

Typ 6-polig, doppelt gespeiste Asynchronmaschine

Schutzart IP 54 (Schleifringkasten IP 23)

Nennspannung 950 V

Frequenz 50 und 60 Hz

Drehzahlbereich 50 Hz: 650 bis 1500 min-1

60 Hz: 780 bis 1800 min-1

Pole 6

Gewicht ca. 13,5 t

Kühlung 

Getriebe

Typ Ölkreislauf mit Öl/Wasser-Wärmetauscher und 
Thermobypass

Filter Grobfilter 50 μm / Feinfilter 10 μm / Feinstfilter < 5 μm 

Generator 

Typ Wasserkreislauf mit Wasser/Luft-Wärmetauscher und 
Thermobypass

Kühlmittel Wasser/Glykol basiertes Kühlmittel

Umrichter

Typ Wasserkreislauf mit Wasser/Luft-Wärmetauscher und 
Thermobypass

Kühlmittel Wasser/Glykol basiertes Kühlmittel

Transformator

Kühlungsmittel Wasser/Glykol basiertes Kühlmittel

Kühlkreislauf Esterkreislauf mit Ester/Wasser-Wärmetauscher

Pitchsystem

Pitchdrehverbindung 2-reihiges 4-Punktlager

Schmierung Verzahnung/ Laufbahn regelmäßige Schmierung mit Fett 

Antrieb Elektromotoren inkl. Federkraftbremse und mehrstufigem 
Planetengetriebe

Notstromversorgung Akkumulatoren
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4.8 Azimutsystem

4.9 Korrosionsschutz

* Kategorien des Korrossionsschutzes entsprechend ISO 12944-2

4.10 Automatisierungssysteme

Azimutsystem

Azimutdrehverbindung 2-reihiges 4-Punktlager

Schmierung Verzahnung/Laufbahn regelmäßige Schmierung mit Fett

Antrieb Elektromotoren inkl. Federkraftbremse und vierstufigem 
Planetengetriebe

Anzahl der Antriebe 5-6

Nachführgeschwindigkeit ca. 0,4 °/s

Korrosionsschutz* Innen Außen

Maschinenhaus C3 C4

Nabe, inklusive Spinner C3 C4

Turm

Stahlsektionen
Betonteile

C3

Farbsystembeschichtung
Sichtbeton

C4

Farbsystembeschichtung
Sichtbeton

Automatisierungssystem

Feldbussystem Profinet

Sicheres Feldbussystem Profisafe via Profinet

Anlagensteuerung Profinet-Anlagensteuerung

Sicherheitssteuerung Integrierte Sicherheitsteuerung
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Gültigkeit

Anlagengeneration Produktreihe Produkt

Delta Delta4000 N133/4.X

N149/4.X

N149/5.X

N163/5.X

N163/6.X

N175/6.X
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1. Abmessungen Maschinenhaus

Abb. 1: Abmessungen Maschinenhaus 
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Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



E0004289528
Rev. 09/28.04.2023 Abmessungen Maschinenhaus und Rotorblätter

5/6

2. Abmessungen Blätter

Abb. 2: Abmessungen und Details Rotorblätter

N133 N149 N163 N175

A 64,40 m 72,40 m 79,70 m 85,70 m

B 3,94 m ca. 4,20 m ca. 4,15 m ca. 4,30 m

C 9,00 m ca. 7,50 m ca. 10,30 m ca. 18,8 m

D 1,14 m 1,21 m 1,11 m ca. 1,3 m

E 57,75 m 64,95 m 71,55 m ca. 77 m

F ca. 3,00 m ca. 3,00 m ca. 3,95 m ca. 4,50 m

Maximale Blatttiefe (B)

Regenabweiser

Vortex-Generatoren

Serrations (Option)

Blatttiefe (D) bei
ca. 90 % Rotorradius

Blattlänge (E) bei
ca. 90 % Rotorradius

Blattspitze aus 
AlSi10Mg

Rotorradius (C) bei 
maximaler Blatttiefe

Blattvorbiegung (F)

Blattlänge (A) gesamt
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GDMcom GmbH Maximilianallee 4 04129 Leipzig

Ansprechpartner Kerstin Hennig

Telefon 0341-3504464

E-Mail leitungsauskunft@gdmcom.de

Unser Zeichen PE-Nr.: 13068/23
Reg.-Nr.: 07520/22

PE-Nr. bei weiterem Schriftverkehr 
bitte unbedingt angeben!

3Energy GmbH 
Ulrich Vogel 
Am Steinberg 7 
09603 Großschirma

Datum 06.11.2023

WP Kleinhartmannsdorf
Bestandsauskunft

Ihre Anfrage/n vom: an: Ihr Zeichen:
BIL 26.10.2023 ONTRAS 20231026-0635, 3E Projekt KHD 10/23

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen  Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) ¹

Schwaig b. 
Nürnberg nicht betroffen  Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig betroffen  ONTRAS
VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr 
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden 
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin 
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten 
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind!

PE-Nr. 13068/23 - 06.11.2023 - Seite 1 von 44
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Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 50.822714, 13.245246

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang

PE-Nr. 13068/23 - 06.11.2023 - Seite 2 von 44
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Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: WP Kleinhartmannsdorf

PE-Nr.: 13068/23
Reg.-Nr.: 07520/22

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten 
Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –
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im Auftrag der

P

DigAnhang – ONTRAS Gastransport GmbH

Bestandsauskunft
Dieses Schreiben berechtigt nicht zur Ausführung von Baumaßnahmen!

zum Betreff: WP Kleinhartmannsdorf

PE-Nr: 13068/23
Reg.-Nr.: 07520/22

Die beiliegende Schutzanweisung ist wesentlicher Bestandteil dieser Auskunft und zwingend zu beachten.

Im angefragten Bereich mit einem erforderlichen Untersuchungsradius von 995 m, befinden sich die 
folgenden Anlagen des oben genannten Anlagenbetreibers. 

Die Anlagen liegen in der Regel mittig im angegebenen Schutzstreifen (ggf. abweichende 
Schutzstreifenbreiten sind dem Bestandsplanwerk bzw. den digitalen Daten zu entnehmen):

Anlagentyp Anlagenkennzeichen DN Schutzstreifen-
breite (in m) Zuständig

Ferngasleitung (FGL) 201 900 10,00 ONTRAS Gastransport GmbH | 
Instandhaltungsbereich Sayda

Steuerkabel (Stk) SF 2005-05 NN - 1,00 GDMcom GmbH|Service KGT Ost | 
Lauchhammer

Mögliche sonstige Einbauten 
und Zubehör

Schilderpfahl (SPf), Schilderpfahl mit Messkontakt (SMK), Schilderpfahl mit Fernsprechdose (FS); 
Gas Merk- oder Messstein (G), Mantelrohr/e (MR) mit Kontrollrohr/en (KR), glasfaserverstärkte FGL-
Umhüllung (GFK), Wassertopf (WT), Armaturengruppe/n (S) mit Verbindungsleitung und Ausbläser 
(A), Isolierstück/e (J), Betonreiter (BR), (Kabel-) Schutzrohr/e (SR), Kabelmuffen (KM), 
Kabelreserve/n (KR), Kabel-Unterflurbehälter (KUFB), Kabelmarker (M), Kabelgarnituren, Banderder, 
Gleichrichterschrank

Die derzeitige ungefähre Lage dieser Anlagen entnehmen Sie bitte anliegenden Planunterlagen. 

Die Angaben zur Lage der Anlagen sind so lange als unverbindlich zu betrachten, bis die tatsächliche Lage in 
der Örtlichkeit unter Aufsicht des zuständigen Betreibers/ Dienstleisters festgestellt wurde. Erforderliche 
Suchschachtungen sind durch den Antragsteller/ das Bauunternehmen in Handschachtung auf eigene Kosten 
durchzuführen.

Bereits jetzt und in Ergänzung zur beigefügten Schutzanweisung weisen wir auf folgendes hin:

1. Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der Anlage/n keine baulichen Anlagen 
errichtet oder sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder Betrieb der 
Anlage/n vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigen/gefährden können.

2. Alle Planungen und vorgesehenen Baumaßnahmen des Gesamtvorhabens (z. B. Standorte der 
Windenergieanlagen, Errichtung von Zuwegungen, Kran-/Montage-/Lagerflächen, 
Baustelleneinrichtung und bauzeitliche Transportwege sowie Umspannwerke, Kabeltrassen und 
landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen) sind mit aussagekräftigen Planunterlagen sowie 
eingetragenem Anlagenbestand bereits während der Entwurfsphase über das BIL-Portal 
(https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login) zur Prüfung/Stellungnahme einzureichen.

 Folgende Unterlagen/Informationen sind vorzulegen:

• detaillierter Lageplan (Maßstab M 1:1000 oder M 1:500) mit vollständiger Darstellung aller geplanten 
Anlagen/Maßnahmen
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• Koordinaten der geplanten Windenergieanlagen im System ETRS 89 UTM Zone 33
• Nachweis der Einhaltung der Mindestabstände geplanter Windenergieanlagen zu den zu schützenden 

Gasanlagen gemäß nachfolgender Punkte und deren Darstellung im Lageplan

3. Hierfür können digitale Bestandsdaten zur Verfügung gestellt werden, die Sie nach Unterzeichnung 
und Rücksendung der beiliegenden Nutzungsvereinbarung an leitungsauskunft@gdmcom.de 
erhalten.

Für die Standorte der Windenergieanlagen (WEA) sind Mindestabstände zu gastechnischen 
Anlagen einzuhalten. Hierfür ist gemäß DVGW-Rundschreiben G 07/15 vom 01.12.2015 das 
Generalgutachten „Windenergieanlagen in Nähe von Schutzobjekten – Bestimmung von 
Mindestabständen“ der Dr.-Ing. Veenker Ingenieurgesellschaft mbH vom 11.12.2014, Rev. 07 
anzuwenden.

Am 15.12.2020 ersetzte die Dr.-Ing. Veenker Ingenieurgesellschaft mbH das Generalgutachten 
durch die Rev. 09 (Änderungen erfolgten u.a. bei der Berücksichtigung weiterer 
Windenergieanlagentypen sowie deren Klasseneinteilung). Durch ONTRAS wurde das 
Generalgutachten Rev. 09 anerkannt und bildet Grundlage dieser Stellungnahme.

Bezugsquelle: https://www.veenkergmbh.de/wp-content/uploads/2021/04/Ga_A_R09_s.pdf

Für die Anwendung des Veenker Generalgutachtens (Rev. 09) sowie Ermittlung der Mindestabstände 
sind folgende Voraussetzungen/Hinweise zu beachten:

• Die wesentlichen Parameter der geplanten WEA entsprechen den im Generalgutachten unter Punkt 
9.2.1 definierten WEA-Klassen.

• Berücksichtigung der Unbenklichkeitsgrenze des Abstands zur WEA mit Bezug zur Nabenhöhe 
(siehe Anlage A25).

• Anwendung des Ablaufschemas zur Ermittlung des Mindestabstandes gegenüber Ferngasleitungen 
(siehe Anlage A 15)

• Hinweis: Zu betrachten sind alle geplanten und alle vorhandenen WEA, unabhängig 
davon, wer der jeweilige WEA-Betreiber wird/ist!

• Bei Windparks: Einhaltung der max. zulässigen Anzahl von WEA
• Die WEA wurden nach Richtlinie der Germanischer Lloyd WindEnergie GmbH zertifiziert und werden 

nach Maßgabe der Bestimmungen des Zertifizierungsberichtes errichtet und betrieben.
• Die Turmbauwerke wurden nach den aktuellen DIBt-Richtlinien dimensioniert.
• Der im Generalgutachten für Ferngasleitungen geltende Mindestabstand ist – in Abhängigkeit von 

den Fundamentabmessungen der WEA – gegebenenfalls so zu vergrößern, dass sich ein 
Mindestabstand von 10 m zwischen Fundamentaußenkante der WEA und Rohrleitungsachse ergibt.

• Armaturengruppe/n, Ausbläser, Rohrbrücken sind als oberirdische Schutzobjekte zu betrachten und 
gemäß Anlage 15.4 zu behandeln.

5. Bei Nichtanwendbarkeit des Veenker Generalgutachtens (Rev 09.) oder Unterschreitung der 
Mindestabstände, ist ein Einzelgutachten durch ein anerkanntes Ingenieurbüro erforderlich; zum 
Beispiel:

 Dr.-Ing. Veenker Ingenieurgesellschaft mbH         Dr.-Ing. Veenker Ingenieurgesellschaft mbH
 Heiligengeiststraße 19                                        Leibnizstraße 25
 30173 Hannover                                                04105 Leipzig
 Tel.: 0511 / 284 99-0                                         Tel.: 0341 / 217376

 mail@veenkergmbh.de

 www.veenkergmbh.de
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Das Einzelgutachten wird, neben einer Gefährdungsbewertung, Angaben zu Mindestabständen 
und entsprechende Auflagen/Sicherungsmaßnahmen beinhalten. Im  Ergebnis kann eine 
Planungsänderung notwendig sein. Die Erstellung des Gutachtens ist vom Bauherrn zu 
veranlassen, die damit verbundenen Kosten (einschließlich aller daraus resultierenden 
Maßnahmen) gehen zu Lasten des Bauherrn. Hinweis: Zu betrachten sind alle geplanten 
und alle vorhandenen WEA, unabhängig davon, wer der jeweilige WEA-Betreiber 
wird/ist!

      
6. Folgende weiterführende Planungshinweise sind zu berücksichtigen:

• Erder-Anlagen sind außerhalb der Leitungsschutzstreifen zu planen.
• Eine Prüfung von bauzeitlichen/dauerhaften Leitungsüberfahrten hinsichtlich eventuell erforderlicher 

Diagnose-/Sicherungsmaßnahmen an Ferngasleitungen behält sich ONTRAS vor. Hierzu sind uns 
rechtzeitig Angaben zum Wegeaufbau und den zu erwartenden Verkehrslasten zu übergeben

7. Der Bauherr ist auf diese Regelungen und Auflagen hinzuweisen.

8. Der oben genannte Anlagenbetreiber ist weiter an der Planung/dem Verfahren zu beteiligen.

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Anlagen/ mitgeltende Unterlagen:
Leitungsschutzanweisung
Digitale Daten Nutzungsvereinbarung

Anlagen/ Pläne:
Übersichtskarte
Grundriss FGL 201 98 - 106

Verteiler:
Ulrich Vogel 3Energy GmbH

Herr Preuss ONTRAS Gastransport GmbH

Herr Gutscher ONTRAS Gastransport GmbH

Herr Spielbühler ONTRAS Gastransport GmbH

Herr Rudolph ONTRAS Gastransport GmbH

Herr Buschmann ONTRAS Gastransport GmbH

Herr Schüch GDMcom GmbH
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Per Mail (im pdf-Format) an: PE-Nr.: 13068/23
leitungsauskunft@gdmcom.de Reg.-Nr.: 07520/22

Nutzungsvereinbarung Digitale Daten

Mit Ihrer Unterschrift auf diesem Formular erklären Sie Ihr Einverständnis mit folgenden Nutzungsbe-
dingungen der ONTRAS Gastransport GmbH (ONTRAS):

Die Daten sind Eigentum von ONTRAS. Hinsichtlich der Katasterdaten bestehen Urheberrechte seitens 
der Vermessungsverwaltung.

Die Nutzung der zur Verfügung gestellten digitalen Planauszüge erfolgt ausschließlich zur eigenen 
Verwendung für Planungsmaßnahmen. Eine anderweitige Nutzung durch Sie, z. B. zur Auswertung 
und Nutzung nur der Hintergrundsituation (Topografie-und Katasterdarstellung), ist nicht zulässig.

Sie haben immer zu prüfen, ob die Daten in Ihrem System vollständig und lesbar sind. Für die Inter-
pretation der Daten sind allein Sie verantwortlich. Sie sichern die vertrauliche Behandlung der zur 
Verfügung gestellten Daten zu.

Die Weitergabe der Daten an Dritte ist grundsätzlich unzulässig, es sei denn, wir erteilen Ihnen aus-
drücklich, schriftlich unser Einverständnis.

Sofern ONTRAS die Zustimmung erteilt, hat der Nutzer dem Dritten Kenntnis von dieser Nutzungs-
vereinbarung zu verschaffen und sicherzustellen, dass der Dritte die sich aus der Nutzungsver-
einbarung ergebenden Pflichten ebenso erfüllt und die Haftungsbeschränkungen und Frei-
zeichnungen von ONTRAS akzeptiert. Auf Verlangen von ONTRAS ist dies nachzuweisen.

Es ist darauf zu achten, dass für die Bauausführung eine Planauskunft eingeholt wird.

ONTRAS haftet für Schäden und Folgeschäden, welche sich aus der Nutzung der Daten ergeben, nur 
sofern ONTRAS oder deren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen bzw. 
ONTRAS oder deren Erfüllungsgehilfen eine wesentliche Vertragspflicht (dies sind Verpflichtungen, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung eines Vertrags überhaupt erst ermöglichen und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf - sog. Kardinal-
pflicht) verletzen. Die vorgenannten Haftungsbegrenzungen gelten nicht bei der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit sowie im Falle zwingender, unabdingbarer gesetzlicher Vor-
schriften.

Das Risiko einer Manipulation der von ONTRAS übertragenen Daten außerhalb ihres Einfluss- und 
Verantwortungsbereiches durch Dritte trägt der Nutzer.

Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen enthaltenen Angaben und 
Maßzahlen hinsichtlich Lage und Verlegungstiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss ge-
rechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind 
und auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus darf aufgrund von Erdbewegungen, auf die 
ONTRAS keinen Einfluss hat, auf eine Angabe zur Überdeckung nicht vertraut werden. Die genaue 
Lage und der Verlauf der Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen 
(Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschachtung, o. ä.) festzustellen. Die abgegebenen Pläne 
geben den Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu achten, dass zu 
Beginn der Bauphase immer aktuelle Pläne vor Ort liegen.

Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die von ONTRAS betriebe-
nen Leitungen, so dass ggf. noch mit Anlagen anderer Netzbetreiber oder sonstiger Unternehmen ge-
rechnet werden muss, bei denen weitere Auskünfte eingeholt werden müssen. Für etwaige im Plan 
enthaltene Leitungen und Anlagen, die von Dritten betrieben werden, wird keine Gewähr der Richtig-
keit und Vollständigkeit übernommen. Eine Haftung diesbezüglich ist ausgeschlossen.

_________________________ ______________________
        Datum/Unterschrift Stempel
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Verhaltensregeln 
und Vorschriften 
zum Schutz von 
ONTRAS-Anlagen
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1. Zur Bedeutung dieser Broschüre

2. Die Anlagen von ONTRAS

Um die öffentliche Sicherheit jederzeit zu gewährleisten und eine Beein-

trächtigung/Gefährdung der Versorgungsaufgaben auszuschließen, gelten 

im Bereich/Umfeld von ONTRAS-Anlagen erhöhte Sicherheitsanforderun-

gen.

Diese Broschüre wendet sich in erster Linie an alle Verantwortlichen, deren 

Planungen und Bauvorhaben die Interessen von ONTRAS berühren – Bau-

herren, Planer, Ausführende, Behörden, Privatpersonen und andere. Sie 

enthält eine Reihe verbindlicher Regelungen und Informationen, die eine 

reibungslose Vorbereitung und Durchführung solcher Vorhaben ermög- 

lichen sollen. Deren rechtzeitige Beachtung erleichtert die erforderliche 

Zusammenarbeit und vermeidet sowohl Stillstände als auch unnötige  

Kosten in allen Phasen der Abwicklung.

Die Broschüre ersetzt weder das Zustimmungsverfahren gemäß Abschnitt II 

noch die vor Baubeginn obligatorische örtliche Einweisung. Als integraler 

Bestandteil des zugehörigen Schriftwechsels und ggf. zu führender Bera-

tungen ist sie von grundlegender Bedeutung. Inhaltlich ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit, gilt sie in der Regel in Verbindung mit ergänzenden fall-

bezogenen Bestandsauskünften/Stellungnahmen. 

Soweit nicht anders geregelt, erstreckt sich der Geltungsbereich dieser Bro-

schüre auch auf Anlagen anderer Unternehmen, für welche die ONTRAS-

Gruppe Dienstleistungen erbringt.

ONTRAS ist ein Fernleitungsnetzbetreiber im europäischen Gastransport-

system mit Sitz in Leipzig.

Das Fernleitungsnetz von ONTRAS befindet sich überwiegend im Ge-

biet der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dazu gehören im Wesentlichen 

I. Einleitung
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folgende ober- und unterirdische Anlagenarten:

•  Gashochdruckleitungen 16 bis 100 bar (i. d. R. bezeichnet als Ferngas-

leitungen)

• Gasdruckregel-, Verdichter- und Biogaseinspeiseanlagen

• ein- oder mehrzügige Kabelschutzrohranlagen

• Steuer-/Elektrokabel

•  Korrosionsschutzanlagen mit Anodenanlage (horizontal oder vertikal) 

und Kabel(-n)

• Erderanlagen

• Mess- und Regelanlagen, Kabelschränke

• sonstiges Zubehör 

Hinzu kommen Grundstücke, die sich im Eigentum von ONTRAS befinden.

Die ONTRAS-Anlagen befinden sich in der Regel auf fremden Grund- 

stücken, zu deren Mitbenutzung ONTRAS und von ihr beauftragte Dritte 

aufgrund von Vereinbarungen mit den Grundstückseigentümern bzw. im 

Grundbuch eingetragener dinglicher Rechte berechtigt sind.

Die Anlagen von ONTRAS verlaufen überwiegend unterirdisch. Nicht alle 

Anlagen und Trassenabschnitte sind in der Örtlichkeit durch Hinweis- 

objekte (Markierungen, Schilderpfähle, Messsäulen und Festpunktzeichen) 

gekennzeichnet. Das Nichtvorhandensein derartiger Hinweise allein lässt 

also keinesfalls auf bestehende Baufreiheit schließen.

Die Anlagen von ONTRAS liegen in der Regel mittig in einer dinglich 

gesicherten Schutzfläche, welche in ihrer Breite wie folgt variiert:

• Ferngasleitungen:      

• Kabelschutzrohranlagen:     

• Steuer-/Elektrokabel:     

• Horizontalanodenanlagen:     

• Vertikalanodenanlagen (auch Tiefenanoden genannt):

Darüber hinaus bestehen bei einigen Anlagen Sicherheitsabstände zu be-

stimmten Objekten und Maßnahmen, die bei der Planung und Realisierung 

entsprechender Vorhaben zu berücksichtigen sind.

Die Erddeckung beträgt in der Regel bei Ferngasleitungen und bei Hori-

zontal-/Vertikalanodenanlagen ca. 0,80 bis 1,00 m sowie bei Kabeln ca. 0,60 

bis 1,00 m. Die Deckung kann auch geringer oder größer sein, da sich die 

2 bis 10 m

1 m

1 m

4 m

10 m
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Angaben und Pläne auf den Verlegezeitraum beziehen und nachträglich 

entstandene, unbekannte Niveauänderungen (die u. U. auch Minder- 

deckungen von ≤ 0,30 m zur Folge haben können) nicht berücksichtigen.

Dem Betriebszustand nach sind aktive (in und außer Betrieb befindliche) 

und stillgelegte Anlagen zu unterscheiden. Da bei einer Außerbetrieb- 

nahme von Ferngasleitungen ein sogenannter Betriebsüberdruck von  

mindestens 1 bar bis maximal 2 bar aufrechterhalten wird, sind sie als  

aktive gasführende Anlagen zu betrachten; die angeschlossenen aktiven 

Korrosionsschutzanlagen bleiben in Betrieb.

Bei stillgelegten Anlagen sind in Abstimmung mit ONTRAS Abweichungen 

von den Regelungen und Vorschriften dieser Broschüre möglich.
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1. Grundlegendes

Dem Bauherrn/Planer/Ausführenden obliegt es, sich im Rahmen seiner 

Sorgfaltspflicht, rechtzeitig vor Arbeitsaufnahme bei allen in Frage kom-

menden Unternehmen nach unterirdischen Anlagen und den zu ihrem 

Schutz erforderlichen Maßnahmen zu erkundigen. Zu beachten sind ne-

ben den gesetzlichen Bestimmungen vor allem die anerkannten Regeln der 

Technik und berufsgenossenschaftliche Unfallverhütungsvorschriften in 

ihrer jeweils gültigen Fassung, insbesondere:

•  DVGW-Regelwerk GW 315: Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von 

Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten

•  DIN 4124: Baugruben und Gräben – Böschungen, Verbau, Arbeitsraum-

breiten

•  DIN 18300 – VOB, Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen 

für Bauleistungen (ATV) – Erdarbeiten

• DGUV-Vorschrift 38 „Bauarbeiten“

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass behördliche Ge-

nehmigungen für ein Bauvorhaben unbeschadet der Rechte Dritter erteilt 

werden. Sie ersetzen also nicht das Zustimmungsverfahren bzw. die Zu-

stimmung von ONTRAS.

Bei der Vorbereitung und Durchführung jeglicher Bauvorhaben ist  

ONTRAS rechtzeitig zu beteiligen, so dass alle erforderlichen Abstim-

mungen und ggf. festzulegende Diagnose-/Änderungs-/Sicherungsmaß-

nahmen rechtzeitig durchgeführt werden können. Diese Forderung gilt u. 

a. auch für geplante Baustelleneinrichtungen, Erkundungsmaßnahmen,  

Massen- und Schwertransporte sowie bei Pflanzungen, Natur-/Landschafts-

pflege und landwirtschaftlichen Sonderkulturen.

Von Bedeutung sind neben direkten Anlagenbetroffenheiten auch mittel-
bare Interessenberührungen, etwa durch Arbeiten im Nahbereich oder 

aufgrund von Erschütterungen. Weitere Beispiele sind Hochspannungs-

beeinflussung und mögliche Einwirkungen von Windenergieanlagen. So 

II. Erkundigungspflicht und 
Zustimmungsverfahren
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kann sich der Betrachtungsbereich auch weit über den Schutzstreifen der 

betreffenden Anlage hinaus erstrecken.

ONTRAS ist neben vielen weiteren Netzbetreibern Mitglied des Bundes- 

weiten Informationssystems zur Leitungsrecherche – BIL.

Einzureichen sind stets vollständige, eindeutige und aussagekräftige 

Unterlagen / Informationen, entsprechend dem aktuellen Planungsstand in 

elektronischer Form. Dazu gehören im Wesentlichen:

• Absender mit Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse

• Bauherr/Auftraggeber bzw. Bauausführender

• genaue Bezeichnung des Vorhabens/Betreff

• Planungsstand/geplante Bauzeit

• Vorhabenfläche (lagerichtiger Karteneintrag)

• Übersichts-/Detaillagepläne und Schnitte (maßstäblich!)

• Beschreibung des Vorhabens/der Bauweise

Beim Planwerk werden Eignung und Angabe des Maßstabs sowie Nordpfeil 

vorausgesetzt. Wenn möglich, ist in den Detaillageplänen ein Koordinaten-

raster darzustellen (System ETRS 89).

Mangelhafte Anfragen führen zur Aussetzung der Bearbeitung und zur 

Nachforderung von Unterlagen/Informationen.

Im üblichen Rahmen erfolgt die Bearbeitung von Anfragen kostenfrei.  

ONTRAS behält sich vor, dem Bauherrn/Planer/Ausführenden darüber- 

hinausgehende bzw. weiterführende Aufwendungen (z. B. für Bauaufsicht, 

Ortung, Tiefbauleistungen, Messungen, Ergebnisauswertungen, Gutachter-

einsatz, Änderungen von Anlagen usw.) in Rechnung zu stellen.

Auskünfte und Stellungnahmen gelten nur für den jeweils angefragten 

räumlichen Bereich und nur für die Anlagen, für die ONTRAS die Betriebs-

Richten Sie Ihre Anfragen zu 
Leitungsauskünften direkt und bequem an 
das BIL-Online-Portal unter:
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/
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führung übernimmt. Mit Anlagen anderer Netz- und Speicherbetreiber, die 

ebenfalls zu beteiligen sind, muss gerechnet werden.

Die den Auskünften/Stellungnahmen beigefügten Pläne sind Eigentum 

von ONTRAS. Diese Unterlagen dürfen ohne vorherige schriftliche Ein-

willigung von ONTRAS nicht vervielfältigt und keinem Dritten über-

geben bzw. sonst wie zugänglich gemacht werden. Die Weitergabe an 

die mit der Planung und Ausführung beauftragten Unternehmen ist 

gestattet.

Freizeichnungshinweise zum ONTRAS-Planwerk

Hiermit wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den analogen/ 

digitalen Plänen enthaltenen Angaben und Maßzahlen hinsichtlich Lage 

und Legetiefe unverbindlich sind; mit Abweichungen muss gerechnet  

werden. Dabei ist zu beachten, dass unterirdische Anlagen nicht zwingend 

geradlinig und auf dem kürzesten Weg verlaufen. Den Angaben zur Über-

deckung darf insbesondere aufgrund von Niveauänderungen, auf welche 

ONTRAS keinen Einfluss hat, nicht vertraut werden.

Die tatsächliche Lage/Legetiefe der ONTRAS-Anlagen ist in jedem Fall durch 

fachgerechte Erkundungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, 

Handschachtung o. a.) festzustellen. Dies erfolgt im Rahmen einer ört- 

lichen Einweisung unter Aufsicht eines Mitarbeitenden oder Beauftragten 

von ONTRAS. Erforderliche Suchschachtungen sind durch den Antrag- 

steller/das ausführende Unternehmen in Handschachtung auf eigene 

Kosten durchzuführen.

Die übergebenen Pläne geben den dokumentierten Bestand zum Zeitpunkt 

der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der 

Bauphase immer aktuelle Pläne vor Ort vorliegen. 

Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus den Plänen ist nicht  

zulässig. Stillgelegte Anlagen sind in den Plänen unter Umständen nicht 

dargestellt, können in der Örtlichkeit jedoch vorhanden sein.

Für die Lagerichtigkeit und Vollständigkeit der in den Plänen dargestellten 

Flurstücksgrenzen und -bezeichnungen sowie Fremdanlagen übernimmt 

ONTRAS keine Gewähr.
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Um die Interessen von ONTRAS frühzeitig berücksichtigen zu können, ist 

bereits zu Beginn der Planungstätigkeit eine Bestandsauskunft einzu-

holen. Im Fall einer Berührung/ Näherung beinhaltet diese u. a. Aussagen 

zu den im angefragten Bereich vorhandenen/ geplanten Anlagen, entspre-

chende Planunterlagen sowie Auflagen und Hinweise zum weiteren Ablauf.

Auf dieser Grundlage sind im Zuge der Planung jederzeit weitere Abstim-

mungen möglich, z. B. zur Nachreichung detaillierter Unterlagen/Informa-

tionen oder zur Klärung offener Fragen. Die Notwendigkeit einer erneuten 

Kontaktaufnahme ergibt sich zudem bei Planungsänderungen.

Die Abstimmung zur Ausführung jeglicher Arbeiten ist rechtzeitig – also 

mindestens sechs Wochen vor dem beabsichtigten Beginn – durch das 

jeweils beauftragte Unternehmen zu veranlassen; einzureichen sind die 

Ausführungsunterlagen. Sofern der Anfrage nicht zu widersprechen ist, 

erhält der Antragsteller dazu eine Stellungnahme zur Bauausführung.  

Diese ist Voraussetzung für die obligatorische örtliche Einweisung.

Ablaufschema zur Einbeziehung von ONTRAS

2. Planungsanfrage/Bestandsauskunft

3. Anfrage des Bauausführenden

Planungsanfrage/
Bestandsauskunft

Anfrage des 
Bauausführenden

mind. 6 Wochen vor Bauabsicht

Einweisungstermin 
vereinbaren

Einweisung 
vor Ort

14 Tage vor 
Baubeginn

Baubeginn
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Die Gültigkeit der Stellungnahme zur Bauausführung ist befristet auf 

sechs Monate.

Alle am Bauvorhaben beteiligten Personen (insbesondere der Bauherr/der 

Planer/das ausführende Unternehmen) sind vom Antragsteller über die Ver-

haltensregeln und Vorschriften der vorliegenden Broschüre zu informieren. 

Die im Schriftwechsel erteilten Auflagen und Hinweise von ONTRAS sind 

an diese weiterzuleiten. Den Bauherrn trifft die Gesamtverantwortung für 

sein Vorhaben. Er hat insbesondere sicherzustellen, dass das ausführende 

Unternehmen bzw. die ausführenden Mitarbeitenden über die Verhaltens- 

regeln und Vorschriften im Bereich von ONTRAS-Anlagen unterwiesen  

werden. Die entsprechende Unterweisung ist schriftlich zu dokumentieren.

Auskünfte und Stellungnahmen, die bezüglich der ONTRAS-Anlagen einge-

holt werden, berechtigen nicht zur Ausführung geplanter Maßnahmen. Die 

Genehmigung für Bau-/Schachtarbeiten im Berührungs- und Nahbereich 

dieser Anlagen wird erst im Rahmen einer örtlichen Einweisung durch 
ONTRAS und/oder durch Beauftragte von ONTRAS erteilt. Diese Einwei-

sung hat vor Beginn jeglicher Arbeiten zu erfolgen.

Die Terminvereinbarung muss unter Angabe der zugehörigen PE-Nr. min-

destens 14 Tage vor dem beabsichtigten Beginn der Arbeiten erfolgen. Für 

die Terminvereinbarung ist ein entsprechender Kontakt in der Stellung-

nahme zur Bauausführung benannt.

Zur örtlichen Einweisung müssen folgende Unterlagen vorliegen:

• gültige Stellungnahme zur Bauausführung (mit Anlagen)

• damit ggf. angeforderte Unterlagen/Informationen

•  unterschriebene Empfangsbestätigung des Bauherrn (Anmerkung: Die-

se ist vor der Einweisung per Mail an den auf der Empfangsbestätigung 

angegebenen Kontakt zurückzusenden und muss spätestens zur Einwei-

sung vorliegen)

Falls erforderlich und möglich, wird im Rahmen der Einweisung eine  

Ortung/Kennzeichnung der ONTRAS-Anlagen durchgeführt.

Die Einweisung wird seitens ONTRAS protokolliert.

4. Örtliche Einweisung/Bautätigkeit
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Bei der Ausführung jeglicher Arbeiten sind die für ONTRAS-Anlagen 

geltenden sicherheitstechnischen Bestimmungen und Regeln einzuhalten.

Arbeiten, die die Sicherheit der ONTRAS-Anlagen gefährden können,  

dürfen ausschließlich unter Aufsicht von ONTRAS und/oder eines  

Beauftragten von ONTRAS durchgeführt werden. Den sicherheits- 

relevanten Anordnungen ist Folge zu leisten.

Bei Arbeiten im Schutzstreifen unter Druck stehender Ferngasleitun-

gen wird durch ONTRAS immer eine Aufsicht gestellt. Die Aufsicht ist  

weisungsbefugt hinsichtlich der Einhaltung der Anforderungen an die An-

lagensicherheit, zum Schutz Dritter und/oder zum Arbeitsschutz und kann 

aus diesen Gründen die Arbeiten einstellen lassen. Daraus dem Bauherrn 

und/oder seinen Beauftragten evtl. entstehende Kosten trägt ONTRAS nicht. 

Je nach Umfang und Dauer der Bauarbeiten behält sich ONTRAS vor, dem 

Bauherrn die Kosten der Aufsicht in Rechnung zu stellen. Für diesen Fall 

wird ONTRAS vor Beginn der Arbeiten eine vertragliche Regelung mit dem 

Bauherrn vereinbaren.

Besteht aus Sicht des Bauherrn die Notwendigkeit einer Bauaufsicht, kann 

er eine solche beantragen. Die eigene Verantwortlichkeit des Bauherrn und/

oder seiner Beauftragten wird durch baubeaufsichtigende Maßnahmen von 

ONTRAS nicht eingeschränkt.

Mit Beendigung der Baumaßnahmen hat – noch vor dem Verfüllen ggf. 

freigelegter ONTRAS-Anlagen – eine Abnahme durch ONTRAS und/oder 

durch deren Beauftragte zu erfolgen. Die Terminvereinbarung ist rechtzei-

tig zu veranlassen.

Die Abnahme wird seitens ONTRAS protokolliert. Neben einer Einmessskiz-

ze sind Auffälligkeiten und/oder noch zu erledigende Restarbeiten festzu-

halten. 

ONTRAS behält sich vor, alle an ihren Anlagen entstandenen Schäden zu 

Lasten des Bauherrn zu beseitigen. Dies gilt auch für die nach der Abnahme 

an ihren Anlagen festgestellten Schäden (z. B. Isolationsschäden durch die 

nachfolgende Verfüllung).

5. Abnahme/Dokumentation Endzustand
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Zur internen Verwendung sind ONTRAS innerhalb von sechs Monaten 

nach Abschluss der Baumaßnahmen angefertigte Lagepläne und Längs- 
schnitte der im Berührungs bzw. Nahbereich von ONTRAS-Anlagen  

errichteten Anlagen/Bauten unentgeltlich zu übergeben:

• digital im Vektorformat SHAPE oder DXF

•  Lage- und Höhenbezugssystem muss angegeben sein (vorzugsweise 

ETRS89/UTM (Zone 33))

• Übergabe per E-Mail an geodaten@ontras.com unter Angabe der PE-Nr. 

1. Allgemeines

Voraussetzung für jegliche Arbeiten im Bereich der ONTRAS-Anlagen ist 

neben der schriftlichen Zustimmung (Stellungnahme zur Bauausführung) 

eine örtliche Einweisung des Ausführenden. Siehe Abschnitt II/4.

Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der ONTRAS-Anlagen 

keine baulichen Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen vorgenom-

men werden, die den Bestand oder Betrieb dieser Anlagen beeinträchtigen/

gefährden können. 

Die Schutzstreifen sind jederzeit begehbar, befahrbar und sichtfrei zu  

halten; die ONTRAS-Anlagen müssen auch während der Bauphase unge-

hindert erreichbar sein. Die Schutzstreifen dürfen weder überbaut noch 

eingefriedet werden. Eine Nutzung als Stell- und Lagerfläche (z. B. für Bau-

stelleneinrichtung, Gerätschaften, Material, Aushub, usw.) ist ebenfalls aus-

geschlossen.

Niveauänderungen und Flächenbefestigungen im Schutzstreifen der 

ONTRAS-Anlagen sind grundsätzlich nicht zulässig. 

III. Technologische Schutz- 
bestimmungen
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Im Schutzstreifen unter Druck stehender Ferngasleitungen dürfen keine 

Arbeiten wie Tiefbau, Bohren, Fräsen oder Rammen durchgeführt werden, 

außer wenn die Leitung im Arbeitsbereich sichtbar freigelegt wurde. Bei 

Parallellage ist eine sichtbare Freilegung der Leitung im Abstand von maxi-

mal 20 m ausreichend.

Die Anlagen von ONTRAS dürfen nur in Handschachtung freigelegt wer-

den. Maschinenschachtung an ONTRAS-Anlagen (in und außer Betrieb) ist 

ausschließlich nach Feststellung der örtlichen Lage/Legetiefe mittels Hand-

schachtung zulässig. Dabei ist der Einsatz von Baumaschinen, etwa zum 

Freilegen dieser Anlagen, nur bis zu einer Annäherung von 0,50 m zulässig. 

Bei einer Annäherung von ≤ 0,50 m sind die Arbeiten ausschließlich in 

Handschachtung auszuführen.

Baumaschinen dürfen nur so eingesetzt werden, dass eine Gefährdung 

der Anlagen ausgeschlossen ist. Maschinenführer und Aufsichtspersonen 

müssen eine Ausbildung nach DVGW-Regelwerk GW 129 oder gleichwertig 

nachweisen können. Maschinenführer im Sinne der DGUV Regel 100-500 

sind für Schachtarbeiten nur einzusetzen, wenn sie eine Ausbildung an 

einer zugelassenen Baggerschadendemonstrationsanlage haben.

Die ONTRAS-Anlagen sind so zu sichern, dass eine Lageänderung von  

Rohren und Nebenanlagen verhindert und die Isolierung vor mechanischer 

Beschädigung geschützt wird. Leitungen, Kabelschutzrohranlagen und  

Kabel sind gegen Durchhang zu sichern. ONTRAS-Armaturen, die bis an 

bzw. über die Erdoberfläche reichen, sind zu schützen und durch Ab- 

sperrungen zu sichern.

Ist ein Verbau von Baugruben/Gräben erforderlich, dürfen ONTRAS- 

Leitungen nicht als Widerlager benutzt werden.

Die Entfernung oder Freilegung von Fundamenten der ONTRAS-Anlagen 

ist nicht zulässig. Bei der Verfüllung von Baugruben/Gräben sind die  

ONTRAS-Anlagen mindestens 0,20 m mit steinfreiem neutralen Boden  

(Körnung nach DIN 18196) zu umhüllen. Zur weiteren Verfüllung dürfen 

keine Steine, kein schwer entfernbares Material und kein Bauschutt ver-

wendet werden. Die Verdichtung hat lagenweise zu erfolgen.

Hinweisobjekte (Markierungen, Schilderpfähle, Messsäulen, Festpunkt- 

zeichen etc.) dürfen ohne Zustimmung nicht entfernt oder versetzt wer-

den. ONTRAS behält sich vor, nach Abschluss der Arbeiten das Wiederein-

setzen der Hinweisobjekte und das Einmessen zu Lasten des Bauausfüh-
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renden vorzunehmen. Für die in der Örtlichkeit durch die vorgenannten 

Einrichtungen gekennzeichneten Punkte hat der Bauausführende die Ver-

antwortung zu übernehmen und diese auf seine Kosten zu sichern.

Unterirdisch zu errichtende Kanäle und zugehörige Schächte sind in 

Sonderfällen (z. B. im Bereich von Flüssiggasanlagen) gasdicht auszuführen.

Bauzeitliche und dauerhafte Überfahrungen von ONTRAS-Anlagen sind 

grundsätzlich so vorzusehen, dass:

• eine nahezu rechtwinklige Kreuzung entsteht (mindestens 75°).

• ausschließlich linear verlaufende Leitungsabschnitte betroffen sind.

• Mantel-/Schutzrohrenden nicht überbaut werden.

• im Endzustand eine Mindestüberdeckung von 1,00 m eingehalten wird.

Das Befahren von Schutzstreifen mit schweren Bau-/Transport- und Ketten-

fahrzeugen ist nur nach erfolgter Zustimmung/Einweisung und unter Ein-

haltung besonderer Sicherheitsvorkehrungen gestattet.

Bauzeitliche Anlagenüberfahrungen in unzureichend befestigten Berei-

chen mit schweren Fahrzeugen sind ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen 

(z. B. Aufschotterung, Auslegen lastverteilender Stahl-/Betonplatten) unzu-

lässig. ONTRAS behält sich darüber hinaus die Durchführung von Diagnose- 

/Sicherungsmaßnahmen vor.

Die Verkehrsführung entlang von ONTRAS-Anlagen hat außerhalb der 

Schutzstreifen zu erfolgen; Anlagenüberfahrungen in Längsrichtung sind 

grundsätzlich zu vermeiden. Wende-/Rangierbereiche und Ausweich- 

buchten sind außerhalb der Schutzstreifen anzuordnen.

Kreuzungen von ONTRAS-Anlagen mit geplanten Leitungen/Kabeln sind 

grundsätzlich rechtwinklig, als Unterkreuzung sowie im Bereich von linea-

ren Leitungsabschnitten auszuführen. Dabei sind Richtungsänderungen 

der Fremdleitung außerhalb der Schutzstreifen anzuordnen.

2. Bauzeitliche und dauerhafte Überfahrungen

3. Kreuzungen beim Leitungs-/Kabeltiefbau
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Bei Kreuzungen in offener Bauweise gilt:

•  Einzuhalten ist ein lichter vertikaler Mindestabstand von 0,50 m. Bei 

der Kreuzung von Ferngasleitungen mit E-Kabeln der Spannung ≥ 110 

kV gilt ein Mindestabstand von 1,00 m; zudem sind hier isolierende Zwi-

schenlagen erforderlich.

•  E-Kabel > 1 kV im Kreuzungsbereich von Ferngasleitungen sind zusätz-

lich in einem Schutzrohr (z. B. PE-HD, Stahl) zu verlegen. Die Schutz-

rohrlänge muss jeweils der Breite des Schutzstreifens entsprechen, min-

destens aber 6 m betragen.

•  Ist eine Unterkreuzung aufgrund einer zu großen Legetiefe nicht zu-

mutbar, besteht – nach schriftlicher Genehmigung durch ONTRAS – die  

Möglichkeit einer Überkreuzung.

•  Bei der Überkreuzung von Ferngasleitungen sind alle geplanten Kabel 

im Kreuzungsbereich zusätzlich in einem Schutzrohr zu verlegen (Län-

ge = Schutzstreifenbreite, mindestens aber 6 m); im Bereich vorhande-

ner Mantelrohre ist kein Schutzrohr erforderlich.

•  Hinsichtlich der Maßnahmen zum Schutz von Gashochdruckleitungen 

bei Bauarbeiten wird auf den DVGW-Hinweis GW 315 und die Werknorm 

VN 263-011 verwiesen. Seitens ONTRAS wird empfohlen nur Unterneh-

men für diese Arbeiten einzusetzen, welche nach dem DVGW Arbeits-

blatt GW 301 Gruppe G1 oder DVGW Arbeitsblatt GW 381 zertifiziert sind. 

Eine aktuelle Liste der nach diesen DVGW Arbeitsblättern zertifizierten 

Fachunternehmen kann unter nachfolgendem Link abgerufen werden:  

https://www.dvgw-cert.com/verzeichnisse/fachunternehmen

Bei Kreuzungen in geschlossener Bauweise gilt:

•  Einzuhalten ist ein lichter vertikaler Mindestabstand von 2,00 m, sofern 

nicht die anstehenden Baugrundverhältnisse und projektspezifischen 

Randbedingungen einen größeren Mindestabstand erfordern.

•  Es sind nur steuerbare Verfahren anzuwenden.

•  Hinsichtlich der Anforderungen, Gütesicherung und Prüfung an das 

steuerbare horizontale Spülbohrverfahren (HDD) wird auf das DVGW 

Arbeitsblatt GW 321 verwiesen. Seitens ONTRAS wird empfohlen nur 

Unternehmen für diese Arbeiten einzusetzen, welche nach dem DVGW 

Arbeitsblatt GW 302 Gruppe GN2 zertifiziert sind. Eine aktuelle Liste 

der nach dem DVGW Arbeitsblatt GW 302 Gruppe GN2 zertifizierten 

Fachunternehmen kann unter nachfolgendem Link abgerufen werden: 

        https://www.dvgw-cert.com/verzeichnisse/fachunternehmen
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•  Vor Beginn der Arbeiten ist die Gashochdruckleitung entsprechend 

DVGW Arbeitsblatt GW 316 zu orten und der Trassenverlauf im ange-

messenen Umfang zu kennzeichnen. Im unmittelbaren Unterkreu-

zungsbereich ist die Gashochdruckleitung vor Beginn der Arbeiten bis 

zum Rohrscheitel freizulegen. Die Ortung und die Freilegung erfolgt  

im Auftrag von ONTRAS. Die festgestellte Rohrlage und -deckung sind 

mit den Planungsunterlagen zu verifizieren. Weiterhin sind ONTRAS 

die Ergebnisse der Baugrunderkundung (u. a. qualifiziertes Bodengut-

achten) für den Bereich der Unterkreuzung vor Beginn der Arbeiten  

zu übergeben.

•  ONTRAS ist das Bohrprotokoll unverzüglich zu übergeben (per E-Mail 

an geodaten@ontras.com).

Im Kreuzungsbereich mit erdfühligen, durchgängig elektrisch leitenden 

Materialien sind Ferngasleitungen über eine Länge von mindestens 3 m 

rechts und links der gekreuzten Rohraußenkanten mit einer zusätzlichen 
Isolierung (doppelte Umhüllung) gemäß ONTRAS-Vorgabe zu Lasten des 

Verursachers zu versehen.

Bei Verlegearbeiten mit Kabelpflug oder Grabenfräse sind im Kreu-

zungsbereich von ONTRAS-Anlagen deutlich sichtbare Markierungen an-

zubringen, damit die maschinelle Verlegung 3 m vor der Kreuzungsstelle 

endet und 3 m nach der Kreuzungsstelle wieder begonnen werden kann.

Horizontal- und Vertikalanodenanlagen dürfen nicht mit Fremdanlagen 

gekreuzt bzw. durchquert werden.

In Parallellage geplante Leitungen/Kabel sind grundsätzlich außerhalb von 

ONTRAS-Schutzstreifen zu verlegen. Eine Überschneidung mit dem neu 

hinzukommenden Schutzstreifen ist zu vermeiden.

Soweit erforderlich, sind bei Parallelführungen im Bereich öffentlicher Ver-

kehrswege und -flächen (in Abhängigkeit von der Nennweite der Ferngas-

leitung) folgende lichte Mindestabstände zulässig:

≤ DN 600 = 1,00 m

> DN 600 = 1,50 m

4. Parallelführungen beim Leitungs-/Kabeltiefbau
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Mit Erschütterungen einhergehende Arbeiten dürfen keine unzulässigen 

Schwingungen an den Gasanlagen von ONTRAS verursachen. Im Zustim-

mungsverfahren besteht hierzu besonderer Abstimmungsbedarf; auf 

Anforderung sind detaillierte Angaben zur geplanten Technologie und 

zum Technikeinsatz nachzureichen (unter Verwendung des im Zustim-

mungsverfahren (Abschnitt II) bereitgestellten Meldebogens per E-Mail an  

TechnischeDiagnose@ontras.com). Die Auflagen zur Bauausführung  

können Schwingungsmessungen und/oder andere Sicherungsmaßnahmen 

beinhalten.

Baubegleitende Schwingungsmessungen kommen bei maschinellen 

Ramm- , Meißel und Bodenverdichtungsarbeiten in einem Abstand von 

≤ 30 m zu den Gasanlagen von ONTRAS in Betracht. Die daraus resultieren-

den Forderungen sind einzuhalten.

Rammarbeiten über bestehenden ONTRAS-Anlagen sind ausnahmslos  

untersagt!

In Abhängigkeit von der Leitungsüberdeckung können Vibrationsplatten 

zur Bodenverdichtung eingesetzt werden, deren Erregerkraft pro Auf-

standsfläche (N/cm2) folgende Werte nicht überschreiten darf:

• ab 0,30 m Leitungsüberdeckung 8,5 N/cm2 

• ab 0,60 m Leitungsüberdeckung 13,5 N/cm2

Bei Einhaltung dieser Vorgaben sind Schwingungsmessungen nicht  

erforderlich.

Befinden sich Gasanlagen von ONTRAS innerhalb des Sprengbereiches 

nach der Technischen Regel „SprengTR310“, ist ONTRAS im Zustimmungs-

verfahren die geplante Technologie zur gutachterlichen Prüfung (i. d. R. 

Prognoseberechnungen der zu erwartenden Erschütterungseinträge) vor-

zulegen. Im Ergebnis dieser Prüfung werden die notwendigen Sicherungs- 

und Überwachungsmaßnahmen festgelegt.

Alle mit der Vorbereitung/Umsetzung von Sicherungs- und Überwachungs-

maßnahmen in Zusammenhang stehenden Aufwendungen sind ONTRAS zu 

erstatten. Dies betrifft insbesondere anfallende Kosten für den Gutachter- 

einsatz, die Messstelleneinrichtung einschließlich Tiefbau, die Messdurch-

führung und -auswertung sowie die Baustellenaufsicht.

5. Erschütterungen
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6. Pflanzungen

Bei Pflanzungen sind grundsätzlich folgende lichte Mindestabstände 

einzuhalten:

•  flachwurzelnde Sträucher und Hecken außerhalb des Schutzstreifens,  

jedoch nicht näher als 2,50 m zur Ferngasleitung

•  kleinkronige Bäume und tiefwurzelnde Hecken außerhalb des Schutz-

streifens, jedoch nicht näher als 5 m zur Ferngasleitung

• großkronige Bäume, nicht näher als 10 m zur Ferngasleitung

•  Für stillgelegte Ferngasleitungen gilt bei jeglicher Bepflanzung ein  

lichter Mindestabstand von 1,50 m zur Ferngasleitung.

Zu Kabelschutzrohranlagen und Kabeln ist bei Pflanzungen ein lichter  

Mindestabstand von 2,50 m einzuhalten.

Bei Horizontal- und Vertikalanodenanlagen ist der entsprechende Schutz-

streifen zu beachten.

Bei landwirtschaftlichen Sonderkulturen (z. B. Hopfen, Spargel, Weihnachts- 

bäume, Kurzumtriebshölzer, usw.) werden im Zustimmungsverfahren fall-

bezogene Mindestabstände und ergänzende Auflagen festgelegt.

Mit den Pflanzarbeiten darf erst nach Kennzeichnung der Schutzstreifen 

bzw. der Mindestabstände im Zuge der obligatorischen örtlichen Einwei-

sung begonnen werden.

Die Anlagen von ONTRAS werden durch Beschichtungen und Umhüllun-

gen sowie zusätzlich durch kathodischen Korrosionsschutz vor Korrosion 

geschützt.

Der kathodische Korrosionsschutz ist ein elektrochemisches Verfahren, bei 

dem über einen Elektrolyten (z. B. Erdboden) ein elektrischer Gleichstrom 

zwischen einer Anodenanlage und einer zu schützenden Metallstruktur 

(z. B. Leitungen) fließt. Durch diesen Schutzstrom erfolgt an der Metallober-

fläche im Elektrolyten eine kathodische Polarisation. Dadurch wird verhin-

dert, dass Metallionen aus der Metalloberfläche gelöst werden.

7. Elektrische Beeinflussung
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Korrosionsschutzanlagen bestehen aus:

• Gleichrichter

• Anodenanlage 

   (horizontal oder vertikal)

• Kabel

Generell sind Maßnahmen unter Einhaltung der anerkannten Regeln 

der Technik so auszuführen, dass eine Beeinflussung ausgeschlossen ist.  

Andernfalls muss eine Veränderung der Korrosionsschutzanlage oder des 

Schutzobjektes von ONTRAS erfolgen. Die hierfür erforderlichen Kosten 

sind durch den Bauherrn zu tragen.

Bei einer neu hinzukommenden Anlage im Kreuzungs-/Nahbereich von 

ONTRAS-Anlagen muss in Abstimmung mit ONTRAS die Errichtung einer 

Potentialmessstelle (ONTRAS- und Fremdleitung messbar aufgelegt) zur 

Überwachung der Beeinflussung geprüft werden.

Es ist eine Nachumhüllung gemäß Abschnitt III/3 im Kreuzungs-/Nah- 

bereich vorzunehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Nahbereich von ONTRAS-Anlagen (z.B.  

Rohrleitungen, Anodenanlagen) Beeinflussungen durch Streuströme von 

Gleichstromanlagen an erdfühligen metallischen längsleitfähigen Objek-

ten (z. B. Rohrleitungen, Leitplanken usw.) auftreten können. Zur Vermei-

dung dieser Beeinflussungen können zusätzliche Maßnahmen notwendig 

sein. Die Modalitäten und technischen Sachverhalte zu eventuell not-

wendigen Maßnahmen, messtechnischen Untersuchungen usw. sind mit  

ONTRAS abzustimmen.

Anoden

Koksbettung

Anodenkabel (+)

Schutzanlagenschrank

Stromanschluss

Kathodenkabel (-)

Bezugselektrode

Rohrleitung
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Zur Vermeidung von Hochspannungsbeeinflussungen von ONTRAS-

Anlagen sind Maßnahmen gemäß den gültigen Normen und Technischen 

Empfehlungen, z. B DVGW Arbeitsblatt GW 22 (textgleich mit der AfK-Emp-

fehlung Nr. 3 und der TE 7 der SfB), DVGW Arbeitsblatt GW 28 (textgleich 

mit der AfK-Empfehlung Nr. 11), durch den Bauherrn vorzusehen.

Sind laut den Kriterien der anzuwendenden Regelwerke Beeinflussungen 

zu erwarten, ist ein Gutachten zur Beurteilung der Hochspannungs- 

beeinflussung zu erstellen.

•  Das Gutachten ist ONTRAS umgehend und rechtzeitig vor Baubeginn 

zur Prüfung und Beurteilung der Beeinflussung zu übergeben (unter 

Verwendung des im Zustimmungsverfahren (Abschnitt II) bereitgestell-

ten Meldebogens per E-Mail an hsb@ontras.com).

•  Evtl. bereits vorhandene Beeinflussungen sind in dem Gutachten zu 

berücksichtigen.

•  Evtl. notwendige Schutzmaßnahmen an den Anlagen sind zu benennen. 

Diese werden nach Auftragserteilung durch den Bauherrn von ONTRAS 

zu dessen Lasten in eigener Regie durchgeführt.

•  Nach Inbetriebnahme des Vorhabens können weitere Maßnahmen zur 

Vermeidung der Gefahr von Wechselstromkorrosion notwendig werden 

(z. B. messtechnische Untersuchungen, Einbau zusätzlicher Messtech-

nik, Errichtung von Erdungsanlagen mit Abgrenzeinheiten), die durch 

ONTRAS nach Auftragserteilung des Bauherrn durchgeführt werden.

Sind laut den Kriterien der anzuwendenden Regelwerke keine Beeinflus-

sungen zu erwarten, kann auf ein Gutachten zur Beurteilung der Hoch-

spannungsbeeinflussung verzichtet werden. In diesem Fall sind die ent-

sprechendenen Parameter des Vorhabens mit den zutreffendenen Kriterien 

der Regelwerke in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüberzustellen, 

zu begründen und ONTRAS umgehend und rechtzeitig vor Baubeginn zu 

übergeben (unter Verwendung des im Zustimmungsverfahren (Abschnitt II) 

bereitgestellten Meldebogens per E-Mail an hsb@ontras.com).

Die Modalitäten und technischen Sachverhalte zum Gutachten, zu even- 

tuell notwendigen Sicherungsmaßnahmen, messtechnischen Unter- 

suchungen usw. stimmt der Bauherr mit ONTRAS ab.
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8. Windenergieanlagen

Planung und Errichtung von Windnergieanlagen unterhalb eines Mindest-

abstandes von 995 m zu gastechnischen Anlagen von ONTRAS bedürfen der 

Zustimmung durch ONTRAS.

Planungen und Bauvorhaben Dritter können Diagnose-/Änderungs-/ 

Sicherungsmaßnahmen an ONTRAS-Anlagen erforderlich machen. Diese 

sogenannten Folgemaßnahmen sind nur in einfachen Fällen operativ im 

Rahmen des Baugeschehens realisierbar. In der Regel erfordern sie sowohl 

zeit- als auch kostenintensive Planungs- und Bauleistungen.

Mit Blick auf mögliche Folgemaßnahmen an ONTRAS-Anlagen ist das im 

Abschnitt II dieser Broschüre beschriebene Zustimmungsverfahren bereits 

sehr frühzeitig in Gang zu setzen. Bei Erfordernis erhält der Antrag- 

steller Informationen zur weiteren Vorgehensweise sowie einen Kontakt 

zur Antragstellung. Nach Antragstellung kann die Planung und Realisie-

rung von Folgemaßnahmen einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren in An-

spruch nehmen.

Erfordert das verursachende Vorhaben ein Planfeststellungs-/Plangeneh-

migungs-/ Bebauungsplanverfahren oder dergleichen, müssen die Folge-

maßnahmen in die Verfahrensunterlagen (Erläuterungsbericht, Lagepläne, 

Bauwerksverzeichnis, Grunderwerbsunterlagen usw.) eingearbeitet und 

die dazu erforderlichen Anträge gleichfalls genehmigt werden. Dies setzt 

zwingend voraus, dass ein ONTRAS-Fachplaner diese Folgemaßnahmen 

geplant hat.

ONTRAS kann erst dann mit der Realisierung der Folgemaßnahmen begin-

nen, wenn alle erforderlichen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen 

Genehmigungen, Gestattungen, Befreiungen, Erlaubnisse usw. sowie die 

Kostenübernahmevereinbarung und die Freigabe des Bauherrn vorliegen.

Maßnahmen an ONTRAS-Anlagen erfolgen in eigener Regie unter Berücksich-

tigung versorgungstechnischer und witterungsbedingter Einschränkungen. 

Mit der geplanten Bautätigkeit im Bereich der Folgemaßnahmen darf 

grundsätzlich erst begonnen werden, wenn diese abgeschlossen sind.

9. Folgemaßnahmen an ONTRAS-Anlagen
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Sollten während der Arbeiten ONTRAS-Anlagen beschädigt werden, so ist 

unverzüglich unter der gebührenfreien Notrufnummer — 0800 4434430 — 

die Störungshotline zu benachrichtigen.

Die Störungshotline stellt eine direkte Verbindung zum diensthabenden 

Dispatcher von ONTRAS her bzw. leitet die Informationen umgehend  

weiter.

Die Schadensstelle ist bis zum Eintreffen der Mitarbeitenden bzw. eines Be-

auftragten von ONTRAS zu beaufsichtigen und es sind sofort Vorkehrungen 

zur Verringerung von Gefahren zu treffen:

Bei ausströmendem Gas besteht Explosionsgefahr – daher Funkenbildung 

vermeiden, nicht rauchen, kein offenes Feuer anzünden. Angrenzende 

Gebäude auf Gaseintritt prüfen, falls Gas eingetreten ist, Türen und Fenster 

öffnen. Keine elektrischen Anlagen einschalten.

• Sofort alle Baumaschinen- und Fahrzeugmotoren abstellen.

• Gefahrenbereich räumen und weiträumig absichern.

• Schadensstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern.

• Polizei und/oder Feuerwehr benachrichtigen.

  Notrufnummer: 0800 – 4434430

IV. Verhaltensregeln im Schadens-
fall/Notrufnummer
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a. B.  - außer Betrieb

AfK  - Arbeitsgemeinschaft DVGW/VDE für Korrosionsfragen

BE  - Baustelleneinrichtung

BIL  - Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche

DGUV  - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.

DIN  - Deutsches Institut für Normung

DN  - Nennweite (diameter nominal)

DP  - Auslegungsdruck (design pressure), [Bar]

DVGW  - Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.

FGL  - Ferngasleitung

GIS  - Geografisches Informationssystem

IHB  - Instandhaltungsbereich (von ONTRAS)

IHK  - Instandhaltungskoordinator (von ONTRAS)

i. P.  - in Planung

KKS  - kathodischer Korrosionsschutz

KSA  - Korrosionsschutzanlage

KSR  - Kabelschutzrohranlage

MOP   -  maximal zulässiger Betriebdruck (maximum operating pressure), 

[Bar]

MR  - Mantelrohr (aus Stahl/ bei Ferngasleitungen)

OP  - Betriebsdruck (operating pressure), [Bar]

PE-HD  - Polyethylen mit hoher Dichte (high density)

SfB  - Schiedsstelle für Beeinflussungsfragen

SMK  - Schilderpfahl mit Messkontakt (auch Messsäule)

SPf  - Schilderpfahl

SR  - Schutzrohr (aus PE-HD / bei Kabeln)

Stk  - Steuerkabel

TGL   -  Technische Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen 

(der DDR)

TS   -  Tangentenschnittpunkt (Knickpunkt einer Ferngasleitung im La-

geplan)

VDE  - Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.

VNG  - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft

VOB  - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen

V. Im Zustimmungsverfahren häufig 
verwendete Abkürzungen
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PE-Nr. bei weiterem 
Schriftverkehr bitte unbedingt 
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3Energy GmbH 
Ulrich Vogel 
Am Steinberg 7 
09603 Großschirma

Datum 26.04.2024

Ergänzungsschreiben
WP Kleinhartmannsdorf 
hier: Bestätigung des Veenker-Gutachten/Lageplan WEA WA1 bis WA 5 Typ NordexN-163

Ihre Anfrage/n vom: an: Ihr Zeichen:
E-Mail 23.04.2024 GDMCOM

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vogel,

das vorliegende Veenker-Gutachten zu den geplanten Standorten der WEA 1 – 5, wurde seitens der ONTRAS 
Gastransport GmbH geprüft, mit folgendem Ergebnis:  

Entsprechend Ihrer E-Mail vom 23.04.24 handelt es sich bei WEA 5 im aktuellen Planungsstand um eine 
Nordex N 163 und nicht fälschlicherweise um eine Nordex N 175, gemäß BIL-Anfrage. Das Veenker 
Gutachten vom 04.03.2024 bewertet demnach den aktuellen Planungsstand und ist gültig.

Das v. g. Gutachten kommt zu dem Entschluss, dass das Risiko für die Gefährdung des Schutzobjekts – 
Ferngasleitung - FGL 201 – den zugrunde liegenden Grenzwert unterschreitet. 

Somit werden keine weiteren Risiko minimierenden Maßnahmen notwendig. 

Das Gutachten wurde durch die ONTRAS Gastransport GmbH geprüft und bestätigt. Somit spricht nichts 
gegen die Errichtung bzw. die Standorte der geplanten WEA.

Hinsichtlich möglicher Überfahrungen der vorhandenen ONTRAS Anlagen, welche im Zuge von Zuwegungen 
während der Errichtung möglich sind, gelten die Punkte 1 und 2 der GDMcom Stellungnahme PE 13068/23 
vom 06.11.2023.

Freundliche Grüße
GDMcom GmbH

Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.

Kostenlose Leitungsauskunft über
BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login
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1. Vorgang und Zusammenfassung
Die 3E Projekt GmbH & Co. KG plant die Errichtung von fünf Windenergieanlagen

(WEA) des Typen Nordex N163 mit einer Nabenhöhe (NH) von 164 m im Windpark
(WP) Gahlenz-Kleinhartmannsdorf.

Den Windpark quert die Ferngasleitung FGL201 der Ontras Gastransport GmbH

(DN 900, DP 63 bar), welche nachfolgend als Schutzobjekt bezeichnet wird. Die
Gefährdung der Gashochdruckleitung wird infolge des Betriebs der geplanten

WEA ermittelt und bewertet.

Im vorliegenden Gutachten werden die folgenden Gefährdungspotenziale aus

Bauteilversagen nach Unterlage U 1 untersucht und bewertet:

Abwurf eines Rotorblattes oder Teilen davon,

Abwurf eines Maschinenhauses,

Abwurf und Fall von Eisfragmenten,

Kippen der gesamten Windenergieanlage.

Die Berechnungen werden entsprechend der Unterlage U 4 für die geplanten WEA

für eine jährliche Wartung durchgeführt.

Es wird der Grenzwert – die zulässige Eintrittswahrscheinlichkeit (zul. Pf) – nach

Unterlage U 1 zugrunde gelegt:

Ferngasleitung bis max. DN 900:

zul Pf  = 6,00 · 10-6 Ereignisse pro Jahr · Kilometer

Die Gegenüberstellung der ermittelten Eintrittswahrscheinlichkeiten der oben
genannten Gefährdungspotenziale mit dem Grenzwert zeigt, dass der Grenzwert

für die Gefährdung des o. g. Schutzobjekts eingehalten wird.

Es sind keine Sicherungsmaßnahmen erforderlich.

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5
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2. Unterlagen

U 1 Gutachten 77919: „Windenergieanlagen in Nähe von Schutzobjekten /
Bestimmung von Mindestabständen“, Ausgabe: 12/2020 / Rev. 09, aufge-

stellt von Dr.-Ing. Veenker Ingenieurgesellschaft mbH, im Internet

verfügbar

U 2 Lageplan für die Errichtung von Windenergieanlagen im Windpark

Gahlenz-Kleinhartmannsdorf: „231129_Kleinhartmannsdorf_Ontras“, als

DWG-Dokument übergeben durch den Auftraggeber am 04.01.2024

U 3 Lageplan für die Errichtung von Windenergieanlagen im Windpark

Gahlenz-Kleinhartmannsdorf: „240205_Gahlenz-Kleinhartmanns-

dorf_5xN163“, als PDF-Dokument übergeben durch den Auftraggeber am
07.02.2024

U 4 Datenblatt der WEA Nordex N163: „Daten WEA + WP für Veenker Ing.“,

übermittelt als PDF-Dokument durch den Auftraggeber per E-Mail am
07.02.2024

U 5 Windverhältnis für den Standort Gahlenz-Kleinhartmannsdorf: „2022-

Windrose-Berthelsdorf-WEA02“ und „2023-Windrose-Berthelsdorf-
WEA02“, übermittelt als PDF-Dokumente durch den Auftraggeber per

E-Mail am 04.01.2024
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3. Zusammenstellung der Daten

3.1 Daten zur WEA

In der Anlage A 1 sind die für die Bewertung relevanten Daten zusammengestellt
(Unterlage U 4). In nachfolgender Tabelle sind Angaben zu den geplanten WEA

aufgeführt.

WEA-Typ Nabenhöhe [m] Rotordurchmesser [m]

Nordex N163 164 163

Tabelle 1: Daten der WEA

Die Berechnungen werden entsprechend der Unterlage U 4 für die geplanten WEA
für eine jährliche Wartung durchgeführt.

3.2 Daten des Schutzobjektes

Das für die Gefährdung durch die geplanten WEA berücksichtigte Schutzobjekt ist

in nachfolgender Tabelle zusammengestellt:

Betreiber Art / Bezeichnung Medium DN

Ontras Gastransport GmbH Leitung / FGL201 Erdgas 900

Tabelle 2: Daten des Schutzobjektes

3.3 Grenzwert

Es werden die Grenzwerte – die zulässigen Eintrittswahrscheinlichkeiten (zul Pf) –
nach Unterlage U 1 zugrunde gelegt für:

Ferngasleitung bis max. DN 900:

zul Pf = 6,00 · 10-6 Ereignisse pro km und Jahr

3.4 Abstand der WEA zum Schutzobjekt

Der Abstand der WEA zum Schutzobjekt ist der Anlage A 1 sowie der nachfolgen-

den Tabelle 3 zu entnehmen:
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WEA-Bezeichnung Minimaler Abstand zum Schutzobjekt [m]

Nordex N163 WEA1 1.813

Nordex N163 WEA2 1.117

Nordex N163 WEA3 651

Nordex N163 WEA4 605

Nordex N163 WEA5* 221

* Referenz-WEA

Tabelle 3:  Abstand zwischen WEA und Schutzobjekt

Erläuterungen zur Referenz-WEA finden sich in Kapitel 3.7.

3.5 Ergänzende Angaben zum Abwurf von Rotorblättern oder

Teilen davon

In den folgenden Untersuchungen wird vorausgesetzt, dass der Abwurf eines gan-

zen Rotorblattes oder von Teilen davon während des Auftretens hoher Windge-

schwindigkeiten und im Betrieb erfolgt. Es wird der ungünstigste Fall angenom-

men.

WEA-Typ Windgeschwindigkeit [m/s] Drehzahl [min-1]

Nordex N163 26 11,61

Tabelle 4: Betriebsdaten für Gefährdung durch Rotorblattabwurf

Für die Untersuchung wird außerdem eine statistische Verteilung für die Wind-

richtung berücksichtigt. Die Angaben hierzu werden aus der Unterlage U 5 über-

nommen. Die statistische Verteilung der Windrichtung ist in der Anlage A 1 dar-
gestellt.

Gemäß Ausführungen der Unterlage U 1 besteht für eingeerdete Schutzobjekte

keine Gefährdung infolge des Abwurfs kleinteiliger Rotorblattteile (TIP), sodass

nachfolgend nur die Gefährdungen Abbruch des ganzen Rotorblattes (RB100%)
und Abbruch eines Rotorblatttrumms (RB30%) für eingeerdete Schutzobjekte be-

rücksichtigt werden.
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3.6 Ergänzende Angaben zum Eisansatz

Bei eingeerdeten Rohrleitungen besteht gemäß Ausführungen der Unterlage U 1

keine Gefährdung infolge eines möglichen Abwurfs und Falls von Eisfragmenten.

3.7 Ergänzende Angaben zur Nachweisführung

Bei den geplanten WEA wird die Bewertung der Gefährdung durch Referenz-WEA
ermittelt. Es handelt sich dabei um die zum Schutzobjekt nächststehende WEA

eines WEA-Typs, für die die Nachweisführung explizit, exemplarisch und reprä-

sentativ durchgeführt wird. Das Ergebnis der jeweiligen Referenz-WEA wird auf
die Anzahl der relevanten WEA desselben Typs im WP übertragen.
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4. Bewertung der Gefährdung durch Abwurf des Rotor-

blattes oder Teilen davon

4.1 Wurfweiten des Rotorblattes und von Teilen

Die Wurfweiten des Rotorblattes und von Teilen davon sind für die WEA in der Ta-
belle 5 dargestellt:

WEA-Typ
Wurfweite [m]

RB100% RB30%

Nordex N163 281 1.106

Tabelle 5: Wurfweiten für Rotorblatt und Teile davon

Da die möglichen Gefährdungsradien der WEA infolge Abwurfs eines ganzen Ro-

torblattes oder Teilen davon größer als der in Kapitel 3.4 genannte Abstand ist,
wird nachfolgend eine probabilistische Bewertung für diese WEA für das

Schutzobjekt durchgeführt.

4.2 Auswertung für das eingeerdete Schutzobjekt (Leitung)

4.2.1 Allgemeines

Gemäß Unterlage U 1 ergeben sich die im Folgenden aufgeführten Eintrittswahr-
scheinlichkeiten:

 Pf1 = Eintrittswahrscheinlichkeit des Abwurfes eines Gegenstandes,
(bei Rotorblatt multipliziert mit dem Anteil für die Berücksichti-

gung des Teiles eines Rotorblattes),

 Pf2 = Eintrittswahrscheinlichkeit für eine ungünstige Windrichtung,

 Pf3 = Eintrittswahrscheinlichkeit für die Übereinstimmung der Auf-
prallstellen mit dem Schutzobjekt,

 Pf4 = Eintrittswahrscheinlichkeit für sonstige Ereignisse, z. B. das Ein-

dringen des Rotorblattes ins Erdreich.
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Die grafischen Auswertungen sind für die WEA in den Anlagen aufgezeigt. Die De-

tailergebnisse zur Bewertung der Gefährdung der Schutzobjekte durch die WEA

sind in Kapitel 4.2.2 zusammengestellt.

4.2.2 Ermittlung der Gefährdung für die Gashochdruckleitung

Für die Ferngasleitung ergeben sich nachfolgend tabellierte Eintrittswahrschein-
lichkeiten für die Gefährdung aus Rotorblattabwurf und Teilen davon:

WEA 5
(Nordex N163)

Eintrittswahrscheinlichkeiten [Ereignisse/Jahr]

RB100% RB30%

Pf1 1,40 · 10-4 7,00 · 10-5

Pf2 4,09 · 10-1 7,86 · 10-1

Pf3 4,20 · 10-3 1,66 · 10-3

Pf4 6,67 · 10-2 6,67 · 10-2

Pf 1,60 · 10-8 6,08 · 10-9

Pf 2,21 · 10-8

Tabelle 6: Gefährdung des Schutzobjektes FGL201 durch die WEA 5 infolge

Abwurfs eines Rotorblattes oder Teilen davon

Die Gesamtbewertung erfolgt im Kapitel 7.
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5. Bewertung der Gefährdung durch Abwurf des Ma-

schinenhauses

5.1 Wurfweiten des Maschinenhauses

Die allgemeine Theorie zur Ermittlung der Wurfparabel bei Abwurf des Maschi-
nenhauses (Gondel) ist in der Unterlage U 1 aufgezeigt. Es ergeben sich für die

WEA folgende Werte:

WEA Max. Wurfweite [m]

Nordex N163 12,3

Tabelle 7: Wurfweite bei Abwurf Maschinenhaus

5.2 Auswertung für das eingeerdete Schutzobjekt (Leitung)

Der maximalen Wurfweite werden die halbe Länge des Maschinenhauses und ein

Sicherheitszuschlag von 2 m hinzugerechnet. Somit ergibt sich für die zu

untersuchende WEA ein Aufprallradius des Maschinenhauses für das eingeerdete
Schutzobjekt von:

WEA Max. Aufprallradius [m]

Nordex N163 23,7

Tabelle 8: Aufprallradius bei Maschinenhausabwurf

Gemäß Ausführungen der Unterlage U 1 sind die Trefferwahrscheinlichkeiten

durch ein abgeworfenes Maschinenhaus bei einem eingeerdeten Schutzobjekt
außerhalb dieses Abstandes als probabilistisch nicht relevant zu bewerten. Da die

Abstände der jeweiligen WEA zu dem Schutzobjekt gemäß Kapitel 3.4 größer sind

als der jeweilige Aufprallradius, ist die Gefährdung des Schutzobjektes durch

dieses Szenario ausgeschlossen.

5.3 Auswertung für abstehende Rotorblätter am abgeworfenen

Maschinenhaus

Die maximale Wurfweite für die Gefährdung eines eingeerdeten Schutzobjektes

(Leitung) durch ein vom Maschinenhaus abstehendes Rotorblatt errechnet sich
wie folgt. Der Wurfweite werden die halbe Länge des Maschinenhauses und ein
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Viertel der Rotorblattlänge sowie ein Sicherheitszuschlag von 20 % hinzugerech-

net. Es ergibt sich ein Gefährdungsradius von:

WEA Max. Gefährdungsradius [m]

Nordex N163 74,9

Tabelle 9: Gefährdungsradius bei Maschinenhausabwurf und eingeerdetem

Schutzobjekt

Da der mögliche Gefährdungsradius der WEA kleiner als die in Kapitel 3.4 genann-

ten Abstände ist, besteht keine Gefährdung infolge Abwurfs des Maschinenhauses

aus dieser WEA.

Die Gesamtbewertung erfolgt im Kapitel 7.
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6. Beeinträchtigung durch den umstürzenden Turm
Beim Turm einer WEA handelt es sich um ein Bauwerk. Bei Einhaltung der Vor-

schriften im bautechnischen Bereich beträgt die Eintrittswahrscheinlichkeit für
Bauwerksversagen nach Unterlage U 1:

1,00 · 10-6 Ereignisse pro Jahr.

Für die Bewertung der Gefährdung des Schutzobjektes ist die Eintrittswahr-

scheinlichkeit für Bauwerksversagen mit der Eintrittswahrscheinlichkeit für eine
ungünstige Windrichtung, mit der Eintrittswahrscheinlichkeit für die Übereinstim-

mung der Aufprallstellen mit dem Schutzobjekt und mit der Eintrittswahrschein-

lichkeit für sonstige Ereignisse zu multiplizieren.

Das Produkt dieser Eintrittswahrscheinlichkeiten ist mehrere Größenordnungen

kleiner als der hier einzuhaltende Grenzwert. Aus diesem Grund wird für die wei-

teren Untersuchungen die Gefährdung durch den umstürzenden Turm vernach-
lässigt.

Die Gesamtbewertung erfolgt im Kapitel 7.
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7. Gesamtbewertung für die Gashochdruckleitung
Für die Gashochdruckleitung ergeben sich nachfolgend tabellierte Eintrittswahr-

scheinlichkeiten für die Gefährdung aus der WEA infolge Rotorblattabwurfs und
Teilen davon.

WEA

Eintrittswahrscheinlichkeiten
[Ereignisse/Jahr]

RB100% RB30%

Nordex N163 WEA 1 0,00 0,00

Nordex N163 WEA 2 0,00 0,00

Nordex N163 WEA 3 0,00 6,08 · 10-9

Nordex N163 WEA 4 0,00 6,08 · 10-9

Nordex N163 WEA 5* 1,60 · 10-8 6,08 · 10-9

Pf 5,11 · 10-8 1,82 · 10-8

Tabelle 10: Einzelgefährdungen der WEA für die Gashochdruckleitung

Gemäß den Ausführungen im Generalgutachten (Unterlage U 1) ist die tatsächlich

gefährdete Länge der Leitung in Relation zur normierten Länge von 1.000 m zu
berücksichtigen. In Abhängigkeit der jeweiligen Gefährdungen ergeben sich die

Faktoren

Rotorblatt (RB100%):  0,4

Rotorblattteile (RB30%):  1,9

mit denen die Gefährdungen zu multiplizieren sind.

Es resultiert somit eine Gesamtgefährdung von 4,11 · 10-8 Ereignissen/Jahr · km.
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Der Nachweis hat die Form:

 Pf < zul Pf

 Pf = 4,11 · 10-8 Ereignisse/Jahr · km

zul Pf = 1,00 · 10-6 Ereignisse/Jahr · km

4,11 · 10-8 Ereignisse/Jahr · km < 6,00 · 10-6 Ereignisse/Jahr · km.

Die Gegenüberstellung der ermittelten Eintrittswahrscheinlichkeiten mit dem in
Anlehnung an Unterlage U 1 angegebenen Grenzwert zeigt, dass der Grenzwert

eingehalten wird. Der Nachweis einer zulässigen Gefährdung ist somit erbracht.

Es sind keine Sicherungsmaßnahmen erforderlich.

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



G:\2024\13524\07_Bericht\13524_Ga_R

00.docx

13524

Anlage

A 1 Unterlagen zum WP Gahlenz-Kleinhartmannsdorf

A 1.1 – Lageplan
A 1.2 – Datenblatt – Nordex N163

A 1.3 – Windverteilung
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Gutachten\Datenblatt_WEA_ - WP 

Kleinhartmannsdorf.docx 

 

Windpark  Kleinhartmannsdorf 
  
Daten der Windenergieanlage (WEA) 
 
Bezeichnung: WEA 1 -5  
Fabrikat: NORDEX N 163 6X  
Leistung: 6,8 [MW] 
Nabenhöhe: 164 [m] 
Rotordurchmesser: 163 [m] 
Rotorneigung: 5,5 [°] 
Rotorblattlänge: 79,7 [m] 
Rotorblattgewicht (ggf. mit Enteisungssystem): 26.900 [kg] 
Nenndrehzahl: min. / max. 5,96/11,61 [U/min] 
   
Eigengewicht Maschinenhaus (inkl. Nabe u. Blätter): 291.400 [kg] 
Länge Maschinenhaus: 13,25;    18,72* [m] 
Höhe Maschinenhaus: 6,87 [m] 
Breite Maschinenhaus: 5,11 [m] 
   
Einschaltwindgeschwindigkeit: 3,0 [m/s] 
Nennwindgeschwindigkeit: 13,5 [m/s] 
Abschaltwindgeschwindigkeit: 26,0 [m/s] 
mit Sturmregelung die Windgeschwindigkeit,   
bei der die Drehzahl der WEA reduziert wird:  [m/s] 
   
   
Eisansatz / Eiserkennung / Abschaltautomatik: ja nein 
 Wenn ja, bitte Unterlagen übergeben!   
Angabe der max. Drehzahl wenn Eiserkennungs-
system aktiviert ist  [U/min] 

   
   
Arretierung der Gondel bei Eiserkennung: ja nein 
 Wenn ja, bis zu welcher Windgeschwindigkeit erfolgt Arretierung der Gondel? 
Windgeschwindigkeit:  [m/s] 
   
   
Anzahl der Wartungen (bitte Unterlagen übergeben): 1 x [pro Jahr] 

*Maschinenhaus inkl. Nabe mit Spinner und Blitzrezeptoren 
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Anlage
A 2 Gefährdung des Schutzobjektes durch Abwurf eines Rotorblattes oder Tei-

len davon

A 2.1 WEA GRSI03 (RB100%) Nordex N163

A 2.2 WEA GRSI03 (RB30%) Nordex N163
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1 Allgemeines 

1.1 Verwendungszweck 

Die vorliegende Sicherheitsanweisung beschreibt die Gestaltung und den Umgang mit Flucht- 
und Rettungsplänen. 

1.2 Zielgruppe 

Diese Anweisung richtet sich an HSE-Mitarbeiter der Firma Nordex. 

Die Zielgruppe können Mitarbeiter aus den Fachabteilungen oder Mitarbeiter externer, von 
Nordex zum Zweck der Sicherheitsanweisung beauftragter Unternehmen sein. 

1.3 Inhalt 

Diese Anleitung stellt das notwendige Handwerkzeug für die Entwicklung von Flucht- und 
Rettungsplänen bereit. Sie informiert über: 

Allgemeine Anforderungen,

Gestaltungsgrundlagen,

Aufbau und Größe der zu verwendenden Elemente,

Inhalt und Darstellung und

Anbringung und Standorte.

1.4 Abkürzungen 

Abkürzung Benennung / Beschreibung 

GPS Global Positioning System

n/a Nicht anwendbar

PSA Persönliche Schutzausrüstung

WEA Windenergieanlage

WGS 84 World Geodetic System 1984 
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1.5 Mitgeltende Dokumente 

Dokumentennr. Titel 

Anleitungen 

E0003937116 Sicherheitshandbuch Delta4000

G0112P1 
Arbeiten in, an und auf Windenergieanlagen, Aktualisierung und 
Veröffentlichung im QUIS 

Weitere Dokumente 

Arbeitsstättenverordnung vom 12. August 2004 (ArbStättV) 

DIN ISO 23601 für international einheitliche Brandschutzzeichen, Fluchtpläne und 
Rettungspläne 

DIN EN ISO 7010 Norm für Graphische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen 

1.6 Hinweise und Informationen 

HINWEIS 

Zusätzliche Informationen, Hinweise und Tipps 

DOKUMENT BEACHTEN 

Verweis auf Informationen in anderen Dokumenten 
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2 Sicherheitshinweise 

DOKUMENT BEACHTEN 

Sicherheitsanweisung E0003937116 Sicherheitshandbuch Delta4000

Verfahrensanweisung G0112P1 Arbeiten in, an und auf Windenergieanlagen,
Aktualisierung und Veröffentlichung im QUIS

Das Sicherheitshandbuch E0003937116 und die Verfahrensanweisung G0112P1 müssen 
gelesen und verstanden werden. Die Sicherheitshinweise müssen beachtet werden.  

Voraussetzung zur Durchführung der beschriebenen Arbeiten ist die Einhaltung aller nationalen 
und von der Nordex Energy SE & Co. KG definierten sicherheitsrelevanten Normen und 
Vorgaben. 

Grundlage für Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz bildet das ausführliche 
Verfahren zum Arbeitsschutz in der Nordex Energy SE & Co. KG. 

Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften müssen eingehalten werden. 

Bei Verwendung von Betriebsstoffen müssen in jedem Fall die Hinweise der Hersteller auf 
bestehende Gesundheitsgefahren beachtet und eingehalten werden. 

Allgemeine Sicherheitshinweise, z. B. für die Handhabung der jeweiligen Werk-und Hebezeuge, 
Verweise auf einschlägige Richtlinien und Arbeitsschutzvorschriften sowie allgemein übliche 
Handlungsabläufe sind nicht aufgeführt. 
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3 Anbringung der Flucht- und Rettungspläne 

Anbringung 

Abheben von der Umgebung,

zugänglich und gut lesbar,

dauerhaft befestigt.

Standorte 

An Stellen, an denen die Nutzer der baulichen Anlage sich über die Fluchtmöglichkeiten
informieren können,

an strategischen Stellen des Fluchtweges.

Anbringungshöhen 

Flucht- und Rettungsplan sind in einer Höhe h =1,65 m (Planmitte) über der Standfläche
des Betrachters anzubringen.
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Anhang 

Anlage 1   Flucht- und Rettungsplan WEA Delta4000 Hybridturm 
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FLUCHT- UND RETTUNGSPLAN 
Name und Lage des Windparkes 

WEA-Nummer GPS-Koordinaten (WGS 84) 
Breite°:       [N/S 00.000000]______________________ 
Länge°:       [E/W 00.000000]______________________ 

WINDPARK BETREIBER 
Firmenname: Telefonnummer: 

*Das Rettungs- und Abseilgerät ist eine optionale Ausstattung

Nordex Delta4000 Hybridturm

Unfall 
1. Ruhe bewahren

Tel.:_________ 

Hilfe rufen:
- Was ist passiert?
- Wo ist es passiert?
- Wie viele Verletzte gibt es?
- Welche Arten von Verletzungen liegen vor?
- Wer meldet?
- Anweisungen beachten, auf Rückfragen warten.

2. Sofortmaßnahmen:
- Erste Hilfe leisten
- Gefahren beseitigen

Feuer 
1. Löschversuch unternehmen

Tel.:_________ 

2. In Sicherheit bringen
3. Hilfe rufen:

- Was ist passiert?
- Wo ist es passiert?
- Wie viele Verletzte gibt es?
- Welche Arten von Verletzungen liegen vor?
- Wer meldet?
- Anweisungen beachten, auf Rückfragen warten.

Legende 

Ihr Standort PSA gegen 
Absturz 

Notausgang / 
Fluchtrichtung Feuerlöscher 

Erste-Hilfe-
Ausrüstung 

Aufzug im 
Brandfall nicht 
benutzen 

Rettungsgeräte/ 
Abseilausrüstung 

Haupt- und 
Alternative 
Fluchtrouten 

Horizontale 
Bereiche 

Vertikale 
Bereiche 

Notausgang über Abseilausrüstung 

Planersteller: Nordex Energy SE & Co. KG Dokumentennummer: E0004283818 Revisionsdatum: Revisionsnummer: 06 
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1. Vorbemerkung
Die Windenergieanlage (WEA) wird automatisch betrieben. Es ist kein 
Bedienpersonal für den Betrieb erforderlich. Zu Wartungs- und Kontrollarbeiten 
befinden sich regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr, Mitarbeiter eines 
Serviceteams in der WEA. Bei Bedarf werden zusätzlich Reparaturarbeiten 
durchgeführt.

Alle Arbeiten werden ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt, die 
sowohl die Sicherheitshinweise der Handbücher kennen, als auch mit der 
entsprechenden Ausrüstung vertraut sind.

Die WEA besteht weitestgehend aus nicht brennbaren Materialien. Mögliche 
Zündquellen und Brandlasten wurden konstruktiv minimiert.

Die WEA ist baulich und von ihrem Zweck her nicht für einen dauernden bzw. 
langerfristigen Aufenthalt von Personen vorgesehen. Unbefugte Personen haben 
keinen Zutritt.

2. Baulicher Brandschutz und Brandvorbeugung

Baulicher Brandschutz

Die meisten Komponenten der WEA bestehen hauptsächlich aus metallischen 
Werkstoffen. Dazu gehören der Stahlrohrturm bzw. Elemente des Hybrid- oder 
Betonturms, der Maschinenträger, Welle, Getriebe, Hydraulikaggregat, Bremse, 
Generator, Kupplung, Antriebe, etc. Das Fundament der WEA besteht aus 
Stahlbeton.

Der Mittelspannungstransformator ist im Maschinenhaus positioniert. Er ist 
hermetisch geschlossen und brandgeschützt ausgelegt. Der Transformator ist als 
Estertransformator mit schwer entflammbarer Isolierflüssigkeit ausgeführt.

Der Eigenversorgungstransformator ist ein Trockentransformator mit der 
Brandklasse F1 und vergossenen Anschlüssen.

Brennbare Komponenten sind hauptsächlich:

• Die Rotorblätter und die Verkleidung des Maschinenhauses und der Nabe, die aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellt werden

• Elektrokabel und -kleinteile

• Getriebe-, Transformator- und Hydrauliköl

• Korrosionsschutzummantelung der Spannseile im Hybridturm

• Schläuche und sonstige Kunststoffkleinteile

• Akkumulatoren

Die möglichen Brandorte ergeben sich aus den Orten, wo sich die oben genannten 
Komponenten befinden. Die WEA und ihre Komponenten wurden unter 
Berücksichtigung der bestimmungsgemäßen Verwendung und ihrer 
Umgebungsbedingungen ausgelegt, konstruiert und integriert. Sie entsprechen dem 
Stand der Technik. In einer Risikobeurteilung wurden potentielle Gefährdungen 
identifiziert und Gegenmaßnahmen festgelegt. Diese Maßnahmen sind auch 
Bestandteil dieses Dokuments. 
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Brandvorbeugung

Die Service-Techniker sind angehalten, jegliche vorbeugenden Maßnahmen 
durchzuführen, die Brände verhindern. Dazu gibt es ausführliche Anweisungen in 
den entsprechenden Handbüchern.

Der Blitz- und Überspannungsschutz der Gesamtanlage entspricht dem Blitz-
Schutzzonen-Konzept und richtet sich nach der Norm IEC 61400-24. Blitze werden 
somit sicher in das Erdreich abgeleitet. Ein Blitzschlag als Brandursache kann 
weitestgehend ausgeschlossen werden.

3. Branderkennung, Brandmeldung
Im Maschinenhaus ist ein Temperatursensor installiert, der die Innentemperatur des 
Maschinenhauses misst. Bei Uberschreitung bestimmter Grenzwerte wird 
automatisch eine Meldung an die Fernüberwachung gesendet und die WEA wird 
automatisch angehalten.

Die Betriebstemperatur einzelner Systeme und Komponenten wird überwacht.

Bei Überschreiten von Grenzwerten folgt eine Abschaltung mindestens der 
betroffenen Systeme. Schutzeinrichtungen gegen die Folgen von Kurzschlüssen und 
Überstrom sowie Motorschutzschalter mindern die Gefahr von Entstehungsbranden 
weiter. Die Fernüberwachung wird automatisch über den Ausfall einzelner 
Komponenten oder das Abschalten der WEA informiert.

Bei erweiterten Anforderungen an den Brandschutz kann zum erhöhten 
Sachwertschutz optional ein Brandmeldesystem verbaut werden. Es enthält die 
folgenden Funktionen:

• Einrichtungsüberwachung im Maschinenhaus

• Raumüberwachung im Maschinenhaus und im Turmfuß

• Stoppen der WEA

• Freischaltung des Eigenbedarfs und der Mittelspannung

• Optische und akustische Alarmierung im Turm und im Maschinenhaus, sofern der 
Wartungsmodus aktiviert ist

• Übermitteln einer Alarmmeldung an die Fernüberwachung.
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4. Fluchtwege
Der Fluchtweg aus dem Maschinenhaus erfolgt über die Steigleiter in den Turm, vom 
Maschinenhausdach und aus der Nabenluke. Die Befahranlage darf im Brandfall 
nicht benutzt werden. 

Die Kranluke wird als Rettungsweg für verletzte Personen benutzt. Die gesamte WEA 
ist mit einer Fluchtwegskennzeichnung versehen. Im Turmfußbereich und im 
Maschinenhaus befindet sich ein Flucht- und Rettungsplan, auf dem die Fluchtrouten 
dargestellt sind, siehe Kapitel 6 „Mitgeltende Dokumente“.

Bei geschlossenem Dach lassen sich die Dachluken manuell öffnen und können auch 
als Ausstiegsluke dienen. Vom Maschinenhausdach kann man sich mit einem Abseil- 
und Rettungsgerät zum Boden abseilen.

Die Beleuchtung ist auch im Brandfall gesichert. Bei Stromausfall schaltet sich die 
Notbeleuchtung automatisch ein.

Beim Betreten der Anlage sind Abseil- und Rettungsgeräte in ausreichender Anzahl 
mitzuführen. Die von Nordex verwendeten Rettungsgeräte sind für zwei Personen 
ausgelegt.

5. Brandbekämpfung und Löscheinrichtungen
Eine Brandbekämpfung geschieht vor allem durch den sofortigen Einsatz der 
Handfeuerlöscher bei Entstehungsbränden. Eine Zufahrt für Löschfahrzeuge zur 
WEA ist vorhanden. 

Aufgrund der Leiterhöhe der Feuerwehrleiter lassen sich nur bedingt Löscharbeiten 
durchführen. Die Feuerwehr muss im Brandfall Sicherungsarbeiten im Umkreis der 
WEA durchführen.

5.1 Sicherheitsbereich
Bei fortgeschrittenen Bränden konzentriert sich die Feuerwehr auf die Absperrung 
der Brandstelle. Die Feuerwehr legt nach Bedarf und Windrichtung den Bereich um 
die WEA fest, der nicht betreten werden darf.

5.2 Löscheinrichtungen
Das Vorhalten von Handfeuerlöschern zählt zu den Betreiberpflichten. Mindestens je 
ein Feuerlöscher muss sich im Maschinenhaus und im Turmfußbereich befinden. Die 
Feuerlöscher müssen nach den gültigen Vorschriften des jeweiligen Landes installiert 
werden und dienen der Bekämpfung von Entstehungsbränden.

Nordex empfiehlt Handfeuerlöscher an den in Abb. 1 und Abb. 2 aufgeführten 
Positionen vorzuhalten. Gemäß DIN VDE 0132:2015 sind im Bereich von Nieder- und 
Mittelspannung CO2-Feuerlöscher und Feuerlöscher mit Löschpulver für die 
Brandklassen B, C zulässig. Da Kohlendioxid elektrisch nichtleitend ist und die 
Anwendung bei unter Spannung stehenden Anlagen unbedenklich ist wird die 
Verwendung von CO2-Feuerlöschern empfohlen. Bei Einsatz von 5-6 kg CO2- 
Feuerlöschern werden die Grenzwerte von CO2 und O2 gemäß DGUV-Regel 
eingehalten,siehe Kapitel 6 „Mitgeltende Dokumente“.

Bei erweiterten Anforderungen an den Brandschutz kann zum erhöhten 
Sachwertschutz ein optionales Feuerlöschsystem verbaut werden. Das 
Feuerlöschsystem wird im Maschinenhaus im Hauptumrichter und in der Topbox 
vorgesehen.
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5.3 Anordnung der Feuerlöscher
Ein Feuerlöscher befindet sich im Turmfuß in der Nähe des Turmzugangs (1).

Abb. 1: Position Feuerlöscher im Turmfuß in der Nähe des Eingangs (1)

Im Maschinenhaus ist ein Feuerlöscher in der Nähe des Zuganges zum 
Maschinenhaus platziert.

Abb. 2: Position Feuerlöscher im Maschinenhaus

A Stahlrohrturm B Hybrid- oder Betonturm

1

1

A B
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6. Mitgeltende Dokumente
• DGUV_Regel 205-026 „Sicherheit und Gesundheitsschutz beim Einsatz von 

Feuerlöschanlagen mit Löschgasen“

• Sicherheitsanweisung E0004282961 „Flucht- und Rettungsplan Delta4000 
Stahlrohrturm“

• Sicherheitsanweisung E0004283818 „Flucht- und Rettungsplan Delta4000 
Hybrid- und Betonturm“

• Sicherheitsanweisung E0003937116 „Sicherheitshandbuch Delta4000“
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1. Warum brauchen wir Windenergie?
Eine Windenergieanlage (WEA) wandelt die Bewegungsenergie des Windes in 
elektrischen Strom um. Dieser Strom wird somit gewonnen, ohne das Treibhausgas 
Kohlendioxid (CO2) zu erzeugen. Ein großer Vorteil für unsere Umwelt gegenüber 
Kohle-, Öl- oder Gaskraftwerken. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag zur 
Reduzierung der Kohlendioxid-Emission und zur Verringerung des Treibhauseffektes 
geleistet.

Eine Windenergieanlage erzeugt während ihrer Lebensdauer ein Vielfaches der 
Energie als für ihren Bau, den Betrieb und die Entsorgung erforderlich ist. Bei 
konventionellen Kraftwerken beträgt dieser Wert (Erntefaktor) weit unter 1, weil 
ständig Rohstoffe als Energieträger zugeführt werden. Eine Windenergieanlage kann 
in wenigen Monaten die Energie wieder produzieren, die für die eigene Herstellung, 
Betrieb, Auf-, Abbau und Entsorgung benötigt wird.

2. Treibhausgasbilanzen für Stromerzeugung
Die Tabelle zeigt einen Vergleich der spezifischen Emissionen je kWh der 
unterschiedlichen Erzeugungssysteme, fossil/erneuerbar. Ein direkter Vergleich ist 
nur bei Berücksichtigung der Kosten für Bau, Betrieb, Wartung, Reparatur sowie 
Entsorgung der Anlagen möglich. Weiterhin sind starke Schwankungen durch Ort 
der Anlage, Güte des Energieträgers, Lebensdauer und Größe der Anlage möglich. 
Berücksichtigt sind ebenfalls die Emissionen die sich durch die Bereitstellung von 
Backup-Leistungen für Solar- und Windenergieanlagen ergeben.

* direkter Vergleich nicht möglich, aufgrund unterschiedlicher Nutzungsvarianten 
(reine Stromerzeugung, Kraft-Wärme-Kopplung) und Techniken (Dampfturbine, 
Heizkraftwerk, Holzvergasung etc.)

Quelle: „CO2-Emissionen der Stromerzeugung – Ein ganzheitlicher Vergleich 
verschiedener Techniken, BWK Das Energie-Fachmagazin Bd. 59 (2007) Nr. 10

Strom aus Spezifische äquivalente
CO2-Emissionen in g/kWh

Kernenergie 10 - 30

Steinkohle 750 - 1100

Braunkohle 980 - 1230

Erdöl 890

Gas 400 - 640

Photovoltaik 50 - 100

Solarthermie 50 - 100

Biomasse -580 – 156*

Windpark onshore 23

Windpark offshore 10 - 40

Wasser-Kraftwerk 10 - 40
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3. Sonstige Umwelteinwirkungen

Abfall

Der Betrieb von Windenergieanlagen erzeugt kaum Abfälle, da keine Roh- oder 
Recyclingstoffe verarbeitet werden. Wichtigster Abfall sind die Schmierstoffe 
(Altöle). Diese fallen jedoch nicht regelmäßig, sondern nur nach Erfordernis an 
(Qualitätskontrolle im Labor). Sollte ein Ölwechsel notwendig sein, werden die dabei 
anfallenden Altöle über einen hierfür zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb aus der 
Region entsorgt.

Abwasser

Auf der Baustelle und im Betrieb der Windenergieanlagen fällt kein Abwasser an. 
Regenwasser versickert, sodass auch kein gefasstes Niederschlagswasser abzuleiten 
ist.

Blitzschlag

Windenergieanlagen wirken in ihrer direkten Umgebung wie ein Blitzfänger. Daher 
besitzen sie ein spezielles Blitzschutzsystem, das die Blitze sicher ins Erdreich 
ableitet. Es gibt keine negativen Auswirkungen auf das öffentliche Stromnetz oder 
die Umgebung der Windenergieanlagen.

Boden

Durch das Fundament, die Montagefläche und die Zuwegung wird in das Gefüge des 
Bodens und seine Funktionen eingegriffen. Eine wichtige Funktion – die der 
Versickerung und Grundwasserneubildung – wird nur vernachlässigbar gering 
beeinträchtigt, da sämtliche Platz- und Wegeflächen in der Regel in 
wasserdurchlässiger Schotterbauweise erstellt werden. Niederschlagswasser wird 
weder gefasst noch abgeleitet.

Eisansatz

Die Windenergieanlage sollte stillgesetzt werden, wenn Vereisung der Rotorblätter 
auftritt. Das Eisdetektionssystem für Nordex- Windenergieanlagen (WEA) erkennt 
anhand von auffälligen Vibrationen oder Abweichungen zwischen theoretischer und 
tatsächlicher Leistung, ob Eisansatz auf dem Rotorblatt vorhanden ist. So erfolgt 
eine Alarmmeldung und mögliche Abschaltung der WEA.

Elektromagnetische Wellen

Auch von einer Windenergieanlage gehen – wie von jedem elektrischen Gerät – 
elektromagnetische Wellen aus. Der Aufenthalt auf der Anlage ist ungefährlich, 
Trägern eines Herzschrittmachers wird jedoch generell empfohlen Windkraftanlagen 
nicht zu betreten. 

Da Windenergieanlagen im Allgemeinen mehrere hundert Meter von jedem Haus 
entfernt stehen und das elektrische Feld exponentiell mit dem Abstand abnimmt, 
sind keine Auswirkungen im Umfeld zu erwarten. 

Energiebedarf

Die verschiedenen Hilfssysteme einer Windenergieanlage verbrauchen Strom, z. B. 
für die Steuerung, die Windnachführung, Hydraulikpumpe usw. Bei sehr kleinen 
Windgeschwindigkeiten (keine Stromproduktion) wird dieser Strom aus dem 
öffentlichen Netz bezogen. Der durchschnittliche Jahresenergiebedarf einer 
Windenergieanlage beträgt etwa ein Tausendstel bis maximal ein halbes Hundertstel 
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(1…5 Promille) ihrer Jahresproduktion. Der Energiebedarf ist stark von den 
klimatischen Verhältnissen des Standortes abhängig.

Klima

Für das örtliche Kleinklima sind keine Veränderungen durch eine Windenergieanlage 
zu erwarten. Allgemein wird jedoch die weltklimatisch bedeutende CO2-Bilanz 
entlastet, was zur Verringerung des Treibhauseffekts wichtig ist.

Geräusche 

Windenergieanlagen verursachen Geräusche, insbesondere durch die Bewegung der 
Rotorblätter im Wind. In den meisten Fällen sind jedoch die Umgebungsgeräusche 
in der Nähe des Ohrs weitaus lauter als das Geräusch der entfernten 
Windenergieanlage. Dies hängt vor allem von der Windgeschwindigkeit und der 
Umgebungsstruktur ab (z. B. Bäume).

Die Schallemissionen werden gemäß internationaler Normen gemessen und werden 
in der Planung von Windparks berücksichtigt. Gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestabstände zu schallsensitiven Punkten, z. B. Gebäuden, werden eingehalten.

Wie jedes Bauwerk werfen auch Windenergieanlagen Schatten. Bei 
Windenergieanlagen wird besonders der bewegte Schatten der Rotorblätter 
betrachtet. Zum Schutz der umliegenden Wohnbebauung sind bezüglich des 
Schattenwurfs Grenzwerte einzuhalten. Bei langer Schattenwurfdauer besteht die 
Möglichkeit, ein Zusatzgerät zu installieren, das die betreffende Windenergieanlage 
ein- und ausschalten kann. Das Gerät wird so programmiert, dass die betroffenen 
Häuser der Umgebung nicht unzulässig beeinträchtigt werden.

Infolge von Auflagen der örtlichen Luftfahrtbehörden kann es durch 
Luftfahrthinderniskennzeichen zu Einwirkungen kommen.

Luft

Hinsichtlich der Luftqualität treten ausschließlich positive Effekte auf. Im Gegensatz 
zu herkömmlicher Stromproduktion entsteht keine Abluft, es wird sogar der Ausstoß 
von Treibhausgasen (Kohlendioxid) vermieden.

Rohstoffbedarf

Zur Stromproduktion werden nahezu keine Roh- oder Recyclingstoffe eingesetzt. 
Lediglich die Schmierstoffe sind mehr oder weniger regelmäßig zu erneuern. Dies ist 
im Verhältnis zur produzierten Strommenge jedoch unerheblich.

Wasser

Es wird in keiner Weise Wasser eingesetzt oder verbraucht.

Hinsichtlich eines möglichen Ölaustritts aus Maschinen sind mehrfach Sicherungen 
und Auffangwannen in der Windenergieanlage vorhanden. Ein Ölaustritt aus der 
Windenergieanlage wird damit sicher unterbunden, sodass keine Gefährdung für 
Oberflächen- oder Grundwasser besteht.

Natur und Landschaft

Eine Windenergieanlage ist wie jedes menschliche Bauwerk ein Eingriff in Natur und 
Landschaft. Bei gesetzlich vorgeschriebenen Auflagen sind Eingriffe auszugleichen. 
Zur Bestimmung des notwendigen Ausgleichs wird ein Gutachten erstellt.
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4. Umweltkosten der Stromerzeugung
Bei der Stromerzeugung entstehen vor allem durch die Emission von 
Luftschadstoffen und Treibhausgasen Kosten, die abhängig vom eingesetzten 
Energieträger sind. Bei Beurteilung dieser Kosten gibt es verschiedene Ansätze, die 
direkte und indirekte Einwirkungen, aber auch gesamtgesellschaftliche 
Auswirkungen berücksichtigen. Bei Berücksichtigung der Methodenkonvention zur 
Schätzung externer Umweltkosten des Umweltbundesamtes ergeben sich die 
folgenden  Kosten für die Stromerzeugung durch den Einsatz verschiedener 
Energieträger:

Quelle: Umweltbundesamt, Methodenkonvention 3.1 zur Ermittlung von 
Umweltkosten), 12/2020

* Nach Erzeugungsanteilen gewichteter Durchschnittswert aus onshore und 
offshore Windenergie

Vermiedene Umweltkosten durch den Einsatz von Windkraftanlagen

Daraus ergeben sich für eine Windkraftanlage Nordex Delta4000 und einem 
Standort mit einer mittleren Jahreswindgeschwindigkeit von 7,0 m/s (ca. 
16,3 Mio. kWh) vermiedene Umweltkosten in Höhe von ca. 3,65 Mio € gegenüber 
dem Einsatz von Braunkohle zur Erzeugung der gleichen Strommenge.

Stromerzeugung 
durch

Luftschadstoffe Treibhausgase
(195 €/t CO2 Äq)

Umweltkosten 
gesamt

in Eurocent2010 pro Kilowattstunde

Braunkohle 2,07 20,65 22,70

Steinkohle 1,68 18,82 20,50

Erdgas 0,87 8,51 9,38

Öl 5,18 16,56 21,74

Windenergie* 0,11 0,20 0,30
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1. Aufbau
Die Windenergieanlage Nordex N163/6.X ist eine drehzahlvariable Windenergie-
anlage mit einem Rotordurchmesser von 163 m und einer Nennleistung bis zu 
7000 kW, die standortabhängig angepasst werden kann. Die Windenergieanlage ist 
für die Klasse S gemäß IEC 61400-1 bzw. Windzone S nach DIBt 2012 ausgelegt und 
wird in den Varianten für 50 Hz und 60 Hz angeboten.

Die Windenergieanlage Nordex N163/6.X besteht aus folgenden Hauptbestand-
teilen:

• Rotor mit Rotornabe, drei Rotorblättern und dem Pitchsystem

• Maschinenhaus mit Rotorwelle und -lager, Getriebe, Generator, Azimutsystem, 
Mittelspannungstransformator und Umrichter

• Stahlrohrturm oder Hybridturm mit Mittelspannungsschaltanlage

1.1 Turm
Die Windenergieanlage N163/6.X kann auf einem Stahlrohrturm oder einem 
Hybridturm errichtet werden. Der Stahlrohrturm besteht aus mehreren konischen 
oder zylindrischen Sektionen. Der Turm wird mit dem im Fundament einbetonierten 
Ankerkorb verschraubt. Der Hybridturm besteht im unteren Teil aus einem 
Betonturm und im oberen Teil aus einem Stahlrohrturm mit zwei Sektionen. 

Eine Aufstiegshilfe wie z.B. eine Befahranlage oder eine Steighilfe, die Steigleiter mit 
dem Fallschutzsystem sowie Ruhe- und Arbeitsplattformen innerhalb des Turmes 
ermöglichen einen wettergeschützten Aufstieg in das Maschinenhaus.

Abb. 1: Übersicht der Einbauten in der Bottomsektion des Stahlrohrturms mit 
Befahranlage (bei Steighilfe abweichende Darstellung) 

Die Fundamentkonstruktion aller Türme hängt von den Bodenverhältnissen am 
vorgesehenen Standort ab. 

1 Plattform Flansch
2 MS-Schaltanlage
3 Turmzugang

4 Turmbefahranlage
5 Steuerschrank
6 Leiterweg

3

1

2

4

6

5
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1.2 Rotor
Der Rotor besteht aus der Rotornabe mit drei Drehverbindungen, dem Pitchsystem 
zur Blattverstellung sowie drei Rotorblättern.

Die Rotornabe besteht aus einem Grundkörper mit Tragsystem und Spinner. Der 
Grundkörper besteht aus einer steifen Gusskonstruktion, auf welcher die Pitchdreh-
verbindungen und die Rotorblätter montiert werden. Die Rotornabe ist verkleidet mit 
einem Spinner, der den direkten Zugang aus dem Maschinenhaus in die Rotornabe 
ermöglicht.

Die Rotorblätter sind aus hochwertigem glasfaser- und kohlenstofffaserver-
stärktem Kunststoff hergestellt. Das Rotorblatt wird statisch und dynamisch nach 
IEC 61400-23 und DNVGL-ST-0376 getestet.

Das Pitchsystem dient dem Einstellen des von der Steuerung vorgegebenen Rotor-
blattwinkels der Rotorblätter. Es besteht für jedes Rotorblatt aus einem elektro-
mechanischen Antrieb mit Drehstrommotor, Planetengetriebe und Antriebsritzel 
sowie einer Steuereinheit mit Frequenzumrichter und Notstromversorgung. 
Spannungsversorgung und Signalübertragung erfolgen über einen Schleifring, der 
sich im Maschinenhaus befindet.

1.3 Maschinenhaus
Das Maschinenhaus beinhaltet wesentliche mechanische und elektrische Kompo-
nenten einer Windenergieanlage. 

Die Rotorwelle überträgt die Drehbewegung des Rotors auf das Getriebe und ist im 
Rotorlager im Maschinenhaus gelagert. Im Rotorlagergehäuse ist eine Rotorarre-
tierung integriert, mit welcher der Rotor zuverlässig mechanisch festgesetzt werden 
kann. 

Mit der mechanischen Rotorbremse wird der Rotor während der Wartungsarbeiten 
festgesetzt. Der nötige Öldruck wird im Bedarfsfall durch die Hydraulikpumpe 
erzeugt. 

Das Getriebe erhöht die Drehzahl des Rotors auf die für den Generator erforderliche 
Drehzahl. Die Getriebelager und die Verzahnung werden kontinuierlich mit Öl 
versorgt. Ein Kombi-Filterelement mit Grob-, Fein- und Feinstfilter hält Feststoffe 
zurück. Die Verschmutzung des Filterelementes wird durch die Steuerung 
überwacht. Das Getriebeöl übernimmt neben der Schmierung auch die Funktion der 
Kühlung des Getriebes. Die Getriebelager- und Öltemperaturen werden kontinu-
ierlich überwacht. Ist die Betriebstemperatur noch nicht erreicht, führt ein Thermo-
Bypass das Getriebeöl direkt zurück in das Getriebe. Erst wenn die Getriebeöltem-
peratur einen vorgegebenen Wert erreicht, wird das Getriebeöl über einen Öl/
Wasser-Kühler, der sich direkt am Getriebe befindet, gekühlt. Dadurch wird die 
Getriebeöltemperatur im Betrieb in einem schmalen Temperaturbereich gehalten.

Die Kupplung stellt die kraftübertragende Verbindung zwischen dem Getriebe und 
dem Generator her.

Der Generator ist eine 6-polige, doppelt gespeiste Asynchronmaschine. Der 
Generator besitzt einen aufgebauten Luft-Wasser-Wärmetauscher und ist an den 
Kühlkreislauf angeschlossen. 

Der Umrichter verbindet das elektrische Netz mit dem Generator, wodurch der 
Generator drehzahlvariabel arbeiten kann. 

Der Transformator wandelt die Niederspannung des Generator-Umrichter-
Systems in Mittelspannung des Windparknetzes um. Der Transformator wird durch 
den Anschluss an den Kühlkreislauf gekühlt.
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Im Schaltschrank sind alle notwendigen elektrischen Bauteile für die Steuerung 
und Versorgung der Anlage untergebracht.

Das Kühlwasser wird durch einen Passivkühler auf dem Maschinenhausdach 
rückgekühlt. 

Mit den Azimutantrieben wird das Maschinenhaus optimal in den Wind gedreht. 
Die Azimutantriebe befinden sich auf dem Maschinenträger im Maschinenhaus. Sie 
bestehen jeweils aus Elektromotor, mehrstufigem Planetengetriebe und Antriebs-
ritzel. Die Antriebsritzel greifen in die Außenverzahnung der Azimutdrehverbindung 
ein. In ausgerichteter Position wird das Maschinenhaus mit den Azimutantrieben 
gehalten. 

Alle Baugruppen im Maschinenhaus werden durch die Maschinenhausverkleidung 
vor den Einflüssen von Wind und Wetter geschützt.

Abb. 2: Schematische Darstellung Maschinenhaus 

1.4 Hilfssysteme

1.4.1 Automatisches Schmiersystem
Generatorlager, Verzahnung der Pitchdrehverbindungen, Rotorlager und 
Verzahnung der Azimutdrehverbindung sind jeweils standardmäßig mit einem 
automatischen Schmiersystem ausgestattet. 

1 Passivkühler
2 Schaltschrank
3 Generator
4 Getriebe
5 Rotorwelle
6 Maschinenhausverkleidung

7 Rotorlager
8 Azimutantriebe
9 Rotorbremse
10 Kupplung
11 Transformator
12 Umrichter
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1.4.2 Heizungen
Getriebe, Generator, der Kühlkreislauf und alle relevanten Schaltschränke sind mit 
Heizungen ausgestattet.

1.4.3 Elektrischer Kettenzug und Brückentraverse 
Im Maschinenhaus dient ein fest installierter elektrischer Kettenzug zum Heben von 
Werkzeugen, Bauteilen und sonstigem Arbeitsmaterial vom Erdboden in das Maschi-
nenhaus. 

Eine Brückentraverse inklusive Schiebefahrwerk ist vorbereitet für die Verwendung 
eines Handkettenzug zum Bewegen der Materialien innerhalb des Maschinenhauses.

1.4.4 Kühlung
Zwei voneinander getrennte Kühlkreisläufe sorgen für eine Kühlung der Großkom-
ponenten. Umrichter und Getriebe werden in einem und Generator und Transfor-
mator in dem anderen Kühlkreislauf gekühlt.

Beide Kühlkreisläufe sind mit Passivkühlern auf dem Maschinenhausdach 
verbunden, in denen das Wasser rückgekühlt wird.

Abb. 3: Schematische Darstellung Kühlkreislauf
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2. Steuerung und elektrisches System
Die WEA arbeitet automatisch. Eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) 
überwacht mit einer Vielzahl an Sensoren ständig die Betriebsparameter, vergleicht 
die Ist-Werte mit den entsprechenden Sollwerten und erteilt an die Anlagenkompo-
nenten die erforderlichen Steuerbefehle. Die Betriebsparameter werden von Nordex 
vorgegeben und sind auf den jeweiligen Standort abgestimmt. Die Steuerung 
befindet sich in einem Schaltschrank im Turmfuß.

Bei Windstille bleibt die WEA im Ruhezustand. Nur verschiedene Hilfssysteme wie 
Heizungen, Getriebeschmierung und die SPS, die die Daten der Windmessein-
richtung überwacht, sind in Betrieb oder werden nach Bedarf zugeschaltet. Alle 
anderen Systeme sind ausgeschaltet und verbrauchen keine Energie. Der Rotor 
trudelt. Wird die Einschaltwindgeschwindigkeit erreicht, wechselt die WEA in den 
Zustand „Betriebsbereit“. Jetzt werden alle Systeme getestet, das Maschinenhaus 
nach dem Wind ausgerichtet und die Rotorblätter in den Wind gedreht. Ist eine 
bestimmte Drehzahl erreicht, wird der Generator ans Netz gekoppelt und die WEA 
produziert elektrische Energie.

Bei niedrigen Windgeschwindigkeiten arbeitet die WEA im Teillastbetrieb. Dabei 
bleiben die Rotorblätter maximal in den Wind gedreht. Die von der WEA abgegebene 
Leistung hängt von der Windgeschwindigkeit ab. 

Bei Erreichen der Nennwindgeschwindigkeit geht die WEA in den Nennlastbereich 
über. Erhöht sich die Windgeschwindigkeit weiter, bewirkt die Drehzahlregelung eine 
Änderung der Rotorblattwinkel, sodass im Ergebnis die Rotordrehzahl und damit die 
Leistungsabgabe der WEA konstant gehalten werden.

Das Azimutsystem sorgt dafür, dass sich das Maschinenhaus stets optimal im Wind 
ausrichtet. Dazu messen zwei getrennte Windmesssysteme auf dem Maschinenhaus 
die Windrichtung. Dabei wird für die Steuerung nur ein Windmesssystem herange-
zogen, während das zweite das erste überwacht und bei dessen Ausfall einspringt. 
Weicht die gemessene Windrichtung zu sehr von der Ausrichtung des Maschinen-
hauses ab, wird das Maschinenhaus aktiv nachgeführt. 

Die Umwandlung der vom Rotor aufgenommenen Windenergie in elektrische Energie 
erfolgt mit einem doppelt gespeisten Asynchrongenerator mit Schleifringläufer. Sein 
Stator ist direkt und der Rotor über einen speziell gesteuerten Frequenzumrichter 
mit dem Mittelspannungstransformator verbunden, der die Anlage mit dem Netz 
verbindet. Dadurch muss nur ein Teil der Leistung über den Umrichter geführt 
werden, was geringe elektrische Systemverluste ermöglicht.

2.1 Sicherheitssysteme
Nordex Windenergieanlagen sind mit technischen Ausrüstungen und Einrichtungen 
ausgestattet, die dem Personen- und Anlagenschutz dienen und einen dauerhaften 
Betrieb gewährleisten. Die gesamte Anlage ist entsprechend der Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG ausgelegt und nach IEC 61400 zertifiziert. 

Die Überwachung sicherheitsrelevanter Parameter in der Anlagensteuerung erfolgt 
kontinuierlich. Dabei werden die Sensordaten der sicheren Sensoren über ein 
sicheres Bussystem zur Auswertung an die sichere Steuerung übermittelt. Bei 
Überschreitung festgelegter Parameter wird die Anlage über Aktoren gestoppt und 
in einen sicheren Zustand gesetzt. 

In Abhängigkeit von der Abschaltursache werden unterschiedliche Bremspro-
gramme ausgelöst. Bei äußeren Ursachen wie zu hoher Windgeschwindigkeit oder 
Unterschreitung der Betriebstemperatur wird die Anlage mittels Rotorblattver-
stellung sanft gebremst. Weitere Sicherheitsfunktionen dienen dem sicheren Still-
setzen von Antrieben für Wartungsarbeiten.
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2.2 Blitz-/Überspannungsschutz, Elektromagnetische Verträglich-
keit (EMV)
Der Blitz-/Überspannungsschutz der Windenergieanlage basiert auf dem EMV-orien-
tierten Blitzschutzzonenkonzept, das aus der Ausführung von inneren und äußeren 
Blitz-/Überspannungsschutzmaßnahmen, unter Berücksichtigung der Norm IEC 
61400-24, besteht. Die Windenergieanlage ist nach Blitzschutzklasse I ausgelegt.

Die Windenergieanlage mit den elektrischen Betriebsmitteln, Verbrauchern, der 
Mess-, Steuer-, Regelungs-, Schutz-, Informations- und Telekommunikations-
technik erfüllt die EMV-Anforderungen entsprechend der IEC 61400-1.

2.3 Mittelspannungsanlage
Die Mittelspannungskomponenten dienen dem Anschluss einer WEA an das Mittel-
spannungsnetz im Windpark oder an das Netz des örtlichen Netzbetreibers. Im 
Turmfuß befindet sich die MS-Schaltanlage. Diese besteht aus einem Transformat-
orfeld mit Leistungsschalter und mindestens einem Ringkabelfeld als Standard oder 
bis zu drei Ringkabelfeldern als Option (abhängig von der Windpark-Konfiguration). 
Das Transformatorfeld setzt sich zusammen aus einem Vakuum-Leistungsschalter 
und dem Trennschalter mit Erdungsschalter. Das Ringkabelfeld besteht aus einem 
Lasttrennschalter mit Erdungsschalter. Die gesamte MS-Schaltanlage ist auf einem 
Bodenrahmen/Adapterrahmen montiert. 

Weitere Eigenschaften der MS-Schaltanlage:

• Stückprüfungen jeder Schaltanlage gemäß IEC 62271-200

• Typgeprüft, SF6 isoliert

• Innenraumschaltanlage für abgeschlossene elektrische Betriebsstätten (min. 
IP2X)

• SF-6 Kessel: metallgeschottet, metallgekapselt (min. IP65), unabhängig 
gegenüber Umwelteinflüssen

• Angezeigte Schaltstellungen „Ein - Aus - Geerdet“

• Prüfklemmleiste für Sekundärprüfung

• Wartungsarm nach Klasse E2 (IEC 62271-100)

Bei technischer Verfügbarkeit kann Nordex alternativ zu herkömmlichen SF6-
isolierten Schaltanlagen auch SF6-freie Schaltanlagen liefern. Die Möglichkeit ist im 
Vorfeld mit Nordex abzustimmen.

Der Anlagenschutz der MS-Schaltanlage wird durch folgende Punkte erreicht:

• Erhöhter Personen- und Anlagenschutz bei Störlichtbögen durch Typprüfung 
nach IEC 62271-200

• Wandlerstromversorgtes und einschaltstromstabilisiertes Schutzgerät als UMZ-
Relais (Unabhängiger Maximalstromzeitschutz)

• Betätigungsöffnungen für Schaltgeräte sind funktional gegeneinander verriegelt 
und optional abschließbar

• Korrosionsschutz der Schaltzellen durch Feuerverzinkung und lackierte 
Oberflächen 

• Druckentlastung durch Druckabsorberkanal im Falle eines Störlichtbogens. Alter-
nativ kann für die USA ein Lichtbogenunterdrücker im Tank und im Kabelan-
schlussraum installiert sein. 
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Transformator und Umrichter sind im Maschinenhaus platziert. Der Transfor-
mator ist nach IEC 60076-16 spezifiziert. 

Die Stahlbauteile am Transformator sind nach Korrosionsschutzklasse C3 (H) ausgelegt. 
Weitere Schutzvorkehrungen:

• Geerdeter Kessel (Estertrafo)

• Übertemperaturschutz durch Temperaturfühler und -relais

• Hermetikschutz (Leckage) und Überdruckschutz bei Estertrafo

2.4 Niederspannungsnetzformen 
Das 950-V-Niederspannungsnetz ist die primäre energietechnische Niederspan-
nungsanlage der Windenergieanlage. Als IT-Netzform und Dreiphasendreh-
stromnetz ist es von der Erde isoliert. Die Elemente der elektrischen Betriebs- und 
Messmittel dieses Netzes sind direkt oder über separate Schutzpotenzialausgleichs-
leitungen geerdet. Als weitere Schutzmaßnahme des Personen- und Anlagen-
schutzes im 950-V-IT-Netz ist eine zentrale Isolationsüberwachungseinrichtung 
installiert.

Das 400-V-/230-V-Niederspannungsnetz ist die Niederspannungseigenbedarfs-
anlage der Windenergieanlage. Es ist als TN-S-Netzform und Dreiphasendreh-
stromnetz an den speisenden Netztransformatoren direkt sternpunktgeerdet. Der 
Schutzerdungsleiter PE und Neutralleiter sind separat vorhanden. Die Körper elektri-
scher Betriebsmittel und Verbraucher sind unter Einbeziehung des zusätzlichen 
Schutzpotenzialausgleichs direkt und unmittelbar über Schutzerdungsleiterverbin-
dungen mit den Sternpunkten der speisenden Netztransformatoren verbunden.

2.5 Eigenbedarf der Windenergieanlage 
Der Niederspannungseigenbedarf der Windenergieanlage im WEA-Stand-by-Betrieb 
und WEA-Einspeisebetrieb wird durch folgende Verbraucher angefordert: 

• Anlagensteuerung inklusive Steuerung Hauptumrichter
• 400-V-/230-V-Eigenbedarf Hauptumrichter
• 230-V-AC-USV-Versorgung inclusive 24-V-DC-Versorgung
• Azimutsystem
• Pitchsystem 
• Nebenantriebe wie Pumpen, Lüfter und Schmieranlagen
• Heizungen und Beleuchtung
• Hilfssysteme wie Befahranlage, Gefahrenfeuer
Langzeitmessungen zeigen, dass die durchschnittliche, auf das Jahr bezogene 
Grundlast der Niederspannungseigenbedarfsanlage im WEA-Einspeisebetrieb im 
mittleren 10 min-Mittelwert ca. 15 kW beträgt und der maximale 10 min-Mittelwert 
bis zu 25 kW/32kVA erreichen kann. Diese Werte sind bereits in den Leistungs-
kurven enthalten.
Für Standorte mit einer mittleren Jahreswindgeschwindigkeit von 6,5 m/s  fallen ca. 
10 MWh Eigenverbrauch an, dieser Wert ist jedoch sehr standortabhängig.

Der Eigenverbrauch ist definiert als der Energiebezug der WEA aus dem Stromnetz 
für den Zeitraum, in dem die WEA keinen Strom in das Netz einspeist.
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3. Optionen
Als zusätzliche Ausstattung für Nordex Windenergieanlagen stehen verschiedene 
Optionen auf Anfrage zur Verfügung.

Die Möglichkeit der optionalen Ausstattung ist im Vorfeld mit Nordex abzustimmen.
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4. Technische Daten

4.1 Technische Konzeption 

1) Nennleistung wird in Abhängigkeit vom Leistungsfaktor und der Aufstellhöhe bis zu 
definierten Temperaturbereichen erreicht. 

2) Die Abschaltwindgeschwindigkeit kann projektspezifisch zur Sicherstellung der 
Standsicherheit reduziert werden.

Technische Konzeption 

Überlebenstemperatur -40 °C bis +50 °C

Betriebstemperaturbereich Normal Climate 
Version 

-20 °C bis +40 °C1)

Betriebstemperaturbereich Cold Climate Version -30 °C bis +40 °C1) 

Stopp Standard: -20 °C, Wiederanlauf bei.-18 °C
CCV: -30 °C, Wiederanlauf bei -28 °C

Max. Höhe über N.N. 2000 m1)

Zertifikat gemäß IEC 61400-22 und DIBt 2012

Typ 3-Blatt-Rotor mit horizontaler Achse
Luv-Läufer

Leistungsregelung aktive Einzelblattverstellung

Nennleistung bis zu 7000 kW1)

Nennleistung ab Windgeschwindigkeit
(bei einer Luftdichte von 1,225 kg/m3)

ca. 13,5 m/s

Betriebsdrehzahlbereich des Rotors 6,0 min-1 bis 11,6 min-1

Nenndrehzahl ca. 10,0 min-1

Einschaltwindgeschwindigkeit 3 m/s

Abschaltwindgeschwindigkeit 26 m/s2)

Wiedereinschaltwindgeschwindigkeit 25,5 m/s2)

Rechnerische Lebensdauer  25 Jahre
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4.2 Türme 

* Beinhaltet Fundamenthöhe über Geländeoberkante

** Stahlsektion: Farbsystembeschichtung; Betonteil: Sichtbeton

4.3 Rotor und Rotorblätter 

4.4 Maschinenhaus

Türme TS98-01 TS113-
00

TS118-
03 TS138 TS148-

01
TS159-

01
TCS164B-

03

Nabenhöhe* 98,5 m 113,0 m 118,0 m 138,0 m 148,0 m 158,5 m 164,0 m

Turmtyp Stahlrohrturm Hybridturm

Windklasse IEC S IEC S IEC S
DIBt S IEC S IEC S IEC S IEC S

DIBt S

Oberflächen-
beschaffenheit Farbsystembeschichtung **

Rotor

Rotordurchmesser 163,0 m

Überstrichene Fläche 20867 m2

Nennleistung/Fläche 326 W/m2

Neigungswinkel der Rotorwelle 5°

Konuswinkel der Rotorblätter 5,5°

Rotorblatt

Material glasfaser- und kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff

Gesamtlänge 79,7 m

Rotornabe

Material Rotornabengrundkörper Gussteil

Material Spinner glasfaserverstärkter Kunststoff

Maschinenhaus

Tragwerk geschweisste Stahlkontruktion

Verkleidung glasfaserverstärkter Kunststoff

Maschinenträger Gussteil

Generatorträger geschweisste Stahlkonstruktion
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4.4.1 Rotorwelle

4.4.2 Bremse und Getriebe

4.4.3 E-Kettenzug und Brückentraverse

Rotorwelle/Rotorlagerung

Typ geschmiedete Hohlwelle

Material 42CrMo4 oder 34CrNiMo6

Lagertyp Pendelrollenlager

Schmierung regelmäßig mit Schmierfett

Mechanische Bremse

Typ aktive betätigte Scheibenbremse

Anordnung auf der schnellen Welle

Anzahl der Bremskaliber 1

Material der Bremsbeläge organisches Belagmaterial

Getriebe

Typ mehrstufiges Planetengetriebe + Stirnradstufe

Übersetzungsverhältnis 50 Hz: i = 122,4
60 Hz: i = 146,9

Schmierung Zwangsschmierung

Ölmenge inkl. Kühlkreislauf max. 800 l

Öltyp VG 320

Max. Öltemperatur ca. 77 °C

Ölwechsel Wechsel nach Bedarf

E-Kettenzug und Brückenkrantraverse

E-Kettenzug
max. Last min. 850 kg

Brückentraverse
max. Last

Schiebefahrwerk zur Aufnahme eines Handkettenzugs
1000 kg
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4.5 Elektrische Anlage

*) Alle Angaben sind Maximalwerte. Abhängig von der jeweiligen Bemessungsspannung, 
Bemessungsscheinleistung und WEA-Bemessungswirkleistung können die Werte variieren.

4.5.1 Transformator 

*) Angaben sind (sofern nicht anders angegeben) Maximalwerte. Abhängig von der jeweiligen 
Bemessungsspannung, Bemessungsscheinleistung und WEA-Bemessungswirkleistung 
können die Werte abweichen.

1) Richtwerte

Elektrische Anlage *

Nennleistung PnG 7000

Nennspannung 3 x AC 950 V ± 10 % (Grid-Code-spezifisch)

Nennstrom bei voller Blind-
stromeinspeisung InG bei SnG

4727 A

Nennscheinleistung SnG bei PnG 7778 kVA

Frequenz 50 und 60 Hz

Transformator* 50 Hz 60 Hz

Gesamtgewicht ca. 10 t

Isolationsmedium Ester

Bemessungsspannung US, Ur 950 V

Bemessungsspannung OS, 
abhängig vom MS-Netz, Ur

20 kV/30 kV/34 kV

Anzapfungen oberspannungsseitig 20 kV und 30 kV: + 4 x 2,5 %
34 kV: + 4 x 0,5 kV

Netzspannung OS 20; 20,5; 21; 21,5; 22 kV
30; 30,75; 31,5; 32,25; 33 kV

34; 34,5; 35; 35,5; 36 kV

Bemessungsfrequenz fr 50 Hz 60 Hz

Schaltgruppe Dy5

Aufstellungshöhe (NN) bis 2000 m

Bemessungsscheinleistung Sr 7800 kVA

Kurzschlussspannung, Uz 9 % ± 10 % Toleranz

Mindestwert des maximalen 
Wirkungsgrades ,
(EU) 2019/1783, 548/2014

99,590 % –

Einschaltstrom  5,5 x IN (Scheitelwert)

Verlustleistung1)

Leerlaufverluste
Kurzschlussverluste

 

3050 W
80000 W

 

4300 W
80700 W
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4.5.2 Mittelspannungsschaltanlage 

Mittelspannungsschaltanlage

Bemessungsspannung 
(abhängig vom MS-Netz)

24, 36, 38 oder 40,5 kV

Bemessungsstrom 50 Hz: 630 A 
60 Hz: 600 A

Bemessungskurzschlussdauer 1 s

Bemessungskurzschlussstrom 24 kV: 16 kA (20 kA optional)
36/38/40,5 kV: 20 kA (25 kA optional)

Minimale/Maximale Umgebungs-
temperatur im Betrieb

NCV: -25 °C bis +40 °C

CCV: -30 °C bis +40 °C

Anschlußtyp Außenkonus Typ C nach EN 50181
USA: Außenkonus Typ E nach IEEE 386

Leistungsschalter

Schaltzahl mit Bemessungsstrom E2

Schaltzahl mit 
Kurzschlussausschaltstrom

E2

Mechanische Schaltzahl M1

Schalten kapazitiver Ströme min. C1 - gering

Lasttrennschalter

Schaltzahl mit Bemessungsstrom E3

Schaltzahl mit 
Kurzschlussausschaltstrom

E3

Mechanische Schaltzahl M1

Trennschalter

Mechanische Schaltzahl M0

Erdungsschalter

Schaltzahl mit Bemessungs- 
Kurzschlusseinschaltstrom

E2

Mechanische Schaltzahl  1000
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4.5.3 Generator

4.6 Kühlung

4.7 Pitchsystem

Generator

Typ 6-polig, doppelt gespeiste Asynchronmaschine

Schutzart IP 54 (Schleifringkasten IP 23)

Nennspannung 950 V

Frequenz 50 und 60 Hz

Drehzahlbereich 50 Hz: 650 bis 1500 min-1

60 Hz: 780 bis 1800 min-1

Pole 6

Gewicht ca. 13,5 t

Kühlung 

Getriebe

Typ Ölkreislauf mit Öl/Wasser-Wärmetauscher und 
Thermobypass

Filter Grobfilter 50 μm / Feinfilter 10 μm / Feinstfilter < 5 μm 

Generator 

Typ Wasserkreislauf mit Wasser/Luft-Wärmetauscher und 
Thermobypass

Kühlmittel Wasser/Glykol basiertes Kühlmittel

Umrichter

Typ Wasserkreislauf mit Wasser/Luft-Wärmetauscher und 
Thermobypass

Kühlmittel Wasser/Glykol basiertes Kühlmittel

Transformator

Kühlungsmittel Wasser/Glykol basiertes Kühlmittel

Kühlkreislauf Esterkreislauf mit Ester/Wasser-Wärmetauscher

Pitchsystem

Pitchdrehverbindung 2-reihiges 4-Punktlager

Schmierung Verzahnung/ Laufbahn regelmäßige Schmierung mit Fett 

Antrieb Elektromotoren inkl. Federkraftbremse und mehrstufigem 
Planetengetriebe

Notstromversorgung Akkumulatoren
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4.8 Azimutsystem

4.9 Korrosionsschutz

* Kategorien des Korrossionsschutzes entsprechend ISO 12944-2

4.10 Automatisierungssysteme

Azimutsystem

Azimutdrehverbindung 2-reihiges 4-Punktlager

Schmierung Verzahnung/Laufbahn regelmäßige Schmierung mit Fett

Antrieb Elektromotoren inkl. Federkraftbremse und vierstufigem 
Planetengetriebe

Anzahl der Antriebe 5-6

Nachführgeschwindigkeit ca. 0,4 °/s

Korrosionsschutz* Innen Außen

Maschinenhaus C3 C4

Nabe, inklusive Spinner C3 C4

Turm

Stahlsektionen
Betonteile

C3

Farbsystembeschichtung
Sichtbeton

C4

Farbsystembeschichtung
Sichtbeton

Automatisierungssystem

Feldbussystem Profinet

Sicheres Feldbussystem Profisafe via Profinet

Anlagensteuerung Profinet-Anlagensteuerung

Sicherheitssteuerung Integrierte Sicherheitsteuerung
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Betriebsanweisung 
Umschlag von wassergefährdenden 

Stoffen an WEA 

 
  Datum: 30.10.2023 
 
  Version: 1.0 
 
  BA-Nr.: BA-GER-SERV-029 
 

 

 Seite 1 von 2 

Classification: Internal Purpose 

Geltungsbereich 
 Diese Betriebsanweisung gilt für den Umschlag von 

wassergefährdenden Stoffen an Nordex-Windenergieanlagen. 
Wassergefährdende Stoffe im Sinne dieser 

Betriebsanweisung sind alle Betriebsmittel wie z.B. 
Kühlmittel, Öle und Schmierstoffe, die zur oder von der WEA 

transportiert werden und die als wassergefährdend eingestuft 
sind. Mit „Umschlag“ ist der Transport der Stoffe an der WEA 

vom Service-Fahrzeug bis in das Maschinenhaus und 
umgekehrt gemeint. 

 

Gefahren für Menschen und Umwelt 
 Neben Gefährdungen für Menschen, die sich aufgrund der Einstufung als Gefahrstoff 

ergeben (näheres hierzu in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern und 
Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe), besitzen insbesondere die in der WEA 
eingesetzten Betriebsmittel wie Öle, Schmierstoffe und Kühlmittel wassergefährdende 
Eigenschaften, die sich negativ auf Lebewesen und Mikroorganismen auswirken, wenn 
diese ins (Grund-) Wasser gelangen. Daher ist die Freisetzung wassergefährdender Stoffe 
in die Umwelt zu vermeiden. 

 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
  Betriebsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter der zu verwendenden Stoffe sind 

stets mitzuführen. 
 Alle wassergefährdenden Stoffe dürfen nur in geeigneten, unbeschädigten 

Behältnissen, z.B. Originalgebinden, transportiert werden. 
 Müssen wassergefährdende Stoffe vor dem Einsatz in der WEA umgefüllt werden, so 

ist dies nur am Service Point zulässig. Ein Umfüllen wassergefährdender Stoffe im 
oder am Servicefahrzeug an der WEA ist verboten. 

 Beim Transport im Servicefahrzeug sind die Behälter gegen Umfallen oder 
Beschädigung zu sichern. 

 Während des gesamten Serviceeinsatzes ist ein Spillkit mit geeignetem Bindemittel 
mitzuführen. 

 So dicht wie möglich an die WEA heranfahren, um die Wegstrecke des Transports so 
gering wie möglich zu halten. Andere Regelungen, z.B. Gefahr von Eisabwurf, 
bleiben hiervon unberührt und gelten vorrangig. 

 Der Transport vom Servicefahrzeug zur WEA ist nur in einer geeigneten Hebetasche 
aus Tarpaulin, die auch zum Kranen verwendet werden darf und soll, zulässig (z.B. 
Hebetasche eckig, WLL 400 kg, EMG Modell 4487). 

 Der Transport und das Kranen im Big Bag ist verboten. 
 Das Kranen ist nur unter Verwendung einer Hebetasche zulässig. Das direkte 

Anschlagen der Gebinde ist verboten. 
 Beim Kranen muss eine Führungsleine verwendet werden. Die maximale 

Windgeschwindigkeit von 12m/s im 10-Minuten-Mittel darf nicht überschritten werden. 
Je nach Gewicht und Größe der zu kranenden Last ist es möglich, dass bereits bei 
geringeren Windgeschwindigkeiten das Kranen einzustellen ist. Es muss vermieden 
werden, dass die Last unkontrolliert gegen die Turmwand schlägt. 

 Wassergefährdende Stoffe nicht zusammen mit scharfen oder spitzen Gegenständen 
Kranen. 

 Auch leere Behälter während des Umschlags stets geschlossen halten. 
 Beim Auffüllen innerhalb der Anlage geeignete Hilfsmittel wie Trichter o.ä. als 

Einfüllhilfe verwenden. 
 Dämpfe nicht einatmen. 
 Verschüttete Kleinmengen sofort aufnehmen. 
 Bei Wechsel des Getriebeöls sind die Anforderungen aus dem Dokument 

NALL01_008534_DE „Getriebeölwechsel an Nordex-Windenergieanlagen“ in der 
aktuellen Revision einzuhalten. 
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Verhalten bei Austritt in die Umwelt

Verschüttete / ausgelaufene Flüssigkeiten umgehend mit Bindemittel bedecken.
Hierbei die vorgeschriebene persönliche Schutzkleidung tragen.
Eine weitere Ausbreitung in die Umgebung z.B. durch die Verwendung von 
Ölbindeschläuchen als Barriere verhindern.
Gebundene Flüssigkeit oder feste Stoffe aufnehmen und der Entsorgung zuführen.
Bei Leckagen, die während des Kranens auftreten, Hubvorgang stoppen und 
Material ablassen. Weitere Maßnahmen siehe oben bzw. angepasst an das Ausmaß 
der Leckage.
Alle weiteren Maßnahmen sind immer mit der unteren Wasserschutzbehörde 
abzustimmen.

Verhalten bei Unfällen / Erste Hilfe-Maßnahmen

Die konkreten Maßnahmen richten sich nach dem Sicherheitsdatenblatt bzw. der
Betriebsanweisung des jeweiligen Stoffes.
Nach Augenkontakt: gründlich spülen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt 
aufsuchen.
Nach Hautkontakt: kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Gründlich spülen. Bei 
andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Einatmen: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. 
Nach Verschlucken: Umgehend einen Arzt aufsuchen.
Bei einem Arztbesuch ist das Sicherheitsdatenblatt und gegebenenfalls die 
Betriebsanweisung sowie das Etikett des verwendeten Stoffes mitzunehmen.

Inkrafttreten und Bedeutung
Diese Betriebsanweisung tritt gemäß Freigabedatum in Kraft.

………………………………………………...    
Freigabe Linie                              

.............................................................
Freigabe HSE Region Central

03.01.2024

weisung tritt gemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmäß Freig

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. .............................................................
Freigabe HSE Region Central
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Gültigkeit

Anlagengeneration Produktreihe Produkt

Delta Delta4000 N133/4.X,

N149/4.X,

N149/5.X,

N163/5.X,

N163/6.X,

N175/6.X
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1. Anwendungsorte von Schmierstoffen und 
Kühlflüssigkeiten
In der Windenergieanlage werden in folgenden Baugruppen Schmierstoffe oder 
Kühlmittel eingesetzt:

2 3 4 5

1 6 7 8

1

Anwendungsort Bezeichnung Flüssigkeit Menge WGK GKS

1 Kühlsystem 
Maschinenhaus

Varidos FSK 45 
Varidos FSK 501) 

Antifrogen N44 
Antifrogen N501)

Kühlflüssig-
keit ca. 300 l

1 
1 
1 
1

Xn

2 Generatorlager
Klüberplex BEM 41-132 
Nur Siemens, Winergy und 
Flender: Fuchs Urethyn XHD2

Fett 12 kg 1 
1 –2)

3 Hydrauliksystem Shell Tellus S4 VX 32 minera-
lisches Öl ca. 5 l 2 –

4 Getriebe inkl. 
Kühlkreislauf

Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 320 
Shell Omala S5 Wind 320 
Mobil SHC Gear 320 WT 
Castrol Optigear Synthetic CT 320

synthe-
tisches Öl ca. 700 l

1 
1 
1 
1

–

5 Rotorlager

Mobil SHC Grease 460WT 
Klüber BEM 41-141  
Klübergrease WT 
Castrol Tribol GR SW 460-1

Fett ca. 60 kg

2 
1 
1 
2

–
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WGK: Wassergefährdungsklasse

GKS: Gefahrstoffklasse

Xn: Gesundheitsschädlich
1) Kühlflüssigkeit für Cold Climate Variante (CCV)
2) EU-Kennzeichnung nicht erforderlich
3) allgemein wassergefährdend

Für alle Kühl- und Schmierstoffe stehen Sicherheitsdatenblätter gemäß Anhang II 
der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Verfügung.

6 Transformator Midel 7131 oder gleichwertig Transforma-
toröl ca. 2200 l awg3 –

7 Azimutgetriebe Mobil SHC 629 
Shell Omala S4 GXV

synthe-
tisches Öl 6 x 22 l 2 

1 –

8 Azimutdrehverbin-
dung Laufbahn Fuchs Gleitmo 585K oder 585K Plus Fett ca. 3 kg 1 –

8 Azimutdrehverbin-
dung Verzahnung Fuchs Ceplattyn BL white Fett ca. 5 kg 2 –

9 Pitchdrehverbin-
dung Laufbahn Fuchs Gleitmo 585K oder 585K Plus Fett max. 

33 kg 1 –

9 Pitchdrehverbin-
dung Verzahnung Fuchs Ceplattyn BL white Fett ca. 5 kg 2 –

–
Pitchgetriebe 
(nicht in Abbildung 
dargestellt)

Mobil SHC 629 
Shell Omala S4 GXV

synthe-
tisches Öl 3 x 11 l 2 

1 –

Anwendungsort Bezeichnung Flüssigkeit Menge WGK GKS
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2. Konstruktive Maßnahmen gegen Austritt von 
Schmierstoffen und Kühlflüssigkeiten
Die Pitchgetriebe sind innerhalb der Rotornabe angeordnet und rotieren mit dem 
Rotor. Ein Austritt des Getriebeöls wird durch ein Dichtungssystem wirksam unter-
bunden. Bei einem unfallbedingten Ölaustritt bleibt das Öl in der Rotornabe, da es 
aufgrund der Rotornabenform und -neigung nicht durch die Einstiegsöffnung 
gelangen kann.

Die Laufbahnen und die Verzahnung der Pitchdrehverbindung werden mit Fett 
geschmiert. Durch das Dichtungssystem wird ein Austreten des Fettes wirksam 
verhindert. Bei einer Überfüllung tritt das Fett außen an der Pitchdrehverbindung in 
die Altfettflaschen aus und verbleibt dort. Bei einem unfallbedingten Austritt 
verbleibt das Fett im Spinner.

Das Rotorlager ist mit berührenden Dichtungen ausgestattet. Fett tritt aus 
Bohrungen aus und wird über Leitungen direkt in einen Auffangbehälter geleitet. 
Dieser wird vom Service regelmäßig gereinigt.

Das Getriebe verfügt sowohl an der Antriebs- als auch der Abtriebswelle über nicht-
schleifende, verschleißfreie Dichtungssysteme. Bei unfallbedingtem Ölaustritt am 
Getriebe wird das Öl in der Gondelverkleidung oder der öldichten Turmplattform 
aufgefangen. Zusätzlich wird der Getriebeölfüllstand im Getriebe überwacht.

Die Generatorlager sind fettgeschmiert und verfügen über ein hochwirksames 
Dichtungssystem. Damit wird wirkungsvoll verhindert, dass Schmierstoff austreten 
kann. Bei einem möglichen Versagen der Dichtung, verbleibt das Fett im Maschinen-
haus und wird im Rahmen der Wartungsarbeiten fachgerecht entsorgt.

Die Hydraulikeinheit ist mit einem hocheffizienten Dichtungssystem ausgestattet, 
welches Ölaustritt verhindert. Falls denoch ein Leck auftritt verbleibt das Öl inner-
halb des Maschinenhauses.

Die Azimutgetriebe (Windrichtungsnachführung) verfügen über ein Dichtungssy-
stem, das ein Austreten des Öls wirkungsvoll verhindert. Bei Schäden an der 
Dichtung verbleibt das Öl innerhalb des Maschinenhauses.

Die Laufbahnen der Azimutdrehverbindung werden mit Fett geschmiert. Durch 
das Dichtungssystem wird ein Austreten des Fettes wirksam verhindert. Bei einer 
Überfüllung tritt das Fett in Richtung der Verzahnung aus. 
Die Außenverzahnung wird mit einem tropfenfreien Haftschmierstoff geschmiert, 
das sich nicht ablösen kann. 
Unterhalb der Außenverzahnung wird evtl. abtropfendes Fett von der Verkleidung 
des Maschinenhauses aufgefangen, wo es entfernt werden kann.

Falls die vorgesehenen Auffangwannen die austretenden Flüssigkeiten nicht 
auffangen können, kann die Maschinenhausverkleidung die Flüssigkeiten 
auffangen. Die Teile der Bodenverkleidung sind als Wannen geformt. Alle Rohrlei-
tungen sind über diesen Wannen verlegt. 

Falls doch Flüssigkeiten aus dem Maschinenhaus im Bereich des Turmes austreten 
sollten, werden diese auf der obersten Turmplattform aufgefangen, da diese als 
öldichte Auffangwanne ausgebildet ist. Das Volumen der Auffangwanne beträgt 
mindestens 630 Liter.

Der Transformator befindet sich im Maschinenhaus und ist konstruktionsbedingt 
dicht, so dass im normalen Betrieb keine Kühlflüssigkeit austreten kann. 

Die Kühlsysteme von Generator, Umrichter, Getriebe und Transformator werden 
im laufenden Betrieb ständig überwacht. Ein Druckabfall wird über die Betriebsfüh-
rung sofort gemeldet, die Pumpen abgeschaltet und die Anlage gestoppt. 
Die Kühlflüssigkeit ist eine Mischung aus Frostschutzlösung und Wasser.
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Sollte es trotzdem zu einem Austreten von Flüssigkeiten im Maschinenhaus 
kommen, wird die Flüssigkeit durch die Bauart der Maschinenhausverkleidung als 
Wannenform aufgefangen und kann nach einer Störungsmeldung aus dieser 
entsorgt werden.

3. Wartung
Die oben genannten Systeme, die Schmierstoffe bzw. Kühlflüssigkeiten enthalten, 
werden bei den periodischen Wartungen auf Dichtigkeit geprüft. Leckagen werden 
beseitigt. Alle Auffangwannen werden in regelmäßigen Abständen bei den 
Wartungen kontrolliert und nach Bedarf geleert.

4. Getriebeölwechsel
Im Rahmen der planmäßigen Wartung wird eine Ölprobe aus dem Getriebe 
entnommen und in einem Labor untersucht. Ein Ölwechsel erfolgt nur bei Bedarf, 
abhängig vom Ergebnis der Ölprobenuntersuchung oder wenn die maximale 
Betriebsdauer erreicht ist.

5. Entsorgung
Die Schmierstoffe und Kühlmittel werden gemäß der lokalen Richtlinien und Gesetze 
von dafür zugelassenen Entsorgungsfachbetrieben aus der Region gegen Nachweis 
entsorgt.
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Gültigkeit

Anlagengeneration Produktreihe Produkt

Gamma K08 Gamma N90/2500,

N100/2500,

N117/2400

Delta K08 Delta N100/3300,

N117/3000,

N117/3000 controlled,

N117/3600,

N131/3000,

N131/3000 controlled,

N131/3300,

N131/3600,

N131/3900

Delta Delta4000 N133/4.X,

N149/4.X,

N149/5.X,

N163/5.X,

N163/6.X,

N175/6.X
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1. Allgemeines
Die Ölwechsel an allen Nordex-Windenergieanlagen (WEA) werden ausschließlich
von hierfür zugelassenen, kompetenten Fachunternehmen durchgeführt. Diese
Unternehmen werden in vorgeschriebenen Abständen zertifiziert.

2. Vorgehensweise
• Stoppen der WEA.

• Transport der benötigten Maschinen und Ausrüstungen ins Maschinenhaus in
einer öldichten Tonne mit dem Bordkran.

• Anschließen des Saugschlauchs an das Ölablassventil.

• Die in der Tonne befindliche Ölpumpe drückt das Altöl über den Altölschlauch in
den Altöltank, der sich auf einem für dieses Verfahren ausgerüsteten LKW
befindet.

• Während des Herunterpumpens werden parallel die Filterelemente gewechselt.

• Nach dem Absaugen des Altöls wird das neue Öl über einen Frischölschlauch von
unten nach oben gepumpt. Anschließend werden die Schläuche abgekuppelt,
verschlossen, an der Tonne befestigt und zusammen mit dem Müll (Putzlappen,
alte Ölfilter), der in Eimern gesammelt wird, zum LKW heruntergelassen.

• Bei einem unerwarteten Austreten von Öl am oberen Ende des Schlauches
fungiert die Maschinenhausverkleidung als Auffangwanne.

• Im unwahrscheinlichen Fall des Ölaustretens wird umgehend Ölbindemittel
eingesetzt.

Die Schläuche sind 4-fach überdruckfest, unterliegen einer gesetzlich 
vorgeschriebenen Kontrolle und werden maximal sechs Jahre verwendet. 

Der Koffer des LKW ist als Wanne ausgeführt und kann somit eventuell austretendes 
Öl auffangen.

3. Komponentenaufbau
• Allrad-LKW mit isoliertem Kofferaufbau, Beheizung und Ladebordwand

Aufnahmekapazität von 6 × 1.000-l-Containern oder 16 Frischölfässern je 208 l
oder einer Kombination aus beidem.

• Aufnahmetank für ca. 4500 l Altöl.

• Spezialschlauchtrommel für 5 Frischöle, 1 Altöl sowie ein 400-V-Kabel.

• Pumpe, Armaturen, Mengenmessung etc.

• Bordgenerator (400 V, 7,5 KW)

• Seilwinde (260 m Seil, 400 kg Hubkraft).

• Feinfiltration des Frischöls auf 10 m.
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4. Besondere Leistungen und Vorteile
• Eigenständiger Ölwechsel ohne unmittelbare Unterstützung.

• Bis zu 5 verschiedene Getriebeöle auf dem LKW verfügbar.

• Die Ölpumpe erlaubt komplettes Leersaugen von Getriebesumpf, Lager- und
Zahnradtaschen.

• Bei Bedarf Hochdruckspülung von verschmutzten Getrieben.

• Feinfiltrierung des frischen Öls während der Neubefüllung.

• Sicherer Umgang mit Alt- und Frischöl durch große, abgedichtete
Ölauffangwanne.

• Altölentsorgung mit Entsorgungsnachweis.

• Komplette Dokumentation der durchgeführten Arbeiten.
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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS 
 
 
1.1 Produktidentifikator: NALCO VARIDOS FSK  
Stofftyp Gemisch 
 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird:  
 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Geschlossene Kühlwassersysteme 

 
Identifizierte Verwendungen : Kühlwasserbehandlung für geschlossene Systeme 

 
 

Empfohlene Einschränkungen der 
Anwendung 

: Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute. 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt: 
 

Firma : NALCO DEUTSCHLAND GmbH (D) 
60486 FRANKFURT AM MAIN 
+49 (0)69-79340 
Für Produktsicherheitsinformation wenden Sie sich bitte an 
msdseame@nalco.com 
 

 
1.4 Notrufnummer: 
 

Notrufnummer : +49 32221096286 
+32-(0)3-575-5555 Trans-europäisch 

 
 
 
Datum der 
Zusammenstellung/Überarbeitung: 

22.12.2020  

Versionsnummer: 3.0 
 
ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 
 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

 
Akute Toxizität, Kategorie 4  H302  
Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition, 
Kategorie 2 

 H373  

 
2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
 
Gefahrenpiktogramme :  

 
 

   

Signalwort 
 

: Achtung 
 

Gefahrenbezeichnungen 
 

: H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer 
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oder wiederholter Exposition. 
 

Vorsorgliche Angaben 
 

: Verhütung:  
P260 Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol 

nicht einatmen. 
P264 Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. 
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder 

rauchen. 
Reaktion:  
P301 + P312 + P330 BEI VERSCHLUCKEN: Bei 

Unwohlsein 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt 
anrufen. Mund ausspülen. 

Entsorgung:  
P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten 

Abfallentsorgungsanlage zuführen. 
 

   
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
  Ethylenglykol 
 
 
Besondere Kennzeichnung 
bestimmter Gemische 

:  Enthält: Hydroxyphosphonoessigsäure Kann allergische 
Reaktionen hervorrufen. 

2.3 Sonstige Gefahren 
Keine bekannt. 

 
ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 
3.2 Gemische 

Gefährliche Inhaltsstoffe 
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 

EG-Nr. 
REACH Nr. 

Einstufung 
(VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Konzentration 
[%] 

Ethylenglykol 107-21-1 
203-473-3 

01-2119456816-28 
 

Akute Toxizität Kategorie 4; H302 
Spezifische Zielorgan-Toxizität - 

wiederholte Exposition Kategorie 2; H373 
 

50 - <= 100 

Hydroxyphosphonoessigsäure 23783-26-8 
405-710-8 

 

** Akute Toxizität Kategorie 4; H302 
Ätzwirkung auf die Haut Kategorie 1B; 

H314 
Sensibilisierung durch Hautkontakt 

Kategorie 1; H317 
Spezifische Zielorgan-Toxizität - 

wiederholte Exposition Kategorie 2; H373 
 

0.1 - < 0.25 

Substanzen mit einem Arbeitsplatzgrenzwert: :  
Triethanolamin 102-71-6 

203-049-8 
01-2119486482-31 

 

Nicht klassifiziert;  
 

1 - < 2.5 

 
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 
 

 
ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Nach Einatmen :  Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

NALCO VARIDOS FSK  
 

 3 / 17  

 
Nach Hautkontakt :  Mit Seife und viel Wasser abwaschen. 

Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt :  Mit viel Wasser ausspülen. 
Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken :  Mund ausspülen. 
Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
 

Schutz der Ersthelfer :  Schätzen Sie die Gefährdung ab, bevor Sie in einem Notfall 
Maßnahmen ergreifen. Setzen Sie sich keinem 
Verletzungsrisiko aus. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die 
Notfalleinsatzkräfte.Vorgeschriebene persönliche 
Schutzausrüstung verwenden. 

 
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

siehe Abschnitt 11 für weitere ausführlichere Informationen über gesundheitliche Effekte und 
Symptome. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Behandlung : Symptomatische Behandlung. 

 
 
ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 
5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel :  Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 

:  Nicht brennbar. 

 
Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 

:  Abhängig von den Umständen der Verbrennung können die 
Zersetzung-Produkte folgende Materialien beinhalten: 
Kohlenstoffoxide 
Phosphoroxide 

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  

 
Weitere Information :  Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 

entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.  

 
 
ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Hinweis für nicht für Notfälle 
geschultes Personal 

:  Sicherstellen, daß nur ausgebildetes Personal für 
Reinigungsarbeiten eingesetzt wird. 
Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8. 
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Hinweis für Einsatzkräfte :  Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung 
benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten 
Materialien zu beachten. 

 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen :  Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser 
verhindern. 
 

 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren :  Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 
Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem 
Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen 
und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß 
lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe 
Abschnitt 13). 
Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt eindämmen oder 
anderweitig eingrenzen, damit kein Abfliessen in Gewässer 
erfolgen kann. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall. 
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung. 

 
ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

:  Nicht einnehmen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. 
Nur mit ausreichender Belüftung verwenden.  

 
Hygienemaßnahmen :  Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen 

Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Beschmutzte 
Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. 
Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten 
Hautstellen gründlich waschen.  

 
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

:  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht 
verschlossen halten. In geeigneten, gekennzeichneten 
Behältern aufbewahren  

 
Geeignetes Material :  In korrekt beschrifteten Behältern aufbewahren. 

 
7.3 Spezifische Endverwendungszwecke 

Bestimmte Verwendung(en) :  Geschlossene Kühlwassersysteme 
 

 
 
ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNG 
 
8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 
Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu überwachende Basis 
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Exposition) Parameter 
Ethylenglykol 107-21-1 AGW (Dampf und 

Aerosole) 
10 ppm 
26 mg/m3 

DE TRGS 900 

Weitere Information H Hautresorptiv 
 Y Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des 

Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

Triethanolamin 102-71-6 AGW (Einatembare 
Fraktion) 

1 mg/m3 DE TRGS 900 

Weitere Information Y Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des 
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

 
DNEL 

Ethylenglykol : Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  106 mg/cm2 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Haut 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemisch 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  35 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - lokal 
Wert:  35 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Hautkontakt 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  53 mg/cm2 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  7 mg/m3 
 

Triethanolamin : Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  1 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - lokale Effekte 
Wert:  1 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Arbeitnehmer 
Expositionswege: Haut 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  7.5 mg/cm2 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Einatmung 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  1.25 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Einatmung 
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Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - lokale Effekte 
Wert:  1.25 mg/m3 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Haut 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  3.1 mg/cm2 
 

  Anwendungsbereich: Verbraucher 
Expositionswege: Verschlucken 
Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte 
Wert:  13 ppm 
 

 
PNEC 

Ethylenglykol : Süßwasser   
Wert:  10 mg/l 
 

  Meerwasser 
Wert:  1 mg/l 
 

  Wasser 
Wert:  10 mg/l 
 

  Vorläufige Freigabe 
Wert:  10 mg/l 
 

  Süßwassersediment 
Wert:  20.9 mg/kg 
 

  Wasser 
Wert:  1995.5 mg/l 
 

  Boden 
Wert:  1.53 mg/kg 
 

Triethanolamin : Süßwasser   
Wert:  0.32 mg/l 
 

  Meerwasser 
Wert:  0.032 mg/l 
 

  Zeitweise Verwendung/Freisetzung 
Wert:  5.12 mg/l 
 

  Süßwassersediment 
Wert:  1.7 mg/kg 
 

  Meeressediment 
Wert:  1.7 mg/kg 
 

  Abwasserkläranlage 
Wert:  10 mg/l 
 

  Boden 
Wert:  0.151 mg/kg 
 

 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Angemessene technische Kontrollmaßnahmen 
Wirksame Absaugung. 
Konzentration in der Luft unter den normalen Arbeitsplatzgrenzwerten halten. 

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



SICHERHEITSDATENBLATT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

NALCO VARIDOS FSK  
 

 7 / 17  

 
Individuelle Schutzmaßnahmen 
Hygienemaßnahmen :  Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen 

Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.Beschmutzte 
Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung 
waschen.Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle 
exponierten Hautstellen gründlich waschen. 

 
Augen-/Gesichtsschutz  (EN 
166) 

:  Sicherheitsbrille 

 
Handschutz  (EN 374) :  Empfohlener vorbeugender Hautschutz 

Handschuhe 
Nitrilkautschuk 
Butylkautschuk 
Durchbruchszeit: 1-4 Stunden 
Minimale Dicke für Butylkautschuk 0,3 mm, für Nitrilkautschuk 
oder vergleichbare andere Materialien 0,2 mm (bitte ziehen 
Sie ggf.  Ihren Handschuhhersteller / Händler zu Rate). 
Handschuhe müssen entfernt und ersetzt werden, wenn sie 
Anzeichen von Abnutzung oder Chemikaliendurchbruch 
aufweisen. 

 
 
Haut- und Körperschutz  (EN 
14605) 

:  Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 

 
Atemschutz  (EN 143, 
14387) 

:  Wenn die Risiken nicht vermieden oder mit technischen 
Mitteln und Maßnahmen, Methoden oder Verfahren der 
Arbeitsorganisation beschränkt werden können, sollten Sie die 
Verwendung von zertifizierter Atemschutzausrüstung 
entsprechend den Anforderungen der EU (89/656 / EWG, 
(EU) 2016/425) , oder gleichwertig beachten, mit Filtertyp: 
 A-P 

 
Die oben aufgeführten Empfehlungen zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA) wurden nach bestem 
Wissen und Gewissen auf der Grundlage der typischen erwarteten Verwendungsbedingungen abgegeben. 
Die Auswahl der PSA sollte immer in Verbindung mit einer ordnungsgemäßen Risikobewertung und in 
Übereinstimmung mit einem PSA-Managementprogramm erfolgen. 
 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Allgemeine Hinweise :  Die Bestimmungen der Anlagenverordnung beachten. 
 

 
ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : flüssig 

Farbe :  klar 

Geruch :  Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt :  Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : 8.7,  (20 °C) 

Geruchsschwelle :  Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : -36.6 °C 
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Siedebeginn und 
Siedebereich 

:  Keine Daten verfügbar 

Verdampfungsgeschwindigke
it 

:  Keine Daten verfügbar 

Entzündbarkeit (fest, 
gasförmig) 

:  Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze :  Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze :  Keine Daten verfügbar 

Dampfdruck :  Keine Daten verfügbar 

Relative Dampfdichte :  Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : 1.116 (20 °C)   

Wasserlöslichkeit :  Keine Daten verfügbar 

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

:  Keine Daten verfügbar 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 

:  Keine Daten verfügbar 

Selbstentzündungstemperatu
r 

:  Keine Daten verfügbar 

Thermische Zersetzung :  Keine Daten verfügbar 

Viskosität 

Viskosität, dynamisch :  Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : 16.95 mm2/s (20 °C) 
 

Explosive Eigenschaften :  Keine Daten verfügbar 

Oxidierende Eigenschaften :  Keine Daten verfügbar 

9.2 Sonstige Angaben 

Keine Daten verfügbar 
 
 
 
ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 
10.1 Reaktivität 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 

10.2 Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Gefährliche Reaktionen :  Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei 

bestimmungsgemäßem Umgang. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
10.5 Unverträgliche Materialien 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Gefährliche : Abhängig von den Umständen der Verbrennung können die 
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Zersetzungsprodukte Zersetzung-Produkte folgende Materialien beinhalten: 
Kohlenstoffoxide 
Phosphoroxide 
 

 
 
ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
 
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 

Angaben zu wahrscheinlichen 
Expositionswegen 

: Einatmung, Augenkontakt, Hautkontakt 

 
Toxizität 

 
Produkt 
Akute orale Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität : 543.48 mg/kg 

Akute inhalative Toxizität  : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Akute dermale Toxizität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Schwere Augenschädigung/-
reizung 

: Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Sensibilisierung der 
Atemwege/Haut 

: Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Karzinogenität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Wirkungen auf die 
Fortpflanzung 

: Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Keimzell-Mutagenität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Teratogenität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Spezifische Zielorgan-
Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Spezifische Zielorgan-
Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Aspirationstoxizität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar. 

Inhaltsstoffe 
Akute orale Toxizität : Hydroxyphosphonoessigsäure 

LD50  Ratte: 2,754 mg/kg 
 

  Triethanolamin 
LD50  Ratte: 6,400 mg/kg 
 

Inhaltsstoffe 
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Akute dermale Toxizität : Ethylenglykol 
LD50 Kaninchen: 10,600 mg/kg 

Mögliche Gesundheitsschäden 
 

Augen : Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu 
erwarten. 
 

Haut : Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu 
erwarten. 
 

Verschlucken : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
 

Einatmung : Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu 
erwarten. 
 

Chronische Exposition : Kann die Organe schädigen bei längerer oder 
wiederholter Exposition. 
 

Erfahrungen mit der Exposition von Menschen 
 

Augenkontakt : Keine Symptome bekannt oder erwartet. 
 

Hautkontakt : Keine Symptome bekannt oder erwartet. 
 

Verschlucken : Keine Information verfügbar. 
 

Einatmung : Keine Symptome bekannt oder erwartet. 
 

Weitere Information : Keine Daten verfügbar 

 
ABSCHNITT 12: UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN 
 
12.1 Ökotoxizität 
 

Produkt 
Umweltschädigende 
Wirkungen 

: Von diesem Produkt sind keine ökotoxikologischen 
Wirkungen bekannt. 

 
Toxizität gegenüber Fischen :  Keine Daten verfügbar 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren. 

:  Keine Daten verfügbar 

Toxizität gegenüber Algen :  Keine Daten verfügbar 

Inhaltsstoffe 
Toxizität gegenüber Fischen :  Ethylenglykol 

96 h LC50: 72,860 mg/l 
 

   Hydroxyphosphonoessigsäure 
96 h LC50 Fisch: 380 mg/l 
 

   Triethanolamin 
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96 h LC50: 11,800 mg/l 
 

Inhaltsstoffe 
Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren. 

:  Ethylenglykol 
48 h EC50: > 100 mg/l 
 

   Triethanolamin 
48 h EC50: 609.88 mg/l 
 

Inhaltsstoffe 
Toxizität gegenüber Algen :  Ethylenglykol 

96 h EC50: 6,500 mg/l 
 

   Triethanolamin 
72 h EC50: > 100 mg/l 
 

Inhaltsstoffe 
Toxizität gegenüber Bakterien :  Ethylenglykol 

> 1,995 mg/l 
Methode: ISO 8192 
 

   Triethanolamin 
> 1,000 mg/l 
 

Inhaltsstoffe 
Toxizität gegenüber Fischen 
(Chronische Toxizität) 

: Ethylenglykol 
7 d NOEC: 15,380 mg/l 
 

Inhaltsstoffe 
Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen 
Wassertieren. (Chronische 
Toxizität) 

: Ethylenglykol 
7 d NOEC: 8,590 mg/l 
 

  Triethanolamin 
21 d NOEC: 125 mg/l 
 

 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

 
Produkt 
 
Keine Daten verfügbar 

 
Inhaltsstoffe 
Biologische Abbaubarkeit : Ethylenglykol 

Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
 

  Hydroxyphosphonoessigsäure 
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
 

  Triethanolamin 
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar. 
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12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 
Keine Daten verfügbar 

 
12.4 Mobilität im Boden 
 

Keine Daten verfügbar 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Produkt 
Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in 

Konzentrationen von 0.1 % oder höher, die entweder als 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
 

 
12.6 Andere schädliche Wirkungen 
 

Keine Daten verfügbar 
 
ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 

Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle.Abfallschlüsselnummern sollen 
vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden. 

 
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der 
Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen. 
Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der 
örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. 
Abfälle in anerkannten Abfallbeseitigungsanlagen entsorgen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. 
Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage 
zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. 
Leere Behälter nicht wieder verwenden. 
 

Anleitung für die 
Abfallschlüssel Zuordnung 

:  Organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten. Wenn 
dieses Produkt in weiteren Verfahren eingesetzt wird, muss 
der letzte Anwender dies überprüfen und dem am besten 
geeigneten Europäischen Abfallkatalog -Code zuordnen. Es 
liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers , die Toxizität 
und die physikalischen Eigenschaften des Materials zu 
bestimmen, um die  richtigen Abfallart zu identifizieren und die 
Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der geltenden 
europäischen (EU-Richtlinie 2008/98 / EG) und lokalen 
Vorschriften zu bestimmen 
 

 
ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 
 
 

Der Absender / Versender / Sender muß sicherzustellen, dass die Verpackung, Etikettierung und 
Kennzeichnung in Übereinstimmung mit dem gewählten Transportmittel ist. 
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Landtransport (ADR/ADN/RID) 
14.1 UN-Nummer: Nicht anwendbar 
14.2 UN-ordnungsgemäße 
Versandbezeichnung: 

KEIN GEFAHRGUT IM SINNE DER 
TRANSPORTVORSCHRIFTEN 

14.3 Gefahrenklasse(n) Transport: Nicht anwendbar 
14.4 Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar 
14.5 Umweltgefahren: Nein 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für den Verwender: 

Nicht anwendbar 

  
Lufttransport (IATA) 

14.1 UN-Nummer: Nicht anwendbar 
14.2 UN-ordnungsgemäße 
Versandbezeichnung: 

KEIN GEFAHRGUT IM SINNE DER 
TRANSPORTVORSCHRIFTEN 

14.3 Gefahrenklasse(n) Transport: Nicht anwendbar 
14.4 Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar 
14.5 Umweltgefahren: Nein 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für den Verwender: 

Nicht anwendbar 

  
Seeschiffstransport (IMDG/IMO) 

14.1 UN-Nummer: Nicht anwendbar 
14.2 UN-ordnungsgemäße 
Versandbezeichnung: 

KEIN GEFAHRGUT IM SINNE DER 
TRANSPORTVORSCHRIFTEN 

14.3 Gefahrenklasse(n) Transport: Nicht anwendbar 
14.4 Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar 
14.5 Umweltgefahren: Nein 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für den Verwender: 

Nicht anwendbar 

14.7 Massengutbeförderung gemäß 
Anhang II des MARPOL-
Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-
Code: 

Nicht anwendbar 

 
 
ABSCHNITT 15: ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN 
 
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch: 
 

INTERNATIONALE CHEMIKALIEN KONTROLLGESETZE 
 
 

NATIONALE VORSCHRIFTEN DEUTSCHLAND 
Wassergefährdungsklasse :  WGK 1 

Einstufung nach AwSV, Anlage 1 
Lagerklasse (LGK) :  12 

 
 

 
 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: 
 
Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbewertung durchgeführt. 
 
ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 
 

Verwendetes Bewertungsverfahren zur Einstufung gemäß 
 VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 
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Einstufung Begründung 
Akute Toxizität 4, H302 Rechenmethode 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte 
Exposition 2, H373 

Rechenmethode 

Volltext der H-Sätze 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 

Augenschäden. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

Volltext anderer Abkürzungen 

ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen; ASTM - 
Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - 
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; 
DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - 
Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - 
Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische 
Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global 
harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - 
Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von 
Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale 
Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China 
vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; 
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer 
Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - 
nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; 
NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare 
Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung 
(OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den 
Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments und des 
Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - 
Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - 
Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders 
besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS 
- Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN 
- Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
 
Quellen der wichtigsten 
Daten, die zur Erstellung des 
Datenblatts verwendet 
wurden 

:  IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk 
of Chemicals to Man, Geneva:  World Health Organization, 
International Agency for Research on Cancer. 
 
Mögliche einschlägige Literaturhinweise und Quellen, die bei 
der Erstellung dieses Sicherheitsdatenblatts zusätzlich zu 
einer Beurteilung durch Experten herangezogen wurden: 
Europäische Verordnungen bzw. Richtlinien (einschl. (EG-)Nr. 
1907/2006, (EG-)Nr. 1272/2008, Lieferantendaten, Internet, 
ESIS, IUCLID, ERI-Cards, nicht-europäische 
Vorschriftenquellen und andere Datenquellen.  
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Erstellt von :  Regulatory Affairs 
 

Die im Sicherheitsdatenblatt angeführten Zahlen sind in folgendem Format angegeben: 1,000,000 = 1 Million 
und 1,000 = Eintausend 0.1 = 1 Zehntel und 0.001 = 1 Tausendstel 
 
ÜBERARBEITETE INFORMATIONEN: Signifikante Abänderungen des Regelwerks oder an den 
Gesundheitsinformationen in dieser überarbeiteten Ausgabe werden durch einen Balken am linken Rand 
des Sicherheitsdatenblatts gekennzeichnet. 
 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen 
zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren 
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, 
Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das 
in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder 
verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so 
gefertigte neue Material übertragen werden. 

 

Anhang: Expositionszenarien 
 

Expositionsszenarium: Kühlwasserbehandlung für geschlossene Systeme 

 

Life Cycle Stage :  Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in 
Zubereitungen an Industriestandorten 

Verwendungssektor :  SU4 Herstellung von Lebens- und Futtermitteln 

   SU5 Herstellung von Textilien, Leder, Pelzen 

   SU6b Herstellung von Zellstoff, Papier und Papierprodukten 

   SU6a Herstellung von Holz und Holzprodukten 

   SU7 Herstellung von Druckerzeugnissen und Vervielfältigung von 
bespielten Medien 

   SU8 Herstellung von Massenchemikalien (einschließlich 
Mineralölprodukte) 

   SU9 Herstellung von Feinchemikalien 

   SU 10 Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder 
Umverpackung (außer Legierungen) 

   SU11 Herstellung von Gummiprodukten 

   SU12 Herstellung von Kunststoffprodukten, einschließlich 
Compoundierung und Konversion 

   SU13 Herstellung von sonstigen nichtmetallischen mineralischen 
Produkten, z. B. Gips, Zement 

   SU14 Metallerzeugung und -bearbeitung, einschließlich Legierungen 

   SU15 Herstellung von Metallerzeugnissen, außer Maschinen und 
Ausrüstungen 
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   SU17 Allgemeine Herstellung, z. B. Maschinen, Ausrüstungen, 
Fahrzeuge, sonstige Transportausrüstung 

   SU23 Strom-, Dampf-, Gas-, Wasserversorgung und 
Abwasserbehandlung 

 

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition für: 

Umweltfreisetzungskategorie :  ERC7 Industrielle Verwendung von Stoffen in geschlossenen 
Systemen 

Tägliche Menge pro Anlage :  100 kg 

Art der  Abwasserkläranlage :  kein(e,er) 
 

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für: 

Prozesskategorie :  PROC8a Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ 
Entleerung) aus/ in Gefäße/ große Behälter in nicht speziell für 
nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen 

Expositionsdauer :  15 min 

Betriebsbedingungen und 
Risikomanagementmaßnahmen 

:  Innen  

   lokale Belüftung ist nicht erforderlich  

Allgemeine Belüftung  Ventilationsrate pro Stunde: 1 

Hautschutz :  siehe Abschnitt 8 

Atemschutz : siehe Abschnitt 8 
 

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für: 

Prozesskategorie :  PROC3 Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Synthese 
oder Formulierung) 

Expositionsdauer :  60 min 

Betriebsbedingungen und 
Risikomanagementmaßnahmen 

:  Innen  

   lokale Belüftung ist nicht erforderlich  

Allgemeine Belüftung  Ventilationsrate pro Stunde: 1 

Hautschutz :  siehe Abschnitt 8 

Atemschutz : siehe Abschnitt 8 
 

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für: 

Prozesskategorie :  PROC15 Verwendung als Laborreagenz 

Expositionsdauer :  60 min 
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Betriebsbedingungen und 
Risikomanagementmaßnahmen 

:  Innen  

   lokale Belüftung ist nicht erforderlich  

Allgemeine Belüftung  Ventilationsrate pro Stunde: 1 

Hautschutz :  siehe Abschnitt 8 

Atemschutz : siehe Abschnitt 8 
 

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für: 

Prozesskategorie :  PROC28 Manuelle Wartung (Reinigung und Reparatur) der Maschinen 

Expositionsdauer :  240 min 

Betriebsbedingungen und 
Risikomanagementmaßnahmen 

:  Innen  

   lokale Belüftung ist nicht erforderlich  

Allgemeine Belüftung  Ventilationsrate pro Stunde: 1 

Hautschutz :  siehe Abschnitt 8 

Atemschutz : siehe Abschnitt 8 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens 

 

1.1 Produktidentifikator 
Produktname : Klüberplex BEM 41-132 

 
Artikel-Nr.  : 020256 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Schmierfett 
 

Empfohlene Einschränkun-
gen der Anwendung 
 

: Nur für gewerbliche Anwender. 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Firma : Klüber Lubrication München 

Geisenhausenerstr. 7 
81379 München 
Deutschland 
Tel: +49 (0) 89 7876 0 
Fax: +49 (0) 89 7876 333 
info@klueber.com 
 
 

E-Mailadresse der für SDB 
verantwortlichen Person 

: mcm@klueber.com 
Material Compliance Management 
 
 

Nationaler Kontakt : Klüber Lubrication Deutschland 
Geisenhausenerstraße 7 
81379 München 
Deutschland 
Tel.: +49 89 7876 0 
Fax:  +49 89 7876 565 
customer.service.de@klueber.com 
www.klueber.com 
 
 

   

1.4 Notrufnummer 
Notrufnummer : +49 89 7876 700 (24 hrs) 
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 

 

Zusätzliche Kennzeichnung 
EUH210 
 

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 
Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hö-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 

 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 
Chemische Charakterisie-
rung 
 

: Mineralöl. 
Synthetisches Kohlenwasserstoff-Öl 
Lithium-Spezialseife 
 

Inhaltsstoffe 
Chemische Bezeich-
nung 

CAS-Nr. 
EG-Nr. 
 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnum-
mer 

Einstufung Spezifische 
Konzentrations-

grenzwerte 
M-Faktor 

Anmerkungen 
Schätzwert Aku-

ter Toxizität 

Konzentration 
(% w/w) 

Dilithiumazelat 38900-29-7 Acute Tox.4; H302  >= 1 - < 10 
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254-184-4 
 
01-2120119814-57-
XXXX 
01-2120119814-57-
XXXX 
01-2120119814-57-
XXXX 
01-2120119814-57-
XXXX 
 

 
 
 
 

Molybdän, 
Bis(dibutylcarbamodit
hioato)di-μ-
oxodioxodi-, sulfuriert 

68412-26-0 
270-180-5 
 
01-2120764792-44-
XXXX 
 

Aquatic Chronic4; 
H413 

 
 
 
 
 

>= 2,5 - < 10 

Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :  
Rückstandsöle (Erd-
öl), mit Wasserstoff 
behandelte 

64742-57-0 
265-160-8 
 
649-470-00-4 
01-2119489287-22-
XXXX 
 

Nicht klassifiziert 
 

 
 
Anmerkung L 
 
 

>= 30 - < 50 

O,O,O-
Triphenylthiophosphat 

597-82-0 
209-909-9 
 
01-2119979545-21-
XXXX 
 

Nicht klassifiziert 
 

 
 
 
 
 

>= 1 - < 10 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Nach Einatmen 
 

:  Opfer an die frische Luft bringen. Bei Anhalten der Anzei-
chen/Symptome, ärztliche Betreuung hinzuziehen. 
Betroffenen warm und ruhig lagern. 
Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche 
Beatmung einleiten. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Verunreinigte Kleidung ausziehen. Bei Auftreten einer Rei-
zung , ärztliche Betreuung aufsuchen. 
Mit Wasser und Seife abwaschen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Sofort mindestens 10 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch 
unter den Augenlidern. 
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. 
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Nach Verschlucken 
 

:  Betroffenen an die frische Luft bringen. 
Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome : Keine Information verfügbar. 

 
Risiken : Keine bekannt. 

 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Behandlung 
 

: Keine Information verfügbar. 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel 
 

:  Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trocken-
löschmittel oder Kohlendioxid verwenden. 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Wasservollstrahl 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Gefährliche Verbrennungs-
produkte 
 

:  Kohlenstoffoxide 
Stickoxide (NOx) 
Schwefeloxide 
Phosphoroxide 
Metalloxide 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Das Ein-
atmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden 
verursachen.  
 

Weitere Information 
 

:  Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. 
 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 
 

:  Personen in Sicherheit bringen. 
Bei Überschreitung der arbeitsplatzbezogenen Grenzwerte 
und/oder bei Freisetzung (Staub) ist der angegebene Atem-
schutz zu verwenden. 
Dampf/ Aerosol nicht einatmen. 
Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8. 
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6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Was-
serläufe möglichst verhindern. 
Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht einge-
dämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benach-
richtigt werden. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren 
 

:  Schnell aufkehren oder aufsaugen. 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter ge-
ben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Hinweise zum sicheren Um-
gang 
 

: Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. 
Hände und Gesicht vor Pausen und sofort nach Handhabung 
des Produktes waschen. 
 

Hygienemaßnahmen 
 

:  Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Haut-
stellen gründlich waschen.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Anforderungen an Lager-
räume und Behälter 
 

:  Im Originalbehälter lagern. Behälter verschlossen halten, 
wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Kühl und trocken, an einem 
gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter sorgfältig 
verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu 
verhindern. In Übereinstimmung mit den besonderen nationa-
len gesetzlichen Vorschriften lagern. In korrekt beschrifteten 
Behältern aufbewahren.  
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  11, Brennbare Feststoffe  
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 
Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Spezifische Anweisungen sind nicht erforderlich. 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzaus-
rüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 
Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 

Exposition) 
Zu überwachende Para-
meter 

Grundlage 

Rückstandsöle 
(Erdöl), mit Was-
serstoff behandelte 

64742-57-0 AGW (Dampf 
und Aerosole) 

5 mg/m3 DE TRGS 
900 
(2018-06-07) 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 4;(II) 
 Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung 

des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

O,O,O-
Triphenylthiophos-
phat 

597-82-0 AGW (Einatem-
bare Fraktion) 

20 mg/m3 DE TRGS 
900 
(2021-07-02) 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006: 
Stoffname Anwendungs-

bereich 
Expositionswe-
ge 

Mögliche Gesund-
heitsschäden 

Wert 

Rückstandsöle (Erd-
öl), mit Wasserstoff 
behandelte 

Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

2,7 mg/m3 

 Arbeitnehmer Einatmung Akut - systemische 
Effekte 

5,6 mg/m3 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

1 mg/kg 

Dilithiumazelat Arbeitnehmer Haut Langzeit - systemi-
sche Effekte 

13,5 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Arbeitnehmer Haut Langzeit - lokale 
Effekte 

0,172 mg/cm2 

Molybdän, 
Bis(dibutylcarbamodit
hioato)di-μ-
oxodioxodi-, sulfuriert 

Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

14 mg/kg 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

49,3 mg/m3 

O,O,O-
Triphenylthiophosphat 

Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

1,39 mg/m3 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

0,4 mg/kg 

Bis(4-(1,1,3,3-
tetramethyl-
butyl)phenyl)amin 

Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

4,11 mg/m3 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

1,17 mg/kg 
Körperge-
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wicht/Tag 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 
Stoffname Umweltkompartiment Wert 
Dilithiumazelat Süßwasser   0,023 mg/l 
 Meerwasser 0,002 mg/l 
Molybdän, 
Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-
oxodioxodi-, sulfuriert 

Süßwasser   0,1 mg/l 

 Meerwasser 0,01 mg/l 
O,O,O-Triphenylthiophosphat Abwasserkläranlage 1 mg/l 
 Boden 2,37 mg/l 
Bis(4-(1,1,3,3-
tetramethylbutyl)phenyl)amin 

Süßwasser   0,00002 μg/l 

 Meerwasser 0,000002 μg/l 
 Süßwassersediment 0,00467 mg/kg 
 Meeressediment 0,000467 mg/kg 
 Boden 0,000934 mg/kg 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 
kein(e,er) 

Persönliche Schutzausrüstung 
Augenschutz :  Schutzbrille mit Seitenschutz 

 
Handschutz 

Material : Nitrilkautschuk 
Durchbruchzeit : > 10 min 
Schutzindex : Klasse 1 

 
 

Anmerkungen 
 

: Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benut-
zen. Die Durchdringungszeit ist unter anderem abhängig von 
Material, Dichte und Ausführung des Handschuhs und muss 
daher im Einzelfall ermittelt werden.  
Die ausgewählten Schutzhandschuhe müssen die Spezifika-
tionen der EG-Richtlinie 2016/425 und die davon abgeleitete 
Norm EN 374 erfüllen.  
 

Haut- und Körperschutz :  Körperschutz gemäß dessen Typ, gemäß Konzentration und 
Menge der gefährlichen Stoffe und gemäß jeweiligem Ar-
beitsplatz auswählen. 
 

Atemschutz : Nicht erforderlich; außer bei Aerosolbildung. 
 

Filtertyp : Filtertyp P 
 

Schutzmaßnahmen :  Die Art der Schutzausrüstung muss je nach Konzentration 
und Menge des gefährlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausge-
wählt werden. 
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Physikalischer Zustand : Paste 

 
Farbe 
 

:  gelb 
 

Geruch 
 

:  charakteristisch 
 

Geruchsschwelle 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

 
 

Schmelz-
punkt/Schmelzbereich 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Siedepunkt/Siedebereich 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Entzündbarkeit (fest, gasför-
mig) 
 

: Brennbare Feststoffe 
 

Obere Explosionsgrenze / 
Obere Entzündbarkeitsgrenze 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Untere Explosionsgrenze / 
Untere Entzündbarkeitsgren-
ze 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Flammpunkt 
 

: Nicht anwendbar 
 

Selbstentzündungstemperatur 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Zersetzungstemperatur 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

pH-Wert 
 

: Nicht anwendbar 
 
 

Viskosität 
Viskosität, dynamisch 

 
: Keine Daten verfügbar  

 
Viskosität, kinematisch 

 
: Nicht anwendbar  

 
Löslichkeit(en) 

Wasserlöslichkeit 
 

: unlöslich  

Löslichkeit in anderen Lö-
sungsmitteln 

 

: Keine Daten verfügbar 
 

 
Verteilungskoeffizient: n- : Keine Daten verfügbar  
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Octanol/Wasser 
 

 

Dampfdruck 
 

: < 0,001 hPa (20 °C) 
 

Relative Dichte 
 

: 0,90 (20 °C) 
Referenzsubstanz: Wasser 
Der Wert ist berechnet.  
 

Dichte 
 

: 0,90 g/cm3 
 (20 °C) 
 

Schüttdichte 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Relative Dampfdichte 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

9.2 Sonstige Angaben 
Explosive Stoffe/Gemische : Nicht explosiv 

 
Oxidierende Eigenschaften 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Selbstentzündung : Keine Daten verfügbar  
 

Verdampfungsgeschwindig-
keit 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

Sublimationspunkt 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 
Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 

10.2 Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsge-
mäßem Umgang. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Keine besonders zu erwähnenden Bedingungen. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 
Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Keine besonders zu erwähnenden Stoffe. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität 

Produkt: 
Akute orale Toxizität 
 

:  Schätzwert Akuter Toxizität: > 2.000 mg/kg  
Methode: Rechenmethode 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  Anmerkungen: Keine Informationen verfügbar. 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  Anmerkungen: Keine Informationen verfügbar. 
 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 300 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 420 
GLP: ja 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg 
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute 
dermale Toxizität 
 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 420 
GLP: ja 
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute 
orale Toxizität 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): > 34,4 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
Testatmosphäre: Staub/Nebel 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 10.000 mg/kg 
 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 
Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

O,O,O-Triphenylthiophosphat: 
Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 10.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
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Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute 
dermale Toxizität 
Anmerkungen: Bei dieser Dosierung wurde keine Mortalität 
festgestellt. 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 
Anmerkungen : Keine Informationen verfügbar. 

 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Bewertung : Keine Hautreizung 
Ergebnis : Keine Hautreizung 

 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Bewertung : Keine Hautreizung 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 439 
Ergebnis : Keine Hautreizung 
GLP : ja 

 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 
Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Keine Hautreizung 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 
Ergebnis : Keine Hautreizung 

 

O,O,O-Triphenylthiophosphat: 
Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Keine Hautreizung 
Ergebnis : Keine Hautreizung 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 
Anmerkungen : Keine Informationen verfügbar. 

 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Keine Augenreizung 
Ergebnis : Keine Augenreizung 

 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
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Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Keine Augenreizung 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis : Keine Augenreizung 
GLP : ja 

 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 
Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Keine Augenreizung 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis : Keine Augenreizung 

 

O,O,O-Triphenylthiophosphat: 
Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Keine Augenreizung 
Ergebnis : Keine Augenreizung 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 
Anmerkungen : Keine Informationen verfügbar. 

 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Bewertung : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 
Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 

 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Spezies : Maus 
Bewertung : Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren. 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 429 
Ergebnis : Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren. 
GLP 
 

: ja 

 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 
Spezies : Meerschweinchen 
Bewertung : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 406 
Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 

 
Bewertung : Verursacht keine Atemwegssensibilisierung. 
Ergebnis : Verursacht keine Atemwegssensibilisierung. 

 

O,O,O-Triphenylthiophosphat: 
Bewertung : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 
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Keimzell-Mutagenität 

Produkt: 
Gentoxizität in vitro 
 

: Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Gentoxizität in vivo 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Keimzell-Mutagenität- Be-
wertung 
 

:  Tests mit Bakterien- oder Säugetierzellkulturen ergaben kei-
nen Hinweis auf mutagene Wirkung. 
 

Karzinogenität 

Produkt: 
Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 

 

Inhaltsstoffe: 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 
Karzinogenität - Bewertung 
 

:  Nicht als krebserzeugendes Produkt für den Menschen ein-
stufbar. 
 

Reproduktionstoxizität 

Produkt: 
Wirkung auf die Fruchtbarkeit 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Effekte auf die Fötusentwick-
lung 
 

: Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Reproduktionstoxizität - Be-
wertung 
 

:  - Fertilität - 

Keine Reproduktionstoxizität 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Bewertung : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, 

einmalige Exposition, eingestuft. 
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Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Bewertung : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, 

wiederholte Exposition, eingestuft. 
 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Produkt: 
Anmerkungen : Keine Informationen verfügbar. 

 

Aspirationstoxizität 

Produkt: 
Keine Informationen verfügbar. 

 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizität 

 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizität 

 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizität 

 

O,O,O-Triphenylthiophosphat: 
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizität 

 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 
Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-

mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

Weitere Information 

Produkt: 
Anmerkungen : Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den 

Bestandteilen und der Toxizität ähnlicher Produkte stammen. 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Produkt: 
Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Toxizität gegenüber Al-
gen/Wasserpflanzen 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Toxizität bei Mikroorganis-
men 
 

:   
Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 100 
mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: semistatischer Test 
 

Toxizität gegenüber Al-
gen/Wasserpflanzen 
 

:  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum cap-
ricornutum)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: statischer Test 
 

Beurteilung Ökotoxizität 
Chronische aquatische Toxi-
zität 
 

:  Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger 
Wirkung. 
 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 
Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: statischer Test 
 

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - DE 
(Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission) 

  

Klüberplex BEM 41-132 
Version  
3.6 

Überarbeitet am:  
07.07.2022 

Datum der letzten Ausgabe: 24.08.2021 
Datum der ersten Ausgabe: 06.08.2014 

Druckdatum: 
07.07.2022 

 

 
16 / 22 

  
  

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 10.000 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: Immobilisierung 
 

O,O,O-Triphenylthiophosphat: 
Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Brachydanio rerio (Zebrabärbling)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: Immobilisierung 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

Toxizität gegenüber Al-
gen/Wasserpflanzen 
 

:  EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

Toxizität bei Mikroorganis-
men 
 

:  EC50 (Belebtschlamm): > 100 mg/l  
Expositionszeit: 3 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
(Chronische Toxizität) 
 

: NOELR: 5,5 mg/l  
Expositionszeit: 22 d 
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
Art des Testes: semistatischer Test 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 
Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Physikalisch-chemische Be-
seitigung 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau:  0 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 301 
GLP: ja 
 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 
Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar 
 

O,O,O-Triphenylthiophosphat: 
Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar 
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12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: 
Bioakkumulation 
 

:  Anmerkungen: Diese Mischung enthält keine Substanzen, die 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT). 
Diese Mischung enthält keine Substanzen, die sehr persistent 
und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB). 
 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Bioakkumulation 
 

:  Biokonzentrationsfaktor (BCF): 3,0 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: -3,56 
 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: 6,24 - 7,28 
 

O,O,O-Triphenylthiophosphat: 
Bioakkumulation 
 

:  Anmerkungen: Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-
Oktanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen möglich. 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: 5,1 (20 °C) 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Produkt: 
Mobilität 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 
 

: Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 
Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
 

Inhaltsstoffe: 

O,O,O-Triphenylthiophosphat: 
Bewertung 
 

: Diese Substanz ist nicht persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT).. Diese Substanz ist nicht sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB). 
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12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 
Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-

mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 
Sonstige ökologische Hin-
weise 
 

:  Angaben zur Ökologie liegen nicht vor. 
 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Produkt :  Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasser-

läufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. 
 

   Die Abfallschlüsselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund 
des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt werden. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind wie das unge-
brauchte Produkt zu entsorgen. 
Abfall oder verbrauchte Behälter gemäss örtlichen Vorschrif-
ten entsorgen. 
 

   Die folgenden Abfallschlüsselnummern sind nur als Empfeh-
lung gedacht: 
 

Abfallschlüssel-Nr. :  gebrauchtes Produkt, nicht gebrauchtes Produkt 
12 01 12*, gebrauchte Wachse und Fette 
 

   ungereinigte Verpackung 
15 01 10, Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe 
enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - DE 
(Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission) 

  

Klüberplex BEM 41-132 
Version  
3.6 

Überarbeitet am:  
07.07.2022 

Datum der letzten Ausgabe: 24.08.2021 
Datum der ersten Ausgabe: 06.08.2014 

Druckdatum: 
07.07.2022 

 

 
19 / 22 

  
  

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Fracht) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Passagier) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Nicht anwendbar 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
Anmerkungen :  Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährli-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kom-
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 
59). 
 (EU SVHC) 
 

: Dieses Produkt enthält keine beson-
ders besorgniserregenden Stoffe 
(REACH-Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006, Artikel 57). 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 (EU. REACH-Annex XIV) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum 
Abbau der Ozonschicht führen 
 (EC 1005/2009) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische 
Schadstoffe (Neufassung) 
 (EU POP) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Par-
laments und des Rates über die Aus- und Einfuhr ge-
fährlicher Chemikalien 
 (EU PIC) 
 

: Nicht anwendbar 

 
Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Beherr-
schung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefähr-
lichen Stoffen. 

:  
 

Nicht anwendbar 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend 

Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

TA Luft :  Gesamtstaub: 
Sonstige: 17,96 % 
 

   Staubförmige anorganische Stoffe: 
Nicht anwendbar 

   Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: 
Nicht anwendbar 

   Organische Stoffe: 
Anteil Klasse 1: < 0,01 % 
Sonstige: 82,04 % 
 

   Krebserzeugende Stoffe: 
Nicht anwendbar 
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   Erbgutverändernd: 
Nicht anwendbar 

   Reproduktionstoxisch: 
Nicht anwendbar 

 
Flüchtige organische Verbin-
dungen 
 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) 
Nicht anwendbar 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine Informationen verfügbar. 
 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 
H302 : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H413 : Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger 

Wirkung. 

Volltext anderer Abkürzungen 
 
 
 
 

Anmerkung L : Die harmonisierte Einstufung als karzinogen wird vorgenom-
men, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass der 
Stoff weniger als 3 % Dimethylsulfoxid-Extrakt, gemessen 
nach dem Verfahren IP 346 („Bestimmung der polyzyklischen 
Aromate in nicht verwendeten Schmierölen und asphaltenfrei-
en Erdölfraktionen - Dimethylsulfoxid-Extraktion- Brechungs-
index-Methode“, Institute of Petroleum, London), enthält; in 
diesem Fall ist auch für diese Gefahrenklasse eine Einstufung 
nach Titel II dieser Verordnung vorzunehmen. 

DE TRGS 900 : Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - 
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für 
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbe-
hörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden 
mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - 
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % 
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; 

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - DE 
(Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission) 

  

Klüberplex BEM 41-132 
Version  
3.6 

Überarbeitet am:  
07.07.2022 

Datum der letzten Ausgabe: 24.08.2021 
Datum der ersten Ausgabe: 06.08.2014 

Druckdatum: 
07.07.2022 

 

 
22 / 22 

  
  

IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; 
IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefähr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen 
Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; 
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine 
(schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - 
Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments 
und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; 
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen 
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
geln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-
einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 
Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt nur für original verpackte und bezeichnete Ware. Die enthalte-
nen Informationen dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt 
oder verändert werden. Jegliche Weiterleitung dieses Dokuments ist nur in dem gesetzlich gefor-
derten Ausmaß gestattet. Eine darüberhinausgehende, insbesondere öffentliche, Verbreitung un-
serer Sicherheitsdatenblätter (z.B. als Download im Internet) ist ohne unsere ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung nicht gestattet. Wir stellen unseren Kunden entsprechend den gesetzli-
chen Regelungen geänderte Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung 
des Kunden, Sicherheitsdatenblätter und eventuelle Änderungen daran gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben an seine eigenen Kunden, Mitarbeiter und sonstige Verwender des Produktes weiter-
zugeben. Für die Aktualität der Sicherheitsdatenblätter, die Verwender von Dritten erhalten, 
übernehmen wir keine Gewähr. Alle Informationen und Anweisungen in diesem Sicherheitsda-
tenblatt wurden nach bestem Wissen erstellt und basieren auf dem Stand der Technik am Tage 
der Herausgabe. Die gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen beschreiben; sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften oder Ga-
rantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall dar und begründen kein vertragliches Rechts-
verhältnis. Das Vorhandensein eines Sicherheitsdatenblatts für einen bestimmten Rechtsraum 
bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Einfuhr oder die Verwendung innerhalb dieses Rechtsrau-
mes gesetzlich zulässig ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebskon-
takt oder den autorisierten Handelspartner. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 
Handelsname : Shell Tellus S4 VX 32 
Produktnummer : 001G4232 
Eindeutiger 
Rezepturidentifikator (UFI) 
 

: H0G0-W0FY-F00F-TAKU 
 
 

 
 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Hydrauliköl 
 

Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

:  
Dieses Produkt darf ohne vorherige Befragung des 
Lieferanten nicht für andere als die in Abschnitt 1 
empfohlenen Anwendungen verwendet werden. 
 
 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Hersteller/Lieferant : Shell Deutschland GmbH 
Suhrenkamp 71-77 
D-22335 Hamburg 

Telefon   :  (+49) 40 6324-6255  
Telefax   :  (+49) 40 6321-051  
Kontakt für 
Sicherheitsdatenblatt  

:  Bei Fragen zum Inhalt dieses Sicherheitsdatenblatt senden 
Sie bitte eine E-Mail an lubricantSDS@shell.com  

 
1.4 Notrufnummer 
 : (+49) 30 3068 6700 (Giftnotruf Berlin) 

 
 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
Akute Toxizität, Kategorie 4, Einatmung 
 

 H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
 

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 
 

 H315: Verursacht Hautreizungen. 
 

Langfristig (chronisch) 
gewässergefährdend, Kategorie 2 

 H411: Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung. 
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2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
Gefahrenpiktogramme 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalwort 
 

: Achtung 
 

Gefahrenhinweise 
 

:  PHYSIKALISCHE GEFAHREN: 
- Nicht als physikalische Gefahr nach den CLP-Kriterien 
eingestuft. 
 GESUNDHEITSGEFAHREN: 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
 UMWELTGEFAHREN: 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: Prävention:  
P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ 
Aerosol vermeiden. 
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. 
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ 
Gesichtsschutz tragen. 

Reaktion:  
P312 Bei Unwohlsein eine GIFTNOTZENTRALE/einen Arzt 
anrufen. 

Lagerung:  
- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze). 

Entsorgung:  
P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten 
Abfallentsorgungsanlage zuführen. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
Enthält destillate (Erdoel), mit Wasserstoff behandelte mittlere. 

2.3 Sonstige Gefahren 
Diese Mischung enthält keine REACH-registrierten Stoffe, die als PBT oder vPvB klassifiziert 
sind. 

 
Altöl kann schädliche Verunreinigungen enthalten. 
Hochdruckeinspritzung unter die Haut kann zu schweren Schäden einschließlich örtlicher 
Nekrosen führen. 
Nicht als entzündlich eingestuft, aber brennbar. 
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 
Chemische 
Charakterisierung 
 

: Gemisch aus Erdöldestillaten und Additiven. 
Hochraffinierte Mineralöle. 
Das hochraffinierte Mineralöl ist ausschließlich als 
Additiveverdünner vorhanden. 
Das hochraffinierte Mineralöl enthält nach IP 346 einen 
Dimethylsulfoxid (DMSO)-extrahierbaren Anteil von weniger 
als 3 % (w/w). 
Einstufung basierend auf einem DMSO-Extraktgehalt von < 3 
% (Verordnung (EC) 1272/2008, Anhang VI, Teil 3, 
Anmerkung L). 
 

Inhaltsstoffe 
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 

EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnumme
r 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Destillate (Erdoel), mit 
Wasserstoff behandelte mittlere 

64742-46-7 
265-148-2 
649-221-00-X 
01-2119489867-12 

Asp. Tox. 1; H304 
Skin Irrit. 2; H315 
Acute Tox. 4; H332 
Aquatic Chronic 2; 
H411 
 
M-Faktor (Akute 
aquatische Toxizität): 
1 
M-Faktor (Chronische 
aquatische Toxizität): 
1 
 

 60 - 80 

Phenol, isopropyliert, Phosphat 
(3:1) [Triphenylphosphat > 5%] 

68937-41-7 
273-066-3 
01-2119535109-41 

Repr. 2; H361 
STOT RE 2; H373 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
 
M-Faktor (Akute 
aquatische Toxizität): 
1 
M-Faktor (Chronische 
aquatische Toxizität): 
10 
 

 0,1 - 0,9 

Butyliertes hydroxytoluol 128-37-0 
204-881-4 
01-2119565113-46 

Aquatic Chronic 1; 
H410 
Aquatic Acute 1; 
H400 
 

 0,1 - 0,5 
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M-Faktor (Akute 
aquatische Toxizität): 
1 
M-Faktor (Chronische 
aquatische Toxizität): 
1 
 

 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 

 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Schutz der Ersthelfer 
 

:  Ersthelfer müssen unbedingt geeignete persönliche 
Schutzausrüstung tragen, die für den Vorfall, die Verletzung 
und die Umgebung angemessen ist. 
 

Nach Einatmen 
 

:  Notfallnummer für Ihren Standort/Ihre Einrichtung anrufen. 
 

 
 

  Person an die frische Luft bringen. Versuchen Sie nie, einem 
Betroffenen zu helfen, ohne dass Sie einen geeigneten 
Atemschutz tragen. Wenn das Opfer Schwierigkeiten hat zu 
atmen, ein Engegefühl im Brustraum verspürt, ihm schwindlig 
ist, es erbricht oder nicht ansprechbar ist, geben Sie zur 
Atemunterstützung 100 % Sauerstoff oder führen Sie bei 
Bedarf eine Herz-Lungen-Reanimation durch und bringen Sie 
den Betroffenen in die nächste medizinische Einrichtung. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Verschmutzte Kleidung ausziehen. Sofort die Haut mit viel 
Wasser mindestens 15 Minuten spülen und anschließend mit 
Seife und Wasser waschen, wenn vorhanden. Wenn Rötung, 
Schwellung, Schmerzen und/oder Blasen auftreten, Arzt 
aufsuchen. 
 

 
 

  Bei Verwendung von Hochdruckwerkzeugen kann es 
vorkommen, dass das Produkt unter die Haut injiziert wird. 
Sobald sich Verletzungen durch Hochdruckanwendungen 
ereignen, soll der Verunfallte sofort ein Krankenhaus 
aufsuchen. Nicht erst das Auftreten von Symptomen 
abwarten. 
Auch wenn keine sichtbaren Verletzungen vorliegen, Arzt 
aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Auge mit reichlich Wasser ausspülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter ausspülen. 
Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. 
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Nach Verschlucken 
 

:  Im Allgemeinen ist keine Behandlung erforderlich, außer es 
werden große Mengen geschluckt. Dann holen Sie jedoch 
medizinische Beratung ein. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome : Anzeichen und Symptome für Hautreizung können ein 

brennendes Gefühl, Rötung, Schwellung und/oder Blasen 
einschließen. 
Zu den Anzeichen und Symptomen der Ölakne/Follikulitis 
kann die Entstehung von Mitessern und Pickeln in den 
exponierten Hautpartien zählen. 
Das Verschlucken kann zu Übelkeit, Erbrechen und/oder 
Durchfall führen. 
 

   Örtliche Nekrosen zeigen sich an einem verzögerten 
Schmerzempfinden und Gewebeschädigungen wenige 
Stunden nach der Einspritzung. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Behandlung 
 

: Ärztliche Hinweise: 
Symptomatische Behandlung. 
Auskünfte bei einem Arzt oder einer Giftzentrale einholen. 

 
 

  Hochdruckeinspritzverletzungen machen, um 
Gewebeschäden und Funktionsver lust zu minimieren, einen 
unverzüglichen chirurgischen Eingriff und evtl. eine 
Steroidtherapie notwendig. 
Da die Eintrittswunden klein sind und die Schwere der 
eigentlichen Schädigung nicht widerspiegeln, ist unter 
Umständen eine chirurgische Untersuchung zur Ermittlung 
des Ausmaßes der Schädigung notwendig. Lokalanästhetika 
oder heiße Umschläge vermeiden, da sie zu Schwellungen, 
Gefäßkrämpfen und Blutleere führen können. Eine sofortige 
chirurgische Dekompression, Entfernung von nekrotischem 
Gewebe und Beseitigung von Fremdstoffen muss unter 
Vollnarkose geschehen, eine umfassende Untersuchung ist 
erforderlich. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel 
 

:  Schaum, Sprühwasser oder Wassernebel. 
Trockenlöschpulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde sind nur 
bei kleinen Bränden einsetzbar. 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Keinen scharfen Wasserstrahl verwenden. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 

:  Als gefährliche Verbrennungsprodukte können entstehen: 
Komplexe Mischung aus festen und flüssigen Partikeln und 
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 Gasen, einschließlich 
Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid 
freigesetzt werden. 
Nicht identifizierte organische und anorganische 
Verbindungen. 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 
 

:  Personen müssen angemessene persönliche 
Schutzausrüstung einschließlich Chemieschutzhandschuhen 
tragen. Wenn die Gefahr großflächigen Kontakts durch 
verschüttetes Material besteht, muss ein Chemieschutzanzug 
getragen werden. In der Nähe von Feuer in engen Räumen 
muss ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät getragen 
werden. Wählen Sie Brandschutzkleidung, die 
entsprechenden Normen entspricht (z. B. in Europa: EN 469).  
 

Spezifische Löschmethoden 
 

: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 
 

:  6.1.1 Für nicht für Notfälle geschultes Personal: 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
6.1.2 Für Notfallpersonal: 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Angemessene Rückhaltemaßnahmen ergreifen, um eine 
Umweltverschmutzung zu vermeiden. Eindringen in das 
Abwassersystem, in Flüsse oder Oberflächengewässer durch 
Errichten von Sperren aus Sand bzw. Erde oder durch andere 
geeignete Absperrmaßnahmen verhindern. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren 
 

:  Rutschgefahr beim Verschütten. Unfälle vermeiden, 
unverzüglich reinigen. 
Ausbreitung durch eine Sperre aus Sand, Erde oder anderem 
Rückhaltematerial verhindern. 
Flüssigkeit direkt oder in saugfähigem Material beseitigen. 
Rückstand mit einem Adsorbens wie Erde, Sand oder einem 
anderen geeigneten Material aufsaugen und ordnungsgemäß 
entsorgen. 
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 dieses 
Sicherheitsdatenblattes., Für Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 dieses Sicherheitsdaten-
blattes. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Technische Maßnahmen 
 

: Vorhandene Abluftanlagen verwenden, wenn Gefahr des 
Einatmens von Dämpfen, Nebeln oder Aerosolen besteht. 
Informationen in diesem Datenblatt als Grundlage zur 
Risikobeurteilung der Bedingungen vor Ort verwenden, um 
angemessene Maßnahmen für die sichere Handhabung, 
Lagerung und Entsorgung dieses Produkts festzulegen. 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 
 

: Längeren oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. 
Einatmen von Dampf und/oder Nebel vermeiden. 
Beim Umgang mit dem Produkt in Fässern Sicherheitsschuhe 
tragen und geeignete Arbeitsgeräte verwenden. 
Ordnungsgemäße Entsorgung von kontaminierten Lappen 
oder Reinigungsutensilien, um Feuer zu verhindern. 
 

Umfüllen 
 

:  Bei allen Massenübertragungsvorgängen sollten geeignete 
Erdungs- und Verbindungsverfahren verwendet werden, um 
statische Aufladung zu vermeiden.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  10, Brennbare Flüssigkeiten  

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit 
 

:  Behälter dicht verschlossen halten und an kühlem, gut 
gelüfteten Ort lagern. 
Ordnungsgemäß gekennzeichnete und verschließbare 
Behälter verwenden. 
Muss in einem eingedämmten Bereich gelagert werden. 

 
 

  Bei Raumtemperatur lagern. 

 
 

  In Abschnitt 15 finden Sie weitere Informationen über die 
gesetzlich geregelten Verpackungs- und Lagervorschriften für 
dieses Produkt. 

Verpackungsmaterial 
 

:  Geeignetes Material: Für Behälter oder Behälterbeschichtung 
Weichstahl oder High-Density Polyethylen (HDPE) 
verwenden. 
Ungeeignetes Material: PVC. 
 

Behälterhinweise :  Polyethylenbehälter dürfen höheren Temperaturen aufgrund 
der Gefahr einer möglichen Verformung nicht ausgesetzt 
werden.  

 

7.3 Spezifische Endanwendungen 
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Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Nicht anwendbar 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 
Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 

Exposition) 
Zu überwachende 
Parameter 

Grundlage 

Mineralölnebel Nicht 
zugewiesen 

TWA 
(einatembarer 
Anteil) 

5 mg/m3 US. ACGIH 
Threshold 
Limit Values 

Butyliertes 
hydroxytoluol 

128-37-0 AGW (Dampf 
und Aerosole, 
einatembare 
Fraktion) 

10 mg/m3 DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 4;(II) 
 Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung 

des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert 
Keine biologische Grenze zugewiesen. 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 
Der Umfang des Schutzes und die Arten der notwendigen Maßnahmen variieren in Abhängigkeit 
von den potenziellen Expositionsbedingungen. Arbeitsplatzüberwachung auf Basis einer 
Gefährdungsbeurteilung der örtlichen Gegebenheiten auswählen. Geeignete Maßnahmen 
beinhalten: 
Angemessene Belüftung zur Steuerung der Konzentration in der Luft. 
 
Wenn Material erhitzt oder versprüht wird oder sich Nebel bilden, kann eine höhere Konzentration 
in der Luft auftreten. 
 
Allgemeine Angaben: 
Verfahren zur sicheren Handhabung und Aufrechterhaltung der Schutzmaßnahmen festlegen. 
Mitarbeiter in Theorie und Praxis zu den Gefahren und Schutzmaßnahmen schulen, die für die 
routinemäßigen Arbeiten mit diesem Produkt relevant sind. 
Ordnungsgemäße Auswahl, Tests und Wartung für Ausrüstung, die für Schutzmaßnahmen 
verwendet wird, sicherstellen, z. B. persönliche Schutzausrüstung, lokales Abluftsystem. 
Systeme vor Öffnen oder Wartung der Ausrüstung herunterfahren. 
Abläufe dicht verschlossen aufbewahren bis zur Entsorgung oder zur späteren 
Wiederverwertung. 
Stets die bewährten Verfahren für persönliche Hygiene beachten, wie Händewaschen nach 
Umgang mit dem Material und vor den Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und 
Schutzausrüstung regelmäßig waschen bzw. reinigen, um Kontaminanten zu entfernen. 
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Kontaminierte Kleidungsstücke und Schuhe, die sich nicht reinigen lassen, entsorgen. Auf 
Ordnung und Sauberkeit achten. 

Persönliche Schutzausrüstung 
Diese Informationen werden in Übereinstimmung mit der PSA-Richtlinie (Richtlinie 89/686/EWG) 
und den Normen des Europäischen Komitees für Normung (CEN) bereitgestellt. 
 
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) entsprechend den nationalen Standards verwenden. 
 
Augenschutz :  Wenn das Material in der Weise gehandhabt wird, dass es in 

die Augen spritzen kann, wird ein entsprechender 
Augenschutz empfohlen. 
gemäß EU-Standard EN 166. 
 

Handschutz 
 
 

Anmerkungen 
 

: Bei möglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die 
Verwendung von Handschuhen (gemäß z.B. EN374, Europa 
oder F739, USA) aus folgenden Materialien ausreichenden 
Schutz: Handschuhe aus PVC, Neopren oder Nitrilkautschuk. 
Eignung und Haltbarkeit eines Handschuhs sind abhängig 
von der Verwendung, z. B. Häufigkeit und Dauer des 
Kontakts sowie der chemischen Beständigkeit des 
Handschuhmaterials. Stets Handschuhlieferanten 
konsultieren. Verschmutzte Handschuhe ersetzen. 
Persönliche Hautpflege ist Voraussetzung für einen 
effektiven Hautschutz. Schutzhandschuhe auf sauberen 
Händen tragen. Nach dem Gebrauch die Hände waschen 
und gründlich abtrocknen. Es wird empfohlen, eine nicht 
parfümierte Feuchtigkeitscreme zu verwenden.  
Bei dauerhafter Exposition raten wir zu Handschuhen mit 
einer Durchbruchzeit von über 240 Minuten, ideal mit > 480 
Minuten, sofern vorhanden. Als Schutz gegen kurzzeitige 
Exposition / Spritzschutz bleibt die Empfehlung dieselbe, 
jedoch kann es sein, dass Handschuhe dieser Schutzklasse 
nicht verfügbar sind. In diesem Fall sind auch Handschuhe 
mit kürzerer Durchbruchzeit ausreichend, sofern alle Pflege- 
und Ersatzhinweise beachtet werden. Die Dicke der 
Handschuhe lässt keinen zuverlässigen Rückschluss auf ihre 
Widerstandsfähigkeit gegen eine bestimmte Chemikalie zu, 
da diese von der genauen Zusammensetzung des 
Handschuhmaterials abhängt. Abhängig von Hersteller und 
Modell der Handschuhe sollte deren Dicke normalerweise 
0,35 mm übersteigen.  
 

Haut- und Körperschutz :  Chemikalienbeständige Handschuhe/ Stulpenhandschuhe, 
Stiefel und Schürze (bei Spritzgefahr). 
 

Atemschutz :  Bei normalem Umgang ist normalerweise kein Atemschutz 
notwendig. 
Im Sinne einer guten Industriehygiene-Praxis Vorkehrungen 
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gegen das Einatmen des Materials treffen. 
Wenn technische Maßnahmen die Luftschadstoff-
Konzentration nicht unter dem für den Arbeitsschutz 
kritischen Wert halten können, geeigneten Atemschutz unter 
Berücksichtigung der speziellen Arbeitsbedingungen und der 
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften auswählen. 
Mit Herstellern von Atemschutzgeräten abklären. 
Wenn normale Filtersysteme geeignet sind, unbedingt die 
geeignete Kombination von Filter und Maske auswählen. 
Einen Kombinationsfilter für Partikel, Gase und Dämpfe (Typ 
A/Typ P Siedepunkt > 65°C, 149°F; nach EN14387) 
verwenden. 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Physikalischer Zustand : flüssig 

 
Farbe 
 

:  farblos 
 

Geruch 
 

:  Leichter Kohlenwasserstoffgeruch 
 

Geruchsschwelle 
 

:  Keine Angaben verfügbar.  
 

Pourpoint 
 

: Methode: Unspezifiziert 
Nicht anwendbar  
 

Schmelzpunkt 
 

 Keine Angaben verfügbar.  
 

Siedebeginn und 
Siedebereich 
 

: > 280 °Cgeschätzt  
 

Entzündlichkeit 

Entzündbarkeit (fest, 
gasförmig) 
 

: Nicht anwendbar 
 

Entzündbarkeit 
(Flüssigkeiten) 
 

: Nicht als entzündlich eingestuft, aber brennbar. 
 

Untere Explosionsgrenze und obere Explosionsgrenze / Entflammbarkeitsgrenze 

Obere Explosionsgrenze 
/ Obere 
Entzündbarkeitsgrenze 
 

: Typisch 10 %(V) 
 

Untere Explosionsgrenze 
/ Untere 
Entzündbarkeitsgrenze 
 

: Typisch 1 %(V) 
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Flammpunkt 
 

: >= 100 °C 
Methode: EN ISO 2592 
 

Zündtemperatur 
 

: > 320 °C 
 

Zersetzungstemperatur 
Zersetzungstemperatur 

 
:  Keine Angaben verfügbar.  

 
pH-Wert 
 

: Nicht anwendbar  
 

Viskosität 
Viskosität, dynamisch 

 
: Keine Angaben verfügbar.  

 
Viskosität, kinematisch 

 
: 28,8 - 35,2 mm2/s (40,0 °C) 

Methode: ASTM D445 
 

Löslichkeit(en) 
Wasserlöslichkeit 

 
: vernachlässigbar  

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

 

: Keine Angaben verfügbar. 
 

 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: > 6 
(bezogen auf Informationen über vergleichbare Produkte)  
 

Dampfdruck 
 

: < 0,5 Pa (20 °C) 
geschätzt  
 

Relative Dichte 
 

: 0,867 (15 °C) 
 

Dichte 
 

: 867 kg/m3 (15,0 °C) 
Methode: DIN EN ISO 12185 
 

Relative Dampfdichte 
 

: > 1 
geschätzt  
 

9.2 Sonstige Angaben 
Explosive Stoffe/Gemische : Klassifizierungscode: nicht klassifiziert 

 
Oxidierende Eigenschaften 
 

: Keine Angaben verfügbar.  
 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Nicht als entzündlich eingestuft, aber brennbar. 
 

Verdampfungsgeschwindigkei
t 
 

:  Keine Angaben verfügbar.  
 

Leitfähigkeit 
 

:  Es wird nicht erwartet, dass es sich bei diesem Material um 
einen statischen Akkumulator handelt. 
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 
Neben den in folgendem Unterabsatz aufgelisteten Gefahren durch Reaktivität gehen keine 
weiteren derartigen Gefahren vom Produkt aus. 

10.2 Chemische Stabilität 
Stabil. 
Wenn Material vorschriftsgemäß gehandhabt und gelagert wird, ist keine gefährliche Reaktion zu 
erwarten. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Gefährliche Reaktionen 
 

:  Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Extreme Temperaturen und extremes Sonnenlicht. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 
Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Starke Oxidationsmittel. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen 
 

: Haut- und Augenkontakt sind die Hauptwege einer Exposition, 
auch wenn es zu einer Exposition durch zufällige Aufnahme 
kommen kann. 
 
 
 
 

Akute Toxizität 

Produkt: 
Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
Anmerkungen: Geringe Toxizität: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC 50 (Ratte): > 1 - < 5 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
Anmerkungen: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg 
Anmerkungen: Geringe Toxizität: 
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Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 
 

Inhaltsstoffe: 

Destillate (Erdoel), mit Wasserstoff behandelte mittlere: 
Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): > 1 - < 5 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
Testatmosphäre: Staub/Nebel 
Anmerkungen: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 
Anmerkungen : Verursacht Hautreizungen. 

 

Inhaltsstoffe: 

Destillate (Erdoel), mit Wasserstoff behandelte mittlere: 
Spezies : Kaninchen 
Expositionszeit : 24 h 
Methode : Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-Richtlinie 404 
Ergebnis : Hautreizung 
Anmerkungen : Reizt die Haut. 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 
Anmerkungen : Leicht augenreizend. 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 
Anmerkungen : Bei Atemwegs- oder Hautsensibilisierung: 

Kein Sensibilisator. 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 

 

Keimzell-Mutagenität 

Produkt: 
Gentoxizität in vivo 
 

:  Anmerkungen: Nicht mutagen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 
 

Keimzell-Mutagenität- :  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
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Bewertung 
 

Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
 

Karzinogenität 

Produkt: 
Anmerkungen : Nicht karzinogen. 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 

 
Karzinogenität - Bewertung 
 

:  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
 

 
Material GHS/CLP Karzinogenität Einstufung 

Hochraffiniertes Mineralöl Als nicht karzinogen klassifiziert 

Butyliertes hydroxytoluol Als nicht karzinogen klassifiziert 

 
Material Sonstiges Karzinogenität Einstufung 

Butyliertes hydroxytoluol IARC: Gruppe 3: Nicht einstufbar in Bezug auf dessen 
Karzinogenität bei Menschen 

 

Reproduktionstoxizität 

Produkt: 
Wirkung auf die Fruchtbarkeit 
 

:   
Anmerkungen: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit 
beeinträchtigen., Verursacht keine Entwicklungsstörungen., 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 
 

Reproduktionstoxizität - 
Bewertung 
 

:  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Produkt: 
Anmerkungen : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 

nicht erfüllt. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Produkt: 
Anmerkungen : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 

nicht erfüllt. 
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Aspirationstoxizität 

Produkt: 
Kein Aspirationsrisiko., Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Weitere Information 

Produkt: 
Anmerkungen : Altöle können schädliche Verunreinigungen enthalten, die sich 

während des Gebrauchs angesammelt haben. Die 
Konzentration dieser Verunreinigungen ist abhängig vom 
Gebrauch, und sie können bei der Entsorgung zu Gefahren 
für die Gesundheit und die Umwelt führen. 
Das GESAMTE Altöl ist vorsichtig zu handhaben, eine 
Berührung mit der Haut ist zu vermeiden. 

 
Anmerkungen : Hochdruckeinspritzung des Produkts in die Haut kann zu 

örtlichen Nekrosen führen, wenn Produkt nicht chirurgisch 
entfernt wird. 

 
Anmerkungen : Leicht reizend für die Atmungsorgane. 

 
Anmerkungen : Klassifizierungen anderer Behörden unter verschiedenen 

Regelungsrahmen können existieren. 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Produkt: 
Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  Anmerkungen: Giftig 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 
 

:  Anmerkungen: Giftig 
 

Toxizität gegenüber 
Algen/Wasserpflanzen 
 

:  Anmerkungen: Giftig 
 

Toxizität gegenüber Fischen 
(Chronische Toxizität) 
 

: Anmerkungen: Giftig mit langfristiger Wirkung: 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 
(Chronische Toxizität) 
 

: Anmerkungen: Giftig mit langfristiger Wirkung: 
 

Giftig für Mikroorganismen :   
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 Anmerkungen: Giftig 
 

Inhaltsstoffe: 

Destillate (Erdoel), mit Wasserstoff behandelte mittlere: 
Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LL50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 1 - 10 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-
Richtlinie 203 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 
 

:  LC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 1 - 10 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-
Richtlinie 202 
 

Toxizität gegenüber 
Algen/Wasserpflanzen 
 

:  LL50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge)): 1 - 10 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-
Richtlinie 201 
 

M-Faktor (Akute aquatische 
Toxizität) 
 

: 1 

M-Faktor (Chronische 
aquatische Toxizität) 
 

: 1 

Phenol, isopropyliert, Phosphat (3:1) [Triphenylphosphat > 5%]: 
Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 10,8 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-
Richtlinie 203 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 1,5 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-
Richtlinie 202 
 

Toxizität gegenüber 
Algen/Wasserpflanzen 
 

:  EC50 (Raphidocelis subcapitata (Grünalge)): > 2,5 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-
Richtlinie 201 
 

M-Faktor (Akute aquatische 
Toxizität) 
 

: 1 

Giftig für Mikroorganismen 
 

:  EC50 : > 1.000 mg/l  
Expositionszeit: 3 h 
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-
Richtlinie 209 
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Toxizität gegenüber Fischen 
(Chronische Toxizität) 
 

: NOEC: 3,1 μg/l  
Expositionszeit: 33 d 
Spezies: Pimephales promelas (fettköpfige Elritze) 
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-
Richtlinie 210 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 
(Chronische Toxizität) 
 

: NOEC: 41,5 μg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-
Richtlinie 211 
 

M-Faktor (Chronische 
aquatische Toxizität) 
 

: 10 

Butyliertes hydroxytoluol: 
Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LL50 (Oryzias latipes (Roter Killifisch)): 1,1 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Methode: Verordnung (EC) Nr. 440/2008, Anhang, C.1 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,48 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-
Richtlinie 202 
 

M-Faktor (Akute aquatische 
Toxizität) 
 

: 1 

Toxizität gegenüber Fischen 
(Chronische Toxizität) 
 

: NOEC: 0,53 mg/l  
Expositionszeit: 30 d 
Spezies: Oryzias latipes (Roter Killifisch) 
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-
Richtlinie 210 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 
(Chronische Toxizität) 
 

: NOEC: 0,069 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-
Richtlinie 211 
 

M-Faktor (Chronische 
aquatische Toxizität) 
 

: 1 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 
Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Nicht leicht biologisch abbaubar. 
Die Hauptinhaltsstoffe sind natürlich biologisch abbaubar, es auch 
Bestandteile enthalten, die in der Umwelt verbleiben können. 
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Inhaltsstoffe: 

Phenol, isopropyliert, Phosphat (3:1) [Triphenylphosphat > 5%]: 
Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Expositionszeit: 28 d 
Kinetik: 
:  17,9 % 
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-
Richtlinie 301D 
Anmerkungen: Nicht leicht biologisch abbaubar. 
 

Butyliertes hydroxytoluol: 
Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Expositionszeit: 62 d 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 309 
Anmerkungen: Abbau-Halbwertszeit 
5.65 Tage 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: 
Bioakkumulation 
 

:  Anmerkungen: Enthält Bestandteile mit Bioakkumulationspotential. 
 

Inhaltsstoffe: 

Phenol, isopropyliert, Phosphat (3:1) [Triphenylphosphat > 5%]: 
Bioakkumulation 
 

:  Spezies: Lepomis macrochirus (Blauer Sonnenbarsch) 
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 634 
Methode: Test(s) äquivalent oder vergleichbar mit OECD-
Richtlinie 305 
Anmerkungen: Keine Bioakkumulation. 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Produkt: 
Mobilität 
 

:  Anmerkungen: Liegt in flüssiger Form vor., Wird durch 
Adsorption an Erdbodenpartikeln immobilisiert. 
 

 
 

  Anmerkungen: Schwimmt auf der Wasseroberfläche auf. 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 
Bewertung 
 

: Diese Mischung enthält keine REACH-registrierten Stoffe, die 
als PBT oder vPvB klassifiziert sind.. 
 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 
Keine Daten verfügbar 
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12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 
Sonstige ökologische 
Hinweise 
 

:  Hat kein Ozonabbaupotential, kein photochemisches 
Ozonbildungspotential oder ein Potential zur globalen Erwärmung 
beizutragen. 
Produkt ist eine Mischung aus nicht flüchtigen Bestandteilen, die bei 
normaler Anwendung nicht in signifikanten Mengen in die Luft 
abgegeben werden. 
 

 
 

  Schwerlösliches Gemisch. 
Kann physische Ablagerungen an Wasserorganismen verursachen. 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Produkt :  Rückgewinnung oder Recycling, wenn möglich. 

Es liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers, die 
Toxizität und die physikalischen Eigenschaften des erzeugten 
Materials zu bestimmen, um die richtige Klassifizierung des 
Abfalls und die Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der 
anzuwendenden Vorschriften festzulegen. 
Nicht in die Umwelt, Kanalisation oder Wasserläufe gelangen 
lassen. 
 

   Es darf nicht zugelassen werden, dass das Abfallprodukt den 
Boden oder das Grundwasser kontaminiert oder in der 
Umwelt entsorgt wird. 
Abfälle, Verschüttungen und das gebrauchte Produkt sind 
gefährliche Abfälle. 
Abfälle von Leckagen oder nach Tankreinigung sind in 
Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften durch eine 
anerkannte Sammel- oder Entsorgungsstelle zu entsorgen, 
von deren Kompetenz man sich vorher zu überzeugen hat. 
Tankrückstände nicht durch Versickern im Boden entsorgen. 
Dies führt zur Verschmutzung von Boden und Grundwasser. 
 

   MARPOL – Siehe Internationales Übereinkommen zur 
Vermeidung der Verschmutzung durch Schiffe (MARPOL 
73/78), das technische Aspekte bei der Kontrolle der 
Verschmutzung durch Schiffe enthält. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  In Übereinstimmung mit den bestehenden behördlichen 
Vorschriften durch einen zugelassenen Abfallsammler oder -
Verwerter entsorgen, von dessen Eignung man sich vorher 
überzeugt hat. 
Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und 
lokalen Gesetze und Vorschriften. 
 

Örtliche Gesetze 
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Abfallkatalog :   

 
   EU-Abfallschlüssel: 

 
Abfallschlüssel-Nr. :   

 
   13 01 10* 

 
Anmerkungen :  Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und 

lokalen Gesetze und Vorschriften. 
 

   Die Einstufung der Abfälle liegt immer in der Verantwortung 
des Endverwenders. 
 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 
ADN : 3082 

ADR : 3082 

RID : 3082 

IMDG : 3082 
IATA : 3082 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADN : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.  
  (Destillate (Erdoel), mit Wasserstoff behandelte mittlere) 

ADR : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. 
  (Destillate (Erdoel), mit Wasserstoff behandelte mittlere) 

RID : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. 
  (Destillate (Erdoel), mit Wasserstoff behandelte mittlere) 

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

  (Distillates (petroleum), hydrotreated middle) 
 

IATA : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

  (Distillates (petroleum), hydrotreated middle) 

14.3 Transportgefahrenklassen 
ADN : 9 

ADR : 9 

RID : 9 

IMDG : 9 
IATA : 9 
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14.4 Verpackungsgruppe 
ADN  
Verpackungsgruppe : III 
Klassifizierungscode : M6 
Gefahrzettel : 9 (N2, F) 
CDNI Abfallübereinkommen :  NST 3411 Mineralschmieröle 

 

ADR  
Verpackungsgruppe : III 
Klassifizierungscode : M6 
Nummer zur Kennzeichnung 
der Gefahr 

: 90 

Gefahrzettel : 9 

RID  
Verpackungsgruppe : III 
Klassifizierungscode : M6 
Nummer zur Kennzeichnung 
der Gefahr 

: 90 

Gefahrzettel : 9 

IMDG  
Verpackungsgruppe : III 
Gefahrzettel : 9 
IATA  
Verpackungsgruppe : III 
Gefahrzettel : 9 

14.5 Umweltgefahren 
ADN  
Umweltgefährdend : ja 

ADR  
Umweltgefährdend : ja 

RID  
Umweltgefährdend : ja 

IMDG  
Meeresschadstoff : ja 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Anmerkungen : Siehe auch Abschnitt 7, Handhabung und Lagerung, für 

spezielle Vorsichtsmaßnahmen, welche Anwender wissen, 
bzw. im Rahmen von Transportvorschriften erfüllen müssen. 
 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
Für Bulk-Transporte auf Seewegen sind die MARPOL Anhang 1 Regeln zu beachten. 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 

: Produkt unterliegt keiner Zulassung 
laut REACH. 

 
Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle 
mit gefährlichen Stoffen. 

E2 
 

UMWELTGEFAHREN 
 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 2 deutlich wassergefährdend 

Anmerkungen: Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

Flüchtige organische 
Verbindungen 
 

: Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 0 % 
 

Sonstige Vorschriften: 
Die Informationen zu gesetzlichen Regelungen erheben nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit. Es können darüber hinaus auch andere Vorschriften für das Produkt gelten. 
 
 
Technische Anleitung Luft: Produkt ist nicht namentlich aufgeführt. Abschnitt 5.2.5 zusammen 
mit Abschnitt 5.4.9 beachten. 
Vorgaben der Betriebs-Sicherheits-Verordnung (BetrSichV) beachten. 
Die Einhaltung der Vorgaben gemäß § 22 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) ist 
sicherzustellen. 
Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in 
der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz – MuSchG) beachten. 
 
Produkt unterliegt der Stoerfallverordnung (12. BImSchV), die auf der Seveso III directive 
(2012/18/EU) basiert. 
 

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgeführt: 
REACH 
 

: Nicht überprüft. 
 

TSCA 
 

: Alle Bestandteile verzeichnet. 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Der Hersteller hat für diesen Stoff/diese Mischung keine chemische Sicherheitsbewertung 
durchgeführt. 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 
H304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege 

tödlich sein. 
H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H332 : Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H361 : Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das 

Kind im Mutterleib schädigen. 
H373 : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter 

Exposition. 
H400 : Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 : Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Volltext anderer Abkürzungen 
Acute Tox. : Akute Toxizität 
Aquatic Acute : Kurzfristig (akut) gewässergefährdend 
Aquatic Chronic : Langfristig (chronisch) gewässergefährdend 
Asp. Tox. : Aspirationsgefahr 
Repr. : Reproduktionstoxizität 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
STOT RE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
DE TRGS 900 : Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - 
Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über 
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; 
CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts 
für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische 
Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - 
Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; 
EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - 
Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes 
System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - 
Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die 
Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - 
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler 
Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale 
Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in 
Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer 
Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale 
Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung 
durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine 
(schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung 
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erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches 
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); 
PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den 
Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) 
Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parliaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion 
von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im 
Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - 
Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in 
Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener 
Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger 
Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar 

Weitere Information 
Sonstige Angaben 
 

:  Senkrechte Striche (|) am linken Rand weisen auf 
Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin. 
 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 
Acute Tox. 4 H332 Beurteilung durch Experten und 

Einschätzung/Gewichtung der 
Beweiskraft. 

Skin Irrit. 2 H315 Beurteilung durch Experten und 
Einschätzung/Gewichtung der 
Beweiskraft. 

Aquatic Chronic 2 H411 Beurteilung durch Experten und 
Einschätzung/Gewichtung der 
Beweiskraft. 

 
Identifizierte Verwendung nach dem Use Descriptor System 
Verwendung – Arbeiter 
Titel : Allgemeine Verwendung von Schmiermitteln und Fetten bei 

Fahrzeugen oder Maschinen.- Industrie 
 
Verwendung – Arbeiter 
Titel : Allgemeine Verwendung von Schmiermitteln und Fetten bei 

Fahrzeugen oder Maschinen.- Gewerbe 
 

 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren 
Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte 
für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei 
Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar 
auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen 
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, 
können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich 
etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
DE / DE 
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Expositionsszenario – Arbeiter
300000010403  
 
ABSCHNITT 1 NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS 
Titel Allgemeine Verwendung von Schmiermitteln und Fetten bei 

Fahrzeugen oder Maschinen.- Industrie 
Use Descriptor Anwendungssektor: SU3 

Prozesskategorien: PROC 1, PROC 2, PROC 8b, PROC 9 
Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt: ERC4, ERC7, 
ATIEL-ATC SPERC 4.Bi.v1 
 

Verfahrensumfang Behandelt die allgemeine Verwendung von Schmiermitteln 
und Fetten in Fahrzeugen oder Maschinen in geschlossenen 
Systemen. Beinhaltet das Füllen und Leeren von Behältern 
und den Betrieb von geschlossenen Maschinen 
(einschließlich Motoren) sowie damit verbundene Wartungs- 
und Lagerungshandlungen. 
 

 
ABSCHNITT 2 ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND 

RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN 
 
Abschnitt 2.1 Begrenzung und Überwachung der Exposition am 

Arbeitsplatz 
Produkteigenschaften  
Physikalische Form des 
Produktes 

Flüssigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa bei STP. 
 

Stoffkonzentration im 
Gemisch/Artikel 

Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab 
(sofern nicht anders angegeben).,  

Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition 
Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht 
anderweitig angegeben). 

 

Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition 
Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen 
(sofern nicht anders angegeben). 
Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. 
 
 
Beitragende Szenarien Risikomanagementmaßnahmen 
Allgemeine Maßnahmen für alle 
Tätigkeiten 

Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. 
Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt 
identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen, 
falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. 
Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach 
dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen 
sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass 
die Exposition minimiert und eventuell auftretende 
Hautprobleme berichtet werden. 
Geeigneten Augenschutz tragen. 
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Produkt darf nicht in die Augen gelangen, auch 
nicht über kontaminierte Hände. 
 

Allgemeine Expositionen (geschlossene 
Systeme)Verwendung in geschlossenem 
Verfahren, keine 
Expositionswahrscheinlichkeit 

Keine weiteren spezifischen Maßnahmen 
identifiziert. 
 

Fabrik-Erstbefüllung der GeräteGebrauch 
in geschlossenen SystemenVerwendung 
in geschlossenem, kontinuierlichem 
Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter 
ExpositionTransfer des Stoffes oder der 
Zubereitung in kleine Behälter (spezielle 
Abfüllanlage, einschließlich Wägung) 

Keine weiteren spezifischen Maßnahmen 
identifiziert. 
 

Fabrik-Erstbefüllung der Geräte(offene 
Systeme)Transfer des Stoffes oder der 
Zubereitung (Beschickung/ Entleerung) 
aus/ in Gefäße/ große Behälter in speziell 
für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen 

Eine gute allgemeine oder kontrollierte 
Belüftungsnorm sicherstellen (5 bis 15 Luftwechsel 
pro Stunde). 
Tätigkeiten mit einer Exposition von mehr als 4 
Stunden vermeiden. 
 

Betrieb von Ausrüstungen, die Motoröl 
enthalten, oder vergleichbarenGebrauch 
in geschlossenen SystemenVerwendung 
in geschlossenem Verfahren, keine 
Expositionswahrscheinlichkeit 

Keine weiteren spezifischen Maßnahmen 
identifiziert. 
 

Anlagenreinigung und -wartungTransfer 
des Stoffes oder der Zubereitung 
(Beschickung/ Entleerung) aus/ in 
Gefäße/ große Behälter in speziell für nur 
ein Produkt vorgesehenen Anlagen 

System vor dem Öffnen der Geräte oder vor der 
Wartung entleeren. 
Ausreichendes Maß an Belüftung sicherstellen 
(nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde). 
Chemikalienschutzhandschuhe tragen (geprüft 
gemäss EN374) in Kombination mit einer 
Spezialausbildung für die Tätigkeit. 
Entleerungsrückstände bis zur Entsorgung oder bis 
zu einer anschließenden Wiederverwertung 
verschlossen lagern. 
 

Anlagenreinigung und -wartungVorgang 
wird bei erhöhter Temperatur durchgeführt 
(> 20°C über 
Umgebungstemperatur).Transfer des 
Stoffes oder der Zubereitung 
(Beschickung/ Entleerung) aus/ in 
Gefäße/ große Behälter in speziell für nur 
ein Produkt vorgesehenen Anlagen 

System vor dem Öffnen der Geräte oder vor der 
Wartung entleeren. 
Abzug an den Emissionspunkten vorsehen, wenn 
Kontakt mit warmem (>50°C) Produkt 
wahrscheinlich ist. 
Chemikalienschutzhandschuhe tragen (geprüft 
gemäss EN374) in Kombination mit intensiver 
Überwachungs- und Kontrollsteuerung. 
Entleerungsrückstände bis zur Entsorgung oder bis 
zu einer anschließenden Wiederverwertung 
verschlossen lagern. 
 

Lagerung.Verwendung in geschlossenem 
Verfahren, keine 
ExpositionswahrscheinlichkeitVerwendung 

Stoff in einem geschlossenen System lagern. 
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in geschlossenem, kontinuierlichem 
Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter 
Exposition 
 
Abschnitt 2.2 Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition 
Verwendete Mengen 
EU-Tonnage (Tonnen pro Jahr): 2,63E+03 
Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage: 0,1 
Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: 0,1 
Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition 
Emissionstage (Tage/Jahr): 300 
Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden 
Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor: 10 
Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor: 100 
Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken 
Abwasseremissionen sind vernachlässigbar, da der Prozess ohne 
Wasserkontakt stattfindet. 

 

Durch Verarbeitung in die Luft freigesetzte Menge (nach typischen 
RMMs vor Ort): 

5,00E-05 

Durch Verarbeitung ins Abwasser freigesetzte Menge (nach typischen 
RMMs vor Ort und vor der (kommunalen) Abwasserkläranlage): 

2,00E-11 

Durch Verarbeitung ins Erdreich freigesetzte Menge (nach typischen 
RMMs vor Ort): 

0 

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine 
Freisetzung zu verhindern 
Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden 
konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen. 

 

Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in 
die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren 
Luftemission begrenzen auf eine typische Rückhalte-Effizienz von 
(%): 

70 

Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage 
vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen. 

 

Es wird davon ausgegangen, dass an den Benutzerstandorten Öl-
Wasser-Separatoren oder gleichwertige Technologien verfügbar sind 
und  dass Abwasser über die öffentliche Kanalisation entsorgt wird. 

 

Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu 
verhindern/einzuschränken 
Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen. 
Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten. 
 
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung 
Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage 
vor Ort (%): 

92,83 

Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d): 2,00E+03 
Maximal zulässige Menge am Standort (MSafe) basierend auf OCs 
und RMMs wie oben beschrieben (kg/Tag): 

1,537076E+05 

Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen 
Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen 
lokalen und/oder nationalen Vorschriften. 

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



SICHERHEITSDATENBLATT 
Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses 
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung 
 
Shell Tellus S4 VX 32 
 

  

Version  
2.0 

Überarbeitet am:  
20.10.2022 

SDB-Nummer:  
800010030789 

Datum der letzten Ausgabe: 19.01.2021 
Druckdatum 21.10.2022  
 

 

28 / 32 

 
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung 
Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der 
einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. 
 
 
ABSCHNITT 3 Expositionsabschätzung 
Abschnitt 3.1 - Gesundheit 
Die Risikomanagementmaßnahmen bzw. die Betriebszustände, die im Expositionsszenario 
identifiziert wurden, stellen das Ergebnis einer quantitativ und qualitativ hochwertigen 
Bewertung dieses Produktes dar. 
Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet 
worden, sofern nicht anders angegeben. 
 
 
Abschnitt 3.2 - Umwelt 
ECETOC TRA-Modell verwendet. 
 
 
ABSCHNITT 4 HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE 

ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT 
MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO 

Abschnitt 4.1 - Gesundheit 
Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, 
sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. 
 
 
Abschnitt 4.2 - Umwelt 
Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle 
Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene 
Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. 
Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet 
(http://cefic.org) enthalten. 
Wenn die Skalierung eine Bedingung mit unsicherer Anwendung (d.h. RCR > 1) aufdeckt, 
sind zusätzliche RMMs oder eine betriebsspezifische Stoffsicherheitsbeurteilung 
erforderlich. 
Weitere Informationen finden Sie auf www.ATIEL.org/REACH_GES. 
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Expositionsszenario – Arbeiter
300000010641  
 
ABSCHNITT 1 NAME DES EXPOSITIONSSZENARIOS 
Titel Allgemeine Verwendung von Schmiermitteln und Fetten bei 

Fahrzeugen oder Maschinen.- Gewerbe 
Use Descriptor Anwendungssektor: SU22 

Prozesskategorien: PROC 1, PROC 2, PROC 8a, PROC 
8b, PROC 20 
Kategorien zur Freisetzung in die Umwelt: ERC9a, 
ERC9b, ATIEL-ATC SPERC 9.Bp.v1 
 

Verfahrensumfang Behandelt die allgemeine Verwendung von Schmiermitteln 
und Fetten in Fahrzeugen oder Maschinen in geschlossenen 
Systemen. Beinhaltet das Füllen und Leeren von Behältern 
und den Betrieb von geschlossenen Maschinen 
(einschließlich Motoren) sowie damit verbundene Wartungs- 
und Lagerungshandlungen. 
 

 
ABSCHNITT 2 ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND 

RISIKOMANAGEMENT-MASSNAHMEN 
 
Abschnitt 2.1 Begrenzung und Überwachung der Exposition am 

Arbeitsplatz 
Produkteigenschaften  
Physikalische Form des 
Produktes 

Flüssigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa bei STP. 
 

Stoffkonzentration im 
Gemisch/Artikel 

Deckt die Verwendung des Stoffes/Produktes bis zu 100% ab 
(sofern nicht anders angegeben).,  

Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition 
Umfasst tägliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht 
anderweitig angegeben). 

 

Andere Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Exposition 
Vom Gebrauch bei nicht höher als 20°C über der Umgebungstemperatur wird ausgegangen 
(sofern nicht anders angegeben). 
Vorausgesetzt eine gute Grundnorm der Betriebshygiene wird eingehalten. 
 
 
Beitragende Szenarien Risikomanagementmaßnahmen 
Allgemeine Maßnahmen für alle 
Tätigkeiten 

Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. 
Potenzielle Bereiche für indirekten Hautkontakt 
identifizieren. Handschuhe (gemäß EN374) tragen, 
falls Handkontakt mit dem Stoff wahrscheinlich ist. 
Verunreinigungen/verschüttete Mengen direkt nach 
dem Auftreten beseitigen. Hautkontaminationen 
sofort abwaschen. Mitarbeiter unterweisen, so dass 
die Exposition minimiert und eventuell auftretende 
Hautprobleme berichtet werden. 
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Geeigneten Augenschutz tragen. 
Produkt darf nicht in die Augen gelangen, auch 
nicht über kontaminierte Hände. 
 

Betrieb von Ausrüstungen, die Motoröl 
enthalten, oder vergleichbarenGebrauch 
in geschlossenen SystemenVerwendung 
in geschlossenem Verfahren, keine 
Expositionswahrscheinlichkeit 

Keine weiteren spezifischen Maßnahmen 
identifiziert. 
 

MaterialtransportNicht zweckbestimmte 
AnlageTransfer des Stoffes oder der 
Zubereitung (Beschickung/ Entleerung) 
aus/ in Gefäße/ große Behälter in nicht 
speziell für nur ein Produkt vorgesehenen 
Anlagen 

Tätigkeiten mit einer Exposition von mehr als 4 
Stunden vermeiden. 
Chemikalienschutzhandschuhe tragen (geprüft 
gemäss EN374) in Kombination mit einer 
Spezialausbildung für die Tätigkeit. 
 

Anlagenreinigung und -wartungTransfer 
des Stoffes oder der Zubereitung 
(Beschickung/ Entleerung) aus/ in 
Gefäße/ große Behälter in speziell für nur 
ein Produkt vorgesehenen 
AnlagenWärme- und 
Druckübertragungsflüssigkeiten in 
dispersiver, gewerblicher Verwendung, 
jedoch in geschlossenen Systemen 

System vor dem Öffnen der Geräte oder vor der 
Wartung entleeren. 
Entleerungsrückstände bis zur Entsorgung oder bis 
zu einer anschließenden Wiederverwertung 
verschlossen lagern. 
 

Lagerung.Verwendung in geschlossenem 
Verfahren, keine 
ExpositionswahrscheinlichkeitVerwendung 
in geschlossenem, kontinuierlichem 
Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter 
Exposition 

Stoff in einem geschlossenen System lagern. 
 

 
Abschnitt 2.2 Begrenzung und Überwachung der Umwelt-Exposition 
Verwendete Mengen 
EU-Tonnage (Tonnen pro Jahr): 5,39E+03 
Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage: 0,1 
Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: 0,1 
Häufigkeit und Dauer der Verwendung / der Exposition 
Emissionstage (Tage/Jahr): 365 
Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden 
Lokaler Süßwasser-Verdünnungsfaktor: 10 
Lokaler Meerwasser-Verdünnungsfaktor: 100 
Andere Anwendungsbedingungen, die sich auf die Umweltexposition auswirken 
Abwasseremissionen sind vernachlässigbar, da der Prozess ohne 
Wasserkontakt stattfindet. 

 

Durch Verarbeitung in die Luft freigesetzte Menge (nach typischen 
RMMs vor Ort): 

 

Durch Verarbeitung ins Abwasser freigesetzte Menge (nach typischen 
RMMs vor Ort und vor der (kommunalen) Abwasserkläranlage): 

5,00E-04 

Durch Verarbeitung ins Erdreich freigesetzte Menge (nach typischen 
RMMs vor Ort): 

1E-03 

Technische Bedingungen und Maßnahmen auf Prozessebene (Quelle), um eine 
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Freisetzung zu verhindern 
Aufgrund standortbedingt unterschiedlicher gängiger Praxis werden 
konservative Annahmen zur Freisetzung aus dem Prozess getroffen. 

 

Technische Bedingungen und Maßnahmen vor Ort, um ein Austreten, Emissionen in 
die Luft und Abgabe an den Erdboden zu reduzieren 
Auslaufen des unverdünnten Stoffes in das Abwasser der Anlage 
vermeiden oder diesen von dort rückgewinnen. 

 

Organisatorische Maßnahmen, um die Freisetzung vom Standort zu 
verhindern/einzuschränken 
Industrieschlamm nicht in natürliche Böden ausbringen. 
Klärschlamm verbrennen, aufbewahren oder aufarbeiten. 
 
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich kommunaler Abwasserreinigung 
Geschätzte Entfernung der Substanz aus Abwasser durch Kläranlage 
vor Ort (%): 

92,8 

Mutmaßliche Hauskläranlagen-Abwasserrate (m3/d): 2,00E+03 
Maximal zulässige Menge am Standort (MSafe) basierend auf OCs 
und RMMs wie oben beschrieben (kg/Tag): 

51,1 

Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Behandlung von Abfällen 
Externe Behandlung und Entsorgung von Abfall unter Berücksichtigung der einschlägigen 
lokalen und/oder nationalen Vorschriften. 
 
Bedingungen und Maßnahmen bezüglich der externen Abfallverwertung 
Externe Aufnahme und Wiederverwendung von Abfall unter Berücksichtigung der 
einschlägigen lokalen und/oder nationalen Vorschriften. 
 
 
ABSCHNITT 3 Expositionsabschätzung 
Abschnitt 3.1 - Gesundheit 
Die Risikomanagementmaßnahmen bzw. die Betriebszustände, die im Expositionsszenario 
identifiziert wurden, stellen das Ergebnis einer quantitativ und qualitativ hochwertigen 
Bewertung dieses Produktes dar. 
Zur Abschätzung von Arbeitsplatzexpositionen ist das ECETOC TRA Werkzeug verwendet 
worden, sofern nicht anders angegeben. 
 
 
Abschnitt 3.2 - Umwelt 
ECETOC TRA-Modell verwendet. 
 
 
ABSCHNITT 4 HILFESTELLUNG FÜR NACHGESCHALTETE 

ANWENDER ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KONFORMITÄT 
MIT DEM EXPOSITIONSSZENARIO 

Abschnitt 4.1 - Gesundheit 
Falls weitere Risikomanagementmaßnahmen / Betriebsbedingungen übernommen werden, 
sicherstellen, dass Risiken auf ein zumindest gleichwertiges Niveau begrenzt werden. 
 
 
Abschnitt 4.2 - Umwelt 
Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle 
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Standorte anwendbar sein müssen; daher kann Skalierung nötig sein, um angemessene 
Risikomanagementmaßnahmen festzulegen. 
Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im SpERC-Factsheet 
(http://cefic.org) enthalten. 
Wenn die Skalierung eine Bedingung mit unsicherer Anwendung (d.h. RCR > 1) aufdeckt, 
sind zusätzliche RMMs oder eine betriebsspezifische Stoffsicherheitsbeurteilung 
erforderlich. 
Weitere Informationen finden Sie auf www.ATIEL.org/REACH_GES. 
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SICHERHEITSDATENBLATT 
Gemäß der geänderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 Anhang II. 

 
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1 Produktidentifikator 
Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 320 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen ab-
geraten wird 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

 
Hersteller / Lieferant FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH 

Friesenheimer Str. 19 
68169  Mannheim 
 

Telefon: +49 621 3701-0 (ZENTRALE) 
Fax: +49 621 3701-570 
 
 
Kontakt für Anforderung von Sicherheitsdatenblättern 
 
 
E-Mail:  Automotive Schmierstoffe CS.Services-FLG@fuchs.com 

Industrieschmierstoffe  
Telefon: +49 621 3701-0 (ZENTRALE) 
 
 
Auskunftgebender Bereich für Sicherheitsdatenblätter 
 
 
E-Mail: produktsicherheit-FLG@fuchs.com 

 
1.4 Notrufnummer: +49 621 3701-0 (Mo - Fr 08:00 - 16:00 Uhr) 

 
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Das Produkt wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) als gefährlich eingestuft und gekenn-
zeichnet. 

 
Einstufung gemäß der (EG) Verordnung 1272/2008 in der geänderten Fassung. 

 
 

Umweltgefahren
Chronische aquatische Toxizität Kategorie 3 H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 

langfristiger Wirkung. 
 

Identifizierte Verwendungen: Schmierstoff 

Verwendungen, von denen abgera-
ten wird: 

Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird, identifiziert.  
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Gefahrenübersicht 
Physikalische Gefahren: Es liegen keine Daten vor. 

 
 
2.2 Kennzeichnungselemente  

 
Gefahrenhinweis(e): H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
Sicherheitshinweise 

 
Prävention: P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  

 
Entsorgung: P501: Inhalt/Behälter gemäß entsprechenden Gesetzen und Vorschrif-

ten sowie Produkteigenschaften zum Zeitpunkt der Entsorgung einer 
geeigneten Behandlungs- und Entsorgungseinrichtung zuführen.  

 
Zusätzliche Angaben auf dem Etikett 

EUH208: Enthält: organ. Polysulfid. Kann allergische Reaktionen hervorru-
fen. 
 

 
2.3 Angaben über sonstige 
Gefahren 

Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineralölprodukten und Chemiepro-
dukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur Handha-
bung (Pkt 7) und zur persönlichen Schutzausrüstung (Pkt 8) sind keine 
besonderen Gefahren bekannt. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt 
gelangen lassen.  

Endokrinschädliche Eigen-
schaften 

 

Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in 
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufwei-
sen. 

 
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 
3.2 Gemische 
 

Allgemeine Information: Zubereitung aus Syntheseölen mit Additiven.  
 

Chemische Bezeichnung Identifikator Konzentration * REACH Registrie-
rungs-Nr 

Hinweise 

organ. Polysulfid EINECS: 273-103-3 0,25% - <1,00% 01-2119540515-43  
* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn der Inhaltstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in Volumen-
prozenten angegeben. 
PBT: Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff. 
vPvB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz. 

 
Einstufung 

 
Chemische Bezeichnung Identifikator Einstufung 
organ. Polysulfid EINECS: 273-103-3 CLP: Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410, Skin 

Sens. 1B;H317; M-Faktor (aquatic acute): 1; M-
Faktor (aquatic chronic): 1 

CLP: Verordnung Nr. 1272/2008. 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeines:  Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.  
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Einatmen:  Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.  

 
Augenkontakt: Augen sofort mit viel Wasser spülen, Augenlider dabei hochziehen.  

 
Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen.  

 
Verschlucken: Mund gründlich spülen.  

 
4.2 Wichtigste akute und ver-

zögert auftretende Symp-
tome und Wirkungen: 

Kann Haut- und Augenreizungen bewirken.  

 
4.3 Hinweise auf ärztliche So-

forthilfe oder Spezialbe-
handlung 

 Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten. 

 
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder nebelartiger Wassersprühstrahl. Größeren Brand 

mit alkoholbeständigem Schaum oder Wassersprühstrahl mit geeignetem 
Tensidzusatz bekämpfen.  

 
Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.  

 
5.2 Besondere vom Stoff oder 

Gemisch ausgehende Ge-
fahren: 

Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln.  

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Hinweise zur Brandbe-
kämpfung: 

Behälter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr mög-
lich ist. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen ent-
sprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Kontaminiertes 
Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.  

 
Besondere Schutzausrüs-
tungen für die Brandbe-
kämpfung: 

Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette Schutz-
ausrüstung tragen.  

 
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1 Personenbezogene Vor-

sichtsmaßnahmen, Schutz-
ausrüstungen und in Notfäl-
len anzuwendende Verfah-
ren: 

Vorsicht! Im Fall eines Austretens des Materials können Fußböden und 
Oberflächen rutschig werden.  
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6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Weiteres Auslaufen oder Verschüt-
ten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Flächenmäßige Aus-
dehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Beim Austritt 
großer Mengen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt 
werden. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelan-
gen lassen.  

 
6.3 Methoden und Material für 

Rückhaltung und Rei-
nigung: 

Mit flüssigkeitsbindendem Material wie Sand, Kieselgur, Säurebinder, Uni-
versalbinder oder Sägemehl aufnehmen. Das aufgenommene Material 
vorschriftsmäßig entsorgen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr mög-
lich  

 
6.4 Verweis auf andere Ab-

schnitte: 
Für persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 des SDB. Informatio-
nen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur Entsor-
gung siehe Abschnitt 13.  

 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung: 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur si-

cheren Handhabung: 
Aerosolbildung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. 
Die beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemieprodukten üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Anerkannte industrielle Hygiene-
maßnahmen beachten. Für ausreichende Lüftung sorgen.  

 
7.2 Bedingungen zur sicheren 

Lagerung unter Berücksich-
tigung von Unverträglich-
keiten: 

Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sind 
zu beachten. Nicht auf Temperaturen in der Nähe des Flammpunktes er-
wärmen.  

 
7.3 Spezifische Endanwendun-

gen: 
Nicht anwendbar 
 

 
Lagerklasse: 10, Brennbare Flüssigkeiten die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen 

sind  
 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1 Zu überwachende Parameter 
Grenzwerte Berufsbedingter Exposition 

Für keinen der Bestandteile gelten Arbeitsplatzgrenzwerte.  
 

 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steu-
erungseinrichtungen: 

Für ausreichende Lüftung sorgen. Lüftungsgrad muss an die Bedingungen 
angepasst werden.  Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche Abluftsys-
teme oder andere technische Schutzmaßnahmen zur Kontrolle der Kon-
zentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen 
Belastungsgrenzen zu halten.  Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt 
wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau 
halten.  

 
Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 
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Allgemeine Information: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorgeschriebene 
persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung 
muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach Ab-
sprache mit dem Lieferanten für persönliche Schutzausrüstung gewählt 
werden. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mineralöl-
produkten oder Chemikalien sind in jedem Fall zubeachten.  

 
Augen-/Gesichtsschutz: Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Schutzbril-

le/Gesichtsschutz wird empfohlen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille oder Ge-
sichtsschutz tragen.  

 
Hautschutz 

Handschutz: Material: Nitrilbutylkautschuk (NBR). 
Mind. Durchbruchszeit: >= 480 min 
Empfohlene Materialstärke: >= 0,38 mm 
 
Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Geeignete 
Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen. Vorbeu-
gender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo sicher-
heitstechnisch erlaubt. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhand-
schuhhersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur vom Hand-
schuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen Faktoren abhän-
gig ist.  

 
Andere: Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Bei 

der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.  
 

Atemschutz: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Einatmen von 
Dampf/ Aerosol vermeiden.  

 
Thermische Gefahren: Nicht bekannt. 

 
Hygienemaßnahmen: Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der Hand-

habung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Ar-
beitskleidung regelmäßig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. 
Kontaminierte Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen.  

 
Umweltschutzmaßnahmen: Es liegen keine Daten vor. 

 
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aussehen 

Aggregatzustand: flüssig  
Form: flüssig  
Farbe: Hellgelb 

Geruch: Charakteristisch 
pH-Wert: Stoff / Gemisch nicht löslich (in Wasser)  
Gefrierpunkt: nicht bestimmt 
Siedepunkt: nicht bestimmt 
Flammpunkt: 260 °C  
Verdampfungsgeschwindigkeit: Auf Gemische nicht anwendbar 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig): nicht bestimmt 

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



  

 

Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 320 
 

  
Änderungsdatum: 09.12.2022 Version: 3.4 
Druckdatum: 13.12.2022  
SDS_DE - DE - 000000000600383954 6/11 

 

Explosionsgrenze - obere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 
Explosionsgrenze - untere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 
Dampfdruck: Auf Gemische nicht anwendbar 
Relative Dampfdichte: Auf Gemische nicht anwendbar 
Dichte: 0,85 g/ml (15,00 °C)  
Löslichkeit(en) 

Löslichkeit in Wasser: Nicht wasserlöslich  
Löslichkeit (andere): Es liegen keine Daten vor. 

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) 
- log Pow: 

Auf Gemische nicht anwendbar 

Selbstentzündungstemperatur: nicht bestimmt 
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt 
Viskosität, kinematisch: 320 mm2/s (40 °C)  
Explosive Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 
Oxidierende Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 
Partikeleigenschaften: Nicht anwendbar 

9.2 Sonstige Angaben Es liegen keine Daten vor. 
 
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 
10.1 Reaktivität: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  

 
10.2 Chemische Stabilität: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  

 
10.3 Möglichkeit gefährlicher 

Reaktionen: 
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  

 
10.4 Zu vermeidende Bedin-

gungen: 
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  

 
10.5 Unverträgliche Materialien: Stark oxidierende Stoffe. Starke Säuren. Starke Basen.  

 
10.6 Gefährliche Zersetzungs-

produkte: 
Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung können Kohlenoxide sowie an-
dere giftige Gase und Dämpfe freigesetzt werden.  

 
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Akute Toxizität 
 

Verschlucken 
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität. 

 
Spezifische(r) Stoff(e) 

organ. Polysulfid LD 50 (Ratte): 6.500 mg/kg  
 

Hautkontakt 
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität. 

 
 

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



  

 

Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 320 
 

  
Änderungsdatum: 09.12.2022 Version: 3.4 
Druckdatum: 13.12.2022  
SDS_DE - DE - 000000000600383954 7/11 

 

Einatmen 
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität. 

 
 

Ätz/Reizwirkung auf die Haut: 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Schwere Augenschädigung/-Reizung: 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Atemwegs- oder Hautsensibilisierung: 
Produkt: Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstu-

fungskriterien nicht erfüllt. 
Atemwegssensibilisator: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstu-
fungskriterien nicht erfüllt. 
 

Spezifische(r) Stoff(e) 
organ. Polysulfid , OECD 406-1 

sensibilisierend  
 

Keimzellmutagenität 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
 

Karzinogenität  
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Reproduktionstoxizität  

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Einmaliger Exposition 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Wiederholter Exposition 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Aspirationsgefahr 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
11.2 Angaben über sonstige 
Gefahren 

 

 
Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in 
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



  

 

Produktname: RENOLIN UNISYN CLP 320 
 

  
Änderungsdatum: 09.12.2022 Version: 3.4 
Druckdatum: 13.12.2022  
SDS_DE - DE - 000000000600383954 8/11 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

Allgemeine Information: Nicht anwendbar  
 
12.1 Toxizität  
 

Akute Toxizität 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Fisch 
Spezifische(r) Stoff(e) 

organ. Polysulfid LC 50 (Fisch, 96 h): > 0,088 mg/l  
 
Wirbellose Wassertiere 
Spezifische(r) Stoff(e) 

organ. Polysulfid EC50 (Wasserfloh, 48 h): 0,24 mg/l (OECD 202)  
 

Chronische Toxizität-
Produkt: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien erfüllt. 

 
Toxizität bei Wasserpflanzen 
Spezifische(r) Stoff(e) 

organ. Polysulfid LC 50 (Alge, 72 h): 0,838 mg/l (OECD 201)  
EC 10 (Alge, 71 h): 0,04 mg/l  

 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

 
Biologischer Abbau 

Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 

 
12.4 Mobilität im Boden: 

Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und 

vPvB-Beurteilung: 
Das Produkt enthält keine Stoffe, die die PBT/vPvB Kriterien erfüllen. 

 
 
12.6 Endokrinschädliche Ei-
genschaften 

 

 
Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 

Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in 
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
12.7 Andere schädliche Wir-

kungen: 
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  

 
Wassergefährdungs-
klasse (WGK):  

WGK 1: schwach wassergefährdend.  
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Allgemeine Information: Entsorgung von Abfall und Rückständen in Übereinstimmung mit den jewei-
ligen lokalen Bestimmungen.  

 
Entsorgungsmethoden: 

 
 

 

Bei Einleitung, Behandlung und Entsorgung alle zutreffenden abfallrechtli-
chen Vorschriften einhalten.  

 
Europäische Abfallcodes 

 13 02 06*: synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle 
 
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

ADR/RID 
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
Gefahr Nr. (ADR): – 
Tunnelbeschränkungscode: – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnah-
men für den Verwender: 

– 

 
IMDG 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-

Versandbezeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
EmS-Nr.: – 

14.3 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnah-

men für den Verwender: 
– 
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IATA 
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße Versandbe-

zeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen:  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnah-

men für den Verwender: 
– 

 
 
14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten: Nicht anwendbar. 

 
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch: 

 
EU-Verordnungen 

 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, ANHANG I GE-
REGELTE STOFFE: keine  

 
Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuauflage), in der geänder-
ten Fassung: keine  

 
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien: keine 

 
Nationale Verordnungen 

 
Wassergefährdungs-
klasse (WGK):  

WGK 1: schwach wassergefährdend.  

 
15.2 Stoffsicherheitsbeurtei-

lung: 
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.  

 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 
Informationen zur Überarbei-
tung: 

Änderungen sind seitlich mit einem Doppelstrich markiert. 

 
Wortlaut der H-Sätze in Kapitel 2 und 3 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
Sonstige Angaben: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt 

durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Für die Be-
wertung wurden folgende Methoden angewendet: - Auf Basis von Testdaten - 
Berechnungsmethode - Übertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen ähnliche 
Gemische" - Beurteilung durch Experten  
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Änderungsdatum: 09.12.2022 
Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bes-

tem Wissen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und 
dienen nur dazu, das Produkt bei Umgang, Transport und Entsorgung sicher-
heitstechnisch zu beschreiben. Die Angaben stellen in keiner Weise eine 
(technische) Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikati-
on) dar. Eine Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann 
aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Än-
derungen an diesem Dokument sind nicht zulässig. Die Angaben sind nicht 
übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien 
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen 
wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt nicht auf das ge-
fertigte neue Material übertragen werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit 
des Empfängers unseres Produktes, bei seinen Tätigkeiten die geltenden 
Gesetze auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Bitte nehmen 
Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblätter benötigen. 
 
Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach §5 GefStoffV. Es wurde 
elektronisch erstellt und trägt keine Unterschrift. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 
Handelsname : Shell Omala S5 Wind 320 
Produktnummer : 001F6357 
 
 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Getriebeöl 
 

Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

:  
Dieses Produkt darf ohne vorherige Befragung des 
Lieferanten nicht für andere als die in Abschnitt 1 
empfohlenen Anwendungen verwendet werden. 
 
 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Hersteller/Lieferant : Shell Deutschland GmbH 
Suhrenkamp 71-77 
D-22335 Hamburg 

Telefon   :  (+49) 40 6324-6255  
Telefax   :  (+49) 40 6321-051  
Kontakt für 
Sicherheitsdatenblatt  

:  Bei Fragen zum Inhalt dieses Sicherheitsdatenblatt senden 
Sie bitte eine E-Mail an lubricantSDS@shell.com  

 
1.4 Notrufnummer 
 : (+49) 30 3068 6700 (Giftnotruf Berlin) 

 
 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
Langfristig (chronisch) 
gewässergefährdend, Kategorie 3 
 

 H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
Gefahrenpiktogramme : Kein Symbol 
Signalwort : Kein Signalwort 
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Gefahrenhinweise 
 

:  PHYSIKALISCHE GEFAHREN: 
- Nicht als physikalische Gefahr nach den CLP-Kriterien 
eingestuft. 
 GESUNDHEITSGEFAHREN: 
- Nicht als Gesundheitsgefahr nach den CLP-Kriterien 
eingestuft. 
 UMWELTGEFAHREN: 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger 
Wirkung. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: Prävention:  
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

Reaktion:  
- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze). 

Lagerung:  
- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze). 

Entsorgung:  
P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten 
Abfallentsorgungsanlage zuführen. 
 

Sensibilisierende 
Komponenten 

: Enthält Alkylamin. 
Enthält Triazolverbindungen. 
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 
Diese Mischung enthält keine REACH-registrierten Stoffe, die als PBT oder vPvB klassifiziert 
sind. 

 
Eine längere oder wiederholte Berührung mit der Haut ohne ordnungsgemäße  Reinigung kann 
die Hautporen verstopfen und zu Störungen wie Ölakne/Follikulitis führen. 
Altöl kann schädliche Verunreinigungen enthalten. 
Nicht als entzündlich eingestuft, aber brennbar. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 
Chemische 
Charakterisierung 
 

: Gemisch aus Polyolefinen und Zusätzen. 
 

Inhaltsstoffe 
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 

EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnumme
r 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Triazolderivat Nicht zugewiesen Skin Irrit. 2; H315  0,2 - 0,5 
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939-700-4 
 

Skin Sens. 1B; H317 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
 
M-Faktor (Akute 
aquatische Toxizität): 
1 
M-Faktor (Chronische 
aquatische Toxizität): 
1 
 

Alkylamin Nicht zugewiesen 
701-175-2 
01-2119456798-18 

Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 3; H311 
Skin Corr. 1B; H314 
Skin Sens. 1A; H317 
Acute Tox. 2; H330 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
STOT SE 3; H335 
 
M-Faktor (Akute 
aquatische Toxizität): 
1 

 0,1 - 0,5 

 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 

 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Schutz der Ersthelfer 
 

:  Ersthelfer müssen unbedingt geeignete persönliche 
Schutzausrüstung tragen, die für den Vorfall, die Verletzung 
und die Umgebung angemessen ist. 
 

Nach Einatmen 
 

:  Bei normalen Gebrauchsbedingungen keine Behandlung 
notwendig. 
Bei anhaltenden Beschwerden bitte einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Verschmutzte Kleidung entfernen. Den exponierten Bereich 
mit Wasser spülen und dann mit Seife waschen, falls diese 
vorhanden. 
Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Auge mit reichlich Wasser ausspülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
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entfernen. Weiter ausspülen. 
Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Im Allgemeinen ist keine Behandlung erforderlich, außer es 
werden große Mengen geschluckt. Dann holen Sie jedoch 
medizinische Beratung ein. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome : Zu den Anzeichen und Symptomen der Ölakne/Follikulitis 

kann die Entstehung von Mitessern und Pickeln in den 
exponierten Hautpartien zählen. 
Das Verschlucken kann zu Übelkeit, Erbrechen und/oder 
Durchfall führen. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Behandlung 
 

: Ärztliche Hinweise: 
Symptomatische Behandlung. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel 
 

:  Schaum, Sprühwasser oder Wassernebel. 
Trockenlöschpulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde sind nur 
bei kleinen Bränden einsetzbar. 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Keinen scharfen Wasserstrahl verwenden. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Als gefährliche Verbrennungsprodukte können entstehen: 
Komplexe Mischung aus festen und flüssigen Partikeln und 
Gasen, einschließlich 
Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid 
freigesetzt werden. 
Nicht identifizierte organische und anorganische 
Verbindungen. 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 
 

:  Personen müssen angemessene persönliche 
Schutzausrüstung einschließlich Chemieschutzhandschuhen 
tragen. Wenn die Gefahr großflächigen Kontakts durch 
verschüttetes Material besteht, muss ein Chemieschutzanzug 
getragen werden. In der Nähe von Feuer in engen Räumen 
muss ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät getragen 
werden. Wählen Sie Brandschutzkleidung, die 
entsprechenden Normen entspricht (z. B. in Europa: EN 469).  
 

Spezifische Löschmethoden 
 

: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 
 

:  6.1.1 Für nicht für Notfälle geschultes Personal: 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
6.1.2 Für Notfallpersonal: 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Angemessene Rückhaltemaßnahmen ergreifen, um eine 
Umweltverschmutzung zu vermeiden. Eindringen in das 
Abwassersystem, in Flüsse oder Oberflächengewässer durch 
Errichten von Sperren aus Sand bzw. Erde oder durch andere 
geeignete Absperrmaßnahmen verhindern. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren 
 

:  Rutschgefahr beim Verschütten. Unfälle vermeiden, 
unverzüglich reinigen. 
Ausbreitung durch eine Sperre aus Sand, Erde oder anderem 
Rückhaltematerial verhindern. 
Flüssigkeit direkt oder in saugfähigem Material beseitigen. 
Rückstand mit einem Adsorbens wie Erde, Sand oder einem 
anderen geeigneten Material aufsaugen und ordnungsgemäß 
entsorgen. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 dieses 
Sicherheitsdatenblattes., Für Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 dieses Sicherheitsdaten-
blattes. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Technische Maßnahmen 
 

: Vorhandene Abluftanlagen verwenden, wenn Gefahr des 
Einatmens von Dämpfen, Nebeln oder Aerosolen besteht. 
Informationen in diesem Datenblatt als Grundlage zur 
Risikobeurteilung der Bedingungen vor Ort verwenden, um 
angemessene Maßnahmen für die sichere Handhabung, 
Lagerung und Entsorgung dieses Produkts festzulegen. 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 
 

: Längeren oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. 
Einatmen von Dampf und/oder Nebel vermeiden. 
Beim Umgang mit dem Produkt in Fässern Sicherheitsschuhe 
tragen und geeignete Arbeitsgeräte verwenden. 
Ordnungsgemäße Entsorgung von kontaminierten Lappen 
oder Reinigungsutensilien, um Feuer zu verhindern. 
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Umfüllen 
 

:  Bei allen Massenübertragungsvorgängen sollten geeignete 
Erdungs- und Verbindungsverfahren verwendet werden, um 
statische Aufladung zu vermeiden.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  10, Brennbare Flüssigkeiten  

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit 
 

:  Behälter dicht verschlossen halten und an kühlem, gut 
gelüfteten Ort lagern. 
Ordnungsgemäß gekennzeichnete und verschließbare 
Behälter verwenden. 

 
 

  Lagertemperatur: Max. 40 °C. 

 
 

  In Abschnitt 15 finden Sie weitere Informationen über die 
gesetzlich geregelten Verpackungs- und Lagervorschriften für 
dieses Produkt. 

Verpackungsmaterial 
 

:  Geeignetes Material: Für Behälter oder Behälterbeschichtung 
Weichstahl oder High-Density Polyethylen (HDPE) 
verwenden. 
Ungeeignetes Material: PVC. 
 

Behälterhinweise :  Polyethylenbehälter dürfen höheren Temperaturen aufgrund 
der Gefahr einer möglichen Verformung nicht ausgesetzt 
werden.  

 

7.3 Spezifische Endanwendungen 
Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Nicht anwendbar 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 
Der Umfang des Schutzes und die Arten der notwendigen Maßnahmen variieren in Abhängigkeit 
von den potenziellen Expositionsbedingungen. Arbeitsplatzüberwachung auf Basis einer 
Gefährdungsbeurteilung der örtlichen Gegebenheiten auswählen. Geeignete Maßnahmen 
beinhalten: 
Angemessene Belüftung zur Steuerung der Konzentration in der Luft. 
 
Wenn Material erhitzt oder versprüht wird oder sich Nebel bilden, kann eine höhere Konzentration 
in der Luft auftreten. 
 
Allgemeine Angaben: 
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Verfahren zur sicheren Handhabung und Aufrechterhaltung der Schutzmaßnahmen festlegen. 
Mitarbeiter in Theorie und Praxis zu den Gefahren und Schutzmaßnahmen schulen, die für die 
routinemäßigen Arbeiten mit diesem Produkt relevant sind. 
Ordnungsgemäße Auswahl, Tests und Wartung für Ausrüstung, die für Schutzmaßnahmen 
verwendet wird, sicherstellen, z. B. persönliche Schutzausrüstung, lokales Abluftsystem. 
Systeme vor Öffnen oder Wartung der Ausrüstung herunterfahren. 
Abläufe dicht verschlossen aufbewahren bis zur Entsorgung oder zur späteren 
Wiederverwertung. 
Stets die bewährten Verfahren für persönliche Hygiene beachten, wie Händewaschen nach 
Umgang mit dem Material und vor den Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und 
Schutzausrüstung regelmäßig waschen bzw. reinigen, um Kontaminanten zu entfernen. 
Kontaminierte Kleidungsstücke und Schuhe, die sich nicht reinigen lassen, entsorgen. Auf 
Ordnung und Sauberkeit achten. 

Persönliche Schutzausrüstung 
Diese Informationen werden in Übereinstimmung mit der PSA-Richtlinie (Richtlinie 89/686/EWG) 
und den Normen des Europäischen Komitees für Normung (CEN) bereitgestellt. 
 
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) entsprechend den nationalen Standards verwenden. 
 
Augenschutz :  Wenn das Material in der Weise gehandhabt wird, dass es in 

die Augen spritzen kann, wird ein entsprechender 
Augenschutz empfohlen. 
gemäß EU-Standard EN 166. 
 

Handschutz 
 
 

Anmerkungen 
 

: Bei möglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die 
Verwendung von Handschuhen (gemäß z.B. EN374, Europa 
oder F739, USA) aus folgenden Materialien ausreichenden 
Schutz: Handschuhe aus PVC, Neopren oder Nitrilkautschuk. 
Eignung und Haltbarkeit eines Handschuhs sind abhängig 
von der Verwendung, z. B. Häufigkeit und Dauer des 
Kontakts sowie der chemischen Beständigkeit des 
Handschuhmaterials. Stets Handschuhlieferanten 
konsultieren. Verschmutzte Handschuhe ersetzen. 
Persönliche Hautpflege ist Voraussetzung für einen 
effektiven Hautschutz. Schutzhandschuhe auf sauberen 
Händen tragen. Nach dem Gebrauch die Hände waschen 
und gründlich abtrocknen. Es wird empfohlen, eine nicht 
parfümierte Feuchtigkeitscreme zu verwenden.  
Bei dauerhafter Exposition raten wir zu Handschuhen mit 
einer Durchbruchzeit von über 240 Minuten, ideal mit > 480 
Minuten, sofern vorhanden. Als Schutz gegen kurzzeitige 
Exposition / Spritzschutz bleibt die Empfehlung dieselbe, 
jedoch kann es sein, dass Handschuhe dieser Schutzklasse 
nicht verfügbar sind. In diesem Fall sind auch Handschuhe 
mit kürzerer Durchbruchzeit ausreichend, sofern alle Pflege- 
und Ersatzhinweise beachtet werden. Die Dicke der 
Handschuhe lässt keinen zuverlässigen Rückschluss auf ihre 
Widerstandsfähigkeit gegen eine bestimmte Chemikalie zu, 
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da diese von der genauen Zusammensetzung des 
Handschuhmaterials abhängt. Abhängig von Hersteller und 
Modell der Handschuhe sollte deren Dicke normalerweise 
0,35 mm übersteigen.  
 

Haut- und Körperschutz :  Hautschutz, der über die übliche Arbeitskleidung hinausgeht, 
ist normalerweise nicht erforderlich. 
Es hat sich bewährt, chemikalien-resistente Handschuhe zu 
tragen. 
 

Atemschutz :  Bei normalem Umgang ist normalerweise kein Atemschutz 
notwendig. 
Im Sinne einer guten Industriehygiene-Praxis Vorkehrungen 
gegen das Einatmen des Materials treffen. 
Wenn technische Maßnahmen die Luftschadstoff-
Konzentration nicht unter dem für den Arbeitsschutz 
kritischen Wert halten können, geeigneten Atemschutz unter 
Berücksichtigung der speziellen Arbeitsbedingungen und der 
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften auswählen. 
Mit Herstellern von Atemschutzgeräten abklären. 
Wenn normale Filtersysteme geeignet sind, unbedingt die 
geeignete Kombination von Filter und Maske auswählen. 
Einen Kombinationsfilter für Partikel, Gase und Dämpfe (Typ 
A/Typ P Siedepunkt > 65°C, 149°F; nach EN14387) 
verwenden. 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Physikalischer Zustand : flüssig 

 
Farbe 
 

:  Hellgelb klar 
 

Geruch 
 

:  Leichter Kohlenwasserstoffgeruch 
 

Geruchsschwelle 
 

:  Keine Angaben verfügbar.  
 

Pourpoint 
 

: Methode: Unspezifiziert 
Nicht anwendbar  
 

Schmelzpunkt 
 

 Keine Angaben verfügbar.  
 

Siedebeginn und 
Siedebereich 
 

: > 280 °Cgeschätzt  
 

Entzündlichkeit 

Entzündbarkeit (fest, 
gasförmig) 
 

: Nicht anwendbar 
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Entzündbarkeit 
(Flüssigkeiten) 
 

: Nicht als entzündlich eingestuft, aber brennbar. 
 

Untere Explosionsgrenze und obere Explosionsgrenze / Entflammbarkeitsgrenze 

Obere Explosionsgrenze 
/ Obere 
Entzündbarkeitsgrenze 
 

: Typisch 10 %(V) 
 

Untere Explosionsgrenze 
/ Untere 
Entzündbarkeitsgrenze 
 

: Typisch 1 %(V) 
 

Flammpunkt 
 

: >= 220 °C 
Methode: ASTM D92 (COC) 
 

Zündtemperatur 
 

: > 320 °C 
 

Zersetzungstemperatur 
Zersetzungstemperatur 

 
:  Keine Angaben verfügbar.  

 
pH-Wert 
 

: Nicht anwendbar  
 

Viskosität 
Viskosität, dynamisch 

 
: Keine Angaben verfügbar.  

 
Viskosität, kinematisch 

 
: 308 - 340 mm2/s (40 °C) 

Methode: ASTM D445 
 

Löslichkeit(en) 
Wasserlöslichkeit 

 
: vernachlässigbar  

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

 

: Keine Angaben verfügbar. 
 

 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: > 6 
(bezogen auf Informationen über vergleichbare Produkte)  
 

Dampfdruck 
 

: < 0,5 Pa (20 °C) 
geschätzt  
 

Relative Dichte 
 

: 0,857 - 0,867 (15 °C) 
 

Dichte 
 

: 857 - 867 kg/m3 (15 °C) 
Methode: ISO 12185 
 

Relative Dampfdichte 
 

: > 1 
geschätzt  
 

9.2 Sonstige Angaben 
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Explosive Stoffe/Gemische : Klassifizierungscode: nicht klassifiziert 
 

Oxidierende Eigenschaften 
 

: Keine Angaben verfügbar.  
 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Nicht als entzündlich eingestuft, aber brennbar. 
 

Verdampfungsgeschwindigkei
t 
 

:  Keine Angaben verfügbar.  
 

Leitfähigkeit 
 

:  Es wird nicht erwartet, dass es sich bei diesem Material um 
einen statischen Akkumulator handelt. 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 
Neben den in folgendem Unterabsatz aufgelisteten Gefahren durch Reaktivität gehen keine 
weiteren derartigen Gefahren vom Produkt aus. 

10.2 Chemische Stabilität 
Stabil. 
Wenn Material vorschriftsgemäß gehandhabt und gelagert wird, ist keine gefährliche Reaktion zu 
erwarten. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Gefährliche Reaktionen 
 

:  Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Extreme Temperaturen und extremes Sonnenlicht. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 
Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Starke Oxidationsmittel. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen 
 

: Haut- und Augenkontakt sind die Hauptwege einer Exposition, 
auch wenn es zu einer Exposition durch zufällige Aufnahme 
kommen kann. 
 
 
 

Akute Toxizität 

Produkt: 
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Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Geringe Toxizität: 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg 
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Geringe Toxizität: 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 
Anmerkungen : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 

nicht erfüllt. 
Leicht hautreizend. 
Eine längere oder wiederholte Berührung mit der Haut ohne 
ordnungsgemäße  Reinigung kann die Hautporen verstopfen 
und zu Störungen wie Ölakne/Follikulitis führen. 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 
Anmerkungen : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 

nicht erfüllt. 
Leicht augenreizend. 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 
Anmerkungen : Bei Atemwegs- oder Hautsensibilisierung: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 
Kein Sensibilisator. 

 

Keimzell-Mutagenität 

Produkt: 
Gentoxizität in vivo 
 

:  Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Nicht mutagen 
 

Keimzell-Mutagenität- 
Bewertung 
 

:  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
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Karzinogenität 

Produkt: 
Anmerkungen : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 

nicht erfüllt. 
Nicht karzinogen. 

 
Karzinogenität - Bewertung 
 

:  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
 

 
 

Material GHS/CLP Karzinogenität Einstufung 

Triazolderivat Als nicht karzinogen klassifiziert 

Alkylamin Als nicht karzinogen klassifiziert 

 
 
 

 

Reproduktionstoxizität 

Produkt: 
Wirkung auf die Fruchtbarkeit 
 

:   
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt., Verursacht keine 
Entwicklungsstörungen., Beeinträchtigt nicht die Fertilität. 
 

Reproduktionstoxizität - 
Bewertung 
 

:  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Produkt: 
Anmerkungen : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 

nicht erfüllt. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Produkt: 
Anmerkungen : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 

nicht erfüllt. 
 

Aspirationstoxizität 

Produkt: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt., Kein Aspirationsrisiko. 
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11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Weitere Information 

Produkt: 
Anmerkungen : Altöle können schädliche Verunreinigungen enthalten, die sich 

während des Gebrauchs angesammelt haben. Die 
Konzentration dieser Verunreinigungen ist abhängig vom 
Gebrauch, und sie können bei der Entsorgung zu Gefahren 
für die Gesundheit und die Umwelt führen. 
Das GESAMTE Altöl ist vorsichtig zu handhaben, eine 
Berührung mit der Haut ist zu vermeiden. 

 
Anmerkungen : Leicht reizend für die Atmungsorgane. 

 
Anmerkungen : Klassifizierungen anderer Behörden unter verschiedenen 

Regelungsrahmen können existieren. 
 

Anmerkungen : Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden 
Daten für das Produkt als Ganzes und nicht für einzelne 
Bestandteile. 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Produkt: 
Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  Anmerkungen: LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l 
Schädlich 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 
 

:  Anmerkungen: LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l 
Schädlich 
 

Toxizität gegenüber 
Algen/Wasserpflanzen 
 

:  Anmerkungen: LL/EL/IL50 >10 <= 100 mg/l 
Schädlich 
 

Toxizität gegenüber Fischen 
(Chronische Toxizität) 
 

: Anmerkungen: Schädlich mit langfristiger Wirkung: 
NOEC/NOEL > 10 - <=100 mg/l 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 
(Chronische Toxizität) 
 

: Anmerkungen: Schädlich mit langfristiger Wirkung: 
NOEC/NOEL > 10 - <=100 mg/l 
 

Giftig für Mikroorganismen 
 

:   
Anmerkungen: Keine Angaben verfügbar. 
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Inhaltsstoffe: 

Triazolderivat: 
M-Faktor (Akute aquatische 
Toxizität) 
 

: 1 

M-Faktor (Chronische 
aquatische Toxizität) 
 

: 1 

Alkylamin: 
M-Faktor (Akute aquatische 
Toxizität) 
 

: 1 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 
Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Nicht leicht biologisch abbaubar. 
Die Hauptinhaltsstoffe sind natürlich biologisch abbaubar, es auch 
Bestandteile enthalten, die in der Umwelt verbleiben können. 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: 
Bioakkumulation 
 

:  Anmerkungen: Enthält Bestandteile mit potentieller 
Bioakkumulation. 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Produkt: 
Mobilität 
 

:  Anmerkungen: Liegt in flüssiger Form vor., Wird durch 
Adsorption an Erdbodenpartikeln immobilisiert. 
 

 
 

  Anmerkungen: Schwimmt auf der Wasseroberfläche auf. 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 
Bewertung 
 

: Diese Mischung enthält keine REACH-registrierten Stoffe, die 
als PBT oder vPvB klassifiziert sind.. 
 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 
Keine Daten verfügbar 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 
Sonstige ökologische 
Hinweise 

:  Hat kein Ozonabbaupotential, kein photochemisches 
Ozonbildungspotential oder ein Potential zur globalen Erwärmung 

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



SICHERHEITSDATENBLATT 
Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses 
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung 
 
Shell Omala S5 Wind 320 
 

  

Version  
3.0 

Überarbeitet am:  
20.10.2022 

SDB-Nummer:  
800010028646 

Datum der letzten Ausgabe: 04.03.2021 
Druckdatum 21.10.2022  
 

 

15 / 20 

 beizutragen. 
Produkt ist eine Mischung aus nicht flüchtigen Bestandteilen, die bei 
normaler Anwendung nicht in signifikanten Mengen in die Luft 
abgegeben werden. 
 

 
 

  Schwerlösliches Gemisch. 
Kann physische Ablagerungen an Wasserorganismen verursachen. 
 

 
 

  Sofern nicht anders angegeben, gelten die vorliegenden Daten für 
das Produkt als Ganzes und nicht für einzelne Bestandteile. 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Produkt :  Rückgewinnung oder Recycling, wenn möglich. 

Es liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers, die 
Toxizität und die physikalischen Eigenschaften des erzeugten 
Materials zu bestimmen, um die richtige Klassifizierung des 
Abfalls und die Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der 
anzuwendenden Vorschriften festzulegen. 
Nicht in die Umwelt, Kanalisation oder Wasserläufe gelangen 
lassen. 
 

   Es darf nicht zugelassen werden, dass das Abfallprodukt den 
Boden oder das Grundwasser kontaminiert oder in der 
Umwelt entsorgt wird. 
Abfälle, Verschüttungen und das gebrauchte Produkt sind 
gefährliche Abfälle. 
Abfälle von Leckagen oder nach Tankreinigung sind in 
Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften durch eine 
anerkannte Sammel- oder Entsorgungsstelle zu entsorgen, 
von deren Kompetenz man sich vorher zu überzeugen hat. 
Tankrückstände nicht durch Versickern im Boden entsorgen. 
Dies führt zur Verschmutzung von Boden und Grundwasser. 
 

   MARPOL – Siehe Internationales Übereinkommen zur 
Vermeidung der Verschmutzung durch Schiffe (MARPOL 
73/78), das technische Aspekte bei der Kontrolle der 
Verschmutzung durch Schiffe enthält. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  In Übereinstimmung mit den bestehenden behördlichen 
Vorschriften durch einen zugelassenen Abfallsammler oder -
Verwerter entsorgen, von dessen Eignung man sich vorher 
überzeugt hat. 
Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und 
lokalen Gesetze und Vorschriften. 
 

Örtliche Gesetze 
 
Abfallkatalog :   
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   EU-Abfallschlüssel: 

 
Abfallschlüssel-Nr. :   

 
   13 02 06* 

 
Anmerkungen :  Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und 

lokalen Gesetze und Vorschriften. 
 

   Die Einstufung der Abfälle liegt immer in der Verantwortung 
des Endverwenders. 
 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
CDNI Abfallübereinkommen :  NST 3411 Mineralschmieröle 

 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
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IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Anmerkungen : Siehe auch Abschnitt 7, Handhabung und Lagerung, für 

spezielle Vorsichtsmaßnahmen, welche Anwender wissen, 
bzw. im Rahmen von Transportvorschriften erfüllen müssen. 
 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
Für Bulk-Transporte auf Seewegen sind die MARPOL Anhang 1 Regeln zu beachten. 

 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des 
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 

: Die Beschränkungsbedingungen für 
folgende Einträge sollten 
berücksichtigt werden: 
Nummer in der Liste 3 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 

: Produkt unterliegt keiner Zulassung 
laut REACH. 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend 

Anmerkungen: Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

Flüchtige organische 
Verbindungen 
 

: Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 0 % 
 

Sonstige Vorschriften: 
Die Informationen zu gesetzlichen Regelungen erheben nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit. Es können darüber hinaus auch andere Vorschriften für das Produkt gelten. 
 
 
Technische Anleitung Luft: Produkt ist nicht namentlich aufgeführt. Abschnitt 5.2.5 zusammen 
mit Abschnitt 5.4.9 beachten. 
Vorgaben der Betriebs-Sicherheits-Verordnung (BetrSichV) beachten. 
Die Einhaltung der Vorgaben gemäß § 22 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) ist 
sicherzustellen. 
Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in 
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der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz – MuSchG) beachten. 
 

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgeführt: 
REACH 
 

: Alle Bestandteile verzeichnet oder ausgenommen (Polymer). 
 

TSCA 
 

: Alle Bestandteile verzeichnet. 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Der Hersteller hat für diesen Stoff/diese Mischung keine chemische Sicherheitsbewertung 
durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 
H302 : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H311 : Giftig bei Hautkontakt. 
H314 : Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 

Augenschäden. 
H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H317 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H330 : Lebensgefahr bei Einatmen. 
H335 : Kann die Atemwege reizen. 
H400 : Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 : Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Volltext anderer Abkürzungen 
Acute Tox. : Akute Toxizität 
Aquatic Acute : Kurzfristig (akut) gewässergefährdend 
Aquatic Chronic : Langfristig (chronisch) gewässergefährdend 
Skin Corr. : Ätzwirkung auf die Haut 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
Skin Sens. : Sensibilisierung durch Hautkontakt 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - 
Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über 
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; 
CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts 
für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische 
Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - 
Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; 
EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - 
Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes 
System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - 
Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die 
Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - 
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
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Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler 
Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale 
Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in 
Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer 
Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale 
Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung 
durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine 
(schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung 
erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches 
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); 
PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den 
Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) 
Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parliaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion 
von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im 
Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - 
Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in 
Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener 
Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger 
Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar 

Weitere Information 
Schulungshinweise 
 

:  Für angemessene Informationen, Anweisungen und 
Ausbildung der Verwender sorgen. 
 

Sonstige Angaben 
 

:  Dieses Sicherheitsdatenblatt verfügt über keinen Anhang zu 
Expositionsszenarien. Es handelt sich um ein nicht 
klassifiziertes Gemisch, das gefährliche Stoffe gemäß 
Abschnitt 3 enthält. Relevante Informationen aus den 
Expositionsszenarios für die gefährlichen Bestandteile wurden 
in die Hauptabschnitte 1–16 dieses SDBs eingefügt. 
 

 
 

  Senkrechte Striche (|) am linken Rand weisen auf 
Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin. 
 

Quellen der wichtigsten 
Daten, die zur Erstellung des 
Datenblatts verwendet 
wurden 
 

:  Die genannten Daten stammen aus einer oder mehreren 
Informationsquellen (die toxikologischen Daten zum Beispiel 
von Shell Health Services, aus Herstellerangaben, 
CONCAWE, der EU IUCLID-Datenbank, der Richtlinie EG 
1272 usw.). 
 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 
Aquatic Chronic 3 H412 Beurteilung durch Experten und 

Einschätzung/Gewichtung der 
Beweiskraft. 

 
 

 

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



SICHERHEITSDATENBLATT 
Gemäß der EG Nr. 1907/2006 in der zum Datum dieses 
Sicherheitsdatenblatts geänderten Fassung 
 
Shell Omala S5 Wind 320 
 

  

Version  
3.0 

Überarbeitet am:  
20.10.2022 

SDB-Nummer:  
800010028646 

Datum der letzten Ausgabe: 04.03.2021 
Druckdatum 21.10.2022  
 

 

20 / 20 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren 
Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte 
für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei 
Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar 
auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen 
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, 
können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich 
etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
DE / DE 
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EG-SICHERHEITSDATENBLATT 
 
ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES 

UNTERNEHMENS 
 

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland. 
 
1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR 

Produktbezeichnung:     MOBIL SHC GEAR 320 WT 
Produktbeschreibung:    Synthesegrundstoffe und Additive 
Produktschlüssel:      201560409035,   615104-60 
 

  
1.2. RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFES ODER DES GEMISCHES UND 
VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD 

Vorgesehene Verwendung:   Getriebeöl 
 

 
 Verwendungen, von denen abgeraten wird:  Keine, wenn nicht an anderer Stelle in diesem 

Sicherheitsdatenblatt angegeben. 
 
1.3. ANGABEN DES LIEFERANTEN DES SICHERHEITSDATENBLATTS 

Lieferant:  ExxonMobil Petroleum & Chemical BV  
POLDERDIJKWEG   
B-2030 Antwerpen 
Belgien 
 
 

 Produkttechnische Information (ESSO Deutschland 
GmbH als inländische Kontaktperson der EMPC): 

 0800 7522584 

 Telefonnummer des Lieferanten:  0800 7522584 
 Sicherheitsdatenblatt Internetadresse:  www.msds.exxonmobil.com 
 E-Mail (Kontakt für MSDS):  SDS.DE@EXXONMOBIL.COM 
 Lieferant/ Registrant:  (BE)  +32 3 790 3111 

 
 
1.4. NOTRUFNUMMER 

 24-Stunden-Notruf:  +(49)-69643580409 (CHEMTREC) 
Toxzentrum:   030-30686 790 (Giftnotruf Berlin) 

 
 
ABSCHNITT 2 MÖGLICHE GEFAHREN 
 
2.1. EINSTUFUNG DES STOFFES ODER GEMISCHES  
 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 Nicht eingestuft 
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2.2. KENNZEICHNUNGSELEMENTE 
 
Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 
Gefahrenhinweise 
 
Ergänzende: 
 EUH210:  Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
 EUH208: Enthält:  1H-BENZOTRIAZOL-1-METHANAMIN,N,N-BIS(2-ETHYLHEXYL)-METHYL- Kann 

allergische Reaktionen hervorrufen. 
 
 
2.3. ANDERE GEFAHREN 
 
 
Physikalische-chemische Gefahren: 
 Keine bedeutenden Gefahren. 
 
Gesundheitsgefahren: 
 Injektion unter die Haut mit hohem Druck kann schwere Schäden verursachen.  Übermäßige Exposition kann 

zu Reizungen der Augen, Haut oder Atemwege führen. 
 
Umweltgefahren:  
 Keine bedeutenden Gefahren.Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der 

REACH-Verordnung. 
 
 
Endokrinschädigende Eigenschaften: 
 Enthält keine Substanzen mit bekannten endokrinschädigenden Eigenschaften. 
 
 
 ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 
3.1. STOFFE  Nicht anwendbar. Das Produkt ist als Gemisch eingestuft. 
 
3.2. GEMISCHE 
 
Das Produkt ist als Gemisch eingestuft. 
 
Meldepflichtige gefährliche Stoffe, die die Einstufungskriterien und/oder eine Expositionsgrenze (OEL) erfüllen 
Name CAS# EG Nr. Registrierung# Konzentration

* 
GHS/CLP 
Einstufung 

Spezifische 
Konzentrationsg
renzwerte, M-
Faktoren und 
ATEs 

1-Decen, 
Tetramer, 
gemischt mit 1-
Decen Trimer, 
hydriert 

68649-12-7 614-695-9 01-2119527646-33  10 - < 20% Asp. Tox. 1 H304 - 

1H-
BENZOTRIAZOL

- 939-700-4 01-2119982395-25  < 0.1% [Acute Tox. 5 
H303], 

Skin Sens. 1B 
H317 1%  C  
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-1-
METHANAMIN,N
,N-BIS(2-
ETHYLHEXYL)-
METHYL- 

Skin Sens. 1B 
H317, 
Aquatic Acute 1 
H400 (M factor 1), 
Aquatic Chronic 2 
H411, 
Skin Irrit. 2 H315 

100% 
ATE (ORAL) = 
3313 MG/KG 

DITRIDECYL 
ADIPIAT 

26401-35-4 247-660-8 01-2119552498-27  10 - < 20% MAK - 

Hinweis - jede Einstufung in Klammern ist ein GHS-Modul, das von der EU in der CLP-Verordnung (Nr. 1272/2008) nicht 
angenommen wurde und demnach in der EU oder in nicht EU-Ländern, die die CLP-Verordnung eingeführt haben, nicht anwendbar 
ist, und nur zu Informationszwecken gezeigt wird. 
   
 
* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn das Produkt  kein Gas ist.  Gaskonzentrationen 
werden in Volumenprozenten angegeben. 
 
 
Hinweis:  Siehe Abschnitt 16 im Sicherheitsdatenblatt für den vollständigen Wortlaut der Gefahrenbezeichnungen.   
 
 
 ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
4.1. BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
INHALATION 

 Aus dem Kontaktbereich entfernen.  Helfer müssen Belastungen für sich selbst und andere vermeiden.  
Geeigneten Atemschutz tragen.  Bei Reizung der Atemwege, Schwindelgefühlen, Übelkeit oder 
Bewusstlosigkeit sofort ärztliche Hilfe herbeiziehen.  Bei Atemstillstand die Atmung durch ein Beatmungsgerät 
oder durch Mund zu Mund Beatmung unterstützen. 

 
HAUTKONTAKT 

 Kontaktstellen mit Wasser und Seife waschen.  Wenn das Produkt in oder unter die Haut oder in einen 
Körperteil injiziert wurde, sollte die Person unabhängig vom Aussehen oder der Größe der Wunde sofort von 
einem Arzt als chirurgischer Notfall begutachtet werden. Obwohl Symptome durch Injektion bei hohem Druck 
zunächst minimal oder nicht vorhanden sein können, kann die frühe chirurgische Behandlung innerhalb der 
ersten Stunden den endgültigen Umfang der Verletzung beträchtlich verringern. 

 
AUGENKONTAKT 

 Gründlich mit Wasser spülen.  Wenn Reizungen auftreten, ärztliche Hilfe herbeiziehen. 
 
EINNAHME 

 Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich.  Bei Unwohlsein medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. 
 
4.2. WICHTIGSTE AKUT UND VERZÖGERT AUFTRETENDE SYMPTOME UND AUSWIRKUNGEN 

 Lokale Nekrose, durch verzögertes Auftreten von Schmerzen und Gewebeschädigung ein paar Stunden nach 
der Injektion belegt. 

 
4.3. INDIKATION FÜR SOFORTIGE ÄRZTLICHE VERSORGUNG UND ERFORDERLICHE SPEZIELLE 
BEHANDLUNG 

 Es ist nicht notwendig und wird nicht erwartet, dass bestimmte Mittel zur speziellen und sofortigen 
medizinischen Behandlung am Arbeitsplatz vorhanden sind. 
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ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 
5.1. LÖSCHMITTEL 

Geeignete Löschmittel:  Zum Löschen Wassernebel, Schaum, Pulver- oder Kohlendioxid-Feuerlöscher 
verwenden 
 
Ungeeignete Löschmittel:  Direkter Wasserstrahl 

 
5.2. BESONDERE VOM STOFF ODER GEMISCH AUSGEHENDE GEFAHREN 

Gefährliche Verbrennungsprodukte:   Aldehyde, Produkte unvollständiger Verbrennung, Kohlenstoffoxide, 
Rauch, Dunst, Schwefeloxide 

 
5.3. HINWEISE FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG 

Anleitungen zur Brandbekämpfung:  Das Gebiet evakuieren.  Abfließende Feuerlöschmaterialien oder 
deren Verdünnungen nicht in Gewässer, Abwasserkanäle oder Trinkwasserreservoire gelangen lassen.  
Feuerwehrleute müssen eine Standardschutzausrüstung verwenden, einschliesslich, Helme mit Gesichtsschutz 
und umluftunabhängige Atemschutzgeräte (SCBA).  Mit einem  Wassernebel dem Feuer ausgesetzte 
Oberflächen kühlen und Arbeiter schützen.   

 
ENTFLAMMBARKEITSEIGENSCHAFTEN  

Flammpunkt [Verfahren]:  >210°C  (410°F)  [ASTM D-92] 
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):  Obere Expl. Grenze: 7.0      Untere Expl. 
Grenze:  0.9 [Testmethode nicht verfügbar] 
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden  
 

 
 ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 
6.1. PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN, SCHUTZAUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSMASSNAHMEN 

 
BENACHRICHTIGUNGSVERFAHREN 

Im Fall eines Austretens oder von unbeabsichtigtem Freisetzen benachrichtigen Sie die zuständigen 
Behörden gemäß aller zutreffenden Bestimmungen. 

 
SCHUTZMASSNAHMEN 

Kontakt mit dem ausgetretenen Material vermeiden.  Siehe Abschnitt 5 für Informationen zur 
Feuerabwehr.  Bei signifikanten Gefahren siehe den Abschnitt Mögliche Gefahren.  Für Ratschläge zur 
Ersten Hilfe siehe Abschnitt 4.  Für Ratschläge zu minimalen Anforderungen an die persönliche 
Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Zusätzliche Schutzmaßnahmen können abhängig von den 
spezifischen Bedingungen und/oder der Expertenbeurteilung des Ersthelfers notwendig sein. 
 
 

6.2. UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN 
Große Mengen ausgetretenen Materials:  Weit von der Flüssigkeitsaustrittsstelle entfernt eindämmen und 
später aufsaugen und entsorgen.  Eindringen in Wasserläufe, Abwasserkanäle, Keller oder geschlossene 
Bereiche verhindern. 
 

6.3. METHODEN UND MATERIALIEN FÜR EINDÄMMUNG UND REINIGUNG 
Freisetzung zu Land:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Durch Pumpen 
oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel beseitigen. 
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Freisetzung in Wasser:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Das verschüttete 
Material sofort mit Sperren eindämmen.  Anderen Schiffsverkehr warnen.  Von der Oberfläche durch 
Abschöpfen oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel entfernen.  Vor dem Einsatz von Dispersionsmitteln 
den Rat eines Fachmanns einholen. 
 
Empfehlungen beim Austritt im Wasser oder auf dem Land beruhen auf den wahrscheinlichsten Unfallszenarien 
für diese Substanz. Geographische Bedingungen, Wind, Temperatur (und im Fall von Austritten im Wasser) 
Wellen und Strömungsrichtung und -geschwindigkeit können die zu ergreifenden Maßnahmen wesentlich 
beeinflussen.  Daher sollten örtliche Experten zu Rate gezogen werden.  Hinweis:  Örtliche Richtlinien 
können zu ergreifende Maßnahmen vorschreiben oder begrenzen. 
 

6.4. VERWEIS AUF ANDERE ABSCHNITTE 
 siehe Abschnitte 8 und 13 
 
 ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 
7.1. VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR SICHEREN HANDHABUNG 

 Kleine Austritte und Lecks verhindern, um Rutschgefahr zu vermeiden. Das Material kann statische Ladungen 
ansammeln, die einen elektrischen Funken (Zündquelle) verursachen können. Bei der Handhabung loser 
Mengen kann ein elektrischer Funken entflammbare Dämpfe von Flüssigkeiten oder Rückständen, die 
vorhanden sein können, entzünden (z.B. während Switch-Loading Vorgängen). Vorschriften und Verfahren zur 
sorgfältigen Erdung/Verbindung anwenden. Trotzdem kann Erdung/Verbindung die Gefahr einer statischen 
Aufladung nicht ausschliessen. Die örtlichen Standards als Richtlinien anwenden. Zusätzliche Hinweise sind 
enthalten im 'American Petroleum Institute 2003' (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning 
and Stray Currents) oder im 'National Fire Protection Agency 77' (Recommended Practice on Static Electricity) 
oder im 'CENELEC CLC/TR 50404' (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static 
electricity).     
 
Statischer Akkumulator:   Dieses Material ist ein statischer Akkumulator. 

 
7.2. BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN LAGERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON UNVERTRÄGLICHKEITEN 

Die Art der Behälter, die zur Lagerung des Materials verwendet wird, kann Auswirkungen auf die statische 
Aufladung und Ableitung (Dissipation) haben.  Nicht in offenen oder unbeschrifteten Behältern lagern.   Von 
unverträglichen Stoffen fernhalten.            

 
7.3. SPEZIFISCHE ENDANWENDUNGEN 

  Abschnitt 1 informiert über identifizierte Verwendungen.  Keine branchen- oder sektorspezifischen Leitlinien 
verfügbar. 
 

 
 ABSCHNITT 8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE 

SCHUTZAUSRÜSTUNG 
 
8.1. STEUERPARAMETER 
 
EXPOSITIONSGRENZWERTE 
 
Expositionsgrenzwerte / Richtwerte (Anmerkung: Expositionsgrenzwerte sind absolut) 
  
 Substanzbezeichnung  Form  Grenzwert / Norm Hinweis Quelle 
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1-Decen, Tetramer, gemischt mit 1-
Decen Trimer, hydriert 

 
Alveolen
gängige 
Fraktion. 

 
Spitzenbe
gr. 
Überschr
eitungsfa
ktor: 4 

     
Kategorie 
II 
Substanz 

 Deutschland 
TRGS 900 

1-Decen, Tetramer, gemischt mit 1-
Decen Trimer, hydriert 

 
Alveolen
gängige 
Fraktion. 

 
Arbeitspla
tzgrenzw
ert: Y 

 5 mg/m3      Deutschland 
TRGS 900 

1-Decen, Tetramer, gemischt mit 1-
Decen Trimer, hydriert 

 Aerosol 
(thorakal
e 
Fraktion) 
 

 8 
Std.Mw. 

 5 mg/m3      ExxonMobil 

DITRIDECYL ADIPIAT    8 
Std.Mw. 

 5 mg/m3      ExxonMobil 

   Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) TRGS 900 
 
Expositionsgrenzwerte / Richtwerte für Stoffe, die beim Umgang mit diesem Produkt entstehen können:   
Wenn das Auftreten von Nebeln / Aerosolen möglich ist, wird Folgendes empfohlen:  
5 mg/m³ - ACGIH TLV; 10 mg/m³ - ACGIH STEL (einatembare Fraktion) 
      
  
Hinweis:  Informationen über empfohlene Überwachungsverfahren können von den zuständigen Ämtern und Instituten 
eingeholt werden: 

 Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BGIA) 
 

 
ABGELEITETE EXPOSITIONSHÖHE OHNE BEEINTRÄCHTIGUNG (DNEL, DERIVED NO EFFECT 
LEVEL)/ABGELEITETE EXPOSITIONSHÖHE MIT MINIMALER BEEINTRÄCHTIGUNG (DMEL, DERIVED MINIMAL 
EFFECT LEVEL) 
 
Arbeiter 
Substanzbezeichnung Dermal Inhalierung 
1-Decen, Tetramer, gemischt mit 1-
Decen Trimer, hydriert 

NA NA 

 
Verbraucher 
Substanzbezeichnung Dermal Inhalierung Oral 
1-Decen, Tetramer, gemischt mit 1-
Decen Trimer, hydriert 

NA NA NA 

 
 
Hinweis: Die abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL, Derived No Effect Level) ist ein geschätzter 
Sicherheitswert bezüglich der Exposition, der sich von Toxizitätsdaten ableitet, die mit den speziellen Leitlinien 
innerhalb der Europäischen REACH-Verordnung übereinstimmen. Der DNEL und die Maximale 
Arbeitsplatzkonzentration (OEL) können für die gleiche Chemikalie unterschiedliche Werte haben. Die OELs können 
durch eine spezielle Firma, eine staatliche Regulierungsbehörde oder eine Sachverständigenorganisation empfohlen 
worden sein, bspw. das Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) oder die American Conference 
of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). OELs gelten als sichere Expositionsgrenzen für einen typischen 
Arbeiter am Arbeitsplatz bei einer 8-Stunden-Schicht, 40-Stundenwoche, als zeitgewichteter Mittelwert (TWA) oder 
einen 15-minütigen Kurzzeitgrenzwert (STEL). Während diese auch als Schutz für die Gesundheit gelten, leiten sich die 
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OELs von einem Verfahren ab, das sich von dem für REACH unterscheidet. 
 
 
ABGESCHÄTZTE NICHT-EFFEKT-KONZENTRATION (PNEC, predicted no effect concentration) 
 
Substanzbezeichnu
ng 

Wasser 
(Süßwass
er) 

Wasser 
(Meerwas
ser) 

Wasser 
(intermittierend
e Freitsetzung) 

Kläranlag
e 

Sediment Boden Oral 
(sekundäre 
Vergiftung) 

1-Decen, Tetramer, 
gemischt mit 1-Decen 
Trimer, hydriert 

NA NA NA NA NA NA NA 

 
 
8.2. EXPOSITIONSBEGRENZUNG 
 
TECHNISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN 

 
Das notwendige Schutzausmaß und die Art der technischen Maßnahmen hängen von den potentiellen 
Expositionsbedingungen ab.  Mögliche technische Maßnahmen: 

 Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen und bei ausreichender 
Lüftung. 

 
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 

  
Die Wahl der persönlichen Schutzausrüstung hängt von den potentiellen Expositionsbedingungen ab, z.B. 
Verfahren, Handhabungsart, Konzentration und Lüftung.  Die unten aufgeführten Informationen über die Wahl 
der Schutzausrüstung beim Gebrauch dieses Materials gehen von beabsichtigtem normalem Gebrauch aus.  
 
Atemschutz:   Wenn durch technische Maßnahmen die Schadstoffkonzentration in der Luft nicht auf einem 
für die Gesundheit der Arbeitskräfte hinreichenden Stand gehalten werden kann, kann ein zugelassener 
Atemschutz angebracht sein.  Soweit zutreffend, müssen Wahl, Gebrauch und Wartung des Atemschutzes 
den Vorschriften entsprechen.  Zu den für diese Substanz geeigneten Atemschutzgeräten gehören: 

 Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen und bei ausreichender 
Lüftung.   

 
Verwenden Sie bei hohen Konzentrationen in der Luft ein zugelassenes Druckschlauchgerät.  Schlauchgeräte 
mit einem Selbstretter können angebracht sein bei zu geringem Sauerstoffgehalt, wenn gefährliche 
Schadstoffkonzentrationen nicht wahrgenommen werden können, oder die Kapazität / Zulassung von 
Filtergeräten nicht ausreichend ist. 
 
Handschutz:   Spezielle Informationen über Handschuhe basieren auf der veröffentlichten Literatur und den 
Daten der Handschuhhersteller. Die Angemessenheit der Handschuhe und die Durchdringungszeiten können 
aufgrund der besonderen Anwendungsbedingungen unterschiedlich sein. Für besondere Hinweise zur Auswahl 
der Handschuhe und den Durchdringungszeiten wenden Sie sich bitte an den Handschuhhersteller. Die 
Handschuhe sollten geprüft und ersetzt werden, wenn sie Verschleiß zeigen oder beschädigt sind. Zu den für 
diese Substanz geeigneten Handschuhtypen gehören: 

 Unter gewöhnlichen Anwendungsbedingungen ist normalerweise kein Schutz erforderlich.  
 
Augenschutz:   Wenn Kontakt wahrscheinlich ist, wird eine Schutzbrille mit Seitenschutz empfohlen. 
 
Haut- und Körperschutz:    Spezielle Informationen über Kleidung beruhen auf der veröffentlichten Literatur 
und den Daten der Hersteller.  Zu den für dieses Material geeigneten Schutzkleidungen gehören: 
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 Unter gewöhnlichen Anwendungsbedingungen ist normalerweise kein Hautschutz erforderlich.  In 
Übereinstimmung mit guten Arbeitshygienemaßnahmen, sollten Vorkehrungen zur Vermeidung von 
Hautkontakt ergriffen werden. 

 
Spezifische Hygienemaßnahmen:   Immer gute persönliche Hygiene einhalten, wie das Waschen nach dem 
Umgang mit dem Material sowie vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen.  Arbeitskleidung und 
Schutzausrüstung regelmäßig reinigen, um Verunreinigungen zu entfernen.  Kontaminierte Kleidung und 
Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen. Für Ordnung und Sauberkeit sorgen. 
 

  
BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION 

 Die geltenden Umweltrichtlinien einhalten, die die Einleitung in Luft, Wasser und Boden begrenzen.  Zum 
Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu 
verhindern. 

  
 

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 
Hinweis:  Physikalisch-chemische Eigenschaften werden nur aus Gründen der Sicherheit, Gesundheit und 
Umwelt angegeben und können die Produktspezifikationen nicht vollständig repräsentieren.  Für zusätzliche 
Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten. 
 
9.1. INFORMATION AUF BASIS DER PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN 
 

Aggregatzustand:    flüssig  
Farbe:   bernsteinfarben 
Geruch:   charakteristisch 
Geruchsschwelle:   Keine Daten vorhanden 
Schmelzpunkt / Erstarrungspunkt:  Technisch nicht durchführbar / Keine Daten vorhanden 
Siedebeginn / und Siedebereich:    > 316°C (601°F) [Testmethode nicht verfügbar] 
Entflammbarkeit (Feststoff, Gas):  Technisch nicht durchführbar 
Untere und obere Explosionsgrenze: Obere Expl. Grenze: 7.0      Untere Expl. Grenze:  0.9 
[Testmethode nicht verfügbar] 
Flammpunkt [Verfahren]:     >210°C  (410°F)  [ASTM D-92] 
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden  
Zersetzungstemperatur:   Keine Daten vorhanden 
pH-Wert:   Technisch nicht durchführbar 
Kinematische Viskosität:  330 cSt (330 mm2/sec) bei 40°C - 346 cSt  (346 mm2/sec) bei 40°C  |  42.1 cSt  
(42.1 mm2/sec) bei 100°C   [ASTM D 445] 
Löslichkeit:  Vernachlässigbar 
Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient):   > 3.5 [Testmethode nicht verfügbar] 
Dampfdruck:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) bei 20°C [Testmethode nicht verfügbar] 
Relative Dichte (bei 15.6 °C):    0.851   [ASTM D4052] 
Relative Dampfdichte (Luft = 1):   > 2 bei 101 kPa [Testmethode nicht verfügbar] 
Verdunstungsgeschwindigkeit (n-Butylacetat = 1):   Keine Daten vorhanden 
Explosionsfähigkeit:  Keine 
Oxidierende Eigenschaften:  Keine 
Partikeleigenschaften 
 Partikelgröße (Median): Nicht anwendbar 

 
9.2. SONSTIGE ANGABEN 
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Pourpoint:      -39°C  (-38°F)  [ASTM D5950]     

 
9.2.1. ANGABEN ÜBER PHYSIKALISCHE GEFAHRENKLASSEN 
Keine Daten vorhanden 
 
9.2.2. SONSTIGE SICHERHEITSMERKMALE KENNGRÖßEN 
Keine Daten vorhanden 

 
 
 ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 
10.1. REAKTIVITÄT:  Siehe nachfolgende Unterabschnitte. 
 
10.2. CHEMISCHE STABILITÄT:  Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil. 
 
10.3. MÖGLICHKEIT GEFÄHRLICHER REAKTIONEN:  Gefährliche Polymerisation wird nicht auftreten. 
 
10.4. ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN:  Übermäßige Hitze. Hochenergetische Zündquellen. 
 
10.5. UNVERTRÄGLICHE MATERIALIEN:   Starke Oxidationsmittel 
 
10.6. GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:  Dieses Produkt zersetzt sich nicht bei Umgebungstemperaturen. 
 
 
ABSCHNITT 11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE 
 
11.1. ANGABEN ZU DEN GEFAHRENKLASSEN IM SINNE DER VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008 
 
Gefahrenklasse  Schlussfolgerung/Anmerkungen 
Inhalierung  
Akute Toxizität:  Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Reizung: Keine Daten zu den Endpunkten 
für das Material. 

Unbedeutende Gefahr bei normalen Handhabungs- bzw. 
Außentemperaturen. 

Einnahme  
Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Haut  
Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Hautätzung/Reizung: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Unbedeutende Hautreizungen bei Außentemperatur. Basierend 
auf einer Beurteilung der Komponenten. 

Augen   
Schwere Augenschädigung/Reizung: Keine 
Daten zu den Endpunkten für das Material. 

Kann leichte kurzfristige Augenbeschwerden hervorrufen.
Basierend auf einer Beurteilung der Komponenten. 

Sensibilisierung   
Sensibilisierung der Atemwege: Für das 
Material sind keine Daten zu Endpunkten 
verfügbar. 

Ist nicht als Sensibilisator der Atemwege bekannt. 

Hautsensibilisierung: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als Hautsensibilisator bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 
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Einsaugen: Daten verfügbar. Wird nicht als Aspirationsgefahr erachtet.  Basierend auf 

physikalisch-chemischen Eigenschaften des Materials. 
Keimzell-Mutagenität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als Keimzellen-Mutagen bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Karzinogenität: Für das Material sind keine 
Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als krebsverursachend bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Reproduktive Toxizität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als reproduktionstoxisch bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Laktation (Stillen): Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Säuglinge über die Muttermilch 
bekannt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT, 
specific target organ toxicity) 

 

Einmalige Exposition: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei einer einmaligen 
Exposition bekannt. 

Wiederholte Exposition: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei längerer oder 
wiederholter Exposition bekannt. Basierend auf einer Beurteilung 
der Komponenten. 

 
TOXZITÄT DER STOFFE 
 
NAME AKUTE TOXIZITÄT 
1H-BENZOTRIAZOL-1-METHANAMIN,N,N-
BIS(2-ETHYLHEXYL)-METHYL- 

Orale Letalität: LD50 3313 mg/kg (Ratte) 

 
 
11.2. ANGABEN ÜBER SONSTIGE GEFAHREN 
 
11.2.1 ENDOKRINSCHÄDIGENDE EIGENSCHAFTEN 
 Enthält keine Substanzen mit bekannten endokrinschädigenden Eigenschaften für die menschliche Gesundheit. 
 
11.2.2 SONSTIGE ANGABEN 
             Vom  Produkt:   
 
Wiederholte und/oder längere Belastung kann Haut- und Augenreizungen sowie Reizungen der Atemwege 
verursachen.  Basierend auf Tests mit der Komponente oder ähnlichen Formulierungen wird nicht erwartet, dass die 
Konzentration der Komponenten in dieser Formulierung eine Sensiblilisierung der Haut hervorruft.. 
Enthält: 
Ausgangsöle, synthetisch:  
Basierend auf Laborstudien mit dem gleichen Produkt oder ähnlichen Produkten werden - bei normalem Gebrauch - 
keine signifikanten Auswirkungen auf die Gesundheit erwartet. Nicht mutationsauslösend oder genotoxisch.  
Nicht sensibilisierend bei Versuchstieren und Menschen. 
 
 
ABSCHNITT 12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE 
Die Informationen basieren auf Daten, die für das Produkt, die Bestandteile des Produktes sowie für ähnliche Produkte 
durch die Anwendung von Übertragungsgrundsätzen (Bridging Principles) zur Verfügung stehen. 
 
12.1. TOXIZITÄT    
             Produkt -- Wird nicht als schädlich für Wasserorganismen angesehen. 
 
12.2. PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT  Nicht bestimmt. 
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12.3. BIOAKKUMULATIVES POTENTIAL  Nicht bestimmt. 
 
12.4. MOBILITÄT IM ERDREICH  
             Grundölbestandteil -- Dieses Material hat eine geringe Löslichkeit und schwimmt. Es geht wahrscheinlich  

vom Wasser auf das Land über.  Es kann eine Verteilung auf die Sedimentschicht und Abwasserfeststoffe 
erwartet werden. 

 
 
12.5. PERSISTENZ, BIOAKKUMULATION UND TOXIZITÄT EINER/VON SUBSTANZ(EN) 
 Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der REACH-Verordnung. 
 
12.6. ENDOKRINSCHÄDIGENDE EIGENSCHAFTEN 
 Enthält keine Substanzen mit bekannten endokrinschädigenden Eigenschaften für die Umwelt. 
 
12.7. ANDERE SCHÄDLICHE WIRKUNGEN 
 Es werden keine Beeinträchtigungen erwartet. 
 

  
 ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 
Empfehlungen zur Entsorgung auf Grundlage der gelieferten Substanz.  Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit 
den zum Zeitpunkt der Entsorgung zutreffenden Gesetzen und Richtlinien und den Produkteigenschaften erfolgen.  
 
13.1. ABFALLBEHANDLUNGSMETHODEN 

 Das Produkt ist zum Verbrennen in einem geschlossenen, kontrollierten Brennofen zum Brennstoffwert 
geeignet, oder zur Entsorgung durch kontrolliertes Verbrennen bei sehr hohen Temperaturen, bei denen die 
Bildung unerwünschter entzündlicher Produkte vermieden wird. Die Umwelt schützen. Entsorgung von Altöl bei 
bestimmten Annahmestellen. Den Kontakt mit der Haut auf ein Minimum beschränken. Altöl nicht mit 
Lösemitteln, Brems- oder Kühlflüssigkeiten mischen.  
   
 
Europäischer Abfallschlüssel:  13 02 06* 
 
Hinweis:  Diese Abfallschlüsselnummer wurde auf Grundlage der häufigsten Anwendungen dieser Substanz 
zugewiesen und erwähnt u.U. durch den tatsächlichen Gebrauch entstehende Schadstoffe nicht.  
Abfallerzeuger müssen den tatsächlichen Prozess beurteilen, bei dem Abfälle und Schadstoffe entstehen, um 
die zutreffenden Abfallbeseitigungscodes zuzuweisen. 
 
Dieses Produkt gilt als gefährlicher Abfall entsprechend der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien und 
unterliegt dieser Richtlinie, wenn nicht Artikel 20 dieser Richtlinie gilt. 
  
 

 Warnung für leere Behälter: Warnung für leere Behälter (soweit zutreffend): Leere Behälter können Rückstände 
enthalten und gefährlich sein.  Behälter nicht ohne genaue Anweisungen auffüllen oder säubern. Leere Fässer müssen 
völlig entleert und sicher aufbewahrt werden bis sie auf geeignete Weise wiederverwendet oder entsorgt werden 
können. Leere Behälter müssen über qualifizierte oder zugelassene Unternehmen gemäß der geltenden Bestimmungen 
recycelt, wiederverwendet oder entsorgt werden. BEHÄLTER NICHT UNTER DRUCK SETZEN, SCHNEIDEN, 
SCHWEISSEN, HARTLÖTEN, LÖTEN, BOHREN, SCHLEIFEN ODER HITZE, FLAMMEN, FUNKEN, STATISCHER 
ELEKTRIZITÄT ODER ANDEREN ZÜNDQUELLEN AUSSETZEN.  SIE KÖNNEN EXPLODIEREN UND ZU 
VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN. 
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 ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT
 
LANDWEG (ADR/RID):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADR/RID Bestimmungen für Strassen-
/Schienentransport. 

               
 

BINNENGEWÄSSER (ADN):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADNR Bestimmungen für den 
Binnenschiffstransport. 

            
 

SEEWEG (IMDG):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den Bestimmungen des IMDG-Codes für den 
Seeschiffstransport. 

          
 
SEEWEG (MARPOL-Übereinkommen 73/78 - Anhang II): 
 14.7.  Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
  Nicht eingestuft gemäß Anhang II 

 
 
LUFTWEG (IATA):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den IATA-DGR Bestimmungen für den Lufttransport. 

           
 
 ABSCHNITT 15 VORSCHRIFTEN 

 
RECHTLICHER STATUS UND GELTENDE GESETZE UND BESTIMMUNGEN 

 
Aufgeführt oder befreit von der Auflistung / Meldung in den folgenden chemischen Verzeichnissen. :   
AIIC, DSL, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA 

 
 
15.1. VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE 
RECHTSVORSCHRIFTEN FÜR DEN STOFF ODER DAS GEMISCH 

 
Geltende EU-Richtlinien und -Vorschriften:  
  
               1907/2006 [...zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe ... und Änderungen dazu] 
               1272/2008 [über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen ... und Änderungen hierzu] 
 
REACH Beschränkungen für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von 
gefährlichen Stoffen, Gemischen und Erzeugnissen (Anhang XVII): 
               Die folgenden Einträge aus Anhang XVII können für dieses Produkt berücksichtigt werden: 
None 
 
 
Im Land geltende Gesetze und Bestimmungen: 
Für weitere Gebrauchshinweise wird auf die Unfallverhütungsvorschriften (BGV) und 
Unfallverhütungsvorschriften für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (BGR) verwiesen.  
  

Wassergefährdungsklasse (WGK):  1: schwach wassergefährdend  (gem. AwSV - Verordnung über 
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Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) 
Störfallverordnung:  Unterliegt nicht den Bestimmungen der deutschen Störfall-Verordnung.  
Weitere deutsche Bestimmungen:  Die Bestimmungen der AwSV, sowie gegebenfalls die 
Anlagenverordnung (VAwS) der Länder, sind beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu 
beachten. 
Technische Anleitung - Luft (TA-Luft):  Dieses Produkt enthält Stoffe, die Nummer 5.2.5 
unterliegen. 

 
15.2. STOFFSICHERHEITSBEURTEILUNG 
 
REACH Information:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für eine oder mehrere Substanzen, die in dem Material 
enthalten sind, durchgeführt. 
 
 
ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN 
 
 
REFERENZEN:   Die folgenden Informationsquellen wurden bei der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes 
verwendet: Ergebnisse aus eigenen Toxikologiestudien oder vom Lieferanten, CONCAWE Produktdossiers, 
Veröffentlichungen von anderen Industrieverbänden wie dem europäischen Verband der Hersteller von 
Kohlenwasserstofflösemitteln, U.S. HPV Program Robust Summaries, EU IUCLID Data Base, U.S. NTP 
Veröffentlichungen und andere geeignete Quellen. 
 
 
Liste der Abkürzungen und Akronyme, die in diesem Sicherheitsdatenblatt möglicherweise verwendet werden 
(aber nicht notwendigerweise verwendet werden): 
Akronym Volltext 
na Nicht anwendbar 
nicht bestimmt Nicht bestimmt 
NB Nicht bestimmt 
VOC Flüchtige Organische Verbindungen 
AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals 
AIHA WEEL American Industrial Hygiene Association, Umweltgrenzwerte an Arbeitsplätzen 
ASTM ASTM International, ursprünglich American Society for Testing and Materials (ASTM) 
DSL Inländische Substanzliste (Kanada) 
EINECS Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Stoffe 
ELINCS Europäisches Verzeichnis der angemeldeten chemischen Stoffe 
ENCS Japanisches Handbuch der vorhandenen und neuen chemischen Stoffe 
IECSC Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in China 
KECI Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in Korea 
NDSL Nicht-inländische Substanzliste (Kanada) 
NZIoC Chemikalienverzeichnis von Neuseeland 
PICCS Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und chemischen Stoffen 
TLV Empfohlener Grenzwert (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 

Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker) 
TSCA Toxic Substances Control Act (TSCA Giftstoff-Kontrollgesetz, U.S.-Verzeichnis) 
UVCB Substanzen mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, Komplexe Reaktionsprodukte oder 

Biologische Materialien 
LC Letalkonzentration 
LD Letaldosis 
LL Letale Belastung 
EC Wirksame Konzentration 
EL Wirksame Belastung 
NOEC Nicht beobachtbare Testkonzentration 
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NOELR Höchste Testbelastungsrate ohne beobachtete Wirkung 
 
 
ERKLÄRUNG ZU DEN H-CODES IN ABSCHNITT 3 DIESES DOKUMENTS (nur zur Information): 
[Acute Tox. 5 H303]: Kann beim Verschlucken gesundheitsschädlich sein; Akute Toxizität, oral, Kat 5 
Asp. Tox. 1 H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein; Stoffe/Gemische mit 
Aspirationsgefahr, Kat 1 
Skin Irrit. 2 H315: Verursacht Hautreizungen; Hautätzend/Hautreizend, Kat 2 
Skin Sens. 1 H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen; Sensibilisierung der Haut, Kat 
Aquatic Acute 1 H400: Sehr giftig für Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizität, Kat 
Aquatic Chronic 2 H411: Giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung; Chronische Umwelttoxizität, Kat 
 
 
DIESES SICHERHEITSDATENBLATT ENTHÄLT FOLGENDE ÄNDERUNGEN: 
Zusammensetzung: Liste der Bestandteile für REACH Information wurde geändert. 
Abschnitt 9 Partikelgröße (Median) Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 9: Erstarrungspunkt C (F) Information wurde gestrichen. 
Abschnitt 9: Schmelzpunkt C (F) Information wurde gestrichen. 
Abschnitt 11 EU Annex II Daten endokrine Disruptoren Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 12 EU Annex II Daten endokrine Disruptoren Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 2 EU Annex II Daten endokrine Disruptoren Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 9 Schmelz- und Gefrierpunkt Information wurde ergänzt. 
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen 
und Gewissen von ExxonMobil korrekt und zuverlässig. Bitte wenden Sie sich an ExxonMobil, um sicherzustellen, dass 
es sich um das aktuellste verfügbare Dokument von ExxonMobil handelt. Die Informationen und Empfehlungen werden 
zur Befolgung und Prüfung vonseiten des Verwenders angeboten. Es ist die Verantwortung des Anwenders, 
sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Wenn der Käufer das Produkt neu 
verpackt, liegt es in der Verantwortung des Verwenders sicherzustellen, dass dem Behälter die richtigen Gesundheits- 
und Sicherheitsinformationen sowie andere notwendige Informationen beigefügt werden. Handhabern und Anwendern 
müssen geeignete Warnungen und Hinweise zur sicheren Handhabung zur Verfügung gestellt werden. Änderungen 
dieses Dokuments sind strengstens verboten. Die Neuveröffentlichung oder Weiterleitung dieses Dokuments ist sowohl 
teilweise als auch vollständig nur in dem Ausmaß gestattet, in dem es gesetzlich erforderlich ist. Der Begriff ExxonMobil 
wird der Einfachheit halber verwendet. Dazu können alleine oder miteinander  die ExxonMobil Chemical Company, die 
ExxonMobil Corporation und alle Gesellschaften gehören, an denen sie direkt oder indirekt auf irgendeine Weise 
Beteiligungen halten. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nur zum internen Gebrauch 

 

 MHC:  0B, 0B, 0, 0, 0, 0 PPEC:   A 
 
 DGN:  7105540XDE  (1018228) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Das Produkt ist für gesundheitliche Gefahren und Umweltgefahren nicht klassifiziert.  Ein Expositionsszenario wird 
nicht benötigt.  Das Sicherheitsdatenblatt übermittelt die geeigneten Risikomanagementmaßnahmen. 
 

ANHANG 
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Anhang ist für dieses Material nicht erforderlich. 
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EG-SICHERHEITSDATENBLATT 
 
ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES 

UNTERNEHMENS 
 

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland. 
 
1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR 

Produktbezeichnung:     MOBIL SHC GREASE 460 WT 
Produktbeschreibung:    Synthesegrundstoffe und Additive 
Produktschlüssel:      2015A0209710,   643932-00 
 

  
1.2. RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFES ODER DES GEMISCHES UND 
VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD 

Vorgesehene Verwendung:   Fett 
 

 
 Verwendungen, von denen abgeraten wird:  Keine, wenn nicht an anderer Stelle in diesem 

Sicherheitsdatenblatt angegeben. 
 
1.3. ANGABEN DES LIEFERANTEN DES SICHERHEITSDATENBLATTS 

Lieferant:  ExxonMobil Petroleum & Chemical BV  
POLDERDIJKWEG   
B-2030 Antwerpen 
Belgien 
 
 

 Produkttechnische Information (ESSO Deutschland 
GmbH als inländische Kontaktperson der EMPC): 

 0800 7522584 

 Telefonnummer des Lieferanten:  0800 7522584 
 Sicherheitsdatenblatt Internetadresse:  www.msds.exxonmobil.com 
 E-Mail (Kontakt für MSDS):  SDS.DE@EXXONMOBIL.COM 
 Lieferant/ Registrant:  (BE)  +32 3 790 3111 

 
 
1.4. NOTRUFNUMMER 

 24-Stunden-Notruf:  +(49)-69643580409 (CHEMTREC) 
Toxzentrum:   030-30686 790 (Giftnotruf Berlin) 

 
 
ABSCHNITT 2 MÖGLICHE GEFAHREN 
 
2.1. EINSTUFUNG DES STOFFES ODER GEMISCHES  
 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 Nicht eingestuft 
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2.2. KENNZEICHNUNGSELEMENTE 
 
Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 
Gefahrenhinweise 
 
Ergänzende: 
 EUH210:  Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
 EUH208: Enthält:  5-NONYL-SALICYLALDOXIM, ALKENYLBERNSTEINSÄUREANHYDRID Kann allergische 

Reaktionen hervorrufen. 
 
 
2.3. ANDERE GEFAHREN 
 
 
Physikalische-chemische Gefahren: 
 Keine bedeutenden Gefahren. 
 
Gesundheitsgefahren: 
 Injektion unter die Haut mit hohem Druck kann schwere Schäden verursachen.  Übermäßige Exposition kann 

zu Reizungen der Augen, Haut oder Atemwege führen. 
 
Umweltgefahren:  
 Keine bedeutenden Gefahren.Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der 

REACH-Verordnung. 
 
 
Endokrinschädigende Eigenschaften: 
 Enthält keine Substanzen mit bekannten endokrinschädigenden Eigenschaften. 
 
 
 ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 
3.1. STOFFE  Nicht anwendbar. Das Produkt ist als Gemisch eingestuft. 
 
3.2. GEMISCHE 
 
Das Produkt ist als Gemisch eingestuft. 
 
Meldepflichtige gefährliche Stoffe, die die Einstufungskriterien und/oder eine Expositionsgrenze (OEL) erfüllen 
Name CAS# EG Nr. Registrierung# Konzentration

* 
GHS/CLP 
Einstufung 

Spezifische 
Konzentrationsg
renzwerte, M-
Faktoren und 
ATEs 

2-HYDROXY-5-
NONYL(VERZW
EIGT)-
BENZALDEHYD 
OXIM 

174333-80-3 605-717-8 01-2119486798-12  0.1 - < 0.3% Aquatic Acute 1 
H400 (M factor 10), 
Aquatic Chronic 1 
H410 (M factor 10), 
Repr. 1B H360D, 
Repr. 1B H360F, 
Skin Sens. 1A 

Aquatic Acute 1 
H400 (M factor 
10) .25875%  C  
100%, 
Aquatic Chronic 1 
H410 (M factor 
10) .25875%  C  
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H317, 
Skin Irrit. 2 H315, 
Eye Dam. 1 H318 

100%, 
Skin Sens. 1A 
H317 .25875%  C 
 100% 

ALKENYLBERN
STEINSÄUREAN
HYDRID 

19780-11-1 243-296-9 01-2119980547-24  0.1 - < 1% Skin Irrit. 2 H315, 
Eye Irrit. 2 H319, 
Skin Sens. 1A 
H317 

Skin Sens. 1A 
H317 .5175%  C  
100% 

DILITHIUM 
ADIPAT 

18621-94-8 242-449-7 01-2120116611-70  1 - < 5% [Aquatic Acute 3 
H402], 
Acute Tox. 4 H302 

- 

LITHIUMHYDRO
XID-
MONOHYDRAT 

1310-65-2 215-183-4 01-2119560576-31  0.1 - < 1% Acute Tox. 4 H302, 
Skin Corr. 1B H314 

- 

Hinweis - jede Einstufung in Klammern ist ein GHS-Modul, das von der EU in der CLP-Verordnung (Nr. 1272/2008) nicht 
angenommen wurde und demnach in der EU oder in nicht EU-Ländern, die die CLP-Verordnung eingeführt haben, nicht anwendbar 
ist, und nur zu Informationszwecken gezeigt wird. 
   
 
* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn das Produkt  kein Gas ist.  Gaskonzentrationen 
werden in Volumenprozenten angegeben. 
 
 
Hinweis:  Siehe Abschnitt 16 im Sicherheitsdatenblatt für den vollständigen Wortlaut der Gefahrenbezeichnungen.   
 
 
 ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
4.1. BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
INHALATION 

 Unter normalen beabsichtigten Gebrauchsbedingungen wird von diesem Material keine Gefahr durch 
Einatmen erwartet. 

 
HAUTKONTAKT 

 Kontaktstellen mit Wasser und Seife waschen.  Verschmutzte Kleidung entfernen.  Verschmutzte Kleidung 
vor der Wiederverwendung waschen.  Wenn das Produkt in oder unter die Haut oder in einen Körperteil 
injiziert wurde, sollte die Person unabhängig vom Aussehen oder der Größe der Wunde sofort von einem Arzt 
als chirurgischer Notfall begutachtet werden. Obwohl Symptome durch Injektion bei hohem Druck zunächst 
minimal oder nicht vorhanden sein können, kann die frühe chirurgische Behandlung innerhalb der ersten 
Stunden den endgültigen Umfang der Verletzung beträchtlich verringern. 

 
AUGENKONTAKT 

 Gründlich mit Wasser spülen.  Wenn Reizungen auftreten, ärztliche Hilfe herbeiziehen. 
 
EINNAHME 

 Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich.  Bei Unwohlsein medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. 
 
4.2. WICHTIGSTE AKUT UND VERZÖGERT AUFTRETENDE SYMPTOME UND AUSWIRKUNGEN 

 Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit und andere Auswirkungen auf das ZNS.  Lokale Nekrose, 
durch verzögertes Auftreten von Schmerzen und Gewebeschädigung ein paar Stunden nach der Injektion 
belegt. 

 
4.3. INDIKATION FÜR SOFORTIGE ÄRZTLICHE VERSORGUNG UND ERFORDERLICHE SPEZIELLE 
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BEHANDLUNG 

 Es ist nicht notwendig und wird nicht erwartet, dass bestimmte Mittel zur speziellen und sofortigen 
medizinischen Behandlung am Arbeitsplatz vorhanden sind. 
 

 
ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 
5.1. LÖSCHMITTEL 

Geeignete Löschmittel:  Zum Löschen Wassernebel, Schaum, Pulver- oder Kohlendioxid-Feuerlöscher 
verwenden 
 
Ungeeignete Löschmittel:  Direkter Wasserstrahl 

 
5.2. BESONDERE VOM STOFF ODER GEMISCH AUSGEHENDE GEFAHREN 

Gefährliche Verbrennungsprodukte:   Aldehyde, Produkte unvollständiger Verbrennung, Kohlenstoffoxide, 
Rauch, Dunst, Schwefeloxide 

 
5.3. HINWEISE FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG 

Anleitungen zur Brandbekämpfung:  Das Gebiet evakuieren.  Abfließende Feuerlöschmaterialien oder 
deren Verdünnungen nicht in Gewässer, Abwasserkanäle oder Trinkwasserreservoire gelangen lassen.  
Feuerwehrleute müssen eine Standardschutzausrüstung verwenden, einschliesslich, Helme mit Gesichtsschutz 
und umluftunabhängige Atemschutzgeräte (SCBA).  Mit einem  Wassernebel dem Feuer ausgesetzte 
Oberflächen kühlen und Arbeiter schützen.   

 
ENTFLAMMBARKEITSEIGENSCHAFTEN  

Flammpunkt [Verfahren]:  >204°C  (400°F)  [Schätzung für Öl, ASTM D-92 (COC)] 
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):  Obere Expl. Grenze:  Keine Daten vorhanden     
Untere Expl. Grenze:  Keine Daten vorhanden 
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden  
 

 
 ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 
6.1. PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN, SCHUTZAUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSMASSNAHMEN 

 
BENACHRICHTIGUNGSVERFAHREN 

Im Fall eines Austretens oder von unbeabsichtigtem Freisetzen benachrichtigen Sie die zuständigen 
Behörden gemäß aller zutreffenden Bestimmungen. 

 
SCHUTZMASSNAHMEN 

Kontakt mit dem ausgetretenen Material vermeiden.  Siehe Abschnitt 5 für Informationen zur 
Feuerabwehr.  Bei signifikanten Gefahren siehe den Abschnitt Mögliche Gefahren.  Für Ratschläge zur 
Ersten Hilfe siehe Abschnitt 4.  Für Ratschläge zu minimalen Anforderungen an die persönliche 
Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Zusätzliche Schutzmaßnahmen können abhängig von den 
spezifischen Bedingungen und/oder der Expertenbeurteilung des Ersthelfers notwendig sein. 
 
 

6.2. UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN 
Eindringen in Wasserläufe, Abwasserkanäle, Keller oder geschlossene Bereiche verhindern. 
 

6.3. METHODEN UND MATERIALIEN FÜR EINDÄMMUNG UND REINIGUNG 
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Freisetzung zu Land:  Verschüttetes Material mit Schaufeln in einen geeigneten Behälter zum Recycling oder 
zur Entsorgung füllen. 
 
Freisetzung in Wasser:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Das verschüttete 
Material sofort mit Sperren eindämmen.  Anderen Schiffsverkehr warnen.  Von der Oberfläche abschöpfen. 
 
Empfehlungen beim Austritt im Wasser oder auf dem Land beruhen auf den wahrscheinlichsten Unfallszenarien 
für diese Substanz. Geographische Bedingungen, Wind, Temperatur (und im Fall von Austritten im Wasser) 
Wellen und Strömungsrichtung und -geschwindigkeit können die zu ergreifenden Maßnahmen wesentlich 
beeinflussen.  Daher sollten örtliche Experten zu Rate gezogen werden.  Hinweis:  Örtliche Richtlinien 
können zu ergreifende Maßnahmen vorschreiben oder begrenzen. 
 

6.4. VERWEIS AUF ANDERE ABSCHNITTE 
 siehe Abschnitte 8 und 13 
 
 ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 
7.1. VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR SICHEREN HANDHABUNG 

Allen persönlichen Kontakt vermeiden. Kleine Austritte und Lecks verhindern, um Rutschgefahr zu vermeiden.      
 
Statischer Akkumulator:   Dieses Material ist kein statischer Akkumulator. 

 
7.2. BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN LAGERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON UNVERTRÄGLICHKEITEN 

Nicht in offenen oder unbeschrifteten Behältern lagern.            
 
7.3. SPEZIFISCHE ENDANWENDUNGEN 

  Abschnitt 1 informiert über identifizierte Verwendungen.  Keine branchen- oder sektorspezifischen Leitlinien 
verfügbar. 
 

 
 ABSCHNITT 8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE 

SCHUTZAUSRÜSTUNG 
 
8.1. STEUERPARAMETER 
 
EXPOSITIONSGRENZWERTE 
 
Expositionsgrenzwerte / Richtwerte (Anmerkung: Expositionsgrenzwerte sind absolut) 
  
 Substanzbezeichnung  Form  Grenzwert / Norm Hinweis Quelle 
LITHIUMHYDROXID-
MONOHYDRAT 

   
Spitzengr
enzwert 

 1 mg/m3      OARS WEEL 

    
       
Hinweis:  Informationen über empfohlene Überwachungsverfahren können von den zuständigen Ämtern und Instituten 
eingeholt werden: 

 Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BGIA) 
 

 
8.2. EXPOSITIONSBEGRENZUNG 
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TECHNISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN 

 
Das notwendige Schutzausmaß und die Art der technischen Maßnahmen hängen von den potentiellen 
Expositionsbedingungen ab.  Mögliche technische Maßnahmen: 

 Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen und bei ausreichender 
Lüftung. 

 
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 

  
Die Wahl der persönlichen Schutzausrüstung hängt von den potentiellen Expositionsbedingungen ab, z.B. 
Verfahren, Handhabungsart, Konzentration und Lüftung.  Die unten aufgeführten Informationen über die Wahl 
der Schutzausrüstung beim Gebrauch dieses Materials gehen von beabsichtigtem normalem Gebrauch aus.  
 
Atemschutz:   Wenn durch technische Maßnahmen die Schadstoffkonzentration in der Luft nicht auf einem 
für die Gesundheit der Arbeitskräfte hinreichenden Stand gehalten werden kann, kann ein zugelassener 
Atemschutz angebracht sein.  Soweit zutreffend, müssen Wahl, Gebrauch und Wartung des Atemschutzes 
den Vorschriften entsprechen.  Zu den für diese Substanz geeigneten Atemschutzgeräten gehören: 

 Unter gewöhnlichen Anwendungsbedingungen und mit ausreichender Belüftung ist normalerweise 
keine Schutzkleidung erforderlich.   

 
Verwenden Sie bei hohen Konzentrationen in der Luft ein zugelassenes Druckschlauchgerät.  Schlauchgeräte 
mit einem Selbstretter können angebracht sein bei zu geringem Sauerstoffgehalt, wenn gefährliche 
Schadstoffkonzentrationen nicht wahrgenommen werden können, oder die Kapazität / Zulassung von 
Filtergeräten nicht ausreichend ist. 
 
Handschutz:   Spezielle Informationen über Handschuhe basieren auf der veröffentlichten Literatur und den 
Daten der Handschuhhersteller. Die Angemessenheit der Handschuhe und die Durchdringungszeiten können 
aufgrund der besonderen Anwendungsbedingungen unterschiedlich sein. Für besondere Hinweise zur Auswahl 
der Handschuhe und den Durchdringungszeiten wenden Sie sich bitte an den Handschuhhersteller. Die 
Handschuhe sollten geprüft und ersetzt werden, wenn sie Verschleiß zeigen oder beschädigt sind. Zu den für 
diese Substanz geeigneten Handschuhtypen gehören: 

 Es werden chemikalienbeständige Handschuhe empfohlen.  Nitril, Minimum 0.38 mm Dicke oder 
vergleichbares Schutzbarrieren-Material miit einem hohen Leistungsniveau für kontinuierliche 
Kontaktbedingungen, Permeationsdurchbruchszeit von mindestens 480 Minuten in Übereinstimmung 
mit den CEN Standards EN 420 und EN 374. 
 

 
Augenschutz:   Wenn Kontakt wahrscheinlich ist, wird eine Schutzbrille mit Seitenschutz empfohlen. 
 
Haut- und Körperschutz:    Spezielle Informationen über Kleidung beruhen auf der veröffentlichten Literatur 
und den Daten der Hersteller.  Zu den für dieses Material geeigneten Schutzkleidungen gehören: 

 Es wird chemikalien-/ölbeständige Kleidung empfohlen. 
 
Spezifische Hygienemaßnahmen:   Immer gute persönliche Hygiene einhalten, wie das Waschen nach dem 
Umgang mit dem Material sowie vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen.  Arbeitskleidung und 
Schutzausrüstung regelmäßig reinigen, um Verunreinigungen zu entfernen.  Kontaminierte Kleidung und 
Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen. Für Ordnung und Sauberkeit sorgen. 
 

  
BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION 

 Die geltenden Umweltrichtlinien einhalten, die die Einleitung in Luft, Wasser und Boden begrenzen.  Zum 
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Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu 
verhindern. 

  
 

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 
Hinweis:  Physikalisch-chemische Eigenschaften werden nur aus Gründen der Sicherheit, Gesundheit und 
Umwelt angegeben und können die Produktspezifikationen nicht vollständig repräsentieren.  Für zusätzliche 
Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten. 
 
9.1. INFORMATION AUF BASIS DER PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN 
 

Aggregatzustand:    fest 
Form:    Semi-Fluid 
Farbe:   Rot 
Geruch:   charakteristisch 
Geruchsschwelle:   Keine Daten vorhanden 
Schmelzpunkt / Erstarrungspunkt:  Keine Daten vorhanden / Keine Daten vorhanden 
Siedebeginn / und Siedebereich:    > 316°C (600°F)  [Geschätzt] 
Entflammbarkeit (Feststoff, Gas):  Technisch nicht durchführbar 
Untere und obere Explosionsgrenze: Obere Expl. Grenze:  Keine Daten vorhanden     Untere Expl. 
Grenze:  Keine Daten vorhanden 
Flammpunkt [Verfahren]:     >204°C  (400°F)  [Schätzung für Öl, ASTM D-92 (COC)] 
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden  
Zersetzungstemperatur:   Keine Daten vorhanden 
pH-Wert:   Technisch nicht durchführbar 
Kinematische Viskosität:  460 cSt  (460 mm2/sec) bei 40°C  |  >16 cSt  (16 mm2/sec) bei 100°C 
[Testmethode nicht verfügbar] 
Löslichkeit:  Vernachlässigbar 
Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient):   Technisch nicht durchführbar 
Dampfdruck:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) bei 20°C   [Geschätzt] 
Relative Dichte (bei 15 °C):    0.9  [Testmethode nicht verfügbar] 
Relative Dampfdichte (Luft = 1):   Keine Daten vorhanden 
Verdunstungsgeschwindigkeit (n-Butylacetat = 1):   Keine Daten vorhanden 
Explosionsfähigkeit:  Keine 
Oxidierende Eigenschaften:  Keine 
Partikeleigenschaften 
 Partikelgröße (Median): Keine Daten vorhanden 

 
9.2. SONSTIGE ANGABEN 

 
Keine           

 
9.2.1. ANGABEN ÜBER PHYSIKALISCHE GEFAHRENKLASSEN 
Keine Daten vorhanden 
 
9.2.2. SONSTIGE SICHERHEITSMERKMALE KENNGRÖßEN 
Keine Daten vorhanden 

 
 
Bemerkung:  Die meisten der oben genannten physikalischen Eigenschaften beziehen sich auf den Ölbestandteil des 
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Produktes. 
 

 
 ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 
10.1. REAKTIVITÄT:  Siehe nachfolgende Unterabschnitte. 
 
10.2. CHEMISCHE STABILITÄT:  Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil. 
 
10.3. MÖGLICHKEIT GEFÄHRLICHER REAKTIONEN:  Gefährliche Polymerisation wird nicht auftreten. 
 
10.4. ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN:  Übermäßige Hitze. Hochenergetische Zündquellen. 
 
10.5. UNVERTRÄGLICHE MATERIALIEN:   Starke Oxidationsmittel 
 
10.6. GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:  Dieses Produkt zersetzt sich nicht bei Umgebungstemperaturen. 
 
 
ABSCHNITT 11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE 
 
11.1. ANGABEN ZU DEN GEFAHRENKLASSEN IM SINNE DER VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008 
 
Gefahrenklasse  Schlussfolgerung/Anmerkungen 
Inhalierung  
Akute Toxizität:  Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Reizung: Keine Daten zu den Endpunkten 
für das Material. 

Unbedeutende Gefahr bei normalen Handhabungs- bzw. 
Außentemperaturen. 

Einnahme  
Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Haut  
Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Hautätzung/Reizung: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Unbedeutende Hautreizungen bei Außentemperatur. Basierend 
auf einer Beurteilung der Komponenten. 

Augen   
Schwere Augenschädigung/Reizung: Keine 
Daten zu den Endpunkten für das Material. 

Kann leichte kurzfristige Augenbeschwerden hervorrufen.
Basierend auf einer Beurteilung der Komponenten. 

Sensibilisierung   
Sensibilisierung der Atemwege: Für das 
Material sind keine Daten zu Endpunkten 
verfügbar. 

Ist nicht als Sensibilisator der Atemwege bekannt. 

Hautsensibilisierung: Daten verfügbar.  
Testergebnisse oder anderweitige 
Studienergebnisse erfüllen nicht die Kriterien 
für eine Einstufung. 

Ist nicht als Hautsensibilisator bekannt. Basierend auf Testdaten 
für das Material. Test(s) äquivalent oder ähnlich den OECD-
Richtlinien  406  429 

Einsaugen: Daten verfügbar. Wird nicht als Aspirationsgefahr erachtet.  Basierend auf 
physikalisch-chemischen Eigenschaften des Materials. 

Keimzell-Mutagenität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als Keimzellen-Mutagen bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Karzinogenität: Für das Material sind keine 
Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als krebsverursachend bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 
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Reproduktive Toxizität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Enthält einen Stoff, der reproduktionstoxisch wirken kann. 
Basierend auf einer Beurteilung der Komponenten. 

Laktation (Stillen): Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Säuglinge über die Muttermilch 
bekannt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT, 
specific target organ toxicity) 

 

Einmalige Exposition: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei einer einmaligen 
Exposition bekannt. 

Wiederholte Exposition: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei längerer oder 
wiederholter Exposition bekannt. Basierend auf einer Beurteilung 
der Komponenten. 

 
TOXZITÄT DER STOFFE 
 
NAME AKUTE TOXIZITÄT 
DILITHIUM ADIPAT Orale Letalität: LD50 1098 mg/kg (Ratte) 

 
 
11.2. ANGABEN ÜBER SONSTIGE GEFAHREN 
 
11.2.1 ENDOKRINSCHÄDIGENDE EIGENSCHAFTEN 
 Enthält keine Substanzen mit bekannten endokrinschädigenden Eigenschaften für die menschliche Gesundheit. 
 
11.2.2 SONSTIGE ANGABEN 
             Vom  Produkt:   
 
Basierend auf Tests mit der Komponente oder ähnlichen Formulierungen wird nicht erwartet, dass die Konzentration 
der Komponenten in dieser Formulierung eine Sensiblilisierung der Haut hervorruft.. 
Enthält: 
Ausgangsöle, synthetisch:  
Basierend auf Laborstudien mit dem gleichen Produkt oder ähnlichen Produkten werden - bei normalem Gebrauch - 
keine signifikanten Auswirkungen auf die Gesundheit erwartet. Nicht mutationsauslösend oder genotoxisch.  
Nicht sensibilisierend bei Versuchstieren und Menschen. 
 
 
ABSCHNITT 12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE 
Die Informationen basieren auf Daten, die für das Produkt, die Bestandteile des Produktes sowie für ähnliche Produkte 
durch die Anwendung von Übertragungsgrundsätzen (Bridging Principles) zur Verfügung stehen. 
 
12.1. TOXIZITÄT    
             Produkt -- Wird nicht als schädlich für Wasserorganismen angesehen. 
 
12.2. PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT  Nicht bestimmt. 
     
 
12.3. BIOAKKUMULATIVES POTENTIAL  Nicht bestimmt. 
 
12.4. MOBILITÄT IM ERDREICH  
             Grundölbestandteil -- Dieses Material hat eine geringe Löslichkeit und schwimmt. Es geht wahrscheinlich  

vom Wasser auf das Land über.  Es kann eine Verteilung auf die Sedimentschicht und Abwasserfeststoffe 
erwartet werden. 
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12.5. PERSISTENZ, BIOAKKUMULATION UND TOXIZITÄT EINER/VON SUBSTANZ(EN) 
 Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der REACH-Verordnung. 
 
12.6. ENDOKRINSCHÄDIGENDE EIGENSCHAFTEN 
 Enthält keine Substanzen mit bekannten endokrinschädigenden Eigenschaften für die Umwelt. 
 
12.7. ANDERE SCHÄDLICHE WIRKUNGEN 
 Es werden keine Beeinträchtigungen erwartet. 
 

  
UMWELTDATEN 
  
Ökotoxizität 
 Test  Dauer  Organismenart  Testergebnisse 
Wasser- - Akute Toxizität  96 

Stunde(n) 
 Brachydanio rerio  NOELR 103 mg/l: Daten für das Material 

Wasser- - Akute Toxizität  48 
Stunde(n) 

 Ceriodaphnia dubia  EL50 105 mg/l: Daten für das Material 

Wasser- - Akute Toxizität  72 
Stunde(n) 

 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

 ErL50 105 mg/l: Daten für das Material 

Wasser- - Chronische 
Toxizität 

 28 Tag(e)  Brachydanio rerio  NOELR 1.2 mg/l: Daten für das Material 

Wasser- - Chronische 
Toxizität 

 6 Tag(e)  Ceriodaphnia dubia  NOELR 1.1 mg/l: Daten für das Material 

Wasser- - Chronische 
Toxizität 

 72 
Stunde(n) 

 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

 NOELR 105 mg/l: Daten für das Material 

  
 
 ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 
Empfehlungen zur Entsorgung auf Grundlage der gelieferten Substanz.  Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit 
den zum Zeitpunkt der Entsorgung zutreffenden Gesetzen und Richtlinien und den Produkteigenschaften erfolgen.  
 
13.1. ABFALLBEHANDLUNGSMETHODEN 

 Das Produkt ist zum Verbrennen in einem geschlossenen, kontrollierten Brennofen zum Brennstoffwert 
geeignet, oder zur Entsorgung durch kontrolliertes Verbrennen bei sehr hohen Temperaturen, bei denen die 
Bildung unerwünschter entzündlicher Produkte vermieden wird.  
   
 
Europäischer Abfallschlüssel:  12 01 12* 
 
Hinweis:  Diese Abfallschlüsselnummer wurde auf Grundlage der häufigsten Anwendungen dieser Substanz 
zugewiesen und erwähnt u.U. durch den tatsächlichen Gebrauch entstehende Schadstoffe nicht.  
Abfallerzeuger müssen den tatsächlichen Prozess beurteilen, bei dem Abfälle und Schadstoffe entstehen, um 
die zutreffenden Abfallbeseitigungscodes zuzuweisen. 
 
Dieses Produkt gilt als gefährlicher Abfall entsprechend der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien und 
unterliegt dieser Richtlinie, wenn nicht Artikel 20 dieser Richtlinie gilt. 
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Entsorgung ungereinigter Leergebinde:   Recycling- und Abfallwirtschaftsgesetz 
 
 

 Warnung für leere Behälter: Warnung für leere Behälter (soweit zutreffend): Leere Behälter können Rückstände 
enthalten und gefährlich sein.  Behälter nicht ohne genaue Anweisungen auffüllen oder säubern. Leere Fässer müssen 
völlig entleert und sicher aufbewahrt werden bis sie auf geeignete Weise wiederverwendet oder entsorgt werden 
können. Leere Behälter müssen über qualifizierte oder zugelassene Unternehmen gemäß der geltenden Bestimmungen 
recycelt, wiederverwendet oder entsorgt werden. BEHÄLTER NICHT UNTER DRUCK SETZEN, SCHNEIDEN, 
SCHWEISSEN, HARTLÖTEN, LÖTEN, BOHREN, SCHLEIFEN ODER HITZE, FLAMMEN, FUNKEN, STATISCHER 
ELEKTRIZITÄT ODER ANDEREN ZÜNDQUELLEN AUSSETZEN.  SIE KÖNNEN EXPLODIEREN UND ZU 
VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN. 
 
 ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT
 
LANDWEG (ADR/RID):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADR/RID Bestimmungen für Strassen-
/Schienentransport. 

               
 

BINNENGEWÄSSER (ADN):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADNR Bestimmungen für den 
Binnenschiffstransport. 

            
 

SEEWEG (IMDG):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den Bestimmungen des IMDG-Codes für den 
Seeschiffstransport. 

          
 
SEEWEG (MARPOL-Übereinkommen 73/78 - Anhang II): 
 14.7.  Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
  Nicht eingestuft gemäß Anhang II 

 
 
LUFTWEG (IATA):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den IATA-DGR Bestimmungen für den Lufttransport. 

           
 
 ABSCHNITT 15 VORSCHRIFTEN 

 
RECHTLICHER STATUS UND GELTENDE GESETZE UND BESTIMMUNGEN 

 
Aufgeführt oder befreit von der Auflistung / Meldung in den folgenden chemischen Verzeichnissen. :   
IECSC, ISHL, TCSI, TSCA 
               Besondere Fälle: 

 
Verzeichnis Status 
AIIC Beschränkung bei Anwendung 
KECI Beschränkung bei Anwendung 
NDSL Beschränkung bei Anwendung 

 
 
15.1. VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE 
RECHTSVORSCHRIFTEN FÜR DEN STOFF ODER DAS GEMISCH 
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Geltende EU-Richtlinien und -Vorschriften:  
  
               1907/2006 [...zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe ... und Änderungen dazu] 
               96/82/EG erweitert durch 2003/105/EC  [ ... zur Beherrschung der Gefahren bei schweren 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen].  Produkt enthält einen Stoff, der unter die in Anhang I genannten Kriterien 
fällt. Weitere Einzelheiten zu den Anforderungen, die sich auf das am Standort zu lagernde Produktvolumen 
beziehen, sind der Richtlinie zu entnehmen. 
               1272/2008 [über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen ... und Änderungen hierzu] 
 
REACH Beschränkungen für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von 
gefährlichen Stoffen, Gemischen und Erzeugnissen (Anhang XVII): 
               Die folgenden Einträge aus Anhang XVII können für dieses Produkt berücksichtigt werden: 
None 
 
 
PRODUKTREGISTRIERUNG:   

 
 

Im Land geltende Gesetze und Bestimmungen: 
Für weitere Gebrauchshinweise wird auf die Unfallverhütungsvorschriften (BGV) und 
Unfallverhütungsvorschriften für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (BGR) verwiesen.  
  

Wassergefährdungsklasse (WGK):  2: deutlich wassergefährdend  (gem. AwSV - Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) 
Störfallverordnung:  Unterliegt nicht den Bestimmungen der deutschen Störfall-Verordnung.  
Weitere deutsche Bestimmungen:  Die Bestimmungen der AwSV, sowie gegebenfalls die 
Anlagenverordnung (VAwS) der Länder, sind beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu 
beachten. 
Technische Anleitung - Luft (TA-Luft):  Dieses Produkt enthält Stoffe, die Nummer 5.2.5 
unterliegen. 

 
15.2. STOFFSICHERHEITSBEURTEILUNG 
 
REACH Information:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für eine oder mehrere Substanzen, die in dem Material 
enthalten sind, durchgeführt. 
 
 
ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN 
 
 
REFERENZEN:   Die folgenden Informationsquellen wurden bei der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes 
verwendet: Ergebnisse aus eigenen Toxikologiestudien oder vom Lieferanten, CONCAWE Produktdossiers, 
Veröffentlichungen von anderen Industrieverbänden wie dem europäischen Verband der Hersteller von 
Kohlenwasserstofflösemitteln, U.S. HPV Program Robust Summaries, EU IUCLID Data Base, U.S. NTP 
Veröffentlichungen und andere geeignete Quellen. 
 
 
Liste der Abkürzungen und Akronyme, die in diesem Sicherheitsdatenblatt möglicherweise verwendet werden 
(aber nicht notwendigerweise verwendet werden): 
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Akronym Volltext 
na Nicht anwendbar 
nicht bestimmt Nicht bestimmt 
NB Nicht bestimmt 
VOC Flüchtige Organische Verbindungen 
AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals 
AIHA WEEL American Industrial Hygiene Association, Umweltgrenzwerte an Arbeitsplätzen 
ASTM ASTM International, ursprünglich American Society for Testing and Materials (ASTM) 
DSL Inländische Substanzliste (Kanada) 
EINECS Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Stoffe 
ELINCS Europäisches Verzeichnis der angemeldeten chemischen Stoffe 
ENCS Japanisches Handbuch der vorhandenen und neuen chemischen Stoffe 
IECSC Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in China 
KECI Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in Korea 
NDSL Nicht-inländische Substanzliste (Kanada) 
NZIoC Chemikalienverzeichnis von Neuseeland 
PICCS Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und chemischen Stoffen 
TLV Empfohlener Grenzwert (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 

Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker) 
TSCA Toxic Substances Control Act (TSCA Giftstoff-Kontrollgesetz, U.S.-Verzeichnis) 
UVCB Substanzen mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, Komplexe Reaktionsprodukte oder 

Biologische Materialien 
LC Letalkonzentration 
LD Letaldosis 
LL Letale Belastung 
EC Wirksame Konzentration 
EL Wirksame Belastung 
NOEC Nicht beobachtbare Testkonzentration 
NOELR Höchste Testbelastungsrate ohne beobachtete Wirkung 
 
 
ERKLÄRUNG ZU DEN H-CODES IN ABSCHNITT 3 DIESES DOKUMENTS (nur zur Information): 
Acute Tox. 4 H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken; Akute Toxizität, oral, Kat 
Skin Corr. 1B H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden; Hautätzend/Hautreizend, Kat 1B 
Skin Irrit. 2 H315: Verursacht Hautreizungen; Hautätzend/Hautreizend, Kat 2 
Skin Sens. 1 H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen; Sensibilisierung der Haut, Kat 
Eye Dam. 1 H318: Verursacht schwere Augenschäden; Schwere Augenschäden/Reizung, Kat 
Eye Irrit. 2 H319: Verursacht schwere Augenschäden; Schwere Augenschäden/Reizung, Kat 
Repr. 1B H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen; Reproduktionstoxizität, Kat 1B (Entwicklung) 
Repr. 1B H360F: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen; Reproduktionstoxizität, Kat 1B (Fruchtbarkeit) 
Aquatic Acute 1 H400: Sehr giftig für Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizität, Kat 
[Aquatic Acute 3 H402]: Gesundheitsschädlich für Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizität, Kat 
Aquatic Chronic 1 H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung; Chronische Umwelttoxizität, Kat 
 
 
DIESES SICHERHEITSDATENBLATT ENTHÄLT FOLGENDE ÄNDERUNGEN: 
Zusammensetzung: Liste der Bestandteile für REACH Information wurde geändert. 
Zusammensetzung: Konzentration Fußnote Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 9 Partikelgröße (Median) Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 9: Erstarrungspunkt C (F) Information wurde gestrichen. 
Abschnitt 9: Schmelzpunkt C (F) Information wurde gestrichen. 
Abschnitt 11 EU Annex II Daten endokrine Disruptoren Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 12 EU Annex II Daten endokrine Disruptoren Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 13: Europäischer Abfallschlüssel - Gefahrenhinweis Information wurde geändert. 
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Abschnitt 2 EU Annex II Daten endokrine Disruptoren Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 9 Schmelz- und Gefrierpunkt Information wurde ergänzt. 
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen 
und Gewissen von ExxonMobil korrekt und zuverlässig. Bitte wenden Sie sich an ExxonMobil, um sicherzustellen, dass 
es sich um das aktuellste verfügbare Dokument von ExxonMobil handelt. Die Informationen und Empfehlungen werden 
zur Befolgung und Prüfung vonseiten des Verwenders angeboten. Es ist die Verantwortung des Anwenders, 
sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Wenn der Käufer das Produkt neu 
verpackt, liegt es in der Verantwortung des Verwenders sicherzustellen, dass dem Behälter die richtigen Gesundheits- 
und Sicherheitsinformationen sowie andere notwendige Informationen beigefügt werden. Handhabern und Anwendern 
müssen geeignete Warnungen und Hinweise zur sicheren Handhabung zur Verfügung gestellt werden. Änderungen 
dieses Dokuments sind strengstens verboten. Die Neuveröffentlichung oder Weiterleitung dieses Dokuments ist sowohl 
teilweise als auch vollständig nur in dem Ausmaß gestattet, in dem es gesetzlich erforderlich ist. Der Begriff ExxonMobil 
wird der Einfachheit halber verwendet. Dazu können alleine oder miteinander  die ExxonMobil Chemical Company, die 
ExxonMobil Corporation und alle Gesellschaften gehören, an denen sie direkt oder indirekt auf irgendeine Weise 
Beteiligungen halten. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nur zum internen Gebrauch 

 

 MHC:  0B, 0B, 0, 0, 0, 0 PPEC:   C 
 
 DGN:  7079855XDE  (1012605) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Das Produkt ist für gesundheitliche Gefahren und Umweltgefahren nicht klassifiziert.  Ein Expositionsszenario wird 
nicht benötigt.  Das Sicherheitsdatenblatt übermittelt die geeigneten Risikomanagementmaßnahmen. 
 

ANHANG 
Anhang ist für dieses Material nicht erforderlich. 
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���ŝ5L_ILS̀ 1I01HMI01L0KHRSQHVQ12t21HK1QPMIV

sF7u12KTI1I01PTV1I1vT2KHRSQK̀ L_ILS̀ 1Iw�RSMQPLMK2/KQMIV1IMIUHI
TQNO..1ILIPMJ1I8
U1IU1v12NLS21I

p��,����;�@��������&
,+CX=,�<��<X���


>p��,����+�h+CX��X�+=;�+�����
W�+:;��,CX��+=������<�;�+=,f?<=@;�@����������@k��=�
���#����;�+x��+,�=@����h=<�;�+,=���<�����;���A=��&
,CX�=@@�[��k������
'<�fZ#A���,�?�+CX=�+�<=����
h+�X�hCX�=@�<��<X�����=��p��D="���)�
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>[\B!�]�C��Ẑ�CZ�,� D̂+,,�_����;����J���??���>̀�!!
��#?
�GI�,+=+��,@�+=> %Z


F�G+@+=�=�����H;��
'<IZ�+�����<������a+�&
;�??�,��E<,,��=+����


>�\B!�'<IZ�+<�<��<�������E<,,��J?�Z��>̀�!!��#?
�GI�,+=+��,@�+=>9)Z


5R.b0cdMe�UQfcU0VPb.gO20OWRcUPNUROPRhcU8i8R4RcUR4RcU8eQV.SV2U12PT

F�G+@+=�=�����H;��
'<IZ�+�����<������a+�&
;�??�,��E<,,��=+����


>�\B!�'<IZ�+<�<��<�������E<,,��J?�Z��>̀�!!��#?
�GI�,+=+��,@�+=>9)Z
A�=��,F�,=�,>,��+,=<=+,CZ��F�,=


F�G+@+=�=�����H;��A?&
���#E<,,��IJ?<�@��


>�\B!�j,����D+�CZ���+�??<,�;C<I+=<=<�k�?��<,=���C<I&
�+C����=����>̀�!!��#?
�GI�,+=+��,@�+=>"$Z
A�=��,F�,=�,>,=<=+,CZ��F�,=


�1V2P1U.VMlmnRPR4UXUPdP

\Z���+,CZ�<o�<=+,CZ�F�G+&
@+=�=


>*<��JH�E<,,�����<�+,���,CZ��?+CZ,�+�p�+=?<��J�+,=+���
E+�D����


�/gnQPOMcQq.1f�2cq.heWUPrOQQ12QPRSS01NOMc1.P1T

F�G+@+=�=�����H;��Y+,CZ��


>[\B!�j+��IZ<?�,I����?<,�J�==DsIJ+���?�+=@���>̀�!!��#?
�GI�,+=+��,@�+=> %Z
A�=��,F�,=�,>,=<=+,CZ��F�,=


F�G+@+=�=�����H;��
'<IZ�+�����<������a+�&
;�??�,��E<,,��=+����


>�\B!�'<IZ�+<�<��<�������E<,,��J?�Z��>̀�!�!!!��#?
�GI�,+=+��,@�+=>9)Z
A�=��,F�,=�,>t���;+?+,+�����


7uvuw12QUQP1MXVMc	00OV0O2n1UP

w2RcVnPT

x+�?��+,CZ�A;;<�;<�D�+=


>A����D�����>*�+��'<=��K��JH�;<�
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens 

 

1.1 Produktidentifikator 
Produktname : Klübergrease WT 

 
Artikel-Nr.  : 020385 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Schmierfett 
 

Empfohlene Einschränkun-
gen der Anwendung 
 

: Nur für gewerbliche Anwender. 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Firma : Klüber Lubrication München 

Geisenhausenerstr. 7 
81379 München 
Deutschland 
Tel: +49 (0) 89 7876 0 
Fax: +49 (0) 89 7876 333 
info@klueber.com 
 
 

E-Mailadresse der für SDB 
verantwortlichen Person 

: mcm@klueber.com 
Material Compliance Management 
 
 

Nationaler Kontakt : Klüber Lubrication Deutschland 
Geisenhausenerstraße 7 
81379 München 
Deutschland 
Tel.: +49 89 7876 0 
Fax:  +49 89 7876 565 
customer.service.de@klueber.com 
www.klueber.com 
 
 

   

1.4 Notrufnummer 
Notrufnummer : +49 89 7876 700 (24 hrs) 
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ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 

 

Zusätzliche Kennzeichnung 
EUH210 
 

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 
Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hö-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 

 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
 

 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 
Chemische Charakterisie-
rung 
 

: Synthetisches Kohlenwasserstoff-Öl 
Mineralöl. 
Lithium-Spezialseife 
 

Inhaltsstoffe 
Chemische Bezeich-
nung 

CAS-Nr. 
EG-Nr. 
 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnum-
mer 

Einstufung Spezifische 
Konzentrations-

grenzwerte 
M-Faktor 

Anmerkungen 
Schätzwert Aku-

ter Toxizität 

Konzentration 
(% w/w) 

Dilithiumazelat 38900-29-7 Acute Tox.4; H302  >= 1 - < 10 
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254-184-4 
 
01-2120119814-57-
XXXX 
01-2120119814-57-
XXXX 
01-2120119814-57-
XXXX 
01-2120119814-57-
XXXX 
 

 
 
 
 

Molybdän, 
Bis(dibutylcarbamodit
hioato)di-μ-
oxodioxodi-, sulfuriert 

68412-26-0 
270-180-5 
 
01-2120764792-44-
XXXX 
 

Aquatic Chronic4; 
H413 

 
 
 
 
 

>= 1 - < 2,5 

Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :  
Rückstandsöle (Erd-
öl), mit Wasserstoff 
behandelte 

64742-57-0 
265-160-8 
 
649-470-00-4 
01-2119489287-22-
XXXX 
 

Nicht klassifiziert 
 

 
 
Anmerkung L 
 
 

>= 30 - < 50 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Nach Einatmen 
 

:  Opfer an die frische Luft bringen. Bei Anhalten der Anzei-
chen/Symptome, ärztliche Betreuung hinzuziehen. 
Betroffenen warm und ruhig lagern. 
Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche 
Beatmung einleiten. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Verunreinigte Kleidung ausziehen. Bei Auftreten einer Rei-
zung , ärztliche Betreuung aufsuchen. 
Mit Wasser und Seife abwaschen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Sofort mindestens 10 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch 
unter den Augenlidern. 
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Betroffenen an die frische Luft bringen. 
Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome : Keine Information verfügbar. 
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Risiken : Keine bekannt. 

 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Behandlung 
 

: Keine Information verfügbar. 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel 
 

:  Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trocken-
löschmittel oder Kohlendioxid verwenden. 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Wasservollstrahl 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Gefährliche Verbrennungs-
produkte 
 

:  Kohlenstoffoxide 
Schwefeloxide 
Metalloxide 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Das Ein-
atmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden 
verursachen.  
 

Weitere Information 
 

:  Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. 
 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 
 

:  Personen in Sicherheit bringen. 
Bei Überschreitung der arbeitsplatzbezogenen Grenzwerte 
und/oder bei Freisetzung (Staub) ist der angegebene Atem-
schutz zu verwenden. 
Dampf/ Aerosol nicht einatmen. 
Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Was-
serläufe möglichst verhindern. 
Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht einge-
dämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benach-
richtigt werden. 
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6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren 
 

:  Schnell aufkehren oder aufsaugen. 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter ge-
ben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Hinweise zum sicheren Um-
gang 
 

: Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. 
Hände und Gesicht vor Pausen und sofort nach Handhabung 
des Produktes waschen. 
 

Hygienemaßnahmen 
 

:  Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Haut-
stellen gründlich waschen.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Anforderungen an Lager-
räume und Behälter 
 

:  Im Originalbehälter lagern. Behälter verschlossen halten, 
wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Kühl und trocken, an einem 
gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter sorgfältig 
verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu 
verhindern. In Übereinstimmung mit den besonderen nationa-
len gesetzlichen Vorschriften lagern. In korrekt beschrifteten 
Behältern aufbewahren.  
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  11, Brennbare Feststoffe  
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 
Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Spezifische Anweisungen sind nicht erforderlich. 
 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzaus-
rüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 
Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 

Exposition) 
Zu überwachende Para-
meter 

Grundlage 

Rückstandsöle 
(Erdöl), mit Was-
serstoff behandelte 

64742-57-0 AGW (Dampf 
und Aerosole) 

5 mg/m3 DE TRGS 
900 
(2018-06-07) 
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 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 4;(II) 
 Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung 

des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006: 
Stoffname Anwendungs-

bereich 
Expositionswe-
ge 

Mögliche Gesund-
heitsschäden 

Wert 

Rückstandsöle (Erd-
öl), mit Wasserstoff 
behandelte 

Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

2,7 mg/m3 

 Arbeitnehmer Einatmung Akut - systemische 
Effekte 

5,6 mg/m3 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

1 mg/kg 

Dilithiumazelat Arbeitnehmer Haut Langzeit - systemi-
sche Effekte 

13,5 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Arbeitnehmer Haut Langzeit - lokale 
Effekte 

0,172 mg/cm2 

Molybdän, 
Bis(dibutylcarbamodit
hioato)di-μ-
oxodioxodi-, sulfuriert 

Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

14 mg/kg 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

49,3 mg/m3 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 
Stoffname Umweltkompartiment Wert 
Dilithiumazelat Süßwasser   0,023 mg/l 
 Meerwasser 0,002 mg/l 
Molybdän, 
Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-
oxodioxodi-, sulfuriert 

Süßwasser   0,1 mg/l 

 Meerwasser 0,01 mg/l 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 
kein(e,er) 

Persönliche Schutzausrüstung 
Augenschutz :  Schutzbrille mit Seitenschutz 

 
Handschutz 

Material : Nitrilkautschuk 
Durchbruchzeit : > 10 min 
Schutzindex : Klasse 1 

 
 

Anmerkungen 
 

: Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe benut-
zen. Die Durchdringungszeit ist unter anderem abhängig von 
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Material, Dichte und Ausführung des Handschuhs und muss 
daher im Einzelfall ermittelt werden.  
Die ausgewählten Schutzhandschuhe müssen die Spezifika-
tionen der EG-Richtlinie 2016/425 und die davon abgeleitete 
Norm EN 374 erfüllen.  
 

Haut- und Körperschutz :  Körperschutz gemäß dessen Typ, gemäß Konzentration und 
Menge der gefährlichen Stoffe und gemäß jeweiligem Ar-
beitsplatz auswählen. 
 

Atemschutz : Nicht erforderlich; außer bei Aerosolbildung. 
 

Filtertyp : Filtertyp P 
 

Schutzmaßnahmen :  Die Art der Schutzausrüstung muss je nach Konzentration 
und Menge des gefährlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausge-
wählt werden. 
 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Physikalischer Zustand : Paste 

 
Farbe 
 

:  gelb 
 

Geruch 
 

:  charakteristisch 
 

Geruchsschwelle 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

 
 

Schmelz-
punkt/Schmelzbereich 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Siedepunkt/Siedebereich 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Entzündbarkeit (fest, gasför-
mig) 
 

: Brennbare Feststoffe 
 

Obere Explosionsgrenze / 
Obere Entzündbarkeitsgrenze 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Untere Explosionsgrenze / 
Untere Entzündbarkeitsgren-
ze 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Flammpunkt 
 

: Nicht anwendbar 
 

Selbstentzündungstemperatur 
 

: Keine Daten verfügbar  
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Zersetzungstemperatur 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

pH-Wert 
 

: Nicht anwendbar 
 
 

Viskosität 
Viskosität, dynamisch 

 
: Keine Daten verfügbar  

 
Viskosität, kinematisch 

 
: Nicht anwendbar  

 
Löslichkeit(en) 

Wasserlöslichkeit 
 

: unlöslich  

Löslichkeit in anderen Lö-
sungsmitteln 

 

: Keine Daten verfügbar 
 

 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Dampfdruck 
 

: < 0,001 hPa (20 °C) 
 

Relative Dichte 
 

: 0,88 (20 °C) 
Referenzsubstanz: Wasser 
Der Wert ist berechnet.  
 

Dichte 
 

: 0,88 g/cm3 
 (20 °C) 
 

Schüttdichte 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Relative Dampfdichte 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

9.2 Sonstige Angaben 
Explosive Stoffe/Gemische : Nicht explosiv 

 
Oxidierende Eigenschaften 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Selbstentzündung : Keine Daten verfügbar  
 

Verdampfungsgeschwindig-
keit 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

Sublimationspunkt 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 
Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. 
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10.2 Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsge-
mäßem Umgang. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Keine besonders zu erwähnenden Bedingungen. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 
Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Keine besonders zu erwähnenden Stoffe. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität 

Produkt: 
Akute orale Toxizität 
 

:  Schätzwert Akuter Toxizität: > 2.000 mg/kg  
Methode: Rechenmethode 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  Anmerkungen: Keine Informationen verfügbar. 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  Anmerkungen: Keine Informationen verfügbar. 
 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 300 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 420 
GLP: ja 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 2.000 mg/kg 
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute 
dermale Toxizität 
 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 420 
GLP: ja 
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute 
orale Toxizität 
 

Akute inhalative Toxizität :  LC50 (Ratte): > 34,4 mg/l  
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 Expositionszeit: 4 h 
Testatmosphäre: Staub/Nebel 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 10.000 mg/kg 
 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 
Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 
Anmerkungen : Keine Informationen verfügbar. 

 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Bewertung : Keine Hautreizung 
Ergebnis : Keine Hautreizung 

 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Bewertung : Keine Hautreizung 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 439 
Ergebnis : Keine Hautreizung 
GLP : ja 

 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 
Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Keine Hautreizung 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 404 
Ergebnis : Keine Hautreizung 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 
Anmerkungen : Keine Informationen verfügbar. 

 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Keine Augenreizung 
Ergebnis : Keine Augenreizung 

 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
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Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Keine Augenreizung 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis : Keine Augenreizung 
GLP : ja 

 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 
Spezies : Kaninchen 
Bewertung : Keine Augenreizung 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis : Keine Augenreizung 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 
Anmerkungen : Keine Informationen verfügbar. 

 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Bewertung : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 
Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 

 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Spezies : Maus 
Bewertung : Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren. 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 429 
Ergebnis : Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren. 
GLP 
 

: ja 

 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 
Spezies : Meerschweinchen 
Bewertung : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 406 
Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 

 
Bewertung : Verursacht keine Atemwegssensibilisierung. 
Ergebnis : Verursacht keine Atemwegssensibilisierung. 

 

Keimzell-Mutagenität 

Produkt: 
Gentoxizität in vitro 
 

: Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Gentoxizität in vivo 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
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Inhaltsstoffe: 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Keimzell-Mutagenität- Be-
wertung 
 

:  Tests mit Bakterien- oder Säugetierzellkulturen ergaben kei-
nen Hinweis auf mutagene Wirkung. 
 

Karzinogenität 

Produkt: 
Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 

 

Inhaltsstoffe: 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 
Karzinogenität - Bewertung 
 

:  Nicht als krebserzeugendes Produkt für den Menschen ein-
stufbar. 
 

Reproduktionstoxizität 

Produkt: 
Wirkung auf die Fruchtbarkeit 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Effekte auf die Fötusentwick-
lung 
 

: Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Reproduktionstoxizität - Be-
wertung 
 

:  - Fertilität - 

Keine Reproduktionstoxizität 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Bewertung : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, 

einmalige Exposition, eingestuft. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Bewertung : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, 

wiederholte Exposition, eingestuft. 
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Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Produkt: 
Anmerkungen : Keine Informationen verfügbar. 

 

Aspirationstoxizität 

Produkt: 
Keine Informationen verfügbar. 

 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizität 

 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizität 

 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 
Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizität 

 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 
Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-

mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

Weitere Information 

Produkt: 
Anmerkungen : Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den 

Bestandteilen und der Toxizität ähnlicher Produkte stammen. 
 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Produkt: 
Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
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bellosen Wassertieren 
 
Toxizität gegenüber Al-
gen/Wasserpflanzen 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Toxizität bei Mikroorganis-
men 
 

:   
Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): > 100 
mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: semistatischer Test 
 

Toxizität gegenüber Al-
gen/Wasserpflanzen 
 

:  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum cap-
ricornutum)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: statischer Test 
 

Beurteilung Ökotoxizität 
Chronische aquatische Toxi-
zität 
 

:  Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger 
Wirkung. 
 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 
Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Art des Testes: statischer Test 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 10.000 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Art des Testes: Immobilisierung 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 
Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Physikalisch-chemische Be-
seitigung 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
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Inhaltsstoffe: 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar. 
Biologischer Abbau:  0 % 
Expositionszeit: 28 d 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 301 
GLP: ja 
 

Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte: 
Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: 
Bioakkumulation 
 

:  Anmerkungen: Diese Mischung enthält keine Substanzen, die 
persistent, bioakkumulierbar und toxisch sind (PBT). 
Diese Mischung enthält keine Substanzen, die sehr persistent 
und sehr bioakkumulierbar sind (vPvB). 
 

Inhaltsstoffe: 

Dilithiumazelat: 
Bioakkumulation 
 

:  Biokonzentrationsfaktor (BCF): 3,0 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: -3,56 
 

Molybdän, Bis(dibutylcarbamodithioato)di-μ-oxodioxodi-, sulfuriert: 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: 6,24 - 7,28 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Produkt: 
Mobilität 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 
 

: Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 
Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
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12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 
Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-

mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 
Sonstige ökologische Hin-
weise 
 

:  Angaben zur Ökologie liegen nicht vor. 
 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Produkt :  Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasser-

läufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. 
 

   Die Abfallschlüsselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund 
des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt werden. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind wie das unge-
brauchte Produkt zu entsorgen. 
Abfall oder verbrauchte Behälter gemäss örtlichen Vorschrif-
ten entsorgen. 
 

   Die folgenden Abfallschlüsselnummern sind nur als Empfeh-
lung gedacht: 
 

Abfallschlüssel-Nr. :  gebrauchtes Produkt, nicht gebrauchtes Produkt 
12 01 12*, gebrauchte Wachse und Fette 
 

   ungereinigte Verpackung 
15 01 10, Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe 
enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
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IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Fracht) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Passagier) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Nicht anwendbar 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
Anmerkungen :  Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 

 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten für den Stoff oder das Gemisch 
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REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährli-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kom-
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 
59). 
 (EU SVHC) 
 

: Dieses Produkt enthält keine beson-
ders besorgniserregenden Stoffe 
(REACH-Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006, Artikel 57). 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 (EU. REACH-Annex XIV) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum 
Abbau der Ozonschicht führen 
 (EC 1005/2009) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische 
Schadstoffe (Neufassung) 
 (EU POP) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Par-
laments und des Rates über die Aus- und Einfuhr ge-
fährlicher Chemikalien 
 (EU PIC) 
 

: Nicht anwendbar 

 
Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Beherr-
schung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefähr-
lichen Stoffen. 

:  
 

Nicht anwendbar 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend 

Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

TA Luft :  Gesamtstaub: 
Sonstige: 13,32 % 
 

   Staubförmige anorganische Stoffe: 
Nicht anwendbar 

   Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: 
Nicht anwendbar 

   Organische Stoffe: 
Anteil Klasse 1: < 0,01 % 
Sonstige: 86,68 % 
 

   Krebserzeugende Stoffe: 
Nicht anwendbar 

   Erbgutverändernd: 
Nicht anwendbar 

   Reproduktionstoxisch: 
Nicht anwendbar 
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Flüchtige organische Verbin-
dungen 
 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) 
Nicht anwendbar 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine Informationen verfügbar. 
 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 
H302 : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H413 : Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger 

Wirkung. 

Volltext anderer Abkürzungen 
 
 
 

Anmerkung L : Die harmonisierte Einstufung als karzinogen wird vorgenom-
men, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass der 
Stoff weniger als 3 % Dimethylsulfoxid-Extrakt, gemessen 
nach dem Verfahren IP 346 („Bestimmung der polyzyklischen 
Aromate in nicht verwendeten Schmierölen und asphaltenfrei-
en Erdölfraktionen - Dimethylsulfoxid-Extraktion- Brechungs-
index-Methode“, Institute of Petroleum, London), enthält; in 
diesem Fall ist auch für diese Gefahrenklasse eine Einstufung 
nach Titel II dieser Verordnung vorzunehmen. 

DE TRGS 900 : Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - 
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für 
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbe-
hörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden 
mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - 
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % 
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; 
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; 
IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefähr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen 
Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und 
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Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; 
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine 
(schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - 
Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments 
und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; 
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen 
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
geln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-
einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 
Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt nur für original verpackte und bezeichnete Ware. Die enthalte-
nen Informationen dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt 
oder verändert werden. Jegliche Weiterleitung dieses Dokuments ist nur in dem gesetzlich gefor-
derten Ausmaß gestattet. Eine darüberhinausgehende, insbesondere öffentliche, Verbreitung un-
serer Sicherheitsdatenblätter (z.B. als Download im Internet) ist ohne unsere ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung nicht gestattet. Wir stellen unseren Kunden entsprechend den gesetzli-
chen Regelungen geänderte Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung 
des Kunden, Sicherheitsdatenblätter und eventuelle Änderungen daran gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben an seine eigenen Kunden, Mitarbeiter und sonstige Verwender des Produktes weiter-
zugeben. Für die Aktualität der Sicherheitsdatenblätter, die Verwender von Dritten erhalten, 
übernehmen wir keine Gewähr. Alle Informationen und Anweisungen in diesem Sicherheitsda-
tenblatt wurden nach bestem Wissen erstellt und basieren auf dem Stand der Technik am Tage 
der Herausgabe. Die gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen beschreiben; sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften oder Ga-
rantie der Eignung des Produktes für den Einzelfall dar und begründen kein vertragliches Rechts-
verhältnis. Das Vorhandensein eines Sicherheitsdatenblatts für einen bestimmten Rechtsraum 
bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Einfuhr oder die Verwendung innerhalb dieses Rechtsrau-
mes gesetzlich zulässig ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebskon-
takt oder den autorisierten Handelspartner. 
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ABSCHNITT 1. Bezeichnung des 
Stoffes bzw. des Gemischs und 

Firmenbezeichnung 

1.1 Bezeichnung des Stoffes  
Materialname: MIDEL 7131. 
EU REACH-Nr.: 01-2120104110-86-XXXX. 
 
1.2 Identifizierte Verwendungen des Stoffes oder der Zubereitung und 
Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Verwendung des Produkts: Dielektrische Isolierflüssigkeit. 
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine. 
 
1.3 Angaben zum Hersteller des Stoffes bzw. des Gemischs 
Hersteller: M&I Materials Ltd., Hibernia Way, Trafford Park, Manchester, M32 0ZD, GB. 
Tel.: +44 (0)161 864 5411. 
E-Mail: mideltech@mimaterials.com 
Angaben zum Alleinvertreter (OR) des Stoffes oder Gemisches: Knoell NL B.V., 
Agro Business Park 75-83 | 6708 PV Wageningen, Netherlands. 
E-Mail OR-SDS@knoell.com 
 
1.4 Emergency telephone 
Notrufnummer: +44 (0)161 864 5439; +31 317 466 805. 
Öffnungszeiten: 24/7. 
 
1.5  Sonstige Kommentare 
Nationaler Giftinformationsdienst: Kontaktangaben. 
 

Land Organisation/Unternehmen Adresse Notrufnummer 
Deutschland Klinisches Toxikologie- und 

Giftinformationszentrum Berlin 
Institute of 
Toxicology 
Oranienburger Str 
285 Berlin 13437 

+49 30 192 40 

  

ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren  Dieses Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft und dieses Dokument wurde zu 
Informationszwecken gemäß der Verordnung 1907/EG/2006, Anhang II, geändert durch 
die VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION und den OSHA-Richtlinien zur 
Gefahrenkommunikation erstellt. 
2.1 Einstufung des Stoffes oder des Gemischs 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Nicht eingestuft. 
 
2.2 Kennzeichnungselemente 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Kein Symbol oder Signalwort. 
 
2.3 Sonstige Gefahren 
Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Bestandteile in Konzentrationen von 0,1 % 
oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr 
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 

ABSCHNITT 3. 
Zusammensetzung/Angaben zu 

Bestandteilen  

3.1 Stoff 
Nicht zutreffend. 
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3.2 Gemisch 
Beschreibung: Fettsäuren, C5-10 (linear und verzweigtkettig), gemischte Ester mit 
Pentaerythritol. 
Zusammensetzung: 

Bestandteil CAS-Nummer  
EC-Nummer 

EU REACH-Nummer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Fettsäuretetraester 68424-31-7 
270-291-9 

01-2120104110-86-XXXX 

Keine >99.5% 

Leistungssteigernde 
Additive 

Proprietär Keine <0.5% 

 
Alle Bestandteile sind im TSCA-Bestandsverzeichnis aufgelistet. Die in diesem Produkt 
verwendeten Additive sind ein Handelsgeheimnis, führen jedoch zu keiner Einstufung 
des Stoffes als gefährlich. 

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise: Halten Sie den Behälter, das Etikett oder das 
Sicherheitsdatenblatt des Produkts bereit, wenn Sie die Notrufnummer oder einen Arzt 
anrufen. 
Einatmen: Aufgrund des geringen Dampfdrucks des Stoffes nicht zu erwarten. 
Haut: Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Reizungen einen Arzt aufsuchen. 
Augen: Mit reichlich Wasser ausspülen. Bei Reizungen einen Arzt aufsuchen. 
Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen; einen Arzt aufsuchen. 
 
4.2 Wichtigste akute und verzögert eintretende Symptome und Wirkungen 
Keine Nebenwirkungen zu erwarten. 
 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine besondere Behandlung erforderlich. Symptomatisch behandeln. Kein Erbrechen 
herbeiführen. 

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Trockenpulver, ABF-Schaum oder 
Wassernebel. 
Ungeeignete Löschmittel: Verwenden Sie keine Wasserstrahlen. 
 
5.2 Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Gemisch selbst, seine 
Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase 
Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung: Keine. 
 
5.3 Empfehlungen zur Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüstung für Brandbekämpfer: Vollständige Schutzkleidung 
und ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
Weitere Informationen: Zur Kühlung geschlossener, dem Feuer ausgesetzter Behälter 
Wassersprühstrahl einsetzen. 
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ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei 
unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und 
Maßnahmen im Notfall 
Persönliche Schutzmaßnahmen: Siehe die in den Abschnitten 7 und 8 aufgeführten 
Schutzmaßnahmen. 
Verschüttetes Produkt stellt eine Rutschgefahr dar. Kontakt mit Augen und Haut 
vermeiden. 
 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
Umweltschutzmaßnahmen: Keine Seen, fließende Gewässer, Teiche, Grundwasser 
oder Böden verunreinigen. Nicht in den Ausguss entleeren. Werden große Mengen des 
Stoffes verschüttet, das Produkt so weit wie möglich eindämmen und gemäß den 
örtlichen Vorschriften entsorgen. 
 
6.3 Verfahren und Material zur Eindämmung und Reinigung 
Reinigungsverfahren: Verschüttetes Material mit nicht brennbarem absorbierendem 
Material (z. B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) aufnehmen und in einen Behälter zur 
Entsorgung gemäß örtlichen / nationalen Vorschriften geben (siehe Abschnitt 13). 
Verunreinigte Oberfläche gründlich reinigen. Mit Reinigungsmitteln reinigen. 
Lösungsmittel vermeiden. Kontaminiertes Wasser auffangen und entsorgen. 
 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
Siehe die in den Abschnitten 7 und 8 aufgeführten Schutzmaßnahmen. 

ABSCHNITT 7. Handhabung und 
Lagerung 

7.1 Hinweise zur sicheren Handhabung 
Hinweise zum sicheren Umgang: Kontakt mit Augen und längeren Hautkontakt 
vermeiden. 
Siehe die in Abschnitt 8 aufgeführte persönliche Schutzausrüstung. 
 
7.2 Spezifische Anforderungen zur sicheren Lagerung unter 
Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Behälter dicht verschlossen an einem 
trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von 
Kindern aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
 
7.3 Spezifische Endnutzungen 
Möglichst wenig der Luft aussetzen. Geöffnete Behälter müssen ordnungsgemäß 
wiederversiegelt werden. 
Für den richtigen und sicheren Gebrauch dieses Produkts ist das Etikett zu lesen. 

ABSCHNITT 8. Expositionsgrenzwerte/ 
Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Kontrollparameter 
Arbeitsplatzgrenzwerte:  

Bestandteil CAS-Nr. Werttyp (Art 
der 

Exposition) 

Zu 
überwachende 

Parameter 

Grundlage 

Fettsäuretetraester 68424-31-7 TWA 8 ppm  
50 mg/m3 

M&I 
Materials 
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Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte: Nicht anwendbar. 
Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL): Nicht anwendbar. 
Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC): Nicht anwendbar. 
 
8.2 Expositionsgrenzwerte 
Technische Maßnahmen: Der Umfang dieser Schutzmaßnahmen hängt von den 
tatsächlichen Risiken bei der Verwendung ab. 
Persönliche Schutzausrüstung: 

 
Atemschutz: Bei normalem Gebrauch nicht erforderlich. 
Hautschutz: Overall tragen. 
Handschutz: Hände nach dem Gebrauch waschen. Für längeren oder wiederholten 
Hautkontakt werden Handschuhe empfohlen. 
Empfohlener Handschutz: 
Material: Nitrilkautschuk. 
Durchlässigkeitsrate: > 480 min. 
Handschuhdicke: 0,5 mm. 
Bemerkungen: Die Handschuhe sollten entsorgt und ersetzt werden, wenn es 
Anzeichen für eine Zersetzung oder einen chemischen Durchbruch gibt. 
Augenschutz: Wenn Spritzer auftreten könnten, eine Schutzbrille tragen. 
Augenschutz verwenden, der nach entsprechenden staatlichen Normen wie NIOSH 
(USA) oder EN 166 (EU) geprüft und zugelassen ist. Für den Notfall sollten 
Augenspülungen vorhanden sein. 

ABSCHNITT 9. Physikalische und 
chemische Eigenschaften 

9.1 Informationen zu physikalischen und chemischen Haupteigenschaften 
Aussehen: Blass bernsteinfarbene Flüssigkeit. 
Geruch: Leicht süßlich. 
pH: Nicht zutreffend. 
Gefrierpunkt: -56°C. 
Siedebeginn/Siedebereich: >300°C. 
Flammpunkt: 260°C (geschlossener Tiegel). 
Entflammbarkeit (Feststoff, Gas): Nicht entflammbar. 
Oberer/unterer Brennpunkt oder Explosionsgrenzen: Keine Angaben verfügbar. 
Dampfdruck: <0,001Pa bei 20°C. 
Dampfdichte: Nicht zutreffend. 
Relative Dichte: 0,97 bei 20°C. 
Wasserlöslichkeit: <1mg/l. 
Löslichkeit: Nicht zutreffend. 
Verteilungskoeffizient: log Pow: >10. 
Selbstentzündungstemperatur: Keine Selbstentzündung zu erwarten. 
Zersetzungstemperatur: Keine Angaben verfügbar. 
Kinematische Viskosität: 29mm2/s bei 40°C. 
Explosive Eigenschaften: Nicht explosiv. 
Oxidierende Eigenschaften: Nicht oxidierend. 
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9.2 Sonstige Angaben  
Oberflächenspannung: Keine Daten verfügbar. 
Partikelgröße: Keine Daten verfügbar. 

ABSCHNITT 10. Stabilität und 
Reaktivität 

10.1 Reaktivität 
Stabil unter normalen Gebrauchsbedingungen. 
 
10.2 Chemische Stabilität  
Stabil unter normalen Gebrauchsbedingungen. 
 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine Angaben verfügbar. 
 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Temperaturen >250°C. 
 
10.5 Zu vermeidende Stoffe 
Starke Oxidationsmittel. 
 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Keine. 

ABSCHNITT 11. Toxikologische 
Angaben 

11.1  Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Wahrscheinliche Expositionswege: Die Haut und Augen sind die wahrscheinlichsten 
Expositionswege. Versehentliches Verschlucken ist möglich. Einatmen ist nicht als 
wesentlicher Expositionsweg anzusehen. 
Produkt:  
Akute orale Toxizität: Geringe Toxizität: LD50 (Ratte, weiblich): >2000mg/kg, OECD 
401. 
Akute dermale Toxizität: Geringe Toxizität zu erwarten: LD50 (Ratte, weiblich): 
>2000mg/kg, OECD 402. 
Akute Toxizität bei Einatmen: Aufgrund der geringen Flüchtigkeit ist ein Einatmen 
unwahrscheinlich. LD50 (Ratte, weiblich): > 5,1 mg/l Luft. 
Hautätzende Wirkung/Reizung: Nicht hautreizend, (Kaninchen), OECD 404. 
Augenkorrosion/Reizung: Keine Augenreizung, (Kaninchen), OECD 405. 
Reizung oder Sensibilisierung der Haut: Nicht hautsensibilisierend, 
(Meerschweinchen), OECD 406. 
Aspirationsgefahr: Nicht als Aspirationsgefahr anzusehen. 
Krebserzeugende/erbgutverändernde Wirkung: Nicht als erbgutverändernd oder 
karzinogen anzusehen. Dieses Produkt wird gemäß IARC, ACGIH, NTP oder OSHA 
nicht als karzinogen angesehen. 

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene 
Angaben 

Bei ordnungsgemäßem Gebrauch und Entsorgung ist keine Umweltbelastung zu 
erwarten. Ökotoxikologische Wirkungen basieren auf der Kenntnis ähnlicher Stoffe. 
 
12.1  Toxizität 
Produkt: Stoffe dieser Art stellen keine Gefahr für Wasserorganismen dar. 
Toxizität für Fische: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) LC50(96 h), OECD 
203: geringe akute Toxizität, voraussichtlich > 1000 mg/L. 
Toxizität für wirbellose Wassertiere: Daphnia magna (Wasserfloh) EC50: (48 h) 
> 1000 mg/L. 
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Toxizität für Wasserpflanzen: Desmodesmus subspicatus (Grünalge) EL50 > 100 
mg/L. 
 
12.2  Persistenz und Abbaubarkeit 
Produkt: Leicht biologisch abbaubar. 
 
12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Kein Bioakkumulationspotenzial. 
 
12.4 Mobilität im Boden 
Produkt besitzt geringe Mobilität im Boden. 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Dieses Produkt entspricht nicht den Toxizitätskriterien, dies muss ausführlicher geprüft 
werden. Es wird nicht als PBT- oder vPvB-Stoff angesehen. 
 
12.6      Endokrinschädigende Eigenschaften 
Der Stoff/das Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß Artikel 57 Buchstabe f der 
REACH-Verordnung oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission 
oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Konzentrationen von 0,1 % 
oder höher als endokrinschädigend gelten. 
 
12.7 Andere schädliche Wirkungen 
Keine anderen schädlichen Wirkungen zu erwarten. 

ABSCHNITT 13. Hinweise zur 
Entsorgung 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 
Produkt: Keine Seen, fließende Gewässer, Teiche, Grundwasser oder Böden 
verunreinigen. Nicht in den Ausguss entleeren. 
Produkt und Verpackung müssen gemäß lokalen und nationalen Vorschriften entsorgt 
werden.  
Kann verbrannt werden.  
Nicht verbrauchtes Produkt kann zur Rückgewinnung zurückgegeben werden. 
Verunreinigte Verpackung: Restlichen Inhalt ausleeren. Behälter dreifach ausspülen. 
Leere Behälter sind zur Wiederverwertung oder Entsorgung einer zugelassenen 
Abfallentsorgungsstelle zuzuführen. 
Abfallcode: Ungereinigte Verpackungen, Code 15-01-02: Leere Verpackungen, die 
mit Rückständen nicht gefährlicher Stoffe verunreinigt sind. 

14. Angaben zum Transport Nicht als gefährlich eingestuft gemäß Vorschriften für den Luft- (ICAO/IATA), See- 
(IMDG), Straßen- (ADR) oder Schienenverkehr (RID). 
 
14.1 UN-Nummer 
Nicht relevant. 
 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung. 
Nicht relevant. 
 
14.3 Transportgefahrenklasse 
Nicht relevant. 
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14.4 Verpackungsgruppe 
Nicht relevant. 
 
14.5 Umweltgefährdung 
Nicht relevant. 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Nicht relevant. 

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
REACH-Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der 
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang 
XVII): Nicht anwendbar. 
REACH-Verzeichnis der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders 
besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59): Nicht anwendbar. 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht 
führen: Nicht anwendbar. 
Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe 
(Neufassung): Nicht anwendbar. 
REACH-Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV): Nicht 
anwendbar. 
Ausfuhr und Einfuhr (GB) von gefährlichen Chemikalien – Verordnung über die 
vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC): Nicht anwendbar. 
 
Alle Bestandteile werden im TSCA Inventory (TSCA-Bestandsverzeichnis) aufgeführt. 
 
Dieses Produkt ist als allgemein wassergefährdend (awg) bewertet, gemäß der 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), April 
2017. 
 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für diesen Stoff wurde eine chemische Sicherheitsbeurteilung durchgeführt. 

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben Erstellt gemäß der Verordnung 1907/EG/2006, Anhang II, geändert durch die 
VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION und den OSHA-Richtlinien zur 
Gefahrenkommunikation. 
 
16.1 Änderungen seit der letzten Ausgabe:  
Vollständige Überarbeitung aufgrund aktualisierter Vorschriften. 
 
16.2 Abkürzungen und Akronyme 
TWA: Grenzwert – acht Stunden 
ADN: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf Binnenwasserstraßen; ADR: Europäisches Übereinkommen über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC: Australisches 
Verzeichnis der Industriechemikalien; ASTM: Amerikanische Gesellschaft für 
Materialprüfung; bw: Körpergewicht; CLP: Verordnung über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008; CMR: 
Karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch; DIN: Norm des Deutschen Instituts für 
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Normung; DSL: Domestic Substances List (Kanada); ECHA: Europäische 
Chemikalienagentur; EC-Nummer: Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx: 
Konzentration in Verbindung mit einer x%igen Reaktion; ELx: Belastungsrate in 
Verbindung mit einer x%igen Reaktion; EmS: Notfallplan; ENCS: Existierende und neue 
chemische Substanzen (Japan); ErCx: Konzentration in Verbindung mit einer x%igen 
Reaktion auf die Wachstumsrate; GHS: Global harmonisiertes System; GLP: Gute 
Laborpraxis; IARC: Internationale Krebsforschungsagentur; IATA: Internationale 
Luftverkehrs-Vereinigung; IBC: Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung 
von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut mit den für den 
Code relevanten Normen und Richtlinien. 
 
16.3 Wichtige Literaturhinweise und Datenquellen 
Unternehmensdaten. 
 
16.4 Einstufung und Verfahren zur Ableitung der Einstufung 
Weitere Informationen zur Einstufung des Gemisches: Nicht eingestuft. 
Verfahren zur Einstufung: Auf der Grundlage von Produktdaten oder -bewertung. 

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben sind nach unserem besten Wissen und Informationsstand bei Drucklegung 
korrekt. Das Sicherheitsdatenblatt soll das Produkt nur in Bezug auf die Arbeitsschutz- und Umweltanforderungen beschreiben und 
sollte nicht als Gewährleistung spezifischer Produktmerkmale angesehen werden. 
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EG-SICHERHEITSDATENBLATT 
 
ABSCHNITT 1 BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES 

UNTERNEHMENS 
 

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland. 
 
1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR 

Produktbezeichnung:     MOBIL SHC 629 
Produktbeschreibung:    Synthesegrundstoffe und Additive 
Produktschlüssel:      201560500540,   400008,   602946-60 
 

  
1.2. RELEVANTE IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DES STOFFES ODER DES GEMISCHES UND 
VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD 

Vorgesehene Verwendung:   Getriebeöl 
 

 
 Verwendungen, von denen abgeraten wird:  Keine, wenn nicht an anderer Stelle in diesem 

Sicherheitsdatenblatt angegeben. 
 
1.3. ANGABEN DES LIEFERANTEN DES SICHERHEITSDATENBLATTS 

Lieferant:  ExxonMobil Petroleum & Chemical BV  
POLDERDIJKWEG   
B-2030 Antwerpen 
Belgien 
 
 

 Produkttechnische Information (ESSO Deutschland 
GmbH als inländische Kontaktperson der EMPC): 

 0800 7522584 

 Telefonnummer des Lieferanten:  0800 7522584 
 Sicherheitsdatenblatt Internetadresse:  www.msds.exxonmobil.com 
 E-Mail (Kontakt für MSDS):  SDS.DE@EXXONMOBIL.COM 
 Lieferant/ Registrant:  (BE)  +32 3 790 3111 

 
 
1.4. NOTRUFNUMMER 

 24-Stunden-Notruf:  +(49)-69643580409 (CHEMTREC) 
Toxzentrum:   030-30686 790 (Giftnotruf Berlin) 

 
 
ABSCHNITT 2 MÖGLICHE GEFAHREN 
 
2.1. EINSTUFUNG DES STOFFES ODER GEMISCHES  
 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 Nicht eingestuft 
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2.2. KENNZEICHNUNGSELEMENTE 
 
Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 
 
Gefahrenhinweise 
 
Ergänzende: 
 EUH210:  Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
 
 
2.3. ANDERE GEFAHREN 
 
 
Physikalische-chemische Gefahren: 
 Keine bedeutenden Gefahren. 
 
Gesundheitsgefahren: 
 Injektion unter die Haut mit hohem Druck kann schwere Schäden verursachen.  Übermäßige Exposition kann 

zu Reizungen der Augen, Haut oder Atemwege führen. 
 
Umweltgefahren:  
 Keine bedeutenden Gefahren.Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der 

REACH-Verordnung. 
 
 
Endokrinschädigende Eigenschaften: 
 Enthält keine Substanzen mit bekannten endokrinschädigenden Eigenschaften. 
 
 
 ABSCHNITT 3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 
3.1. STOFFE  Nicht anwendbar. Das Produkt ist als Gemisch eingestuft. 
 
3.2. GEMISCHE 
 
Das Produkt ist als Gemisch eingestuft. 
 
Meldepflichtige gefährliche Stoffe, die die Einstufungskriterien und/oder eine Expositionsgrenze (OEL) erfüllen 
Name CAS# EG Nr. Registrierung# Konzentration

* 
GHS/CLP 
Einstufung 

Spezifische 
Konzentrationsg
renzwerte, M-
Faktoren und 
ATEs 

1-DECEN, 
HOMOPOLYME
R HYDRIERT 

68037-01-4 500-183-1 01-2119486452-34  30 - < 40% Asp. Tox. 1 H304 - 

REAKTIONSMA
SSE AUS 3-
METHYLPHENY
L DIPHENYL 
PHOSPHAT, 4-
METHYLPHENY

 945-730-9 01-2119511174-52  0.1 - < 1% Aquatic Acute 1 
H400 (M factor 1), 
Aquatic Chronic 3 
H412 

- 
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L DIPHENYL 
PHOSPHAT, 
BIS(3-
METHYLPHENY
L) PHENYL 
PHOSPHAT, 3-
METHYLPHENY
L 4-
METHYLPHENY
L PHENYL 
PHOSPHAT 
AND 
TRIPHENYL 
PHOSPHAT 
Naphthalin, 
Reaktionsprodukt
e mit Tetradecen 

132983-41-6 410-190-0 01-2119847896-17  10 - < 20% Aquatic Chronic 4 
H413, 
Eye Irrit. 2 H319 

Eye Irrit. 2 H319 
60.01%  C  100% 

Hinweis - jede Einstufung in Klammern ist ein GHS-Modul, das von der EU in der CLP-Verordnung (Nr. 1272/2008) nicht 
angenommen wurde und demnach in der EU oder in nicht EU-Ländern, die die CLP-Verordnung eingeführt haben, nicht anwendbar 
ist, und nur zu Informationszwecken gezeigt wird. 
   
 
Hinweis:  Siehe Abschnitt 16 im Sicherheitsdatenblatt für den vollständigen Wortlaut der Gefahrenbezeichnungen.   
 
 
 ABSCHNITT 4 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
4.1. BESCHREIBUNG DER ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 
 
INHALATION 

 Aus dem Kontaktbereich entfernen.  Helfer müssen Belastungen für sich selbst und andere vermeiden.  
Geeigneten Atemschutz tragen.  Bei Reizung der Atemwege, Schwindelgefühlen, Übelkeit oder 
Bewusstlosigkeit sofort ärztliche Hilfe herbeiziehen.  Bei Atemstillstand die Atmung durch ein Beatmungsgerät 
oder durch Mund zu Mund Beatmung unterstützen. 

 
HAUTKONTAKT 

 Kontaktstellen mit Wasser und Seife waschen.  Wenn das Produkt in oder unter die Haut oder in einen 
Körperteil injiziert wurde, sollte die Person unabhängig vom Aussehen oder der Größe der Wunde sofort von 
einem Arzt als chirurgischer Notfall begutachtet werden. Obwohl Symptome durch Injektion bei hohem Druck 
zunächst minimal oder nicht vorhanden sein können, kann die frühe chirurgische Behandlung innerhalb der 
ersten Stunden den endgültigen Umfang der Verletzung beträchtlich verringern. 

 
AUGENKONTAKT 

 Gründlich mit Wasser spülen.  Wenn Reizungen auftreten, ärztliche Hilfe herbeiziehen. 
 
EINNAHME 

 Erste Hilfe ist normalerweise nicht erforderlich.  Bei Unwohlsein medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. 
 
4.2. WICHTIGSTE AKUT UND VERZÖGERT AUFTRETENDE SYMPTOME UND AUSWIRKUNGEN 

 Lokale Nekrose, durch verzögertes Auftreten von Schmerzen und Gewebeschädigung ein paar Stunden nach 
der Injektion belegt. 

 
4.3. INDIKATION FÜR SOFORTIGE ÄRZTLICHE VERSORGUNG UND ERFORDERLICHE SPEZIELLE 
BEHANDLUNG 

 Es ist nicht notwendig und wird nicht erwartet, dass bestimmte Mittel zur speziellen und sofortigen 
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medizinischen Behandlung am Arbeitsplatz vorhanden sind. 
 

 
ABSCHNITT 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 
5.1. LÖSCHMITTEL 

Geeignete Löschmittel:  Zum Löschen Wassernebel, Schaum, Pulver- oder Kohlendioxid-Feuerlöscher 
verwenden 
 
Ungeeignete Löschmittel:  Direkter Wasserstrahl 

 
5.2. BESONDERE VOM STOFF ODER GEMISCH AUSGEHENDE GEFAHREN 

Gefährliche Verbrennungsprodukte:   Aldehyde, Produkte unvollständiger Verbrennung, Kohlenstoffoxide, 
Rauch, Dunst, Schwefeloxide 

 
5.3. HINWEISE FÜR DIE BRANDBEKÄMPFUNG 

Anleitungen zur Brandbekämpfung:  Das Gebiet evakuieren.  Abfließende Feuerlöschmaterialien oder 
deren Verdünnungen nicht in Gewässer, Abwasserkanäle oder Trinkwasserreservoire gelangen lassen.  
Feuerwehrleute müssen eine Standardschutzausrüstung verwenden, einschliesslich, Helme mit Gesichtsschutz 
und umluftunabhängige Atemschutzgeräte (SCBA).  Mit einem  Wassernebel dem Feuer ausgesetzte 
Oberflächen kühlen und Arbeiter schützen.   

 
ENTFLAMMBARKEITSEIGENSCHAFTEN  

Flammpunkt [Verfahren]:  >210°C  (410°F)  [ASTM D-92] 
Obere/Untere Flammbarkeitsgrenzen (Vol.-% in Luft ca.):  Obere Expl. Grenze: 7.0      Untere Expl. 
Grenze:  0.9   [Geschätzt] 
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden  
 

 
 ABSCHNITT 6 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 
6.1. PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN, SCHUTZAUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSMASSNAHMEN 

 
BENACHRICHTIGUNGSVERFAHREN 

Im Fall eines Austretens oder von unbeabsichtigtem Freisetzen benachrichtigen Sie die zuständigen 
Behörden gemäß aller zutreffenden Bestimmungen. 

 
SCHUTZMASSNAHMEN 

Kontakt mit dem ausgetretenen Material vermeiden.  Siehe Abschnitt 5 für Informationen zur 
Feuerabwehr.  Bei signifikanten Gefahren siehe den Abschnitt Mögliche Gefahren.  Für Ratschläge zur 
Ersten Hilfe siehe Abschnitt 4.  Für Ratschläge zu minimalen Anforderungen an die persönliche 
Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Zusätzliche Schutzmaßnahmen können abhängig von den 
spezifischen Bedingungen und/oder der Expertenbeurteilung des Ersthelfers notwendig sein. 
 
 

6.2. UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN 
Große Mengen ausgetretenen Materials:  Weit von der Flüssigkeitsaustrittsstelle entfernt eindämmen und 
später aufsaugen und entsorgen.  Eindringen in Wasserläufe, Abwasserkanäle, Keller oder geschlossene 
Bereiche verhindern. 
 

6.3. METHODEN UND MATERIALIEN FÜR EINDÄMMUNG UND REINIGUNG 
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Freisetzung zu Land:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Durch Pumpen 
oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel beseitigen. 
 
Freisetzung in Wasser:  Die Austrittsstelle abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist.  Das verschüttete 
Material sofort mit Sperren eindämmen.  Anderen Schiffsverkehr warnen.  Von der Oberfläche durch 
Abschöpfen oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel entfernen.  Vor dem Einsatz von Dispersionsmitteln 
den Rat eines Fachmanns einholen. 
 
Empfehlungen beim Austritt im Wasser oder auf dem Land beruhen auf den wahrscheinlichsten Unfallszenarien 
für diese Substanz. Geographische Bedingungen, Wind, Temperatur (und im Fall von Austritten im Wasser) 
Wellen und Strömungsrichtung und -geschwindigkeit können die zu ergreifenden Maßnahmen wesentlich 
beeinflussen.  Daher sollten örtliche Experten zu Rate gezogen werden.  Hinweis:  Örtliche Richtlinien 
können zu ergreifende Maßnahmen vorschreiben oder begrenzen. 
 

6.4. VERWEIS AUF ANDERE ABSCHNITTE 
 siehe Abschnitte 8 und 13 
 
 ABSCHNITT 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 
7.1. VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR SICHEREN HANDHABUNG 

 Kleine Austritte und Lecks verhindern, um Rutschgefahr zu vermeiden. Das Material kann statische Ladungen 
ansammeln, die einen elektrischen Funken (Zündquelle) verursachen können. Bei der Handhabung loser 
Mengen kann ein elektrischer Funken entflammbare Dämpfe von Flüssigkeiten oder Rückständen, die 
vorhanden sein können, entzünden (z.B. während Switch-Loading Vorgängen). Vorschriften und Verfahren zur 
sorgfältigen Erdung/Verbindung anwenden. Trotzdem kann Erdung/Verbindung die Gefahr einer statischen 
Aufladung nicht ausschliessen. Die örtlichen Standards als Richtlinien anwenden. Zusätzliche Hinweise sind 
enthalten im 'American Petroleum Institute 2003' (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning 
and Stray Currents) oder im 'National Fire Protection Agency 77' (Recommended Practice on Static Electricity) 
oder im 'CENELEC CLC/TR 50404' (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static 
electricity).     
 
Statischer Akkumulator:   Dieses Material ist ein statischer Akkumulator. 

 
7.2. BEDINGUNGEN ZUR SICHEREN LAGERUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON UNVERTRÄGLICHKEITEN 

Die Art der Behälter, die zur Lagerung des Materials verwendet wird, kann Auswirkungen auf die statische 
Aufladung und Ableitung (Dissipation) haben.  Nicht in offenen oder unbeschrifteten Behältern lagern.            

 
7.3. SPEZIFISCHE ENDANWENDUNGEN 

  Abschnitt 1 informiert über identifizierte Verwendungen.  Keine branchen- oder sektorspezifischen Leitlinien 
verfügbar. 
 

 
 ABSCHNITT 8 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE 

SCHUTZAUSRÜSTUNG 
 
8.1. STEUERPARAMETER 
 
EXPOSITIONSGRENZWERTE 
 
Expositionsgrenzwerte / Richtwerte (Anmerkung: Expositionsgrenzwerte sind absolut) 
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 Substanzbezeichnung  Form  Grenzwert / Norm Hinweis Quelle 
1-DECEN, HOMOPOLYMER 
HYDRIERT 

 Aerosol 
(thorakal
e 
Fraktion) 
 

 8 
Std.Mw. 

 5 mg/m3      ExxonMobil 

    
 
Expositionsgrenzwerte / Richtwerte für Stoffe, die beim Umgang mit diesem Produkt entstehen können:   
Wenn das Auftreten von Nebeln / Aerosolen möglich ist, wird Folgendes empfohlen:  
5 mg/m³ - ACGIH TLV; 10 mg/m³ - ACGIH STEL (einatembare Fraktion) 
      
  
Hinweis:  Informationen über empfohlene Überwachungsverfahren können von den zuständigen Ämtern und Instituten 
eingeholt werden: 

 Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BGIA) 
 

 
ABGELEITETE EXPOSITIONSHÖHE OHNE BEEINTRÄCHTIGUNG (DNEL, DERIVED NO EFFECT 
LEVEL)/ABGELEITETE EXPOSITIONSHÖHE MIT MINIMALER BEEINTRÄCHTIGUNG (DMEL, DERIVED MINIMAL 
EFFECT LEVEL) 
 
Arbeiter 
Substanzbezeichnung Dermal Inhalierung 
Naphthalin, Reaktionsprodukte mit 
Tetradecen 

NA 10 mg/m3 DNEL, chronisch 
Exposition, Systemisch Wirkungen 

1-DECEN, HOMOPOLYMER 
HYDRIERT 

NA NA 

 
Verbraucher 
Substanzbezeichnung Dermal Inhalierung Oral 
Naphthalin, Reaktionsprodukte mit 
Tetradecen 

NA NA 0.85 mg/kg bw/day DNEL, 
chronisch Exposition, 
Systemisch Wirkungen 

1-DECEN, HOMOPOLYMER 
HYDRIERT 

NA NA NA 

 
 
Hinweis: Die abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL, Derived No Effect Level) ist ein geschätzter 
Sicherheitswert bezüglich der Exposition, der sich von Toxizitätsdaten ableitet, die mit den speziellen Leitlinien 
innerhalb der Europäischen REACH-Verordnung übereinstimmen. Der DNEL und die Maximale 
Arbeitsplatzkonzentration (OEL) können für die gleiche Chemikalie unterschiedliche Werte haben. Die OELs können 
durch eine spezielle Firma, eine staatliche Regulierungsbehörde oder eine Sachverständigenorganisation empfohlen 
worden sein, bspw. das Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) oder die American Conference 
of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). OELs gelten als sichere Expositionsgrenzen für einen typischen 
Arbeiter am Arbeitsplatz bei einer 8-Stunden-Schicht, 40-Stundenwoche, als zeitgewichteter Mittelwert (TWA) oder 
einen 15-minütigen Kurzzeitgrenzwert (STEL). Während diese auch als Schutz für die Gesundheit gelten, leiten sich die 
OELs von einem Verfahren ab, das sich von dem für REACH unterscheidet. 
 
 
ABGESCHÄTZTE NICHT-EFFEKT-KONZENTRATION (PNEC, predicted no effect concentration) 
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Substanzbezeichnu
ng 

Wasser 
(Süßwass
er) 

Wasser 
(Meerwas
ser) 

Wasser 
(intermittierend
e Freitsetzung) 

Kläranlag
e 

Sediment Boden Oral 
(sekundäre 
Vergiftung) 

Naphthalin, 
Reaktionsprodukte 
mit Tetradecen 

NA NA NA NA NA NA NA 

1-DECEN, 
HOMOPOLYMER 
HYDRIERT 

NA NA NA NA NA NA NA 

 
 
8.2. EXPOSITIONSBEGRENZUNG 
 
TECHNISCHE SCHUTZEINRICHTUNGEN 

 
Das notwendige Schutzausmaß und die Art der technischen Maßnahmen hängen von den potentiellen 
Expositionsbedingungen ab.  Mögliche technische Maßnahmen: 

 Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen und bei ausreichender 
Lüftung. 

 
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 

  
Die Wahl der persönlichen Schutzausrüstung hängt von den potentiellen Expositionsbedingungen ab, z.B. 
Verfahren, Handhabungsart, Konzentration und Lüftung.  Die unten aufgeführten Informationen über die Wahl 
der Schutzausrüstung beim Gebrauch dieses Materials gehen von beabsichtigtem normalem Gebrauch aus.  
 
Atemschutz:   Wenn durch technische Maßnahmen die Schadstoffkonzentration in der Luft nicht auf einem 
für die Gesundheit der Arbeitskräfte hinreichenden Stand gehalten werden kann, kann ein zugelassener 
Atemschutz angebracht sein.  Soweit zutreffend, müssen Wahl, Gebrauch und Wartung des Atemschutzes 
den Vorschriften entsprechen.  Zu den für diese Substanz geeigneten Atemschutzgeräten gehören: 

 Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen und bei ausreichender 
Lüftung.   

 
Verwenden Sie bei hohen Konzentrationen in der Luft ein zugelassenes Druckschlauchgerät.  Schlauchgeräte 
mit einem Selbstretter können angebracht sein bei zu geringem Sauerstoffgehalt, wenn gefährliche 
Schadstoffkonzentrationen nicht wahrgenommen werden können, oder die Kapazität / Zulassung von 
Filtergeräten nicht ausreichend ist. 
 
Handschutz:   Spezielle Informationen über Handschuhe basieren auf der veröffentlichten Literatur und den 
Daten der Handschuhhersteller. Die Angemessenheit der Handschuhe und die Durchdringungszeiten können 
aufgrund der besonderen Anwendungsbedingungen unterschiedlich sein. Für besondere Hinweise zur Auswahl 
der Handschuhe und den Durchdringungszeiten wenden Sie sich bitte an den Handschuhhersteller. Die 
Handschuhe sollten geprüft und ersetzt werden, wenn sie Verschleiß zeigen oder beschädigt sind. Zu den für 
diese Substanz geeigneten Handschuhtypen gehören: 

 Unter gewöhnlichen Anwendungsbedingungen ist normalerweise kein Schutz erforderlich.  
 
Augenschutz:   Wenn Kontakt wahrscheinlich ist, wird eine Schutzbrille mit Seitenschutz empfohlen. 
 
Haut- und Körperschutz:    Spezielle Informationen über Kleidung beruhen auf der veröffentlichten Literatur 
und den Daten der Hersteller.  Zu den für dieses Material geeigneten Schutzkleidungen gehören: 

 Unter gewöhnlichen Anwendungsbedingungen ist normalerweise kein Hautschutz erforderlich.  In 
Übereinstimmung mit guten Arbeitshygienemaßnahmen, sollten Vorkehrungen zur Vermeidung von 
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Hautkontakt ergriffen werden. 
 
Spezifische Hygienemaßnahmen:   Immer gute persönliche Hygiene einhalten, wie das Waschen nach dem 
Umgang mit dem Material sowie vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen.  Arbeitskleidung und 
Schutzausrüstung regelmäßig reinigen, um Verunreinigungen zu entfernen.  Kontaminierte Kleidung und 
Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen. Für Ordnung und Sauberkeit sorgen. 
 

  
BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER UMWELTEXPOSITION 

 Die geltenden Umweltrichtlinien einhalten, die die Einleitung in Luft, Wasser und Boden begrenzen.  Zum 
Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu 
verhindern. 

  
 

ABSCHNITT 9 PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 
Hinweis:  Physikalisch-chemische Eigenschaften werden nur aus Gründen der Sicherheit, Gesundheit und 
Umwelt angegeben und können die Produktspezifikationen nicht vollständig repräsentieren.  Für zusätzliche 
Informationen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten. 
 
9.1. INFORMATION AUF BASIS DER PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN 
 

Aggregatzustand:    flüssig  
Farbe:   Orange 
Geruch:   charakteristisch 
Geruchsschwelle:   Keine Daten vorhanden 
Schmelzpunkt / Erstarrungspunkt:  Technisch nicht durchführbar / Keine Daten vorhanden 
Siedebeginn / und Siedebereich:    > 260°C (500°F)  [Geschätzt] 
Entflammbarkeit (Feststoff, Gas):  Technisch nicht durchführbar 
Untere und obere Explosionsgrenze: Obere Expl. Grenze: 7.0      Untere Expl. Grenze:  0.9   
[Geschätzt] 
Flammpunkt [Verfahren]:     >210°C  (410°F)  [ASTM D-92] 
Selbstentzündungstemperatur:  Keine Daten vorhanden  
Zersetzungstemperatur:   Keine Daten vorhanden 
pH-Wert:   Technisch nicht durchführbar 
Kinematische Viskosität:  150 cSt  (150 mm2/sec) bei 40°C  |  20.8 cSt  (20.8 mm2/sec) bei 100°C   
[ASTM D 445] 
Löslichkeit:  Vernachlässigbar 
Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser-Verteilungskoeffizient):   > 3.5  [Geschätzt] 
Dampfdruck:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) bei 20°C   [Geschätzt] 
Relative Dichte (bei 15 °C):    0.852   [ASTM D4052] 
Relative Dampfdichte (Luft = 1):   > 2 bei 101 kPa  [Geschätzt] 
Verdunstungsgeschwindigkeit (n-Butylacetat = 1):   Keine Daten vorhanden 
Explosionsfähigkeit:  Keine 
Oxidierende Eigenschaften:  Keine 
Partikeleigenschaften 
 Partikelgröße (Median): Nicht anwendbar 

 
9.2. SONSTIGE ANGABEN 

     
Pourpoint:      -39°C  (-38°F)  [ASTM D5950]     

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



  
 Produktbezeichnung:   MOBIL SHC 629 
 Überarbeitet am:  27  Dezember 2022 
 Revisionsnummer:  2.00 
 Seite 9 von  15    
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
9.2.1. ANGABEN ÜBER PHYSIKALISCHE GEFAHRENKLASSEN 
Keine Daten vorhanden 
 
9.2.2. SONSTIGE SICHERHEITSMERKMALE KENNGRÖßEN 
Keine Daten vorhanden 

 
 
 ABSCHNITT 10 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 
10.1. REAKTIVITÄT:  Siehe nachfolgende Unterabschnitte. 
 
10.2. CHEMISCHE STABILITÄT:  Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil. 
 
10.3. MÖGLICHKEIT GEFÄHRLICHER REAKTIONEN:  Gefährliche Polymerisation wird nicht auftreten. 
 
10.4. ZU VERMEIDENDE BEDINGUNGEN:  Übermäßige Hitze. Hochenergetische Zündquellen. 
 
10.5. UNVERTRÄGLICHE MATERIALIEN:   Starke Oxidationsmittel 
 
10.6. GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGSPRODUKTE:  Dieses Produkt zersetzt sich nicht bei Umgebungstemperaturen. 
 
 
ABSCHNITT 11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE 
 
11.1. ANGABEN ZU DEN GEFAHRENKLASSEN IM SINNE DER VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008 
 
Gefahrenklasse  Schlussfolgerung/Anmerkungen 
Inhalierung  
Akute Toxizität:  Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Reizung: Keine Daten zu den Endpunkten 
für das Material. 

Unbedeutende Gefahr bei normalen Handhabungs- bzw. 
Außentemperaturen. 

Einnahme  
Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Haut  
Akute Toxizität: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Geringfügig toxisch. Basierend auf einer Beurteilung der 
Komponenten. 

Hautätzung/Reizung: Keine Daten zu den 
Endpunkten für das Material. 

Unbedeutende Hautreizungen bei Außentemperatur. Basierend 
auf einer Beurteilung der Komponenten. 

Augen   
Schwere Augenschädigung/Reizung: Keine 
Daten zu den Endpunkten für das Material. 

Kann leichte kurzfristige Augenbeschwerden hervorrufen.
Basierend auf einer Beurteilung der Komponenten. 

Sensibilisierung   
Sensibilisierung der Atemwege: Für das 
Material sind keine Daten zu Endpunkten 
verfügbar. 

Ist nicht als Sensibilisator der Atemwege bekannt. 

Hautsensibilisierung: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als Hautsensibilisator bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Einsaugen: Daten verfügbar. Wird nicht als Aspirationsgefahr erachtet.  Basierend auf 
physikalisch-chemischen Eigenschaften des Materials. 
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Keimzell-Mutagenität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als Keimzellen-Mutagen bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Karzinogenität: Für das Material sind keine 
Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als krebsverursachend bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Reproduktive Toxizität: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Ist nicht als reproduktionstoxisch bekannt. Basierend auf einer 
Beurteilung der Komponenten. 

Laktation (Stillen): Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Säuglinge über die Muttermilch 
bekannt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT, 
specific target organ toxicity) 

 

Einmalige Exposition: Für das Material sind 
keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei einer einmaligen 
Exposition bekannt. 

Wiederholte Exposition: Für das Material 
sind keine Daten zu Endpunkten verfügbar. 

Keine schädigende Wirkung auf Organe bei längerer oder 
wiederholter Exposition bekannt. Basierend auf einer Beurteilung 
der Komponenten. 

 
 
11.2. ANGABEN ÜBER SONSTIGE GEFAHREN 
 
11.2.1 ENDOKRINSCHÄDIGENDE EIGENSCHAFTEN 
 Enthält keine Substanzen mit bekannten endokrinschädigenden Eigenschaften für die menschliche Gesundheit. 
 
11.2.2 SONSTIGE ANGABEN 
             Vom  Produkt:   
 
Wiederholte und/oder längere Belastung kann Haut- und Augenreizungen sowie Reizungen der Atemwege 
verursachen. 
Enthält: 
Ausgangsöle, synthetisch:  
Basierend auf Laborstudien mit dem gleichen Produkt oder ähnlichen Produkten werden - bei normalem Gebrauch - 
keine signifikanten Auswirkungen auf die Gesundheit erwartet. Nicht mutationsauslösend oder genotoxisch.  
Nicht sensibilisierend bei Versuchstieren und Menschen. 
 
 
ABSCHNITT 12 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE 
Die Informationen basieren auf Daten, die für das Produkt, die Bestandteile des Produktes sowie für ähnliche Produkte 
durch die Anwendung von Übertragungsgrundsätzen (Bridging Principles) zur Verfügung stehen. 
 
12.1. TOXIZITÄT    
             Produkt -- Wird nicht als schädlich für Wasserorganismen angesehen. 
             Produkt -- Wird vermutlich gegenüber Wasserorganismen keine chronische Toxizität zeigen. 
 
12.2. PERSISTENZ UND ABBAUBARKEIT  Nicht bestimmt. 
     
 
12.3. BIOAKKUMULATIVES POTENTIAL  Nicht bestimmt. 
 
12.4. MOBILITÄT IM ERDREICH  
             Grundölbestandteil -- Dieses Material hat eine geringe Löslichkeit und schwimmt. Es geht wahrscheinlich  

vom Wasser auf das Land über.  Es kann eine Verteilung auf die Sedimentschicht und Abwasserfeststoffe 
erwartet werden. 
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12.5. PERSISTENZ, BIOAKKUMULATION UND TOXIZITÄT EINER/VON SUBSTANZ(EN) 
 Das Produkt erfüllt nicht die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Anhang XIII der REACH-Verordnung. 
 
12.6. ENDOKRINSCHÄDIGENDE EIGENSCHAFTEN 
 Enthält keine Substanzen mit bekannten endokrinschädigenden Eigenschaften für die Umwelt. 
 
12.7. ANDERE SCHÄDLICHE WIRKUNGEN 
 Es werden keine Beeinträchtigungen erwartet. 
 

  
UMWELTDATEN 
  
Ökotoxizität 
 Test  Dauer  Organismenart  Testergebnisse 
Wasser- - Akute Toxizität  96 

Stunde(n) 
 Oncorhynchus 
mykiss 

 LL50 1003 mg/l: Daten für ähnliche 
Materialien. 

Wasser- - Chronische 
Toxizität 

 21 Tag(e)  Daphnia magna  NOELR 1 mg/l: Daten für ähnliche 
Materialien. 

  
 
 ABSCHNITT 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 
Empfehlungen zur Entsorgung auf Grundlage der gelieferten Substanz.  Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit 
den zum Zeitpunkt der Entsorgung zutreffenden Gesetzen und Richtlinien und den Produkteigenschaften erfolgen.  
 
13.1. ABFALLBEHANDLUNGSMETHODEN 

 Das Produkt ist zum Verbrennen in einem geschlossenen, kontrollierten Brennofen zum Brennstoffwert 
geeignet, oder zur Entsorgung durch kontrolliertes Verbrennen bei sehr hohen Temperaturen, bei denen die 
Bildung unerwünschter entzündlicher Produkte vermieden wird. Die Umwelt schützen. Entsorgung von Altöl bei 
bestimmten Annahmestellen. Den Kontakt mit der Haut auf ein Minimum beschränken. Altöl nicht mit 
Lösemitteln, Brems- oder Kühlflüssigkeiten mischen.  
   
 
Europäischer Abfallschlüssel:  13 02 06* 
 
Hinweis:  Diese Abfallschlüsselnummer wurde auf Grundlage der häufigsten Anwendungen dieser Substanz 
zugewiesen und erwähnt u.U. durch den tatsächlichen Gebrauch entstehende Schadstoffe nicht.  
Abfallerzeuger müssen den tatsächlichen Prozess beurteilen, bei dem Abfälle und Schadstoffe entstehen, um 
die zutreffenden Abfallbeseitigungscodes zuzuweisen. 
 
Dieses Produkt gilt als gefährlicher Abfall entsprechend der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien und 
unterliegt dieser Richtlinie, wenn nicht Artikel 20 dieser Richtlinie gilt. 
  
 

 Warnung für leere Behälter: Warnung für leere Behälter (soweit zutreffend): Leere Behälter können Rückstände 
enthalten und gefährlich sein.  Behälter nicht ohne genaue Anweisungen auffüllen oder säubern. Leere Fässer müssen 
völlig entleert und sicher aufbewahrt werden bis sie auf geeignete Weise wiederverwendet oder entsorgt werden 
können. Leere Behälter müssen über qualifizierte oder zugelassene Unternehmen gemäß der geltenden Bestimmungen 
recycelt, wiederverwendet oder entsorgt werden. BEHÄLTER NICHT UNTER DRUCK SETZEN, SCHNEIDEN, 
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SCHWEISSEN, HARTLÖTEN, LÖTEN, BOHREN, SCHLEIFEN ODER HITZE, FLAMMEN, FUNKEN, STATISCHER 
ELEKTRIZITÄT ODER ANDEREN ZÜNDQUELLEN AUSSETZEN.  SIE KÖNNEN EXPLODIEREN UND ZU 
VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN. 
 
 ABSCHNITT 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT
 
LANDWEG (ADR/RID):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADR/RID Bestimmungen für Strassen-
/Schienentransport. 

               
 

BINNENGEWÄSSER (ADN):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den ADNR Bestimmungen für den 
Binnenschiffstransport. 

            
 

SEEWEG (IMDG):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den Bestimmungen des IMDG-Codes für den 
Seeschiffstransport. 

          
 
SEEWEG (MARPOL-Übereinkommen 73/78 - Anhang II): 
 14.7.  Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
  Nicht eingestuft gemäß Anhang II 

 
 
LUFTWEG (IATA):   14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den IATA-DGR Bestimmungen für den Lufttransport. 

           
 
 ABSCHNITT 15 VORSCHRIFTEN 

 
RECHTLICHER STATUS UND GELTENDE GESETZE UND BESTIMMUNGEN 

 
Aufgeführt oder befreit von der Auflistung / Meldung in den folgenden chemischen Verzeichnissen. :   
AIIC, DSL, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA 
               Besondere Fälle: 

 
Verzeichnis Status 
ENCS Beschränkung bei Anwendung 

 
 
15.1. VORSCHRIFTEN ZU SICHERHEIT, GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ/SPEZIFISCHE 
RECHTSVORSCHRIFTEN FÜR DEN STOFF ODER DAS GEMISCH 

 
Geltende EU-Richtlinien und -Vorschriften:  
  
               1907/2006 [...zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe ... und Änderungen dazu] 
               1272/2008 [über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen ... und Änderungen hierzu] 
 
REACH Beschränkungen für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von 
gefährlichen Stoffen, Gemischen und Erzeugnissen (Anhang XVII): 
               Die folgenden Einträge aus Anhang XVII können für dieses Produkt berücksichtigt werden: 
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None 
 
 
Im Land geltende Gesetze und Bestimmungen: 
Für weitere Gebrauchshinweise wird auf die Unfallverhütungsvorschriften (BGV) und 
Unfallverhütungsvorschriften für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (BGR) verwiesen.  
  

Wassergefährdungsklasse (WGK):  2: deutlich wassergefährdend  (gem. AwSV - Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) 
Störfallverordnung:  Unterliegt nicht den Bestimmungen der deutschen Störfall-Verordnung.  
Weitere deutsche Bestimmungen:  Die Bestimmungen der AwSV, sowie gegebenfalls die 
Anlagenverordnung (VAwS) der Länder, sind beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu 
beachten. 
Technische Anleitung - Luft (TA-Luft):  Dieses Produkt enthält Stoffe, die Nummer 5.2.5 
unterliegen. 

 
15.2. STOFFSICHERHEITSBEURTEILUNG 
 
REACH Information:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für eine oder mehrere Substanzen, die in dem Material 
enthalten sind, durchgeführt. 
 
 
ABSCHNITT 16 SONSTIGE ANGABEN 
 
 
REFERENZEN:   Die folgenden Informationsquellen wurden bei der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes 
verwendet: Ergebnisse aus eigenen Toxikologiestudien oder vom Lieferanten, CONCAWE Produktdossiers, 
Veröffentlichungen von anderen Industrieverbänden wie dem europäischen Verband der Hersteller von 
Kohlenwasserstofflösemitteln, U.S. HPV Program Robust Summaries, EU IUCLID Data Base, U.S. NTP 
Veröffentlichungen und andere geeignete Quellen. 
 
 
Liste der Abkürzungen und Akronyme, die in diesem Sicherheitsdatenblatt möglicherweise verwendet werden 
(aber nicht notwendigerweise verwendet werden): 
Akronym Volltext 
na Nicht anwendbar 
nicht bestimmt Nicht bestimmt 
NB Nicht bestimmt 
VOC Flüchtige Organische Verbindungen 
AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals 
AIHA WEEL American Industrial Hygiene Association, Umweltgrenzwerte an Arbeitsplätzen 
ASTM ASTM International, ursprünglich American Society for Testing and Materials (ASTM) 
DSL Inländische Substanzliste (Kanada) 
EINECS Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Stoffe 
ELINCS Europäisches Verzeichnis der angemeldeten chemischen Stoffe 
ENCS Japanisches Handbuch der vorhandenen und neuen chemischen Stoffe 
IECSC Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in China 
KECI Verzeichnis existierender chemischer Substanzen in Korea 
NDSL Nicht-inländische Substanzliste (Kanada) 
NZIoC Chemikalienverzeichnis von Neuseeland 
PICCS Philippinisches Verzeichnis von Chemikalien und chemischen Stoffen 
TLV Empfohlener Grenzwert (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 

Amerikanische Konferenz der staatlich-industriellen Hygieniker) 
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TSCA Toxic Substances Control Act (TSCA Giftstoff-Kontrollgesetz, U.S.-Verzeichnis) 
UVCB Substanzen mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, Komplexe Reaktionsprodukte oder 

Biologische Materialien 
LC Letalkonzentration 
LD Letaldosis 
LL Letale Belastung 
EC Wirksame Konzentration 
EL Wirksame Belastung 
NOEC Nicht beobachtbare Testkonzentration 
NOELR Höchste Testbelastungsrate ohne beobachtete Wirkung 
 
 
ERKLÄRUNG ZU DEN H-CODES IN ABSCHNITT 3 DIESES DOKUMENTS (nur zur Information): 
Asp. Tox. 1 H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein; Stoffe/Gemische mit 
Aspirationsgefahr, Kat 1 
Eye Irrit. 2 H319: Verursacht schwere Augenschäden; Schwere Augenschäden/Reizung, Kat 
Aquatic Acute 1 H400: Sehr giftig für Wasserorganismen; Akute Umwelttoxizität, Kat 
Aquatic Chronic 3 H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung; Chronische Umwelttoxizität, Kat 3 
Aquatic Chronic 4 H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, Langzeitwirkung; Chronische Umwelttoxizität, Kat 
 
 
DIESES SICHERHEITSDATENBLATT ENTHÄLT FOLGENDE ÄNDERUNGEN: 
Zusammensetzung: Liste der Bestandteile für REACH Information wurde geändert. 
DNEL Tabelle - Verbraucher Information wurde geändert. 
DNEL Tabelle - Arbeiter Information wurde geändert. 
PNEC Tabelle Information wurde geändert. 
Abschnitt 8: Liste Expositionsgrenzen Information wurde geändert. 
Abschnitt 9 Partikelgröße (Median) Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 9: Erstarrungspunkt C (F) Information wurde gestrichen. 
Abschnitt 9: Schmelzpunkt C (F) Information wurde gestrichen. 
Abschnitt 11 EU Annex II Daten endokrine Disruptoren Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 12 EU Annex II Daten endokrine Disruptoren Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 13: Europäischer Abfallschlüssel - Gefahrenhinweis Information wurde geändert. 
Abschnitt 2 EU Annex II Daten endokrine Disruptoren Information wurde ergänzt. 
Abschnitt 9 Schmelz- und Gefrierpunkt Information wurde ergänzt. 
  
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen 
und Gewissen von ExxonMobil korrekt und zuverlässig. Bitte wenden Sie sich an ExxonMobil, um sicherzustellen, dass 
es sich um das aktuellste verfügbare Dokument von ExxonMobil handelt. Die Informationen und Empfehlungen werden 
zur Befolgung und Prüfung vonseiten des Verwenders angeboten. Es ist die Verantwortung des Anwenders, 
sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Wenn der Käufer das Produkt neu 
verpackt, liegt es in der Verantwortung des Verwenders sicherzustellen, dass dem Behälter die richtigen Gesundheits- 
und Sicherheitsinformationen sowie andere notwendige Informationen beigefügt werden. Handhabern und Anwendern 
müssen geeignete Warnungen und Hinweise zur sicheren Handhabung zur Verfügung gestellt werden. Änderungen 
dieses Dokuments sind strengstens verboten. Die Neuveröffentlichung oder Weiterleitung dieses Dokuments ist sowohl 
teilweise als auch vollständig nur in dem Ausmaß gestattet, in dem es gesetzlich erforderlich ist. Der Begriff ExxonMobil 
wird der Einfachheit halber verwendet. Dazu können alleine oder miteinander  die ExxonMobil Chemical Company, die 
ExxonMobil Corporation und alle Gesellschaften gehören, an denen sie direkt oder indirekt auf irgendeine Weise 
Beteiligungen halten. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nur zum internen Gebrauch 

 

 MHC:  0B, 0B, 0, 0, 0, 0 PPEC:   A 
 
 DGN:  2007964XDE  (547909) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Das Produkt ist für gesundheitliche Gefahren und Umweltgefahren nicht klassifiziert.  Ein Expositionsszenario wird 
nicht benötigt.  Das Sicherheitsdatenblatt übermittelt die geeigneten Risikomanagementmaßnahmen. 
 

ANHANG 
Anhang ist für dieses Material nicht erforderlich. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 
Handelsname : Shell Omala S4 GXV 150 
Produktnummer : 001F8461 
 
 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Getriebeöl 
 

Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

:  
Dieses Produkt darf ohne vorherige Befragung des 
Lieferanten nicht für andere als die in Abschnitt 1 
empfohlenen Anwendungen verwendet werden. 
 
 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Hersteller/Lieferant : Shell Deutschland GmbH 
Suhrenkamp 71-77 
D-22335 Hamburg 

Telefon   :  (+49) 40 6324-6255  
Telefax   :  (+49) 40 6321-051  
Kontakt für 
Sicherheitsdatenblatt  

:  Bei Fragen zum Inhalt dieses Sicherheitsdatenblatt senden 
Sie bitte eine E-Mail an lubricantSDS@shell.com  

 
1.4 Notrufnummer 
 : (+49) 30 3068 6700 (Giftnotruf Berlin) 

 
 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
Auf Basis der vorliegenden Daten erfüllt dieser Stoff / dieses Gemisch nicht die 
Einstufungskriterien. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
Gefahrenpiktogramme : Kein Gefahrensymbol erforderlich 
Signalwort 
 

: Kein Signalwort 
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Gefahrenhinweise 
 

:  PHYSIKALISCHE GEFAHREN: 
- Nicht als physikalische Gefahr nach den CLP-Kriterien 
eingestuft. 
 GESUNDHEITSGEFAHREN: 
- Nicht als Gesundheitsgefahr nach den CLP-Kriterien 
eingestuft. 
 UMWELTGEFAHREN: 
- Laut CLP-Kriterien nicht als umweltgefährdender Stoff 
klassifiziert. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: Prävention:  
- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze). 

Reaktion:  
- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze). 

Lagerung:  
- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze). 

Entsorgung:  
- Keine Sicherheitshinweise (P-Sätze). 
 

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 
Diese Mischung enthält keine REACH-registrierten Stoffe, die als PBT oder vPvB klassifiziert 
sind. 

 
Eine längere oder wiederholte Berührung mit der Haut ohne ordnungsgemäße  Reinigung kann 
die Hautporen verstopfen und zu Störungen wie Ölakne/Follikulitis führen. 
Altöl kann schädliche Verunreinigungen enthalten. 
Nicht als entzündlich eingestuft, aber brennbar. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 
Chemische 
Charakterisierung 
 

: Gemisch aus Polyolefinen und Zusätzen. 
 

Inhaltsstoffe 
Anmerkungen :  Enthält laut GHS keine gefährlichen Bestandteile 

 
 

Anmerkungen :  Enthält laut GHS keine gefährlichen Bestandteile 
 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
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Schutz der Ersthelfer 
 

:  Ersthelfer müssen unbedingt geeignete persönliche 
Schutzausrüstung tragen, die für den Vorfall, die Verletzung 
und die Umgebung angemessen ist. 
 

Nach Einatmen 
 

:  Bei normalen Gebrauchsbedingungen keine Behandlung 
notwendig. 
Bei anhaltenden Beschwerden bitte einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Verschmutzte Kleidung entfernen. Den exponierten Bereich 
mit Wasser spülen und dann mit Seife waschen, falls diese 
vorhanden. 
Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Auge mit reichlich Wasser ausspülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter ausspülen. 
Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Im Allgemeinen ist keine Behandlung erforderlich, außer es 
werden große Mengen geschluckt. Dann holen Sie jedoch 
medizinische Beratung ein. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome : Zu den Anzeichen und Symptomen der Ölakne/Follikulitis 

kann die Entstehung von Mitessern und Pickeln in den 
exponierten Hautpartien zählen. 
Das Verschlucken kann zu Übelkeit, Erbrechen und/oder 
Durchfall führen. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Behandlung 
 

: Ärztliche Hinweise: 
Symptomatische Behandlung. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel 
 

:  Schaum, Sprühwasser oder Wassernebel. 
Trockenlöschpulver, Kohlendioxid, Sand oder Erde sind nur 
bei kleinen Bränden einsetzbar. 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Keinen scharfen Wasserstrahl verwenden. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Als gefährliche Verbrennungsprodukte können entstehen: 
Komplexe Mischung aus festen und flüssigen Partikeln und 
Gasen, einschließlich 
Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid 
freigesetzt werden. 
Nicht identifizierte organische und anorganische 
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Verbindungen. 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 
 

:  Personen müssen angemessene persönliche 
Schutzausrüstung einschließlich Chemieschutzhandschuhen 
tragen. Wenn die Gefahr großflächigen Kontakts durch 
verschüttetes Material besteht, muss ein Chemieschutzanzug 
getragen werden. In der Nähe von Feuer in engen Räumen 
muss ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät getragen 
werden. Wählen Sie Brandschutzkleidung, die 
entsprechenden Normen entspricht (z. B. in Europa: EN 469).  
 

Spezifische Löschmethoden 
 

: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 
 

:  6.1.1 Für nicht für Notfälle geschultes Personal: 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
6.1.2 Für Notfallpersonal: 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Angemessene Rückhaltemaßnahmen ergreifen, um eine 
Umweltverschmutzung zu vermeiden. Eindringen in das 
Abwassersystem, in Flüsse oder Oberflächengewässer durch 
Errichten von Sperren aus Sand bzw. Erde oder durch andere 
geeignete Absperrmaßnahmen verhindern. 
 

 
 

  Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht 
eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden 
benachrichtigt werden. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren 
 

:  Rutschgefahr beim Verschütten. Unfälle vermeiden, 
unverzüglich reinigen. 
Ausbreitung durch eine Sperre aus Sand, Erde oder anderem 
Rückhaltematerial verhindern. 
Flüssigkeit direkt oder in saugfähigem Material beseitigen. 
Rückstand mit einem Adsorbens wie Erde, Sand oder einem 
anderen geeigneten Material aufsaugen und ordnungsgemäß 
entsorgen. 
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6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Für Hinweise zur Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 dieses 
Sicherheitsdatenblattes., Für Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13 dieses Sicherheitsdaten-
blattes. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Technische Maßnahmen 
 

: Vorhandene Abluftanlagen verwenden, wenn Gefahr des 
Einatmens von Dämpfen, Nebeln oder Aerosolen besteht. 
Informationen in diesem Datenblatt als Grundlage zur 
Risikobeurteilung der Bedingungen vor Ort verwenden, um 
angemessene Maßnahmen für die sichere Handhabung, 
Lagerung und Entsorgung dieses Produkts festzulegen. 
 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 
 

: Längeren oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. 
Einatmen von Dampf und/oder Nebel vermeiden. 
Beim Umgang mit dem Produkt in Fässern Sicherheitsschuhe 
tragen und geeignete Arbeitsgeräte verwenden. 
Ordnungsgemäße Entsorgung von kontaminierten Lappen 
oder Reinigungsutensilien, um Feuer zu verhindern. 
 

Umfüllen 
 

:  Bei allen Massenübertragungsvorgängen sollten geeignete 
Erdungs- und Verbindungsverfahren verwendet werden, um 
statische Aufladung zu vermeiden.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  10, Brennbare Flüssigkeiten  

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit 
 

:  Behälter dicht verschlossen halten und an kühlem, gut 
gelüfteten Ort lagern. 
Ordnungsgemäß gekennzeichnete und verschließbare 
Behälter verwenden. 

 
 

  Bei Raumtemperatur lagern. 

 
 

  In Abschnitt 15 finden Sie weitere Informationen über die 
gesetzlich geregelten Verpackungs- und Lagervorschriften für 
dieses Produkt. 

Verpackungsmaterial 
 

:  Geeignetes Material: Für Behälter oder Behälterbeschichtung 
Weichstahl oder High-Density Polyethylen (HDPE) 
verwenden. 
Ungeeignetes Material: PVC. 
 

Behälterhinweise :  Polyethylenbehälter dürfen höheren Temperaturen aufgrund 
der Gefahr einer möglichen Verformung nicht ausgesetzt 
werden.  

 

7.3 Spezifische Endanwendungen 
Bestimmte Verwendung(en) :  Nicht anwendbar 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 
Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten. 

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert 
Keine biologische Grenze zugewiesen. 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 
Der Umfang des Schutzes und die Arten der notwendigen Maßnahmen variieren in Abhängigkeit 
von den potenziellen Expositionsbedingungen. Arbeitsplatzüberwachung auf Basis einer 
Gefährdungsbeurteilung der örtlichen Gegebenheiten auswählen. Geeignete Maßnahmen 
beinhalten: 
Angemessene Belüftung zur Steuerung der Konzentration in der Luft. 
 
Wenn Material erhitzt oder versprüht wird oder sich Nebel bilden, kann eine höhere Konzentration 
in der Luft auftreten. 
 
Allgemeine Angaben: 
Verfahren zur sicheren Handhabung und Aufrechterhaltung der Schutzmaßnahmen festlegen. 
Mitarbeiter in Theorie und Praxis zu den Gefahren und Schutzmaßnahmen schulen, die für die 
routinemäßigen Arbeiten mit diesem Produkt relevant sind. 
Ordnungsgemäße Auswahl, Tests und Wartung für Ausrüstung, die für Schutzmaßnahmen 
verwendet wird, sicherstellen, z. B. persönliche Schutzausrüstung, lokales Abluftsystem. 
Systeme vor Öffnen oder Wartung der Ausrüstung herunterfahren. 
Abläufe dicht verschlossen aufbewahren bis zur Entsorgung oder zur späteren 
Wiederverwertung. 
Stets die bewährten Verfahren für persönliche Hygiene beachten, wie Händewaschen nach 
Umgang mit dem Material und vor den Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und 
Schutzausrüstung regelmäßig waschen bzw. reinigen, um Kontaminanten zu entfernen. 
Kontaminierte Kleidungsstücke und Schuhe, die sich nicht reinigen lassen, entsorgen. Auf 
Ordnung und Sauberkeit achten. 

Persönliche Schutzausrüstung 
Diese Informationen werden in Übereinstimmung mit der PSA-Richtlinie (Richtlinie 89/686/EWG) 
und den Normen des Europäischen Komitees für Normung (CEN) bereitgestellt. 
 
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) entsprechend den nationalen Standards verwenden. 
 
Augenschutz :  Wenn das Material in der Weise gehandhabt wird, dass es in 

die Augen spritzen kann, wird ein entsprechender 
Augenschutz empfohlen. 
gemäß EU-Standard EN 166. 
 

Handschutz 
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Anmerkungen 

 
: Bei möglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die 

Verwendung von Handschuhen (gemäß z.B. EN374, Europa 
oder F739, USA) aus folgenden Materialien ausreichenden 
Schutz: Handschuhe aus PVC, Neopren oder Nitrilkautschuk. 
Eignung und Haltbarkeit eines Handschuhs sind abhängig 
von der Verwendung, z. B. Häufigkeit und Dauer des 
Kontakts sowie der chemischen Beständigkeit des 
Handschuhmaterials. Stets Handschuhlieferanten 
konsultieren. Verschmutzte Handschuhe ersetzen. 
Persönliche Hautpflege ist Voraussetzung für einen 
effektiven Hautschutz. Schutzhandschuhe auf sauberen 
Händen tragen. Nach dem Gebrauch die Hände waschen 
und gründlich abtrocknen. Es wird empfohlen, eine nicht 
parfümierte Feuchtigkeitscreme zu verwenden.  
Bei dauerhafter Exposition raten wir zu Handschuhen mit 
einer Durchbruchzeit von über 240 Minuten, ideal mit > 480 
Minuten, sofern vorhanden. Als Schutz gegen kurzzeitige 
Exposition / Spritzschutz bleibt die Empfehlung dieselbe, 
jedoch kann es sein, dass Handschuhe dieser Schutzklasse 
nicht verfügbar sind. In diesem Fall sind auch Handschuhe 
mit kürzerer Durchbruchzeit ausreichend, sofern alle Pflege- 
und Ersatzhinweise beachtet werden. Die Dicke der 
Handschuhe lässt keinen zuverlässigen Rückschluss auf ihre 
Widerstandsfähigkeit gegen eine bestimmte Chemikalie zu, 
da diese von der genauen Zusammensetzung des 
Handschuhmaterials abhängt. Abhängig von Hersteller und 
Modell der Handschuhe sollte deren Dicke normalerweise 
0,35 mm übersteigen.  
 

Haut- und Körperschutz :  Hautschutz, der über die übliche Arbeitskleidung hinausgeht, 
ist normalerweise nicht erforderlich. 
Es hat sich bewährt, chemikalien-resistente Handschuhe zu 
tragen. 
 

Atemschutz :  Bei normalem Umgang ist normalerweise kein Atemschutz 
notwendig. 
Im Sinne einer guten Industriehygiene-Praxis Vorkehrungen 
gegen das Einatmen des Materials treffen. 
Wenn technische Maßnahmen die Luftschadstoff-
Konzentration nicht unter dem für den Arbeitsschutz 
kritischen Wert halten können, geeigneten Atemschutz unter 
Berücksichtigung der speziellen Arbeitsbedingungen und der 
jeweiligen gesetzlichen Vorschriften auswählen. 
Mit Herstellern von Atemschutzgeräten abklären. 
Wenn normale Filtersysteme geeignet sind, unbedingt die 
geeignete Kombination von Filter und Maske auswählen. 
Einen Kombinationsfilter für Partikel, Gase und Dämpfe (Typ 
A/Typ P Siedepunkt > 65°C, 149°F; nach EN14387) 
verwenden. 
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Physikalischer Zustand : flüssig 

 
Farbe 
 

:  klar 
 

Geruch 
 

:  Keine Angaben verfügbar. 
 

Geruchsschwelle 
 

:  Keine Angaben verfügbar.  
 

Schmelzpunkt 
 

: Keine Angaben verfügbar.  
 

Pourpoint 
 

 -45 °C 
Methode: ASTM D97 
 

Siedebeginn und 
Siedebereich 
 

: > 280 °Cgeschätzt  
 

Entzündlichkeit 

Entzündbarkeit (fest, 
gasförmig) 
 

: Nicht anwendbar 
 

Entzündbarkeit 
(Flüssigkeiten) 
 

: Nicht als entzündlich eingestuft, aber brennbar. 
 

Untere Explosionsgrenze und obere Explosionsgrenze / Entflammbarkeitsgrenze 

Obere Explosionsgrenze 
/ Obere 
Entzündbarkeitsgrenze 
 

: Typisch 10 %(V) 
 

Untere Explosionsgrenze 
/ Untere 
Entzündbarkeitsgrenze 
 

: Typisch 1 %(V) 
 

Flammpunkt 
 

: >= 200 °C 
Methode: ASTM D92 (COC) 
 

Zündtemperatur 
 

: > 320 °C 
 

Zersetzungstemperatur 
Zersetzungstemperatur 

 
:  Keine Angaben verfügbar.  

 
pH-Wert 
 

: Nicht anwendbar  
 

Viskosität 
Viskosität, dynamisch 

 
: Keine Angaben verfügbar.  
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Viskosität, kinematisch 
 

: 135 - 165 mm2/s (40,0 °C) 
Methode: ASTM D445 
 

 
 

 22 mm2/s (100 °C) 
Methode: ASTM D445 
 

Löslichkeit(en) 
Wasserlöslichkeit 

 
: vernachlässigbar  

Löslichkeit in anderen 
Lösungsmitteln 

 

: Keine Angaben verfügbar. 
 

 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: > 6 
(bezogen auf Informationen über vergleichbare Produkte)  
 

Dampfdruck 
 

: < 0,5 Pa (20 °C) 
geschätzt  
 

Relative Dichte 
 

: 0,862 (15 °C) 
 

Dichte 
 

: 862 kg/m3 (15,0 °C) 
Methode: DIN EN ISO 12185 
 

Relative Dampfdichte 
 

: > 5 
 

9.2 Sonstige Angaben 
Explosive Stoffe/Gemische : Klassifizierungscode: nicht klassifiziert 

 
Oxidierende Eigenschaften 
 

: Keine Angaben verfügbar.  
 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) : Nicht als entzündlich eingestuft, aber brennbar. 
 

Verdampfungsgeschwindigkei
t 
 

:  Keine Angaben verfügbar.  
 

Leitfähigkeit 
 

:  Es wird nicht erwartet, dass es sich bei diesem Material um 
einen statischen Akkumulator handelt. 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 
Neben den in folgendem Unterabsatz aufgelisteten Gefahren durch Reaktivität gehen keine 
weiteren derartigen Gefahren vom Produkt aus. 

10.2 Chemische Stabilität 
Stabil. 
Wenn Material vorschriftsgemäß gehandhabt und gelagert wird, ist keine gefährliche Reaktion zu 
erwarten. 
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10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Gefährliche Reaktionen 
 

:  Reagiert mit starken Oxidationsmitteln. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Extreme Temperaturen und extremes Sonnenlicht. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 
Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Starke Oxidationsmittel. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Angaben zu 
wahrscheinlichen 
Expositionswegen 
 

: Haut- und Augenkontakt sind die Hauptwege einer Exposition, 
auch wenn es zu einer Exposition durch zufällige Aufnahme 
kommen kann. 
 
 
 

Akute Toxizität 

Produkt: 
Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
Anmerkungen: Geringe Toxizität: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg 
Anmerkungen: Geringe Toxizität: 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Produkt: 
Anmerkungen : Leicht hautreizend. 

Eine längere oder wiederholte Berührung mit der Haut ohne 
ordnungsgemäße  Reinigung kann die Hautporen verstopfen 
und zu Störungen wie Ölakne/Follikulitis führen. 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 
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Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 
Anmerkungen : Leicht augenreizend. 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 
Anmerkungen : Bei Atemwegs- oder Hautsensibilisierung: 

Kein Sensibilisator. 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 

 

Keimzell-Mutagenität 

Produkt: 
Gentoxizität in vivo 
 

:  Anmerkungen: Nicht mutagen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 
 

Keimzell-Mutagenität- 
Bewertung 
 

:  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
 

Karzinogenität 

Produkt: 
Anmerkungen : Nicht karzinogen. 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 
nicht erfüllt. 

 
Karzinogenität - Bewertung 
 

:  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
 

 
 
 
 
 

 

Reproduktionstoxizität 

Produkt: 
Wirkung auf die Fruchtbarkeit 
 

:   
Anmerkungen: Verursacht keine Entwicklungsstörungen., 
Beeinträchtigt nicht die Fertilität., Aufgrund der verfügbaren 
Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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Reproduktionstoxizität - 
Bewertung 
 

:  Dieses Produkt erfüllt nicht die Kriterien für eine 
Klassifizierung in den Kategorien 1A/1B. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Produkt: 
Anmerkungen : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 

nicht erfüllt. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Produkt: 
Anmerkungen : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien 

nicht erfüllt. 
 

Aspirationstoxizität 

Produkt: 
Kein Aspirationsrisiko., Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Weitere Information 

Produkt: 
Anmerkungen : Altöle können schädliche Verunreinigungen enthalten, die sich 

während des Gebrauchs angesammelt haben. Die 
Konzentration dieser Verunreinigungen ist abhängig vom 
Gebrauch, und sie können bei der Entsorgung zu Gefahren 
für die Gesundheit und die Umwelt führen. 
Das GESAMTE Altöl ist vorsichtig zu handhaben, eine 
Berührung mit der Haut ist zu vermeiden. 

 
Anmerkungen : Leicht reizend für die Atmungsorgane. 

 
Anmerkungen : Klassifizierungen anderer Behörden unter verschiedenen 

Regelungsrahmen können existieren. 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Produkt: 
Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Praktisch nicht giftig: 
LL/EL/IL50 >100 mg/l 
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Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 
 

:  Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Praktisch nicht giftig: 
LL/EL/IL50 >100 mg/l 
 

Toxizität gegenüber 
Algen/Wasserpflanzen 
 

:  Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Praktisch nicht giftig: 
LL/EL/IL50 >100 mg/l 
 

Toxizität gegenüber Fischen 
(Chronische Toxizität) 
 

: Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 
(Chronische Toxizität) 
 

: Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Giftig für Mikroorganismen 
 

:   
Anmerkungen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 
Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Nicht leicht biologisch abbaubar. 
Die Hauptinhaltsstoffe sind natürlich biologisch abbaubar, es auch 
Bestandteile enthalten, die in der Umwelt verbleiben können. 
Schwer abbaubar nach IMO-Kriterien. 
Definition nach IOPC Fund (International Oil Pollution 
Compensation): Öle sind nicht schwer abbaubar, wenn sie zum 
Zeitpunkt der Lieferung aus Kohlenwasserstofffraktionen bestehen, 
die (a) mindestens zu 50 Volumenprozent bei einer Temperatur von 
340 °C (645 °F) destillieren und (b) mindestens zu 95 
Volumenprozent bei einer Temperatur von 370 °C (700 °F) 
destillieren (beim Test nach ASTM-Methode D-86/78 oder einer 
nachfolgenden Version). 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: 
Bioakkumulation 
 

:  Anmerkungen: Enthält Bestandteile mit potentieller 
Bioakkumulation. 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Produkt: 
Mobilität 
 

:  Anmerkungen: Liegt in flüssiger Form vor., Wird durch 
Adsorption an Erdbodenpartikeln immobilisiert. 
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  Anmerkungen: Schwimmt auf der Wasseroberfläche auf. 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 
Bewertung 
 

: Diese Mischung enthält keine REACH-registrierten Stoffe, die 
als PBT oder vPvB klassifiziert sind.. 
 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 
Keine Daten verfügbar 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 
Sonstige ökologische 
Hinweise 
 

:  Hat kein Ozonabbaupotential, kein photochemisches 
Ozonbildungspotential oder ein Potential zur globalen Erwärmung 
beizutragen. 
Produkt ist eine Mischung aus nicht flüchtigen Bestandteilen, die bei 
normaler Anwendung nicht in signifikanten Mengen in die Luft 
abgegeben werden. 
 

 
 

  Schwerlösliches Gemisch. 
Kann physische Ablagerungen an Wasserorganismen verursachen. 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Produkt :  Rückgewinnung oder Recycling, wenn möglich. 

Es liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers, die 
Toxizität und die physikalischen Eigenschaften des erzeugten 
Materials zu bestimmen, um die richtige Klassifizierung des 
Abfalls und die Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der 
anzuwendenden Vorschriften festzulegen. 
Es darf nicht zugelassen werden, dass das Abfallprodukt den 
Boden oder das Grundwasser kontaminiert oder in der 
Umwelt entsorgt wird. 
Nicht in die Umwelt, Kanalisation oder Wasserläufe gelangen 
lassen. 
Tankrückstände nicht durch Versickern im Boden entsorgen. 
Dies führt zur Verschmutzung von Boden und Grundwasser. 
Abfälle von Leckagen oder nach Tankreinigung sind in 
Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften durch eine 
anerkannte Sammel- oder Entsorgungsstelle zu entsorgen, 
von deren Kompetenz man sich vorher zu überzeugen hat. 
 

   MARPOL – Siehe Internationales Übereinkommen zur 
Vermeidung der Verschmutzung durch Schiffe (MARPOL 
73/78), das technische Aspekte bei der Kontrolle der 
Verschmutzung durch Schiffe enthält. 
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Verunreinigte Verpackungen :  In Übereinstimmung mit den bestehenden behördlichen 

Vorschriften durch einen zugelassenen Abfallsammler oder -
Verwerter entsorgen, von dessen Eignung man sich vorher 
überzeugt hat. 
Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und 
lokalen Gesetze und Vorschriften. 
 

Örtliche Gesetze 
 
Abfallkatalog :   

 
   EU-Abfallschlüssel: 

 
Abfallschlüssel-Nr. :   

 
   13 02 06* 

 
Anmerkungen :  Entsorgung entsprechend der regionalen, nationalen und 

lokalen Gesetze und Vorschriften. 
 

   Die Einstufung der Abfälle liegt immer in der Verantwortung 
des Endverwenders. 
 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
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IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
CDNI Abfallübereinkommen :  NST 3411 Mineralschmieröle 

 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 
ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Anmerkungen : Siehe auch Abschnitt 7, Handhabung und Lagerung, für 

spezielle Vorsichtsmaßnahmen, welche Anwender wissen, 
bzw. im Rahmen von Transportvorschriften erfüllen müssen. 
 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
Für Bulk-Transporte auf Seewegen sind die MARPOL Anhang 1 Regeln zu beachten. 

 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des 
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang 
XVII) 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 

: Produkt unterliegt keiner Zulassung 
laut REACH. 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend 

Anmerkungen: Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

Flüchtige organische 
Verbindungen 
 

: Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 0 % 
 

Sonstige Vorschriften: 
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Die Informationen zu gesetzlichen Regelungen erheben nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit. Es können darüber hinaus auch andere Vorschriften für das Produkt gelten. 
 
 
Produkt unterliegt NICHT der Stoerfallverordnung (12. BImSchV), die auf der Seveso III 
directive (2012/18/EU) basiert. 
Technische Anleitung Luft: Produkt ist nicht namentlich aufgeführt. Abschnitt 5.2.5 zusammen 
mit Abschnitt 5.4.9 beachten. 
Vorgaben der Betriebs-Sicherheits-Verordnung (BetrSichV) beachten. 
 

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgeführt: 
REACH 
 

: Alle Bestandteile verzeichnet oder ausgenommen (Polymer). 
 

TSCA 
 

: Alle Bestandteile verzeichnet. 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Der Hersteller hat für diesen Stoff/diese Mischung keine chemische Sicherheitsbewertung 
durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext anderer Abkürzungen 
 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - 
Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über 
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; 
CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts 
für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische 
Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - 
Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; 
EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - 
Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes 
System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - 
Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die 
Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - 
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - 
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler 
Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale 
Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in 
Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer 
Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale 
Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung 
durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine 
(schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung 
erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches 
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
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Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); 
PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den 
Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) 
Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parliaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion 
von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im 
Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - 
Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in 
Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener 
Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger 
Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar 

Weitere Information 
Schulungshinweise 
 

:  Für angemessene Informationen, Anweisungen und 
Ausbildung der Verwender sorgen. 
 

Sonstige Angaben 
 

:  Dieses Sicherheitsdatenblatt verfügt über keinen Anhang zu 
Expositionsszenarien, da es sich hierbei um ein nicht 
klassifiziertes Gemisch aus nicht gefährlichen Stoffen handelt. 
Laut Artikel 31 von REACH ist für dieses Produkt kein SDB 
erforderlich. Daher wurde dieses SDB auf freiwilliger Basis 
erstellt, um potenziell relevante und laut Artikel 32 
erforderliche Informationen bereitzustellen. 
 

 
 

  Senkrechte Striche (|) am linken Rand weisen auf 
Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin. 
 

Quellen der wichtigsten 
Daten, die zur Erstellung des 
Datenblatts verwendet 
wurden 
 

:  Die genannten Daten stammen aus einer oder mehreren 
Informationsquellen (die toxikologischen Daten zum Beispiel 
von Shell Health Services, aus Herstellerangaben, 
CONCAWE, der EU IUCLID-Datenbank, der Richtlinie EG 
1272 usw.). 
 

 
 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren 
Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte 
für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei 
Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar 
auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen 
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, 
können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich 
etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
DE / DE 
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SICHERHEITSDATENBLATT 
Gemäß der geänderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 Anhang II. 

 
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1 Produktidentifikator 
Produktname: GLEITMO 585 K 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen ab-
geraten wird 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

 
Hersteller / Lieferant FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH 

Friesenheimer Str. 19 
68169  Mannheim 
 

Telefon: +49 621 3701-0 (ZENTRALE) 
Fax: +49 621 3701-570 
 
 
Kontakt für Anforderung von Sicherheitsdatenblättern 
 
 
E-Mail:  Automotive Schmierstoffe CS.Services-FLG@fuchs.com 

Industrieschmierstoffe  
Telefon: +49 621 3701-0 (ZENTRALE) 
 
 
Auskunftgebender Bereich für Sicherheitsdatenblätter 
 
 
E-Mail: produktsicherheit-FLG@fuchs.com 

 
1.4 Notrufnummer: +49 621 3701-0 (Mo - Fr 08:00 - 16:00 Uhr) 

 
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Das Produkt wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) als gefährlich eingestuft und gekenn-
zeichnet. 

 
Einstufung gemäß der (EG) Verordnung 1272/2008 in der geänderten Fassung. 

 
 

Umweltgefahren
Chronische aquatische Toxizität Kategorie 3 H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 

langfristiger Wirkung. 
 

Identifizierte Verwendungen: Schmierstoff 

Verwendungen, von denen abgera-
ten wird: 

Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird, identifiziert.  
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Gefahrenübersicht 
Physikalische Gefahren: Es liegen keine Daten vor. 

 
 
2.2 Kennzeichnungselemente  

 
Gefahrenhinweis(e): H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
Sicherheitshinweise 

 
Prävention: P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  

 
Zusätzliche Angaben auf dem Etikett 

EUH208: Enthält: Ca-Sulfonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 

 
2.3 Angaben über sonstige 
Gefahren 

Bei Beachtung der beim Umgang mit Chemieprodukten üblichen Vor-
sichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur Handhabung (Pkt 7) und zur 
persönlichen Schutzausrüstung (Pkt 8) sind keine besonderen Gefahren 
bekannt. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.  

Endokrinschädliche Eigen-
schaften 

 

Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in 
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufwei-
sen. 

 
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 
3.2 Gemische 
 

Allgemeine Information: Zubereitung aus nachfolgend angeführten Stoffen mit weiteren ungefährli-
chen Komponenten.  

 
Chemische Bezeichnung Identifikator Konzentration * REACH Registrie-

rungs-Nr 
Hinweise 

Kalkhydrat EINECS: 215-137-3 1,00% - <3,00% 01-2119475151-45  
Triazin Derivat EINECS: 253-575-7 1,00% - <5,00% 01-2119510711-53  
anorganische Zn-Verbindung EINECS: 215-566-6 1,00% - <3,00% 01-2119691658-19  
Zinkdiphosphat EINECS: 231-203-4 0,25% - <1,00% 01-2120768152-56  
Ca-Sulfonat EINECS: 939-603-7 0,10% - <1,00% 01-2119978241-36  
Zn-Verbindung EINECS: 215-222-5 0,10% - <0,25% 01-2119463881-32  
* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn der Inhaltstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in Volumen-
prozenten angegeben. 
PBT: Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff. 
vPvB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz. 
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Einstufung 
 

Chemische Bezeichnung Identifikator Einstufung 
Kalkhydrat EINECS: 215-137-3 CLP: Eye Dam. 1;H318, STOT SE 3;H335, Skin Irrit. 

2;H315 
Triazin Derivat EINECS: 253-575-7 CLP: STOT RE 2;H373 
anorganische Zn-Verbindung EINECS: 215-566-6 CLP: Repr. 2;H361d, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic 

Chronic 2;H411 
Zinkdiphosphat EINECS: 231-203-4 CLP: , Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410; M-

Faktor (aquatic acute): 1; M-Faktor (aquatic chro-
nic): 1 

Ca-Sulfonat EINECS: 939-603-7 CLP: Skin Sens. 1B;H317 
Zn-Verbindung EINECS: 215-222-5 CLP: Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410; M-

Faktor (aquatic acute): 1; M-Faktor (aquatic chro-
nic): 1 

CLP: Verordnung Nr. 1272/2008. 
 

Stoffspezifischer Grenzwert 
 

Chemische Bezeichnung Identifikator Stoffspezi-
fischer 
Grenzwert 

Gefahrenklasse Gefah-
renkate-
gorie 

Gefahren-
hinweise 

Ca-Sulfonat EINECS: 939-603-7 >= 10 % Sensibilisierung der Haut  1B  H317 
 

 
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen. 

 
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeines:  Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.  
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Einatmen:  Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.  

 
Augenkontakt: Augen sofort mit viel Wasser spülen, Augenlider dabei hochziehen.  

 
Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen.  

 
Verschlucken: Mund gründlich spülen.  

 
4.2 Wichtigste akute und ver-

zögert auftretende Symp-
tome und Wirkungen: 

Es liegen keine Daten vor. 

 
4.3 Hinweise auf ärztliche So-

forthilfe oder Spezialbe-
handlung 

 Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten. 

 
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1 Löschmittel 
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Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder nebelartiger Wassersprühstrahl. Größeren Brand 
mit alkoholbeständigem Schaum oder Wassersprühstrahl mit geeignetem 
Tensidzusatz bekämpfen.  

 
Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.  

 
5.2 Besondere vom Stoff oder 

Gemisch ausgehende Ge-
fahren: 

Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln.  

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Hinweise zur Brandbe-
kämpfung: 

Behälter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr mög-
lich ist. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen ent-
sprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Kontaminiertes 
Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.  

 
Besondere Schutzausrüs-
tungen für die Brandbe-
kämpfung: 

Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette Schutz-
ausrüstung tragen.  

 
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1 Personenbezogene Vor-

sichtsmaßnahmen, Schutz-
ausrüstungen und in Notfäl-
len anzuwendende Verfah-
ren: 

Vorsicht! Im Fall eines Austretens des Materials können Fußböden und 
Oberflächen rutschig werden.  

 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Weiteres Auslaufen oder Verschüt-

ten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.  
 
6.3 Methoden und Material für 

Rückhaltung und Rei-
nigung: 

Ausgetretenes Material mechanisch aufnehmen oder mit flüssigkeitsbin-
dendem Material aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmä-
ßig entsorgen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr möglich  

 
6.4 Verweis auf andere Ab-

schnitte: 
Für persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 des SDB. Informatio-
nen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur Entsor-
gung siehe Abschnitt 13.  

 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung: 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur si-

cheren Handhabung: 
Für ausreichende Lüftung sorgen. Anerkannte industrielle Hygienemaß-
nahmen beachten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Die 
beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemieprodukten üblichen Vor-
sichtsmaßnahmen sind zu beachten.  

 
7.2 Bedingungen zur sicheren 

Lagerung unter Berücksich-
tigung von Unverträglich-
keiten: 

Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sind 
zu beachten.  

 
7.3 Spezifische Endanwendun-

gen: 
Nicht anwendbar 
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Lagerklasse: 11, Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen 
sind  

 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1 Zu überwachende Parameter 
Grenzwerte Berufsbedingter Exposition 

Chemische Bezeichnung Art Expositionsgrenzwerte Quelle 

Zinkdiphosphat - einatemba-
rer Anteil. 

MAK  2 mg/m3 Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene 
Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur 
Untersuchung gesundheitlicher Gefahren durch 
chemische Verbindungen im Arbeitsbereich 
(DFG) (2011) 

Zinkdiphosphat - alveolen-
gängiger Anteil. 

MAK  0,1 mg/m3 Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene 
Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur 
Untersuchung gesundheitlicher Gefahren durch 
chemische Verbindungen im Arbeitsbereich 
(DFG) (2011) 

 
 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steu-
erungseinrichtungen: 

Für ausreichende Lüftung sorgen. Lüftungsgrad muss an die Bedingungen 
angepasst werden.  Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche Abluftsys-
teme oder andere technische Schutzmaßnahmen zur Kontrolle der Kon-
zentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen 
Belastungsgrenzen zu halten.  Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt 
wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau 
halten.  

 
Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 

 
Allgemeine Information: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorgeschriebene 

persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung 
muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach Ab-
sprache mit dem Lieferanten für persönliche Schutzausrüstung gewählt 
werden. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mineralöl-
produkten oder Chemikalien sind in jedem Fall zubeachten.  

 
Augen-/Gesichtsschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille (EN 166) empfehlenswert.  
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Hautschutz 
Handschutz: Material: Nitrilbutylkautschuk (NBR). 

Mind. Durchbruchszeit: >= 480 min 
Empfohlene Materialstärke: >= 0,38 mm 
 
Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Geeignete 
Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen. Vorbeu-
gender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo sicher-
heitstechnisch erlaubt. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhand-
schuhhersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur vom Hand-
schuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen Faktoren abhän-
gig ist.  

 
Andere: Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Bei 

der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.  
 

Atemschutz: Aufgrund der Form des Produktes nicht relevant.  
 

Thermische Gefahren: Nicht bekannt. 
 

Hygienemaßnahmen: Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der Hand-
habung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Ar-
beitskleidung regelmäßig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. 
Kontaminierte Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen.  

 
Umweltschutzmaßnahmen: Es liegen keine Daten vor. 

 
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aussehen 

Aggregatzustand: fest  
Form: Paste  
Farbe: beige 

Geruch: Charakteristisch 
pH-Wert: Stoff / Gemisch nicht löslich (in Wasser)  
Tropfpunkt: nicht bestimmt 
Siedepunkt: nicht bestimmt 
Flammpunkt:  Nicht anwendbar  
Verdampfungsgeschwindigkeit: Auf Gemische nicht anwendbar 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig): nicht bestimmt 
Explosionsgrenze - obere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 
Explosionsgrenze - untere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 
Dampfdruck: Auf Gemische nicht anwendbar 
Relative Dampfdichte: Auf Gemische nicht anwendbar 
Dichte: 1,00 g/cm3 (15 °C)  
Löslichkeit(en) 

Löslichkeit in Wasser: Nicht wasserlöslich  
Löslichkeit (andere): Es liegen keine Daten vor. 

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) 
- log Pow: 

Auf Gemische nicht anwendbar 
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Selbstentzündungstemperatur: nicht bestimmt 
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt 
NLGI: 2 
Explosive Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 
Oxidierende Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 
Partikeleigenschaften: Studie ist technisch nicht machbar 

9.2 Sonstige Angaben Es liegen keine Daten vor. 
 
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 
10.1 Reaktivität: Bei normalen Temperaturbedingungen und empfohlener Verwendung 

stabil.  
 
10.2 Chemische Stabilität: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  

 
10.3 Möglichkeit gefährlicher 

Reaktionen: 
Unter normalen Verhältnissen keine.  

 
10.4 Zu vermeidende Bedin-

gungen: 
Von Hitze, Funken und offener Flamme fernhalten.  

 
10.5 Unverträgliche Materialien: Stark oxidierende Stoffe. Starke Säuren. Starke Basen.  

 
10.6 Gefährliche Zersetzungs-

produkte: 
Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung können Kohlenoxide sowie an-
dere giftige Gase und Dämpfe freigesetzt werden.  

 
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Akute Toxizität 
 

Verschlucken 
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität. 

 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Kalkhydrat LD 50 (Ratte): 7.340 mg/kg  
 

Ca-Sulfonat LD 50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
 

Zn-Verbindung LD 50 (Ratte): > 15.000 mg/kg  
 

Hautkontakt 
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität. 

 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Ca-Sulfonat LD 50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg  
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Einatmen 
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität. 

 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Ca-Sulfonat LC 50 (Ratte, 4 h): > 5 mg/l  
 

Zn-Verbindung LC 50 (Ratte, 4 h): 5,7 mg/l  
 

Ätz/Reizwirkung auf die Haut: 
Produkt: OECD 404 (Kaninchen):  

Bei normalem Gebrauch voraussichtlich keine Hautreizung.  
 

Schwere Augenschädigung/-Reizung: 
Produkt: OECD 405 (Kaninchen):  

Das Produkt wurde am Kaninchenauge nach der empfohlenen Methode der 
OECD-Richtlinie Nr. 405 getestet und als nicht augenreizend eingestuft.  

 
Atemwegs- oder Hautsensibilisierung: 

Produkt: Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstu-
fungskriterien nicht erfüllt. 
Atemwegssensibilisator: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstu-
fungskriterien nicht erfüllt. 
 

Spezifische(r) Stoff(e) 
Ca-Sulfonat  (Meerschweinchen) 

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.  
 

Keimzellmutagenität 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
 

Karzinogenität  
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Reproduktionstoxizität  

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Einmaliger Exposition 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Wiederholter Exposition 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Aspirationsgefahr 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
11.2 Angaben über sonstige 
Gefahren 

 

 
Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in 
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 
12.1 Toxizität  
 

Akute Toxizität 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Fisch 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Kalkhydrat LC 50 (Fisch, 96 h): 50,6 mg/l (OECD 203)  
 

Ca-Sulfonat LC 50 (Fisch, 96 h): > 101 mg/l (OECD 203)  
 
Wirbellose Wassertiere 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Kalkhydrat EC50 (Wasserfloh, 48 h): 49,1 mg/l (OECD 202)  
 

Ca-Sulfonat EC50 (Wasserfloh, 48 h): > 1.001 mg/l (OECD 202)  
 

Zn-Verbindung EC50 (Wasserfloh, 48 h): 2,2 mg/l  
 

Chronische Toxizität-
Produkt: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien erfüllt. 

 
Toxizität bei Wasserpflanzen 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Kalkhydrat EC50 (Alge, 72 h): 184,57 mg/l  
 

Ca-Sulfonat EC50 (Alge, 72 h): > 101 mg/l  
 

Zn-Verbindung EC50 (Alge, 72 h): 0,17 mg/l  
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologischer Abbau 
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 

 
12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
 

12.4 Mobilität im Boden: 
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 

 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und 

vPvB-Beurteilung: 
Das Produkt enthält keine Stoffe, die die PBT/vPvB Kriterien erfüllen. 
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12.6 Endokrinschädliche Ei-
genschaften 

 

 
Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 

Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in 
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
12.7 Andere schädliche Wir-

kungen: 
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  

 
Wassergefährdungs-
klasse (WGK):  

WGK 1: schwach wassergefährdend.  

 
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Allgemeine Information: Entsorgung von Abfall und Rückständen in Übereinstimmung mit den jewei-
ligen lokalen Bestimmungen.  

 
Entsorgungsmethoden: 

 
 

 

Bei Einleitung, Behandlung und Entsorgung alle zutreffenden abfallrechtli-
chen Vorschriften einhalten.  

 
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

ADR/RID 
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
Gefahr Nr. (ADR): – 
Tunnelbeschränkungscode: – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnah-
men für den Verwender: 

– 
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IMDG 
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-

Versandbezeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
EmS-Nr.: – 

14.3 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnah-

men für den Verwender: 
– 

 
IATA 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße Versandbe-

zeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen:  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnah-

men für den Verwender: 
– 

 
 
14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten: Nicht anwendbar. 

 
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch: 

 
EU-Verordnungen 

 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, ANHANG I GE-
REGELTE STOFFE: keine  

 
Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuauflage), in der geänder-
ten Fassung: keine  

 
Nationale Verordnungen 

 
Wassergefährdungs-
klasse (WGK):  

WGK 1: schwach wassergefährdend.  

 
15.2 Stoffsicherheitsbeurtei-

lung: 
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.  

 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 
Informationen zur Überarbei-
tung: 

Änderungen sind seitlich mit einem Doppelstrich markiert. 
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Wortlaut der H-Sätze in Kapitel 2 und 3 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Expositi-

on. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
Sonstige Angaben: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt 

durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Für die Be-
wertung wurden folgende Methoden angewendet: - Auf Basis von Testdaten - 
Berechnungsmethode - Übertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen ähnliche 
Gemische" - Beurteilung durch Experten  

 
Änderungsdatum: 05.12.2022 
Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bes-

tem Wissen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und 
dienen nur dazu, das Produkt bei Umgang, Transport und Entsorgung sicher-
heitstechnisch zu beschreiben. Die Angaben stellen in keiner Weise eine 
(technische) Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikati-
on) dar. Eine Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann 
aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Än-
derungen an diesem Dokument sind nicht zulässig. Die Angaben sind nicht 
übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien 
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen 
wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt nicht auf das ge-
fertigte neue Material übertragen werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit 
des Empfängers unseres Produktes, bei seinen Tätigkeiten die geltenden 
Gesetze auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Bitte nehmen 
Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblätter benötigen. 
 
Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach §5 GefStoffV. Es wurde 
elektronisch erstellt und trägt keine Unterschrift. 
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SICHERHEITSDATENBLATT 
Gemäß der geänderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 Anhang II. 

 
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1 Produktidentifikator 
Produktname: GLEITMO 585 K PLUS 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen ab-
geraten wird 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

 
Hersteller / Lieferant FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH 

Friesenheimer Str. 19 
68169  Mannheim 
 

Telefon: +49 621 3701-0 (ZENTRALE) 
Fax: +49 621 3701-570 
 
 
Kontakt für Anforderung von Sicherheitsdatenblättern 
 
 
E-Mail:  Automotive Schmierstoffe CS.Services-FLG@fuchs.com 

Industrieschmierstoffe  
Telefon: +49 621 3701-0 (ZENTRALE) 
 
 
Auskunftgebender Bereich für Sicherheitsdatenblätter 
 
 
E-Mail: produktsicherheit-FLG@fuchs.com 

 
1.4 Notrufnummer: +49 621 3701-0 (Mo - Fr 08:00 - 16:00 Uhr) 

 
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Das Produkt wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) als gefährlich eingestuft und gekenn-
zeichnet. 

 
Einstufung gemäß der (EG) Verordnung 1272/2008 in der geänderten Fassung. 

 
 

Umweltgefahren
Chronische aquatische Toxizität Kategorie 3 H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 

langfristiger Wirkung. 
 

Identifizierte Verwendungen: Schmierstoff 

Verwendungen, von denen abgera-
ten wird: 

Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird, identifiziert.  
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Gefahrenübersicht 
Physikalische Gefahren: Es liegen keine Daten vor. 

 
 
2.2 Kennzeichnungselemente  

 
Gefahrenhinweis(e): H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
Sicherheitshinweise 

 
Prävention: P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  

 
Zusätzliche Angaben auf dem Etikett 

EUH208: Enthält: Ca-Sulfonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
 

 
2.3 Angaben über sonstige 
Gefahren 

Bei Beachtung der beim Umgang mit Chemieprodukten üblichen Vor-
sichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur Handhabung (Pkt 7) und zur 
persönlichen Schutzausrüstung (Pkt 8) sind keine besonderen Gefahren 
bekannt. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.  

Endokrinschädliche Eigen-
schaften 

 

Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in 
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufwei-
sen. 

 
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 
3.2 Gemische 
 

Allgemeine Information: Zubereitung aus nachfolgend angeführten Stoffen mit weiteren ungefährli-
chen Komponenten.  

 
Chemische Bezeichnung Identifikator Konzentration * REACH Registrie-

rungs-Nr 
Hinweise 

Triazin Derivat EINECS: 253-575-7 1,00% - <5,00% 01-2119510711-53  
anorganische Zink-Verbindung EINECS: 215-566-6 1,00% - <3,00% 01-2119691658-19  
Kalkhydrat EINECS: 215-137-3 1,00% - <3,00% 01-2119475151-45  
KW-Oxidat EINECS: 265-205-1 1,00% - <5,00% 01-2119972699-13  
Ca-Sulfonat EINECS: 274-263-7 0,10% - <1,00% 01-2119492616-28  
Zinkdiphosphat EINECS: 231-203-4 0,25% - <1,00% 01-2120768152-56  
Zn-Verbindung EINECS: 215-222-5 0,10% - <0,25% 01-2119463881-32  
* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn der Inhaltstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in Volumen-
prozenten angegeben. 
PBT: Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff. 
vPvB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz. 
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Einstufung 
 

Chemische Bezeichnung Identifikator Einstufung 
Triazin Derivat EINECS: 253-575-7 CLP: STOT RE 2;H373 
anorganische Zink-Verbindung EINECS: 215-566-6 CLP: Repr. 2;H361d, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic 

Chronic 2;H411 
Kalkhydrat EINECS: 215-137-3 CLP: Eye Dam. 1;H318, STOT SE 3;H335, Skin Irrit. 

2;H315 
KW-Oxidat EINECS: 265-205-1 CLP: Eye Irrit. 2;H319 
Ca-Sulfonat EINECS: 274-263-7 CLP: Skin Sens. 1B;H317 
Zinkdiphosphat EINECS: 231-203-4 CLP: , Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410; M-

Faktor (aquatic acute): 1; M-Faktor (aquatic chro-
nic): 1 

Zn-Verbindung EINECS: 215-222-5 CLP: Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410; M-
Faktor (aquatic acute): 1; M-Faktor (aquatic chro-
nic): 1 

CLP: Verordnung Nr. 1272/2008. 
 

Stoffspezifischer Grenzwert 
 

Chemische Bezeichnung Identifikator Stoffspezi-
fischer 
Grenzwert 

Gefahrenklasse Gefah-
renkate-
gorie 

Gefahren-
hinweise 

Ca-Sulfonat EINECS: 274-263-7 >= 10 % Sensibilisierung der Haut  1B  H317 
 

 
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen. 

 
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeines:  Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.  
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Einatmen:  Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.  

 
Augenkontakt: Augen sofort mit viel Wasser spülen, Augenlider dabei hochziehen.  

 
Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen.  

 
Verschlucken: Mund gründlich spülen.  

 
4.2 Wichtigste akute und ver-

zögert auftretende Symp-
tome und Wirkungen: 

Es liegen keine Daten vor. 

 
4.3 Hinweise auf ärztliche So-

forthilfe oder Spezialbe-
handlung 

 Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten. 

 
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1 Löschmittel 
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Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder nebelartiger Wassersprühstrahl. Größeren Brand 
mit alkoholbeständigem Schaum oder Wassersprühstrahl mit geeignetem 
Tensidzusatz bekämpfen.  

 
Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.  

 
5.2 Besondere vom Stoff oder 

Gemisch ausgehende Ge-
fahren: 

Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln.  

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Hinweise zur Brandbe-
kämpfung: 

Behälter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr mög-
lich ist. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen ent-
sprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Kontaminiertes 
Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.  

 
Besondere Schutzausrüs-
tungen für die Brandbe-
kämpfung: 

Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette Schutz-
ausrüstung tragen.  

 
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1 Personenbezogene Vor-

sichtsmaßnahmen, Schutz-
ausrüstungen und in Notfäl-
len anzuwendende Verfah-
ren: 

Vorsicht! Im Fall eines Austretens des Materials können Fußböden und 
Oberflächen rutschig werden.  

 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Weiteres Auslaufen oder Verschüt-

ten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.  
 
6.3 Methoden und Material für 

Rückhaltung und Rei-
nigung: 

Ausgetretenes Material mechanisch aufnehmen oder mit flüssigkeitsbin-
dendem Material aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmä-
ßig entsorgen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr möglich  

 
6.4 Verweis auf andere Ab-

schnitte: 
Für persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 des SDB. Informatio-
nen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur Entsor-
gung siehe Abschnitt 13.  

 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung: 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur si-

cheren Handhabung: 
Für ausreichende Lüftung sorgen. Anerkannte industrielle Hygienemaß-
nahmen beachten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Die 
beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemieprodukten üblichen Vor-
sichtsmaßnahmen sind zu beachten.  

 
7.2 Bedingungen zur sicheren 

Lagerung unter Berücksich-
tigung von Unverträglich-
keiten: 

Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sind 
zu beachten.  

 
7.3 Spezifische Endanwendun-

gen: 
Nicht anwendbar 
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Lagerklasse: 11, Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen 
sind  

 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1 Zu überwachende Parameter 
Grenzwerte Berufsbedingter Exposition 

Chemische Bezeichnung Art Expositionsgrenzwerte Quelle 

Zinkdiphosphat - einatemba-
rer Anteil. 

MAK  2 mg/m3 Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene 
Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur 
Untersuchung gesundheitlicher Gefahren durch 
chemische Verbindungen im Arbeitsbereich 
(DFG) (2011) 

Zinkdiphosphat - alveolen-
gängiger Anteil. 

MAK  0,1 mg/m3 Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene 
Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur 
Untersuchung gesundheitlicher Gefahren durch 
chemische Verbindungen im Arbeitsbereich 
(DFG) (2011) 

 
 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steu-
erungseinrichtungen: 

Für ausreichende Lüftung sorgen. Lüftungsgrad muss an die Bedingungen 
angepasst werden.  Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche Abluftsys-
teme oder andere technische Schutzmaßnahmen zur Kontrolle der Kon-
zentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen 
Belastungsgrenzen zu halten.  Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt 
wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau 
halten.  

 
Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 

 
Allgemeine Information: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorgeschriebene 

persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung 
muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach Ab-
sprache mit dem Lieferanten für persönliche Schutzausrüstung gewählt 
werden. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mineralöl-
produkten oder Chemikalien sind in jedem Fall zubeachten.  

 
Augen-/Gesichtsschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille (EN 166) empfehlenswert.  
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Hautschutz 
Handschutz: Material: Nitrilbutylkautschuk (NBR). 

Mind. Durchbruchszeit: >= 480 min 
Empfohlene Materialstärke: >= 0,38 mm 
 
Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Geeignete 
Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen. Vorbeu-
gender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo sicher-
heitstechnisch erlaubt. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhand-
schuhhersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur vom Hand-
schuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen Faktoren abhän-
gig ist.  

 
Andere: Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Bei 

der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.  
 

Atemschutz: Aufgrund der Form des Produktes nicht relevant.  
 

Thermische Gefahren: Nicht bekannt. 
 

Hygienemaßnahmen: Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der Hand-
habung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Ar-
beitskleidung regelmäßig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. 
Kontaminierte Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen.  

 
Umweltschutzmaßnahmen: Es liegen keine Daten vor. 

 
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aussehen 

Aggregatzustand: fest  
Form: Paste  
Farbe: beige 

Geruch: Charakteristisch 
pH-Wert: Stoff / Gemisch nicht löslich (in Wasser)  
Tropfpunkt: nicht bestimmt 
Siedepunkt: nicht bestimmt 
Flammpunkt:  Nicht anwendbar  
Verdampfungsgeschwindigkeit: Auf Gemische nicht anwendbar 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig): nicht bestimmt 
Explosionsgrenze - obere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 
Explosionsgrenze - untere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 
Dampfdruck: Auf Gemische nicht anwendbar 
Relative Dampfdichte: Auf Gemische nicht anwendbar 
Dichte: 1,00 g/cm3 (20 °C)  
Löslichkeit(en) 

Löslichkeit in Wasser: Praktisch unlöslich  
Löslichkeit (andere): Es liegen keine Daten vor. 

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) 
- log Pow: 

Auf Gemische nicht anwendbar 
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Selbstentzündungstemperatur: nicht bestimmt 
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt 
NLGI: 2 
Explosive Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 
Oxidierende Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 
Partikeleigenschaften: Studie ist technisch nicht machbar 

9.2 Sonstige Angaben Es liegen keine Daten vor. 
 
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 
10.1 Reaktivität: Bei normalen Temperaturbedingungen und empfohlener Verwendung 

stabil.  
 
10.2 Chemische Stabilität: Es liegen keine Daten vor. 

 
10.3 Möglichkeit gefährlicher 

Reaktionen: 
Unter normalen Verhältnissen keine.  

 
10.4 Zu vermeidende Bedin-

gungen: 
Hitze, Funken und Flammen.  

 
10.5 Unverträgliche Materialien: Stark oxidierende Stoffe. Starke Säuren. Starke Basen.  

 
10.6 Gefährliche Zersetzungs-

produkte: 
Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung können Kohlenoxide sowie an-
dere giftige Gase und Dämpfe freigesetzt werden.  

 
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Akute Toxizität 
 

Verschlucken 
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität. 

 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Kalkhydrat LD 50 (Ratte): 7.340 mg/kg  
 

KW-Oxidat LD 50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
 

Ca-Sulfonat LD 50 (Ratte): > 5.000 mg/kg (OECD 401)  
 

Zn-Verbindung LD 50 (Ratte): > 15.000 mg/kg  
 

Hautkontakt 
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität. 

 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Ca-Sulfonat LD 50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg (OECD 402)  
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Einatmen 
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität. 

 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Zn-Verbindung LC 50 (Ratte, 4 h): 5,7 mg/l  
 

Ätz/Reizwirkung auf die Haut: 
Produkt: OECD 404 (Kaninchen):  

Bei normalem Gebrauch voraussichtlich keine Hautreizung.  
Spezifische(r) Stoff(e) 

Ca-Sulfonat OECD 404 (Kaninchen):  
Nicht reizend.  

 
Schwere Augenschädigung/-Reizung: 

Produkt: OECD 405 (Kaninchen):  
Das Produkt wurde am Kaninchenauge nach der empfohlenen Methode der 
OECD-Richtlinie Nr. 405 getestet und als nicht augenreizend eingestuft.  

 
Atemwegs- oder Hautsensibilisierung: 

Produkt: Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstu-
fungskriterien nicht erfüllt. 
Atemwegssensibilisator: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstu-
fungskriterien nicht erfüllt. 
 

Spezifische(r) Stoff(e) 
KW-Oxidat  

Nicht sensibilisierend (Meerschweinchen); OECD 406.  
 

Ca-Sulfonat  
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.  

 
Keimzellmutagenität 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
 

Karzinogenität  
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Reproduktionstoxizität  

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Einmaliger Exposition 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Wiederholter Exposition 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Aspirationsgefahr 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
11.2 Angaben über sonstige 
Gefahren 

 

 
Endokrinschädliche Eigenschaften 

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



  

 

Produktname: GLEITMO 585 K PLUS 
 

  
Änderungsdatum: 19.12.2022 Version: 2.2 
Druckdatum: 25.12.2022  
SDS_DE - DE - 000000000601225390 9/12 

 

Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in 
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 
12.1 Toxizität  
 

Akute Toxizität 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Fisch 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Kalkhydrat LC 50 (Fisch, 96 h): 50,6 mg/l (OECD 203)  
 

KW-Oxidat LC 50 (Fisch, 96 h): > 100 mg/l (OECD 203)  
 

Ca-Sulfonat LC 50 (Fisch, 96 h): > 1.001 mg/l (OECD 203)  
 
Wirbellose Wassertiere 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Kalkhydrat EC50 (Wasserfloh, 48 h): 49,1 mg/l (OECD 202)  
 

KW-Oxidat EC50 (Wasserfloh, 48 h): > 100 mg/l (OECD 202)  
 

Ca-Sulfonat EC50 (Wasserfloh, 48 h): > 1.001 mg/l  
 

Zn-Verbindung EC50 (Wasserfloh, 48 h): 2,2 mg/l  
 

Chronische Toxizität-
Produkt: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien erfüllt. 

 
Toxizität bei Wasserpflanzen 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Kalkhydrat EC50 (Alge, 72 h): 184,57 mg/l  
 

KW-Oxidat EC50 (Alge, 72 h): > 100 mg/l (OECD 201)  
 

Ca-Sulfonat EC50 (Alge, 72 h): > 1.000 mg/l  
 

Zn-Verbindung EC50 (Alge, 72 h): 0,17 mg/l  
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologischer Abbau 
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 

 
12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
 

12.4 Mobilität im Boden: 
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
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12.5 Ergebnisse der PBT- und 
vPvB-Beurteilung: 

Das Produkt enthält keine Stoffe, die die PBT/vPvB Kriterien erfüllen. 

 
 
12.6 Endokrinschädliche Ei-
genschaften 

 

 
Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 

Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in 
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
12.7 Andere schädliche Wir-

kungen: 
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  

 
Wassergefährdungs-
klasse (WGK):  

WGK 2: deutlich wassergefährdend  

 
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Allgemeine Information: Entsorgung von Abfall und Rückständen in Übereinstimmung mit den jewei-
ligen lokalen Bestimmungen.  

 
Entsorgungsmethoden: 

 
 

 

Bei Einleitung, Behandlung und Entsorgung alle zutreffenden abfallrechtli-
chen Vorschriften einhalten.  

 
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

ADR/RID 
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
Gefahr Nr. (ADR): – 
Tunnelbeschränkungscode: – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnah-
men für den Verwender: 

– 
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IMDG 
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-

Versandbezeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
EmS-Nr.: – 

14.3 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnah-

men für den Verwender: 
– 

 
IATA 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße Versandbe-

zeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen:  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnah-

men für den Verwender: 
– 

 
 
14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten: Nicht anwendbar. 

 
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch: 

 
EU-Verordnungen 

 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, ANHANG I GE-
REGELTE STOFFE: keine  

 
Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuauflage), in der geänder-
ten Fassung: keine  

 
Nationale Verordnungen 

 
Wassergefährdungs-
klasse (WGK):  

WGK 2: deutlich wassergefährdend  

 
15.2 Stoffsicherheitsbeurtei-

lung: 
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.  

 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 
Informationen zur Überarbei-
tung: 

Änderungen sind seitlich mit einem Doppelstrich markiert. 
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Wortlaut der H-Sätze in Kapitel 2 und 3 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Expositi-

on. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
Sonstige Angaben: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt 

durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Für die Be-
wertung wurden folgende Methoden angewendet: - Auf Basis von Testdaten - 
Berechnungsmethode - Übertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen ähnliche 
Gemische" - Beurteilung durch Experten  

 
Änderungsdatum: 19.12.2022 
Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bes-

tem Wissen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und 
dienen nur dazu, das Produkt bei Umgang, Transport und Entsorgung sicher-
heitstechnisch zu beschreiben. Die Angaben stellen in keiner Weise eine 
(technische) Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikati-
on) dar. Eine Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann 
aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Än-
derungen an diesem Dokument sind nicht zulässig. Die Angaben sind nicht 
übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien 
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen 
wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt nicht auf das ge-
fertigte neue Material übertragen werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit 
des Empfängers unseres Produktes, bei seinen Tätigkeiten die geltenden 
Gesetze auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Bitte nehmen 
Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblätter benötigen. 
 
Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach §5 GefStoffV. Es wurde 
elektronisch erstellt und trägt keine Unterschrift. 
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SICHERHEITSDATENBLATT 
Gemäß der geänderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 Anhang II. 

 
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1 Produktidentifikator 
Produktname: CEPLATTYN BL WHITE 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen ab-
geraten wird 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

 
Hersteller / Lieferant FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH 

Friesenheimer Str. 19 
68169  Mannheim 
 

Telefon: +49 621 3701-0 (ZENTRALE) 
Fax: +49 621 3701-570 
 
 
Kontakt für Anforderung von Sicherheitsdatenblättern 
 
 
E-Mail:  Automotive Schmierstoffe CS.Services-FLG@fuchs.com 

Industrieschmierstoffe  
Telefon: +49 621 3701-0 (ZENTRALE) 
 
 
Auskunftgebender Bereich für Sicherheitsdatenblätter 
 
 
E-Mail: produktsicherheit-FLG@fuchs.com 

 
1.4 Notrufnummer: +49 621 3701-0 (Mo - Fr 08:00 - 16:00 Uhr) 

 
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Das Produkt wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefährlich eingestuft, ist aber 
kennzeichnungspflichtig. 

 
Einstufung gemäß der (EG) Verordnung 1272/2008 in der geänderten Fassung. 

 
 
 

Gefahrenübersicht 
Physikalische Gefahren: Es liegen keine Daten vor. 

 
 
2.2 Kennzeichnungselemente  

 

Identifizierte Verwendungen: Schmierfett 

Verwendungen, von denen abgera-
ten wird: 

Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird, identifiziert.  
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EUH208: Enthält Tolutriazol-Derivat. Kann allergische Reaktionen hervorru-
fen. 
 
EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

 
2.3 Angaben über sonstige 
Gefahren 

Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineralölprodukten und Chemiepro-
dukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur Handha-
bung (Pkt 7) und zur persönlichen Schutzausrüstung (Pkt 8) sind keine 
besonderen Gefahren bekannt. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt 
gelangen lassen.  

Endokrinschädliche Eigen-
schaften 

 

Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in 
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufwei-
sen. 

 
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 
3.2 Gemische 
 

Allgemeine Information: Schmierfett: Verdickersystem und Additive in hochraffiniertem Mineralöl.  
 

Chemische Bezeichnung Identifikator Konzentration * REACH Registrie-
rungs-Nr 

Hinweise 

Thiocarbamat EINECS: 233-593-1 1,00% - <5,00% 01-2119969655-20  
Zn-Verbindung EINECS: 234-409-2 1,00% - <5,00%   
Tolutriazol-Derivat EINECS: 939-700-4 0,10% - <1,00% 01-2119982395-25  
* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn der Inhaltstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in Volumen-
prozenten angegeben. 
PBT: Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff. 
vPvB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz. 

 
Einstufung 

 
Chemische Bezeichnung Identifikator Einstufung 
Thiocarbamat EINECS: 233-593-1 CLP: Aquatic Chronic 4;H413 
Zn-Verbindung EINECS: 234-409-2 CLP: , Aquatic Chronic 3;H412 
Tolutriazol-Derivat EINECS: 939-700-4 CLP: Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic 

Acute 1;H400, Aquatic Chronic 2;H411 
CLP: Verordnung Nr. 1272/2008. 
 
Die hochraffinierten Mineralöle und Petroleumdestillate in unserem Produkt enthalten nach IP 346 einen 
DMSO-Extrakt von weniger als 3% (w/w) und sind nach Nota L, Anhang VI der Verordnung EU 1272/2008 
nicht als krebserzeugend eingestuft. 

 
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeines:  Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.  
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Einatmen:  Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.  

 
Augenkontakt: Augen sofort mit viel Wasser spülen, Augenlider dabei hochziehen.  
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Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen.  

 
Verschlucken: Mund gründlich spülen.  

 
4.2 Wichtigste akute und ver-

zögert auftretende Symp-
tome und Wirkungen: 

Kann Haut- und Augenreizungen bewirken.  

 
4.3 Hinweise auf ärztliche So-

forthilfe oder Spezialbe-
handlung 

 Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten. 

 
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder nebelartiger Wassersprühstrahl. Größeren Brand 

mit alkoholbeständigem Schaum oder Wassersprühstrahl mit geeignetem 
Tensidzusatz bekämpfen.  

 
Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.  

 
5.2 Besondere vom Stoff oder 

Gemisch ausgehende Ge-
fahren: 

Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln.  

 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Hinweise zur Brandbe-
kämpfung: 

Behälter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr mög-
lich ist. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen ent-
sprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Kontaminiertes 
Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.  

 
Besondere Schutzausrüs-
tungen für die Brandbe-
kämpfung: 

Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette Schutz-
ausrüstung tragen.  

 
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1 Personenbezogene Vor-

sichtsmaßnahmen, Schutz-
ausrüstungen und in Notfäl-
len anzuwendende Verfah-
ren: 

Nicht erforderlich.  

 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Beim Austritt großer Mengen muss 

immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden. Weiteres Aus-
laufen oder Verschütten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen las-
sen.  

 
6.3 Methoden und Material für 

Rückhaltung und Rei-
nigung: 

Ausgetretenes Material mechanisch aufnehmen oder mit flüssigkeitsbin-
dendem Material aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmä-
ßig entsorgen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr möglich  
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6.4 Verweis auf andere Ab-
schnitte: 

Für persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 des SDB. Informatio-
nen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur Entsor-
gung siehe Abschnitt 13.  

 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung: 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur si-

cheren Handhabung: 
Für ausreichende Lüftung sorgen. Anerkannte industrielle Hygienemaß-
nahmen beachten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Die 
beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemieprodukten üblichen Vor-
sichtsmaßnahmen sind zu beachten.  

 
7.2 Bedingungen zur sicheren 

Lagerung unter Berücksich-
tigung von Unverträglich-
keiten: 

Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sind 
zu beachten.  

 
7.3 Spezifische Endanwendun-

gen: 
Es liegen keine Daten vor. 

 
Lagerklasse: 11, Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen 

sind  
 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1 Zu überwachende Parameter 
Grenzwerte Berufsbedingter Exposition 

Chemische Bezeichnung Art Expositionsgrenzwerte Quelle 

Zn-Verbindung - einatemba-
rer Anteil. 

MAK  2 mg/m3 Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene 
Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur 
Untersuchung gesundheitlicher Gefahren durch 
chemische Verbindungen im Arbeitsbereich 
(DFG) (2011) 

Zn-Verbindung - alveolen-
gängiger Anteil. 

MAK  0,1 mg/m3 Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene 
Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur 
Untersuchung gesundheitlicher Gefahren durch 
chemische Verbindungen im Arbeitsbereich 
(DFG) (2011) 

 
 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steu-
erungseinrichtungen: 

Für ausreichende Lüftung sorgen. Lüftungsgrad muss an die Bedingungen 
angepasst werden.  Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche Abluftsys-
teme oder andere technische Schutzmaßnahmen zur Kontrolle der Kon-
zentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen 
Belastungsgrenzen zu halten.  Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt 
wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau 
halten.  

 
Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 
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Allgemeine Information: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorgeschriebene 
persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung 
muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach Ab-
sprache mit dem Lieferanten für persönliche Schutzausrüstung gewählt 
werden. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mineralöl-
produkten oder Chemikalien sind in jedem Fall zubeachten.  

 
Augen-/Gesichtsschutz: Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Schutzbril-

le/Gesichtsschutz wird empfohlen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille oder Ge-
sichtsschutz tragen.  

 
Hautschutz 

Handschutz: Material: Nitrilbutylkautschuk (NBR). 
Mind. Durchbruchszeit: >= 480 min 
Empfohlene Materialstärke: >= 0,38 mm 
 
Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Geeignete 
Schutzhandschuhe werden vom Handschuhlieferanten empfohlen. Vorbeu-
gender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo sicher-
heitstechnisch erlaubt. Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhand-
schuhhersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur vom Hand-
schuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen Faktoren abhän-
gig ist.  

 
Andere: Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Bei 

der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.  
 

Atemschutz: Aufgrund der Form des Produktes nicht relevant.  
 

Thermische Gefahren: Nicht bekannt. 
 

Hygienemaßnahmen: Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der Hand-
habung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Ar-
beitskleidung regelmäßig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. 
Kontaminierte Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen.  

 
Umweltschutzmaßnahmen: Es liegen keine Daten vor. 

 
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aussehen 

Aggregatzustand: fest  
Form: Paste  
Farbe: Weiß 

Geruch: Charakteristisch 
pH-Wert: Stoff / Gemisch nicht löslich (in Wasser)  
Tropfpunkt: nicht bestimmt 
Siedepunkt: nicht bestimmt 
Flammpunkt:  Nicht anwendbar  
Verdampfungsgeschwindigkeit: Auf Gemische nicht anwendbar 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig): nicht bestimmt 
Explosionsgrenze - obere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 
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Explosionsgrenze - untere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 
Dampfdruck: Auf Gemische nicht anwendbar 
Relative Dampfdichte: Auf Gemische nicht anwendbar 
Dichte: 0,90 g/cm3 (15 °C)  
Löslichkeit(en) 

Löslichkeit in Wasser: Nicht wasserlöslich  
Löslichkeit (andere): Es liegen keine Daten vor. 

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) 
- log Pow: 

Auf Gemische nicht anwendbar 

Selbstentzündungstemperatur: nicht bestimmt 
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt 
NLGI: 1-2 
Explosive Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 
Oxidierende Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 
Partikeleigenschaften: Studie ist technisch nicht machbar 

9.2 Sonstige Angaben Es liegen keine Daten vor. 
 
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 
10.1 Reaktivität: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  

 
10.2 Chemische Stabilität: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  

 
10.3 Möglichkeit gefährlicher 

Reaktionen: 
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  

 
10.4 Zu vermeidende Bedin-

gungen: 
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung stabil.  

 
10.5 Unverträgliche Materialien: Stark oxidierende Stoffe. Starke Säuren. Starke Basen.  

 
10.6 Gefährliche Zersetzungs-

produkte: 
Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung können Kohlenoxide sowie an-
dere giftige Gase und Dämpfe freigesetzt werden.  

 
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Akute Toxizität 
 

Verschlucken 
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität. 

 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Thiocarbamat LD 50 (Ratte): 16.000 mg/kg  
 

Tolutriazol-Derivat LD 50 (Ratte, Weiblich, Männlich): 3.313 mg/kg (OECD 401)  
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Hautkontakt 
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität. 

 
 

Einatmen 
Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität. 

 
 

Ätz/Reizwirkung auf die Haut: 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Tolutriazol-Derivat (Kaninchen):  
Reizend.  

 
Schwere Augenschädigung/-Reizung: 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Tolutriazol-Derivat OECD 405 (Kaninchen):  
Nicht reizend.  

 
Atemwegs- oder Hautsensibilisierung: 

Produkt: Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstu-
fungskriterien nicht erfüllt. 
Atemwegssensibilisator: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstu-
fungskriterien nicht erfüllt. 
 

Spezifische(r) Stoff(e) 
Tolutriazol-Derivat , OECD 406-1 (Meerschweinchen) 

sensibilisierend  
 

Keimzellmutagenität 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
 

Karzinogenität  
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Reproduktionstoxizität  

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Einmaliger Exposition 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Wiederholter Exposition 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Aspirationsgefahr 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
11.2 Angaben über sonstige 
Gefahren 

 

 
Endokrinschädliche Eigenschaften 
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Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in 
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 
12.1 Toxizität  
 

Akute Toxizität 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Fisch 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Tolutriazol-Derivat LC 50 (Fisch, 96 h): 1,3 mg/l (OECD 203)  
 
Wirbellose Wassertiere 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Tolutriazol-Derivat EC50 (Wasserfloh, 48 h): 2,05 mg/l (OECD 202)  
 

Chronische Toxizität-
Produkt: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Toxizität bei Wasserpflanzen 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Tolutriazol-Derivat EC50 (Alge, 72 h): 0,976 mg/l (OECD 201)  
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologischer Abbau 
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
Spezifische(r) Stoff(e) 
Tolutriazol-Derivat Nicht leicht biologisch abbaubar.  

 
12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
 

12.4 Mobilität im Boden: 
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 

 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und 

vPvB-Beurteilung: 
Das Produkt enthält keine Stoffe, die die PBT/vPvB Kriterien erfüllen. 

 
 
12.6 Endokrinschädliche Ei-
genschaften 

 

 
Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 

Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in 
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



  

 

Produktname: CEPLATTYN BL WHITE 
 

  
Änderungsdatum: 07.12.2022 Version: 2.3 
Druckdatum: 12.12.2022  
SDS_DE - DE - 000000000601074974 9/11 

 

12.7 Andere schädliche Wir-
kungen: 

Es liegen keine Daten vor. 

 
Wassergefährdungs-
klasse (WGK):  

WGK 2: deutlich wassergefährdend  

 
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Allgemeine Information: Entsorgung von Abfall und Rückständen in Übereinstimmung mit den jewei-
ligen lokalen Bestimmungen.  

 
Entsorgungsmethoden: 

 
 

 

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in 
gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Lagerung gebrauchter Produkte 
Vermischungsverbot beachten.  

 
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

ADR/RID 
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
Gefahr Nr. (ADR): – 
Tunnelbeschränkungscode: – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnah-
men für den Verwender: 

– 

 
IMDG 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-

Versandbezeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
EmS-Nr.: – 

14.3 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnah-

men für den Verwender: 
– 
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IATA 
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße Versandbe-

zeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen:  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnah-

men für den Verwender: 
– 

 
 
14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten: Nicht anwendbar. 

 
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch: 

 
EU-Verordnungen 

 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, ANHANG I GE-
REGELTE STOFFE: keine  

 
Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuauflage), in der geänder-
ten Fassung: keine  

 
Nationale Verordnungen 

 
Wassergefährdungs-
klasse (WGK):  

WGK 2: deutlich wassergefährdend  

 
15.2 Stoffsicherheitsbeurtei-

lung: 
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.  

 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 
Informationen zur Überarbei-
tung: 

Änderungen sind seitlich mit einem Doppelstrich markiert. 

 
Wortlaut der H-Sätze in Kapitel 2 und 3 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wir-

kung. 
 
Sonstige Angaben: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt 

durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Für die Be-
wertung wurden folgende Methoden angewendet: - Auf Basis von Testdaten - 
Berechnungsmethode - Übertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen ähnliche 
Gemische" - Beurteilung durch Experten  
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Änderungsdatum: 07.12.2022 
Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bes-

tem Wissen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und 
dienen nur dazu, das Produkt bei Umgang, Transport und Entsorgung sicher-
heitstechnisch zu beschreiben. Die Angaben stellen in keiner Weise eine 
(technische) Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikati-
on) dar. Eine Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann 
aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Än-
derungen an diesem Dokument sind nicht zulässig. Die Angaben sind nicht 
übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien 
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen 
wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt nicht auf das ge-
fertigte neue Material übertragen werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit 
des Empfängers unseres Produktes, bei seinen Tätigkeiten die geltenden 
Gesetze auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Bitte nehmen 
Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblätter benötigen. 
 
Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach §5 GefStoffV. Es wurde 
elektronisch erstellt und trägt keine Unterschrift. 
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SICHERHEITSDATENBLATT 
Gemäß der geänderten Fassung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 31 Anhang II. 

 
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1 Produktidentifikator 
Produktname: URETHYN XHD 2 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen ab-
geraten wird 

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

 
Hersteller / Lieferant FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH 

Friesenheimer Str. 19 
68169  Mannheim 
 

Telefon: +49 621 3701-0 (ZENTRALE) 
Fax: +49 621 3701-570 
 
 
Kontakt für Anforderung von Sicherheitsdatenblättern 
 
 
E-Mail:  Automotive Schmierstoffe CS.Services-FLG@fuchs.com 

Industrieschmierstoffe  
Telefon: +49 621 3701-0 (ZENTRALE) 
 
 
Auskunftgebender Bereich für Sicherheitsdatenblätter 
 
 
E-Mail: produktsicherheit-FLG@fuchs.com 

 
1.4 Notrufnummer: +49 621 3701-0 (Mo - Fr 08:00 - 16:00 Uhr) 

 
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

Das Produkt wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) als gefährlich eingestuft und gekenn-
zeichnet. 

 
Einstufung gemäß der (EG) Verordnung 1272/2008 in der geänderten Fassung. 

 
 

Umweltgefahren
Chronische aquatische Toxizität Kategorie 3 H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 

langfristiger Wirkung. 
 

Identifizierte Verwendungen: Schmierstoff 

Verwendungen, von denen abgera-
ten wird: 

Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird, identifiziert.  
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Gefahrenübersicht 
Physikalische Gefahren: Es liegen keine Daten vor. 

 
 
2.2 Kennzeichnungselemente  

 
Gefahrenhinweis(e): H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
Sicherheitshinweise 

 
Prävention: P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  

 
Entsorgung: P501: Inhalt/Behälter gemäß entsprechenden Gesetzen und Vorschrif-

ten sowie Produkteigenschaften zum Zeitpunkt der Entsorgung einer 
geeigneten Behandlungs- und Entsorgungseinrichtung zuführen.  

 
Zusätzliche Angaben auf dem Etikett 

EUH208: Enthält: Ca-Sulfonat, Na-Sulfonat. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen. 
 

 
2.3 Angaben über sonstige 
Gefahren 

Bei Beachtung der beim Umgang mit Chemieprodukten üblichen Vor-
sichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur Handhabung (Pkt 7) und zur 
persönlichen Schutzausrüstung (Pkt 8) sind keine besonderen Gefahren 
bekannt. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.  

Endokrinschädliche Eigen-
schaften 

 

Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in 
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufwei-
sen. 

 
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 
3.2 Gemische 
 

Allgemeine Information: Zubereitung aus nachfolgend angeführten Stoffen mit weiteren ungefährli-
chen Komponenten.  

 
Chemische Bezeichnung Identifikator Konzentration * REACH Registrie-

rungs-Nr 
Hinweise 

Thiadiazol-Derivat EINECS: 939-692-2 1,00% - <5,00% 01-2119983498-16  
Ca-Sulfonat EINECS: 939-603-7 0,10% - <1,00% 01-2119978241-36  
cycl. Phosphinderivat, Antioxidans EINECS: 247-952-5 0,25% - <1,00% 01-2119977073-34  
Ethoxylat EC: 500-241-6 0,10% - <1,00%   
Na-Sulfonat EINECS: 285-597-8 0,10% - <1,00% 01-2119985162-35  
* Alle Konzentrationen sind als Gewichtsprozente angegeben, wenn der Inhaltstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in Volumen-
prozenten angegeben. 
PBT: Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff. 
vPvB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz. 
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Einstufung 
 

Chemische Bezeichnung Identifikator Einstufung 
Thiadiazol-Derivat EINECS: 939-692-2 CLP: Aquatic Chronic 3;H412 
Ca-Sulfonat EINECS: 939-603-7 CLP: Skin Sens. 1B;H317 
cycl. Phosphinderivat, Antioxidans EINECS: 247-952-5 CLP: Aquatic Chronic 1;H410; M-Faktor (aquatic chronic): 

1 
Ethoxylat EC: 500-241-6 CLP: Eye Dam. 1;H318, Acute Tox. 4;H302 
Na-Sulfonat EINECS: 285-597-8 CLP: Skin Sens. 1B;H317 
CLP: Verordnung Nr. 1272/2008. 

 
Stoffspezifischer Grenzwert 

 
Chemische Bezeichnung Identifikator Stoffspezi-

fischer 
Grenzwert 

Gefahrenklasse Gefah-
renkate-
gorie 

Gefahren-
hinweise 

Ca-Sulfonat EINECS: 939-603-7 >= 10 % Sensibilisierung der Haut  1B  H317 
 

 
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen. 

 
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeines:  Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.  
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Einatmen:  Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.  

 
Augenkontakt: Augen sofort mit viel Wasser spülen, Augenlider dabei hochziehen.  

 
Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen.  

 
Verschlucken: Mund gründlich spülen.  

 
4.2 Wichtigste akute und ver-

zögert auftretende Symp-
tome und Wirkungen: 

Kann Haut- und Augenreizungen bewirken.  

 
4.3 Hinweise auf ärztliche So-

forthilfe oder Spezialbe-
handlung 

 Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn Symptome auftreten. Ärztliche Hilfe hin-
zuziehen, wenn Symptome auftreten. 

 
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder nebelartiger Wassersprühstrahl. Größeren Brand 

mit alkoholbeständigem Schaum oder Wassersprühstrahl mit geeignetem 
Tensidzusatz bekämpfen.  

 
Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.  

 
5.2 Besondere vom Stoff oder 

Gemisch ausgehende Ge-
fahren: 

Im Brandfall können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln.  
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5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Hinweise zur Brandbe-
kämpfung: 

Behälter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr mög-
lich ist. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen ent-
sprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Kontaminiertes 
Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.  

 
Besondere Schutzausrüs-
tungen für die Brandbe-
kämpfung: 

Im Brandfall umluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette Schutz-
ausrüstung tragen.  

 
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1 Personenbezogene Vor-

sichtsmaßnahmen, Schutz-
ausrüstungen und in Notfäl-
len anzuwendende Verfah-
ren: 

Vorsicht! Im Fall eines Austretens des Materials können Fußböden und 
Oberflächen rutschig werden. Nicht erforderlich.  

 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Weiteres Auslaufen oder Verschüt-

ten vermeiden, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.  
 
6.3 Methoden und Material für 

Rückhaltung und Rei-
nigung: 

Ausgetretenes Material mechanisch aufnehmen oder mit flüssigkeitsbin-
dendem Material aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmä-
ßig entsorgen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr möglich  

 
6.4 Verweis auf andere Ab-

schnitte: 
Für persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8 des SDB. Informatio-
nen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen zur Entsor-
gung siehe Abschnitt 13.  

 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung: 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur si-

cheren Handhabung: 
Für ausreichende Lüftung sorgen. Anerkannte industrielle Hygienemaß-
nahmen beachten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Die 
beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemieprodukten üblichen Vor-
sichtsmaßnahmen sind zu beachten.  

 
7.2 Bedingungen zur sicheren 

Lagerung unter Berücksich-
tigung von Unverträglich-
keiten: 

Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sind 
zu beachten.  

 
7.3 Spezifische Endanwendun-

gen: 
Nicht anwendbar 
 

 
Lagerklasse: 11, Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen 

sind  
 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1 Zu überwachende Parameter 
Grenzwerte Berufsbedingter Exposition 

Für keinen der Bestandteile gelten Arbeitsplatzgrenzwerte.  
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8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steu-
erungseinrichtungen: 

Für ausreichende Lüftung sorgen. Lüftungsgrad muss an die Bedingungen 
angepasst werden.  Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche Abluftsys-
teme oder andere technische Schutzmaßnahmen zur Kontrolle der Kon-
zentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen 
Belastungsgrenzen zu halten.  Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt 
wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau 
halten.  

 
Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 

 
Allgemeine Information: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorgeschriebene 

persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung 
muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und nach Ab-
sprache mit dem Lieferanten für persönliche Schutzausrüstung gewählt 
werden. Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mineralöl-
produkten oder Chemikalien sind in jedem Fall zubeachten.  

 
Augen-/Gesichtsschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille (EN 166) empfehlenswert.  

 
Hautschutz 

Handschutz: Material: Nitrilbutylkautschuk (NBR). 
Mind. Durchbruchszeit: >= 480 min 
Empfohlene Materialstärke: >= 0,38 mm 
 
Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Schutzhand-
schuhe, wo sicherheitstechnisch erlaubt. Langandauernden oder wiederhol-
ten Hautkontakt vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe werden vom 
Handschuhlieferanten empfohlen. Vorbeugender Hautschutz durch Haut-
schutzsalbe. Schutzhandschuhe, wo sicherheitstechnisch erlaubt. Die ge-
naue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und 
einzuhalten, da sie nicht nur vom Handschuhmaterial, sondern auch von 
arbeitsplatzspezifischen Faktoren abhängig ist.  

 
Andere: Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Bei 

der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.  
 

Atemschutz: Aufgrund der Form des Produktes nicht relevant.  
 

Thermische Gefahren: Nicht bekannt. 
 

Hygienemaßnahmen: Immer gute persönliche Hygiene einhalten, z.B. Waschen nach der Hand-
habung des Materials und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Ar-
beitskleidung regelmäßig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. 
Kontaminierte Fußbekleidung, die nicht gesäubert werden kann, entsorgen.  

 
Umweltschutzmaßnahmen: Es liegen keine Daten vor. 

 
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aussehen 
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Aggregatzustand: fest  
Form: Paste  
Farbe: Hellbraun 

Geruch: Charakteristisch 
pH-Wert: Stoff / Gemisch nicht löslich (in Wasser)  
Tropfpunkt: nicht bestimmt 
Siedepunkt: nicht bestimmt 
Flammpunkt:  Nicht anwendbar  
Verdampfungsgeschwindigkeit: Auf Gemische nicht anwendbar 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig): nicht bestimmt 
Explosionsgrenze - obere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 
Explosionsgrenze - untere (%)–: Auf Gemische nicht anwendbar 
Dampfdruck: Auf Gemische nicht anwendbar 
Relative Dampfdichte: Auf Gemische nicht anwendbar 
Dichte: 0,86 g/cm3 (20 °C)  
Löslichkeit(en) 

Löslichkeit in Wasser: Nicht wasserlöslich  
Löslichkeit (andere): Es liegen keine Daten vor. 

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) 
- log Pow: 

Auf Gemische nicht anwendbar 

Selbstentzündungstemperatur: nicht bestimmt 
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt 
NLGI: 2 
Explosive Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 
Oxidierende Eigenschaften: Wert für Einstufung nicht relevant 
Partikeleigenschaften: Studie ist technisch nicht machbar 

9.2 Sonstige Angaben Es liegen keine Daten vor. 
 
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 
10.1 Reaktivität: Bei normalen Temperaturbedingungen und empfohlener Verwendung 

stabil.  
 
10.2 Chemische Stabilität: Es liegen keine Daten vor. 

 
10.3 Möglichkeit gefährlicher 

Reaktionen: 
Unter normalen Verhältnissen keine.  

 
10.4 Zu vermeidende Bedin-

gungen: 
Von Hitze, Funken und offener Flamme fernhalten.  

 
10.5 Unverträgliche Materialien: Stark oxidierende Stoffe. Starke Säuren. Starke Basen.  

 
10.6 Gefährliche Zersetzungs-

produkte: 
Bei thermischem Zerfall oder Verbrennung können Kohlenoxide sowie an-
dere giftige Gase und Dämpfe freigesetzt werden.  
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

Akute Toxizität 
 

Verschlucken 
Produkt: ATEmix (Schätzwert akute Toxizität des Gemischs): 80.808 mg/kg  
Spezifische(r) Stoff(e) 

Thiadiazol-Derivat LD 50 (Ratte): > 5.001 mg/kg (OECD 401)  
 

Ca-Sulfonat LD 50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
 

cycl. Phosphinderivat, 
Antioxidans 

LD 50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  

 
Ethoxylat LD 50 (Ratte): > 200 - 2.000 mg/kg  

 
Na-Sulfonat LD 50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  

 
Hautkontakt 

Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität. 
 

Spezifische(r) Stoff(e) 
Ca-Sulfonat LD 50 (Kaninchen): > 5.000 mg/kg  

 
Na-Sulfonat LD 50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  

 
Einatmen 

Produkt: Auf Basis der vorliegenden Daten nicht eingestuft für akute Toxizität. 
 

Spezifische(r) Stoff(e) 
Ca-Sulfonat LC 50 (Ratte, 4 h): > 5 mg/l  

 
Ätz/Reizwirkung auf die Haut: 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Thiadiazol-Derivat OECD 404 (Kaninchen):  
Nicht reizend.  

 
Schwere Augenschädigung/-Reizung: 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Thiadiazol-Derivat OECD 405 (Kaninchen):  
Nicht reizend.  

 

Erstelldatum: 27.08.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5



  

 

Produktname: URETHYN XHD 2 
 

  
Änderungsdatum: 19.12.2022 Version: 1.1 
Druckdatum: 26.12.2022  
SDS_DE - DE - 000000000601074509 8/12 

 

Atemwegs- oder Hautsensibilisierung: 
Produkt: Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstu-

fungskriterien nicht erfüllt. 
Atemwegssensibilisator: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstu-
fungskriterien nicht erfüllt. 
 

Spezifische(r) Stoff(e) 
Thiadiazol-Derivat  

Nicht sensibilisierend (Meerschweinchen); OECD 406.  
 

Ca-Sulfonat  (Meerschweinchen) 
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.  

 
Keimzellmutagenität 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
 

Karzinogenität  
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Reproduktionstoxizität  

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Einmaliger Exposition 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Spezifische Zielorgan-Toxizität - bei Wiederholter Exposition 

Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 

Aspirationsgefahr 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
11.2 Angaben über sonstige 
Gefahren 

 

 
Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in 
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 
12.1 Toxizität  
 

Akute Toxizität 
Produkt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
Fisch 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Thiadiazol-Derivat LC 50 (Fisch, 96 h): > 1.001 mg/l  
 

Ca-Sulfonat LC 50 (Fisch, 96 h): > 101 mg/l (OECD 203)  
 

Ethoxylat LC 50 (Fisch, 96 h): 1,1 mg/l  
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Wirbellose Wassertiere 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Thiadiazol-Derivat EC50 (Wasserfloh, 48 h): 41 mg/l (OECD 202)  
 

Ca-Sulfonat EC50 (Wasserfloh, 48 h): > 1.001 mg/l (OECD 202)  
 

Ethoxylat EC50 (Wasserfloh, 48 h): 1,1 mg/l  
 

Na-Sulfonat LC 50 (Wasserfloh, 48 h): > 1.000 mg/l  
 

Chronische Toxizität-
Produkt: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien erfüllt. 

 
Toxizität bei Wasserpflanzen 
Spezifische(r) Stoff(e) 

Thiadiazol-Derivat EC50 (Alge, 72 h): > 101 mg/l (OECD 201)  
 

Ca-Sulfonat EC50 (Alge, 72 h): > 101 mg/l  
 

Na-Sulfonat EC50 (Alge, 96 h): > 1.000 mg/l  
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 

Biologischer Abbau 
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
Spezifische(r) Stoff(e) 
Thiadiazol-Derivat 0 % (28 d)  

 
Na-Sulfonat 8 % (28 d) nicht leicht biologisch abbaubar  

 
12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 
 

12.4 Mobilität im Boden: 
Produkt: Auf Gemische nicht anwendbar 

 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und 

vPvB-Beurteilung: 
Das Produkt enthält keine Stoffe, die die PBT/vPvB Kriterien erfüllen. 

 
 
12.6 Endokrinschädliche Ei-
genschaften 

 

 
Produkt: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH 

Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommis-
sion oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in 
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
12.7 Andere schädliche Wir-

kungen: 
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  

 
Wassergefährdungs-
klasse (WGK):  

WGK 1: schwach wassergefährdend.  
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 

Allgemeine Information: Entsorgung von Abfall und Rückständen in Übereinstimmung mit den jewei-
ligen lokalen Bestimmungen.  

 
Entsorgungsmethoden: 

 
 

 

Bei Einleitung, Behandlung und Entsorgung alle zutreffenden abfallrechtli-
chen Vorschriften einhalten.  

 
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

ADR/RID 
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
Gefahr Nr. (ADR): – 
Tunnelbeschränkungscode: – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnah-
men für den Verwender: 

– 

 
IMDG 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße UN-

Versandbezeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 
EmS-Nr.: – 

14.3 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnah-

men für den Verwender: 
– 

 
IATA 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: – 
14.2 Ordnungsgemäße Versandbe-

zeichnung: 
– 

14.3 Transportgefahrenklassen:  
Klasse: Kein Gefahrgut 
Etikett(en): – 

14.4 Verpackungsgruppe: – 
14.5 Umweltgefahren: – 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnah-

men für den Verwender: 
– 
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14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten: Nicht anwendbar. 
 
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch: 

 
EU-Verordnungen 

 
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, ANHANG I GE-
REGELTE STOFFE: keine  

 
Verordnung (EU) 2019/1021 zu persistenten organischen Schadstoffen (Neuauflage), in der geänder-
ten Fassung: keine  

 
Nationale Verordnungen 

 
Wassergefährdungs-
klasse (WGK):  

WGK 1: schwach wassergefährdend.  

 
15.2 Stoffsicherheitsbeurtei-

lung: 
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.  

 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 
Informationen zur Überarbei-
tung: 

Änderungen sind seitlich mit einem Doppelstrich markiert. 

 
Wortlaut der H-Sätze in Kapitel 2 und 3 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 
Sonstige Angaben: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt 

durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Für die Be-
wertung wurden folgende Methoden angewendet: - Auf Basis von Testdaten - 
Berechnungsmethode - Übertragungsgrundsatz "Im Wesentlichen ähnliche 
Gemische" - Beurteilung durch Experten  

 
Änderungsdatum: 19.12.2022 
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Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bes-
tem Wissen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und 
dienen nur dazu, das Produkt bei Umgang, Transport und Entsorgung sicher-
heitstechnisch zu beschreiben. Die Angaben stellen in keiner Weise eine 
(technische) Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikati-
on) dar. Eine Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann 
aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Än-
derungen an diesem Dokument sind nicht zulässig. Die Angaben sind nicht 
übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien 
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen 
wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt nicht auf das ge-
fertigte neue Material übertragen werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit 
des Empfängers unseres Produktes, bei seinen Tätigkeiten die geltenden 
Gesetze auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Bitte nehmen 
Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblätter benötigen. 
 
Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach §5 GefStoffV. Es wurde 
elektronisch erstellt und trägt keine Unterschrift. 
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Gültigkeit

Anlagengeneration Produktreihe Produkt

Gamma K08 Gamma N90/2500,

N100/2500,

N117/2400

Delta K08 Delta N100/3300,

N117/3000,

N117/3000 controlled,

N117/3600,

N131/3000,

N131/3000 controlled,

N131/3300,

N131/3600,

N131/3900

Delta Delta4000 N133/4.X,

N149/4.X,

N149/5.X,

N163/5.X,

N163/6.X,

N175/6.X
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1. Abfälle bei Errichtung und Inbetriebnahme
Nachstehend aufgeführt sind die Mengen der typisch anfallenden Abfälle bei der 
Errichtung einer Windenergieanlage. Die Mengen können abhängig von der 
Transporttechnik und dem Maschinentyp variieren.

• 30 m2 PE-Folie

• 100 m2 Pappe

• 50 m2 Papierreste (Papiertücher)

• bis zu 500 kg Holz

• 2 m3 Styropor

• 5 kg Teppichreste

• bis zu 30 kg Kabelreste

• 1 kg Kabelbinderreste

• 30 kg Verpackungsmaterial

• 20 kg haushaltsähnliche Abfälle

• 10 kg Putzlappen (mit Fett und Ölresten)

• Altfarben, Spraydosen, Dichtmittel

Auf jeder Baustelle wird von einem Entsorgungsfachbetrieb eine Toilette 
bereitgestellt.

2. Abfälle während der Betriebszeit
Der Betrieb von Windenergieanlagen erzeugt kaum typische Abfälle im Sinn des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes, da keine Roh- oder Recyclingstoffe verarbeitet 
werden.

Überwiegend fallen verschlissene Teile und Material an:

• Ölfilter

• Belüftungsfilter

• Kohlebürsten

• Bremsbeläge

• Fettreste

• Öl

• entleerte Behältnisse (Schmiermittel)

• Verpackungsmaterial

• Putzlappen (mit Fett und Ölresten)

• Akkumulatoren
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3. Verwertung oder Beseitigung von Abfällen
Sämtliche Abfälle, die während der Errichtung bzw. während der Wartung oder 
Reparaturen der Windenergieanlage entstehen, werden gesammelt und von einem 
Entsorgungsfachbetrieb gegen Nachweis entsorgt. Sondermüll, wie z. B. 
Akkumulatoren, ölhaltige Abfälle und Altfette, werden separat gesammelt und von 
einem zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb gegen Nachweis entsorgt.

Wichtigster Abfall während des Betriebs sind die Altöle. Diese fallen jedoch nicht 
regelmäßig, sondern nur in zeitlichen Abständen nach Erfordernis an. Bei der 
Wartung werden Ölproben aus dem Getriebe entnommen und der Zustand des Öls 
im Labor untersucht.

Sollte ein Ölwechsel notwendig sein, werden die dabei anfallenden Altöle über ein 
hierfür zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb aus der Region gegen Nachweis 
entsorgt.

Die Mengen der eingesetzten Schmierstoffe können dem Dokument „Schmierstoffe, 
Kühlmittel, Transformatoröl und Maßnahmen gegen unfallbedingten Austritt“ bzw. 
„Einsatz von Flüssigkeiten und Maßnahmen gegen unfallbedingten Austritt“ 
entnommen werden.
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Gültigkeit

Anlagengeneration Produktreihe Produkt

Delta Delta4000 N133/4.X,

N149/4.X,

N149/5.X,

N163/5.X,

N163/6.X,

N175/6.X
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Abfälle beim Betrieb der Nordex-Anlagen Delta4000
Beim normalen Betrieb einer Windkraftanlage fallen verschiedene Abfälle an. Zum 
größten Teil entstehen diese im Rahmen einer geplanten Wartung. Die hier 
angegebenen Werte sind als grobe Erfahrungswerte zu verstehen, da durch 
Laufzeitunterschiede oder projekt- und anlagenspezifische Parameter abweichende 
Werte auftreten können. 

1) Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) / Europäischer Abfallartenkatalog (EAK)
2) gefährliche Abfälle

• 15 02 02: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschl. Ölfilter), Wischtücher und 
Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

• 15 02 03: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher, Schutzkleidung mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen

• 16 02 16: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 16 02 15 fallen

• 16 01 12: Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11* fallen

Handels-
name

Verwendung 
in

Abfall-
menge

Anfall-
häufigkeit

rechn. 
Jahres-
menge

Konsis-
tenz

AVV/EAK 
Schlüssel1)

1 Ölfilter Hauptgetriebe 10 kg jährlich 10 kg fest 15 02 022)

2 Ölfilter Hydraulik 0,5 kg jährlich 0,5 kg fest

3 Belüftungs-
filter

Haupt-
getriebe

0,5 kg jährlich 0,5 kg fest 15 02 03

4 Belüftungs-
filter

Schalt-
schrank

1 m3 jährlich 1 m3 fest

5 Kohlebürsten Generator 5 kg jährliche 
Inspektion
Tausch n. 
Befund

2,5 kg fest 16 02 16

6 Kohlebürsten Hauptlager 3 kg 1,5 kg fest

7 Bremsbeläge Rotorbrems-
scheibe

12 kg n. Befund
ca. 5-jährlich

2,4 kg fest 16 01 12

8 Kühlwasser Maschinen-
haus

7 kg jährlich 7 kg flüssig 16 03 052)

300 kg n. Befund
ca. 5-jährlich

60 kg

9 Akkumulatoren Pitchsystem 75 kg 10-jährlich 7,5 kg fest 16 02 092)

10 Fett Maschinen-
haus und Nabe

max. 50 kg jährlich 50 kg pastös 12 01 122)

11 Öl Haupt-
getriebe

0,75 m3 n. Befund
ca. 7-jährlich

0,1 m3 flüssig 13 02 062)

12 Öl Pitchgetriebe 0,015 m3 n. Befund
ca. 7-jährlich

0,002 m3 flüssig

13 Öl Azimut-
getriebe

0,132 m3 n. Befund
ca. 7-jährlich

0,019 m3 flüssig

14 Öl Hydraulik 0,025 m3 5-jährlich 0,005 m3 flüssig 13 01 102)

15 Papiertücher Montageplatz 2 kg jährlich 2 kg fest 15 02 022)

16 Putzlappen Montageplatz 25 kg jährlich 25 kg fest

17 Restmüll Montageplatz 10 kg jährlich 10 kg fest 20 03 01
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• 16 03 05: organische Abfälle die gefährliche Stoffe enthalten

• 16 02 09: Transformatoren und Kondensatoren, die Leiterplatten enthalten

• 12 01 12: gebrauchte Wachse und Fette

• 13 02 06: synthetische Maschinen-, Getriebeöle

• 13 01 10: nicht chlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis

• 20 03 01: gemischte Siedlungsabfälle
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